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Im Namen Allahs, des Erbarmungsvollen, des Barmherzigen 

Ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch erschaffen hat aus 
einem einzigen Wesen; und aus ihm erschuf Er seine Gattin, und aus 
den beiden ließ Er viele Männer und Frauen entstehen. Und fürchtet 
Allah, in Dessen Namen ihr einander bittet, sowie (im Namen eurer) 
Blutsverwandtschaft. Wahrlich, Allah wacht über euch. Und gebt 
den Waisen ihr Gut, und tauscht nicht (euer) Schlechtes mit (ihrem) 
Guten ein, und zehrt nicht ihr Gut zu dem eurigen hinzu; seht, das ist 
ein großes Verbrechen. Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht gegen 
die Waisen zu sein, so heiratet, was euch an Frauen beliebt, zwei, 
drei oder vier; und wenn ihr fürchtet, nicht billig zu sein, dann eine 
oder was im Besitz eurer Rechten ist. So könnt ihr am ehesten Un-
gerechtigkeit vermeiden. Gebt den Frauen ihre Brautgabe als 
Schenkung. Und wenn sie euch gern etwas davon erlassen, so könnt 
ihr dies unbedenklich zum Wohlsein verbrauchen. Und gebt nicht den 
Schwachsinnigen euer Gut, das Allah euch zum Unterhalt gegeben 
hat. Versorgt sie davon und kleidet sie und sprecht zu ihnen mit 
freundlichen Worten. Und prüft die Waisen, bis sie die Ehereife er-
reicht haben; und wenn ihr in ihnen Vernunft wahrnehmt, so hän-
digt ihnen ihr Gut aus. Und zehrt nicht ausschweifend davon, ihrer 
Großjährigkeit zuvorkommend. Und wer reich ist, der soll sich zu-
rückhalten, und wer arm ist, der soll nach Billigkeit zehren. Und 
wenn ihr ihnen ihr Gut aushändigt, so lasst dies vor ihnen bezeugen. 
Und Allah reicht als Abrechner. 

(4:1-6) 
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
Einleitung zum Beziehungssystem der 

Geschlechter 

Viele Menschen übertreten sprachliche Regeln und be-
zeichnen im Arabischen sämtliche Lebenssysteme als an-
niẓām al-iğtimāʿī, was eine unzutreffende Bezeichnung 
ist. Denn die Lebenssysteme sollten auf Arabisch vielmehr 
als anẓimat al-muğtamaʿ – Systeme der Gesellschaft – be-
zeichnet werden, da sie in Wahrheit die Systeme der Ge-
sellschaft verkörpern. Sie regeln die Beziehungen, die zwi-
schen den Menschen entstehen, die in einer bestimmten 
Gesellschaft leben, und zwar abgesehen von ihrem Zu-
sammenkommen (arab. iğtimāʿ) oder Auseinandergehen. 
Ihr Zusammenkommen ist dabei unerheblich; von Belang 
sind allein die Beziehungen. Daher sind die Systeme der 
Gesellschaft, einhergehend mit der Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit der Beziehungen, vielfältig und unter-
schiedlich. Sie umfassen Wirtschaft, Regentschaft, Politik, 
Bildung, Strafen, Rechtsbeziehungen, Beweismittel und 
anderes. Dafür die Bezeichnung an-niẓām al-iğtimāʿī zu 
verwenden, entbehrt jeder Basis und ist unzutreffend. 
Überdies ist der Begriff iğtimāʿī ein Attribut für das Wort 
niẓām (System). Dieses System muss also der Regelung 



8 
 

der Probleme dienen, die sich aus der Zusammenkunft 
(iğtimāʿ) ergeben. Nun bedarf die Zusammenkunft eines 
Mannes mit einem Mann und einer Frau mit einer Frau 
keines Systems bzw. Regelwerks, da hieraus keine Prob-
leme entstehen und keine Beziehungen, die einer Rege-
lung bedürfen. In diesem Fall benötigen die Interessen, 
die zwischen ihnen entstehen, ein regelndes System, und 
zwar angesichts der Tatsache, dass sie gemeinsam ein 
Land bewohnen, auch wenn die Leute (physisch) nicht zu-
sammenkommen. Hingegen ist die Zusammenkunft eines 
Mannes mit einer Frau und einer Frau mit einem Mann 
jener Umstand, aus dem Probleme entstehen, die nach ei-
nem regelnden System verlangen. Auch entstehen daraus 
Beziehungen, die ebenso ein ordnendes System bedür-
fen. Daher ist eher diese Art der Zusammenkunft als an-
niẓām al-iğtimāʿī zu bezeichnen, da in Wahrheit die Zu-
sammenkunft zwischen Mann und Frau geregelt werden 
muss und die daraus resultierenden Beziehungen. 

Die Formulierung an-niẓām al-iğtimāʿī ist daher auf das 
System beschränkt, das die Regelung der Zusammenkunft 
zwischen Mann und Frau erläutert und die aus dieser Zu-
sammenkunft – nicht aus ihren Interessen in der Gesell-
schaft – entstehenden Beziehungen zwischen Frau und 
Mann bzw. Mann und Frau ordnet. Dieses System erläu-
tert außerdem alles, was sich aus dieser Beziehung an 
Zweigfragen ergibt. So gehört etwa das Handeltreiben 
zwischen einer Frau und einem Mann zu den Systemen 
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der Gesellschaft, nicht zum Beziehungssystem der Ge-
schlechter, denn diese Tätigkeit ist Teil des Wirtschafts-
systems. Was hingegen das Verbot des alleinigen Zusam-
menkommens (ḫalwa) zwischen Mann und Frau angeht 
oder die Frage, wann die Frau das Scheidungsrecht inne-
hat oder das Sorgerecht für ein Kleinkind, so unterliegt all 
dies dem Beziehungssystem der Geschlechter. Daher lau-
tet die Definition des niẓām iğtimāʿī (wörtlich: System der 
Zusammenkunft) folgendermaßen: das System, das die 
Zusammenkunft zwischen Mann und Frau sowie die aus 
dieser Zusammenkunft hervorgehende Beziehung und die 
sich aus dieser Beziehung ergebenden Zweigfragen regelt. 

Das Verständnis der Menschen, insbesondere der 
Muslime, bezüglich des Beziehungssystems der Ge-
schlechter im Islam erfuhr eine gewaltige Verzerrung. Die 
Muslime entfernten sich mit ihrem diesbezüglichen Ver-
ständnis von der Wirklichkeit des Islam, einhergehend mit 
ihrer (generellen) Entfernung von den islamischen Ideen 
und Gesetzen. Auf der einen Seite brachen einige von 
ihnen alle Schranken und waren der Meinung, dass die 
Frau das Recht hat, nach Belieben mit einem Mann alleine 
zusammenzukommen und in unbedeckter Blöße (ʿaura) 
sowie in freier Kleidungswahl das Haus zu verlassen. An-
dere setzten wiederum maßlose Schranken und waren 
der Ansicht, die Frau habe kein Recht, Handel oder Land-
wirtschaft zu betreiben bzw. in jeglicher Form mit Män-
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nern in Kontakt zu treten. Zudem betrachteten sie den ge-
samten weiblichen Körper einschließlich Gesicht und 
Hände als Blöße (ʿaura). Als Konsequenz dieser beiden 
Extreme kam es zu moralischem Verfall auf der einen und 
zu einem versteinerten Denken auf der anderen Seite, 
was zu Rissen im Bereich der Geschlechterbeziehungen 
und zu Unruhe in der islamischen Familie führte. Unter 
den Familienmitgliedern machte sich eine Stimmung von 
Unmut und Missbehagen breit; Spannungen und Zerris-
senheit innerhalb der Familie wuchsen. Das Bedürfnis 
nach einer Wiedervereinigung der Familie und der Ge-
währleistung ihres Glücks machte sich nun in den Herzen 
aller Muslime breit. Die Suche nach einer Lösung für die-
ses gefährliche Problem begann die Gemüter vieler Men-
schen zu beschäftigen. Unterschiedliche Versuche brach-
ten mannigfache Lösungsansätze zutage. Bücher wurden 
verfasst, die die Lösung für das Beziehungssystem der Ge-
schlechter darlegten; die Gesetze der šarīʿa-Gerichte wur-
den ebenso modifiziert wie die Wahlsysteme. Viele ver-
suchten, ihre Ansichten auf ihre Familien, d. h. auf ihre 
Frauen, Schwestern und Töchter, anzuwenden. Im Schul-
system wurden Neuerungen in Form der Koedukation von 
Jungen und Mädchen eingeführt. Und so zeigten sich 
diese Bemühungen in solchen und ähnlichen Erschei-
nungsformen. Doch die Versuche all dieser Leute, sowohl 
der einen als auch der anderen, waren nicht von Erfolg 
gekrönt. Sie fanden nicht das richtige System und über-
haupt keinen Weg zu jener Reform, deren Notwendigkeit 
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sie wahrnahmen. Denn im Hinblick auf die Beziehung der 
beiden Geschlechter zueinander, der Frau und des Man-
nes, waren die meisten Muslime von Blindheit befallen. 
Sie wussten nicht mehr, wie die Kooperation unter den 
Geschlechtern zu erfolgen hat, damit sich aus dieser Ko-
operation ein Heil für die Gesellschaft ergibt. Sie beweg-
ten sich in vollkommener Unwissenheit hinsichtlich der 
Ideen des Islam und seiner Gesetze, die mit der Ge-
schlechterbegegnung in Zusammenhang stehen. Das ver-
anlasste sie dazu, Diskussionen und Debatten über das 
Umfeld der Lösungsmethode zu führen, und sie entfern-
ten sich davon, durch entsprechendes Studium ihren 
wahren Kern zu erfassen. Als Folge ihrer Bemühungen 
nahmen Unruhe und Verwirrung zu. In der Gesellschaft 
entstand eine Kluft, welche die Entität der islamischen 
Umma mit ihren charakteristischen Eigenschaften be-
drohte. Sie ließ auch um das islamische Haus bangen, das 
Gefahr lief, seine islamische Prägung zu verlieren, und um 
die islamische Familie, die die Leuchtkraft der islamischen 
Ideen und die Wertschätzung für die Gesetze und Mei-
nungen des Islam zu verlieren drohte. 

Die Ursache dieser geistigen Verwirrung und der Ab-
kehr vom korrekten Verständnis ist auf die vernichtende 
Invasion zurückzuführen, mit der uns die westliche Kultur 
überrollt und unser Denken und ebenso unseren Ge-
schmack vollständig beherrscht hat, so dass sie damit un-
sere Lebenskonzeptionen, unsere Maßstäbe für die Dinge 
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und unsere Überzeugungen veränderte, die so tief in uns 
verwurzelt waren, wie unsere Bedachtheit auf den Islam 
selbst und unsere Verherrlichung seiner Heiligtümer. Der 
Sieg der westlichen Kultur über uns erfasste alle Sparten 
des Lebens, darunter auch den Bereich der Geschlechter-
beziehung. 

Nachdem die westliche Kultur Einzug in die islamischen 
Ländern gehalten hat und mit ihr ihre zivilisatorischen Er-
scheinungsformen und ihr materieller Fortschritt, ließen 
sich viele von ihr blenden. Sie versuchten die westliche 
Kultur zu übernehmen, da diese zivilisatorischen Erschei-
nungsformen, die ja Merkmale des Fortschritts sind, von 
den Angehörigen und Propagandisten dieser Kultur her-
vorgebracht wurden. Daher bemühten sie sich, die west-
liche Kultur nachzuahmen, ohne zwischen dieser westli-
chen Kultur und den zivilisatorischen Erscheinungsformen 
zu differenzieren und ohne zu begreifen, dass Kultur 
(ḥaḍāra) die Gesamtheit aller Lebenskonzeptionen be-
deutet und eine besondere Lebensweise verkörpert, wäh-
rend Zivilisation (madanīya) die wahrnehmbaren materi-
ellen Erscheinungsformen darstellt, die als Mittel und In-
strumente im Leben verwendet werden, und zwar unab-
hängig von den Lebenskonzeptionen und der Lebens-
weise. Darüber hinaus war ihnen nicht bewusst, dass die 
westliche Kultur auf einem Fundament basiert, das dem 
Fundament der islamischen Kultur widerspricht. Sie un-
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terscheidet sich von der islamischen Kultur in der Lebens-
vorstellung und im Verständnis von Glück, dessen Ver-
wirklichung der Mensch anstrebt. Ihnen war nicht klar, 
dass es für die islamische Umma unmöglich ist, die west-
liche Kultur zu übernehmen, und dass keine Gemeinschaft 
der islamischen Umma in irgendeinem Land diese Kultur 
übernehmen und gleichzeitig Teil der Umma bleiben bzw. 
das Charakteristikum einer islamischen Gemeinschaft bei-
behalten kann. 

Das mangelnde Bewusstsein über den essentiellen Un-
terschied zwischen der westlichen und der islamischen 
Kultur führte zu Kopie und Nachahmung. Viele der Mus-
lime versuchten die westliche Kultur ohne Begreifen zu 
übernehmen, ähnlich einem Kopisten, dessen Arbeit sich 
darauf beschränkt, Buchstaben und Wörter abzuschrei-
ben. Einige versuchten die westliche Kultur zu imitieren, 
indem sie sich deren Konzeptionen und Maßstäbe aneig-
neten, ohne über die Ursachen und Auswirkungen dieser 
Konzeptionen und Maßstäbe nachzudenken. Sie und die 
anderen sahen, dass die Frau in der westlichen Gesell-
schaft ohne Unterscheidung zwischen den beiden Ge-
schlechtern und ungeachtet der daraus folgenden Konse-
quenzen Seite an Seite neben dem Mann steht. Sie sahen, 
dass sich die zivilisatorischen Formen an der westlichen 
Frau manifestieren und die westliche Frau in zivilisatori-
schen Formen in Erscheinung tritt. In der Folge imitierten 
sie die westliche Frau oder versuchten es zumindest, ohne 
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wahrzunehmen, dass diese Erscheinungsformen zwar mit 
der westlichen Kultur, ihren Lebenskonzeptionen und ih-
rer Lebensvorstellung übereinstimmen, jedoch mit der is-
lamischen Kultur, ihren Lebenskonzeptionen und ihrer Le-
bensvorstellung nicht zu vereinbaren sind. Sie bedachten 
in keiner Weise die (schwerwiegenden) Folgen dieser For-
men, die sich an der Frau und durch sie manifestierten. 
Jawohl, sie vertraten diese Ansicht und waren der Über-
zeugung, dass die muslimische Frau in der Gesellschaft 
und in der Geschlechterbegegnung neben dem Mann zu 
stehen hat, ungeachtet aller möglichen Konsequenzen. 
Ihrer Meinung nach mussten sich die westlich-zivilisatori-
schen Erscheinungsformen genauso an der muslimischen 
Frau manifestieren; und sie sollte diese Erscheinungsfor-
men zur Schau tragen, ungeachtet aller Probleme und 
Umstände, die damit einhergehen. Aus diesem Grund rie-
fen sie dazu auf, der muslimischen Frau ihre persönliche 
Freiheit zu gewährleisten und ihr das Recht zu geben, zu 
tun und zu lassen, was sie will. Darauf aufbauend, propa-
gierten sie die durchmischte Geschlechterzusammen-
kunft (iḫtilāṭ), auch wenn keine Notwendigkeit dafür be-
steht, und ebenso die Zurschaustellung der Reize und der 
Zierde (tabarruğ). Sie forderten auch, dass die Frau Regie-
rungstätigkeit übernehmen sollte. Ihres Erachtens mani-
festierten sich darin der Fortschritt und der Beweis für 
den Aufstieg. 

Was die Situation weiter zuspitzte, war die Tatsache, 
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dass diese Nachahmer die persönliche Freiheit zügellos 
forcierten, so dass die Frau den direkten Kontakt zum 
Mann suchte, und zwar allein um des Kontaktes willen 
und um die persönliche Freiheit zu genießen, ohne dass 
dafür notwendige Gründe vorlägen und ohne dass in der 
Gesellschaft für diese Zusammenkunft Notwendigkeit be-
stünde. Diese Kontaktsuche zwischen den beiden Ge-
schlechtern um des Kontaktes willen und zum Genuss der 
persönlichen Freiheit wirkte sich negativ auf diesen nach-
ahmenden Teil aus, der sich in abenteuerlicher Weise auf 
diese Ansichten eingelassen hatte, und zwar mit der Kon-
sequenz, dass sich die Verbindung zwischen Mann und 
Frau nun rein auf das Sexuelle beschränkte. Der negative 
Effekt sprang von dieser Gruppe auf die übrigen Teile der 
Gesellschaft über. Diese Verbindung hatte keinerlei ko-
operative Zusammenarbeit zwischen Mann und Frau in 
den Lebensbereichen zur Folge, sondern moralischen Ver-
fall und die Zurschaustellung der Reize und Zierde (ta-
barruğ) seitens der Frau vor fremden Männern, die weder 
ihre Ehegatten noch ihre maḥārim1 waren. Das Resultat 
dessen war eine Entgleisung im Denken der Muslime, ein 
Verderben ihres Geschmacks, eine Erschütterung des Ver-
trauens und eine Zerstörung der Maßstäbe. Die Ge-
schlechterbeziehung im Westen wurde zum bevorzugten 
Modell und die westliche Gesellschaft als Maßstab ge-

                                                      
1 Von der Ehelichung ausgeschlossene Anverwandte. 
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nommen, ohne zu beachten, dass der westlichen Gesell-
schaft (außereheliche) zwischengeschlechtliche Kontakte 
gleichgültig sind und sie darin nichts Schändliches und 
keine Verletzung oder einen Verstoß gegen gebotene Ver-
haltensweisen sieht. Sie sieht darin die Moral weder be-
rührt noch bedroht. Es wurde auch nicht beachtet, dass 
ihr die islamische Gesellschaft in dieser Sichtweise funda-
mental widerspricht und ihr diametral entgegensteht. 
Denn die islamische Gesellschaft betrachtet den außer-
ehelichen Geschlechtskontakt als Kapitalsünde, die mit ei-
ner harten Strafe – dem Auspeitschen oder der Steinigung 
– belegt ist. Wer in dieser Hinsicht sündhaft geworden ist, 
gilt als Ausgestoßener und Gefallener, auf den mit Ab-
scheu und Verachtung herabgeschaut wird. Die islami-
sche Gesellschaft sieht den obligaten Schutz der Familien-
ehre (ʿirḍ) als selbstverständliche, unumstößliche Sache 
an, über die weder diskutiert noch gefeilscht werden 
kann. Zu deren Verteidigung muss man bereit sein – ohne 
Akzeptanz irgendwelcher Entschuldigungen oder Ausre-
den –, in Eifer und aus freien Stücken Vermögen und Le-
ben zu opfern. 

Jawohl, diese Nachahmer und Kopisten nahmen weder 
den Kontrast zwischen den beiden Gesellschaften wahr 
noch diese gewaltige Kluft, die zwischen den beiden Posi-
tionen besteht. Sie nahmen auch das nicht wahr, was das 
islamische Leben ihnen unabdingbar vorschreibt und was 
die islamischen Rechtssprüche von ihnen verlangen. Sie 
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sprengten der blinden Übernahme und Nachahmung hin-
terher, bis sich der Aufruf zur Entfaltung der Frau im Ge-
wand der Zügellosigkeit präsentierte und gegenüber dem 
Attribut der Unsittlichkeit gleichgültig blieb. Auf diese 
Weise setzten diese Nachahmer und Kopisten ihre Zerstö-
rungsarbeit im Bereich der Geschlechterbeziehung fort. 
Sie taten es mit dem Schlagwort der Entfaltung der Frau 
und unter dem Vorwand, für den Aufstieg der Umma zu 
arbeiten. Allerdings waren diese Leute anfangs noch eine 
Minderheit, und deren Ruf blieb von der Umma zunächst 
ungehört. Nachdem jedoch das kapitalistische System in 
den islamischen Ländern implementiert wurde und die 
ungläubigen Kolonialisten dort herrschten, anschließend 
ihre Vasallen und diejenigen, die ihrem Weg und ihrer Lei-
tung folgten, gelang es jener Minderheit, Einfluss zu neh-
men und die meisten Stadt- sowie einen Teil der Dorfbe-
wohner mit auf ihren eingeschlagenen Weg zu nehmen 
und sie dazu zu bewegen, die westliche Kultur zu imitieren 
und nachzuahmen, bis der islamische Charakter aus zahl-
reichen Vierteln islamischer Städte verschwunden war. 
Dabei gab es keinen Unterschied zwischen Istanbul und 
Kairo, Tunis und Damaskus, Karatschi und Bagdad oder 
zwischen Jerusalem und Beirut. Sie alle zogen mit auf dem 
Pfad des Imitierens und Nachahmens der westlichen Kul-
tur. 

Es war nur allzu selbstverständlich, dass sich eine 
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Gruppe von Muslimen zur Bekämpfung dieser Ideen er-
hob, und unvermeidbar, dass die breite Masse der islami-
schen Bevölkerung aufbrach, sich diesen Ansichten entge-
genzustellen. Nicht eine, sondern eine ganze Reihe von 
Gruppen rief dazu auf, dass die muslimische Frau ge-
schützt und die Tugend in der Gesellschaft gewahrt wer-
den müsse. Sie taten dies jedoch, ohne die islamischen 
Systeme zu begreifen und ohne sich über die islamischen 
Rechtssprüche im Klaren zu sein. Sie akzeptierten, dass 
das rational begründete Interesse zur Basis der Erörte-
rung erhoben wird und zum Maßstab für Meinungen und 
Dinge. Sie riefen zur Wahrung der Traditionen und Bräu-
che auf und zum Festhalten an der Moral, ohne zu erken-
nen, dass das Fundament die islamische ʿaqīda sein muss 
und der Maßstab die islamischen Rechtssprüche. Blinder 
Fanatismus für die Abschottung der Frau gipfelte darin, 
dass sie dazu aufriefen, der Frau Restriktionen aufzuerle-
gen und ihr zu verbieten, das Haus zu verlassen bzw. ihre 
eigenen Angelegenheiten zu erledigen und ihre Interes-
sen persönlich wahrzunehmen. Spätere unter den Rechts-
gelehrten ordneten der Frau fünf verschiedene Blößen 
(ʿaura) zu, die es zu bedecken gilt: die Blöße im Gebet, die 
Blöße vor eheverbotenen männlichen Anverwandten 
(maḥārim), die Blöße vor fremden Männern, die Blöße vor 
muslimischen und die Blöße vor nichtmuslimischen 
Frauen. Dementsprechend riefen sie zur totalen Abschot-
tung der Frau auf, die ihr weder erlaubte, jemanden zu 
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sehen, noch, von jemandem gesehen zu werden. Sie war-
ben dafür, ihr die Aktivitäten im Leben zu verbieten und 
ihr das Wahlrecht vorzuenthalten. Auch gestanden sie ihr 
nicht das Recht zu, eine Meinung bezüglich der Politik, der 
Herrschaft, der Wirtschaft und der Geschlechterbezie-
hung zu haben. So hinderten sie die Frau daran, am Leben 
teilzunehmen, und sie gingen sogar so weit, einige Verse 
Allahs dahingehend umzudeuten, dass diese nur an die 
Männer, nicht aber an die Frauen gerichtet seien. Auch 
interpretierten sie die Prophetenüberlieferung bezüglich 
der Frauen-baiʿa2, die diese ihm durch Handschlag leiste-
ten, und seine aḥādīṯ3 bezüglich der Blöße (ʿaura) der Frau 
sowie die Umgangsweise des Propheten  mit den 
Frauen im täglichen Leben auf eine Weise um, die dem 
entsprach, was sie für die Frau anstrebten, und nicht dem, 
was der islamische Rechtsspruch vorsah. All das führte zu 
einer Entfernung der Menschen von den Rechtssprüchen 
des Islam und nahm den Muslimen die Sicht auf den As-
pekt der Geschlechterbeziehung. Deswegen waren ihre 
Ansichten nicht in der Lage, sich den invadierenden Ideen 
entgegenzustellen und die reißende Strömung aufzuhal-

                                                      
2 Treuegelübde, das gegenüber dem Herrscher geleistet wird, auf 
dass er nach dem regiere, was Allah herabgesandt hat, und ihm im 
Gegenzug dafür Gehorsam geleistet wird. 
3 Plural von ḥadīṯ; Bezeichnung für die tradierten Aussagen und Hand-
lungen des Propheten  sowie für das, was er wissentlich geduldet 
hat (sukūt). 
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ten. Sie hatten nicht die geringste Wirkung auf die Anhe-
bung des Bewusstseins unter den Muslimen für den As-
pekt der Geschlechterbeziehung im Islam. Zwar existierte 
eine große Zahl von Gelehrten in der Umma, die nicht 
über weniger Wissen und Gelehrsamkeit verfügten als die 
ersten muğtahidūn4 und Gründer der Rechtsschulen. 
Auch hielten die Muslime einen intellektuellen und legis-
lativen Reichtum in Händen, der seinesgleichen bei jeder 
anderen Nation sucht. Darüber hinaus standen ihnen 
wertvolle Bücher und Publikationen in ihren öffentlichen 
und privaten Bibliotheken zur Verfügung. All das hatte 
keinerlei Wirkung auf die Nachahmer und Kopisten, um 
sie von ihren Irrungen abzuhalten, und auch nicht auf die 
Starrsinnigen, um sie von der islamischen Rechtsmeinung, 
die von einem muğtahid korrekt abgeleitet wurde, zu 
überzeugen. Denn sie entsprach nicht dem, wie die Frau 
nach ihrem Willen und ihrer Vorstellung sein sollte. Grund 
dafür war die Tatsache, dass sich jene Nachahmer, Starr-
sinnigen, Gelehrten und Gebildeten von der Eigenschaft 
des Denkers entfernt hatten. Entweder fehlte ihnen das 
Verständnis für die Realität oder für das Gesetz Allahs, o-
der aber sie nahmen die Gesetze des islamischen Rechts 
nicht rational wahr, indem sie die Gesetze auf die Realität 
exakt anwenden, so dass sie mit ihr in völligen Einklang 
gebracht werden. Deswegen wankte die Gesellschaft in 

                                                      
4 Plural von muğtahid; kompetenter Rechtsgelehrter, der zur Ablei-
tung von islamischen Rechtssprüchen in der Lage ist. 
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den islamischen Ländern weiterhin zwischen zwei Ideen: 
Stagnation und Nachahmung. Der Aspekt der Geschlech-
terbeziehung blieb verworren, so dass die muslimische 
Frau ratlos wurde. Sie war einerseits die unruhige, ver-
wirrte Frau, die die westliche Kultur imitierte, ohne sie zu 
verstehen bzw. ohne sich deren Wirklichkeit bewusst zu 
sein und ohne deren Widersprüchlichkeit zur islamischen 
Kultur zu erkennen. Andererseits war sie die starre Frau, 
die weder sich selbst nützt noch den Muslimen aus ihrem 
Einsatz Nutzen bringen konnte. All dies geschah aufgrund 
der Tatsache, dass der Islam nicht auf rationale Weise auf-
genommen und das Beziehungssystem der Geschlechter 
nicht begriffen wurde. 

Aus diesem Grund ist es nötig, das Beziehungssystem 
der Geschlechter im Islam umfassend zu studieren. Dieses 
Studium muss tiefgründig erfolgen, damit das Problem als 
die Zusammenkunft von Mann und Frau mit der daraus 
entstehenden Beziehung und den sich daraus ergebenden 
Zweigfragen erfasst wird. Auch muss erkannt werden, 
dass eine Behandlung dieser Zusammenkunft erforderlich 
ist sowie der Beziehung, die daraus entsteht, und der da-
raus resultierenden Zweigfragen. Zudem muss man be-
greifen, dass diese Problembehandlung nicht vom Ver-
stand diktiert wird, sondern vom islamischen Recht. Die 
Rolle des Verstandes ist es, die Problembehandlung bzw. 
die Lösung zu verstehen. Auch handelt es sich um eine Lö-
sung für die muslimische Frau und den muslimischen 
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Mann, die eine bestimmte Lebensart führen, welche vom 
Islam vorgeschrieben wird. Für beide ist es unabdingbar, 
sich allein an diese Lebensweise zu halten, so, wie Allah es 
im Koran und in der Sunna anbefohlen hat, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob sie der Lebensweise des Westens wi-
derspricht oder den Sitten und Gebräuchen der Vorväter 
entgegensteht.  
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Die Frau und der Mann 

Der Erhabene sagt: 



Ihr Menschen! Wir haben euch aus einem männlichen 
und einem weiblichen Wesen erschaffen und euch zu Völ-
kern und Stämmen gemacht, damit ihr euch kennen 
lernt. (49:13) Auch sagt Er: 



O Mensch! Was hat dich hinsichtlich deines ehrwürdi-
gen Herrn betört. (82:6) Und Er sagt: 








Verderben über den Menschen, wie undankbar ist er! 
Woraus erschuf er ihn? Aus einem Tropfen erschuf Er ihn 
und bildete ihn. (80:17-19) Allah hat den Menschen mit 
Seinen Geboten angesprochen und ihn zum Gegenstand 
Seiner Ansprache und Anweisung gemacht. Er sandte die 
Gesetze für den Menschen herab und wird diesen Men-
schen auferstehen lassen. Der Mensch ist es auch, der ins 
Paradies und in die Hölle einkehren wird. Somit hat Allah 
den Menschen – nicht den Mann und nicht die Frau – zum 
Gegenstand Seiner Anweisung gemacht. 
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Allah hat den Menschen als Mann und Frau in einer ei-
genen Natur erschaffen, die ihn gegenüber dem Tier aus-
zeichnet. So ist die Frau ein Mensch und der Mann ein 
Mensch, und keiner von beiden unterscheidet sich vom 
anderen in seinem Menschsein. Auch zeichnet sich keiner 
von beiden in irgendeinem Aspekt dieses Menschseins ge-
genüber dem anderen aus. In der Eigenschaft ihres 
Menschseins bereitete Er sie auch darauf vor, die Heraus-
forderungen des Lebens zu meistern. Er machte es unab-
dingbar für sie, gemeinsam in einer Gesellschaft zu leben, 
und den Erhalt der menschlichen Art machte Er von ihrem 
Zusammenkommen und ihrem Vorhandensein in der Ge-
sellschaft abhängig. Somit darf der eine nicht anders be-
trachtet werden als der andere: Es handelt sich in beiden 
Fällen um einen Menschen, der mit allen menschlichen 
Charakteristika und lebensbestimmenden Wesenszügen 
ausgestattet ist. In beiden erschuf Allah dieselbe Lebens-
energie. So erschuf Er sowohl im Mann als auch in der 
Frau die organischen Bedürfnisse wie Hunger, Durst und 
Toilettengang. In beiden erschuf er den Selbsterhaltungs-
, den Arterhaltungs- und den Anbetungsinstinkt. Es sind 
dieselben organischen Bedürfnisse und Instinkte, die im 
jeweils anderen Geschlecht vorhanden sind. In beiden Ge-
schlechtern erschuf Er auch das Denkvermögen, das sich 
von dem im jeweils anderen Geschlecht nicht unterschei-
det. Der Verstand, der beim Mann vorhanden ist, ist der-
selbe, den Allah auch der Frau gegeben hat. So hat Er ihn 
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als Verstand für den Menschen erschaffen, nicht allein für 
den Mann oder für die Frau. 

Auch wenn der Arterhaltungsinstinkt beim Mann 
durch einen anderen Mann, ein Tier oder etwas anderes 
befriedigt werden kann und auch bei der Frau durch eine 
andere Frau, ein Tier oder etwas anderes eine Befriedi-
gung erfahren kann, so wird er trotzdem den Zweck, für 
den er im Menschen erschaffen wurde, nur in einem Fall 
erfüllen können: wenn der Mann ihn durch die Frau und 
die Frau ihn durch den Mann befriedigt. Deswegen ist die 
Verbindung des Mannes zur Frau und der Frau zum Mann 
vom instinktiv sexuellen Aspekt her eine natürliche Ver-
bindung, die nicht verwunderlich ist. Es handelt sich viel-
mehr um die ursprüngliche Verbindung, durch die allein 
der Zweck erfüllt wird, für den dieser Instinkt überhaupt 
kreiert wurde, nämlich der Fortbestand der menschlichen 
Art. Wenn zwischen Mann und Frau also diese Verbin-
dung in Form des sexuellen Kontakts zustande kommt, so 
ist es eine selbstverständliche, natürliche Sache, an der 
nichts Verwunderliches ist. Vielmehr ist es eine unabding-
bare Sache für den Fortbestand der menschlichen Art. Be-
lässt man diesen Instinkt jedoch hemmungslos ohne jegli-
che Schranken, so ist es schädlich für den Menschen und 
sein zwischengeschlechtliches Leben. Denn der Zweck sei-
ner Existenz ist die Fortpflanzung zur Erhaltung der 
menschlichen Art. Daher muss die Betrachtung dieses Ins-



26 
 

tinkts auf den Zweck ausgerichtet sein, für den er im Men-
schen erschaffen wurde, nämlich für den Erhalt der 
menschlichen Art. Hierbei existiert kein Unterschied zwi-
schen Mann und Frau. Lust und Sinnesfreude, die sich 
während der Befriedigung einstellen, sind hingegen na-
türliche und zwingende Resultate, ob der Mensch sie nun 
in Betracht zieht oder nicht. Deswegen ist es nicht richtig 
zu sagen, Lust und Sinnesfreude müssen bei der Betrach-
tung des Arterhaltungsinstinkts ausgeblendet werden. 
Denn sie stellen sich nicht erst durch die Betrachtung ein, 
sondern ergeben sich in natürlicher und unabdingbarer 
Weise. Eine Ausblendung bzw. Eliminierung kann gar 
nicht stattfinden, da sie unmöglich ist. Die Betrachtung 
ergibt sich vielmehr aus dem Verständnis, das der Mensch 
von dieser Befriedigung hat und vom Zweck, den der Art-
erhaltungsinstinkt erfüllen soll. Deswegen ist es erforder-
lich, beim Menschen ein bestimmtes Verständnis, d. h. 
eine bestimmte Konzeption (mafhūm), über den Arterhal-
tungsinstinkt und über den Zweck seiner Existenz zu er-
zeugen. Dieses Verständnis bewirkt bei ihm eine be-
stimmte Betrachtungsweise des von Allah im Menschen 
determinierten Arterhaltungsinstinkts, so dass er diesen 
auf die Verbindung des Mannes mit der Frau und der Frau 
mit dem Mann beschränkt. Es bewirkt beim Menschen 
auch eine spezifische Betrachtung der zwischen Mann 
und Frau entstehenden Geschlechterbeziehung – der so-
genannten Sexualität. Dabei steht der Zweck im Fokus, 
dessentwegen der Instinkt überhaupt existiert, nämlich 
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der Erhalt der menschlichen Art. Durch diese Betrachtung 
wird einerseits der Instinkt befriedigt und andererseits 
der Zweck erfüllt, für den der Instinkt erschaffen wurde. 
Auch wird die Zufriedenheit für die Gemeinschaft gewähr-
leistet, die sich diese Konzeption aneignet und bei der sich 
diese spezifische Betrachtungsweise einstellt. Ebenso ist 
es erforderlich, die Betrachtungsweise der menschlichen 
Gemeinschaft – irgendeiner menschlichen Gemeinschaft 
– im Hinblick auf die geschlechtliche, d. h. sexuelle Bezie-
hung zwischen Mann und Frau zu verändern. So muss die 
Betrachtungsweise, die Lust und Sinnesfreude in den Fo-
kus stellt, in eine Betrachtungsweise umgewandelt wer-
den, bei der diese Dinge eine natürliche und unabding-
bare Sache darstellen. Der Fokus muss vielmehr auf den 
Zweck gerichtet werden, für den dieser Instinkt eigentlich 
geschaffen wurde. Diese Betrachtungsweise gibt dem Art-
erhaltungsinstinkt Bestand und lenkt ihn in die richtige 
Richtung, die seinem Schöpfungssinn entspricht. Gleich-
zeitig öffnet sie dem Menschen die Möglichkeit, sämtliche 
Tätigkeiten zu bewältigen und sich allen Dingen zu wid-
men, die ihm Freude bereiten. 

Daher ist es erforderlich, dass der Mensch eine Kon-
zeption über die Befriedigung des Arterhaltungsinstinkts 
und über den Zweck seiner Existenz besitzt. Auch muss die 
menschliche Gemeinschaft über ein System verfügen, das 
die vorherrschende Idee der Sexualbeziehung aus den 
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Herzen eliminiert, die heute als der über alles andere do-
minierende Faktor der Geschlechterbeziehung angesehen 
wird. Dieses System muss die Kooperationsbeziehung 
zwischen Mann und Frau aufrechterhalten, denn eine Ge-
meinschaft kann nur durch die Kooperation beider Ge-
schlechter unter der Prämisse florieren, dass sie beide Ge-
schwister sind, die sich in Zuneigung und Barmherzigkeit 
zusammenschließen. Daher muss auf die vollständige 
Veränderung der gemeinschaftlichen Betrachtungsweise 
der Beziehungen zwischen Mann und Frau gepocht wer-
den. So muss die Vorherrschaft der Sexualbeziehungskon-
zeption zwischen den Geschlechtern aus den Köpfen eli-
miniert werden und die Sexualbeziehung als eine natürli-
che Sache betrachtet werden, die die Befriedigung des 
Instinkts unabdingbar mit sich bringt. Es muss die Be-
schränkung dieser Beziehung auf Lust und Sinnesfreude 
beseitigt und die Betrachtung in einer Weise verändert 
werden, die auf das Interesse der Gemeinschaft abzielt, 
nicht auf den rein sexuellen Aspekt, und von Gottesfurcht 
bestimmt wird, nicht von Lust und Neigungen. Es ist eine 
Betrachtungsweise, die dem Menschen die sexuelle Lust 
nicht abspricht, sie aber zu einem legalen Genuss erhebt, 
der den Erhalt der menschlichen Art gewährleistet und 
mit dem hohen Ideal des Muslims einhergeht, nämlich 
das Erlangen des Wohlwollens Allahs. 
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Auch die Verse im Koran setzen den Paarbildungsas-
pekt, d. h. den eigentlichen Zweck, dessentwegen der Art-
erhaltungsinstinkt geschaffen wurde, in den Mittelpunkt. 
So legen die Verse dar, dass der Arterhaltungsinstinkt zum 
Zweck der Paarbildung, d. h. zur Erhaltung der menschli-
chen Art, erschaffen wurde. Mit anderen Worten hat Al-
lah den Instinkt zur Fortpflanzung erschaffen. Die Koran-
verse haben diesen Aspekt in unterschiedlichen Varianten 
und in zahlreichen Bedeutungen dargelegt, um den Blick 
der Gemeinschaft bezüglich der Beziehung zwischen 
Mann und Frau auf die Paarbildung und Fortpflanzung zu 
richten, nicht auf die rein sexuelle Zusammenkunft. Der 
Erhabene sagt: 





Ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus ei-
nem einzigen Wesen erschaffen hat; und aus ihm erschuf 
Er seine Gattin, und aus den beiden ließ Er viele Männer 
und Frauen entstehen. (4:1) Auch sagt Er: 







Er ist es, Der euch aus einer einzigen Seele erschuf; 
und aus ihr machte Er seine Gattin, auf dass er bei ihr 
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ruhe. Als er ihr beiwohnte, wurde sie mit leichter Last 
schwanger und trug sie aus. Und als sie schwer wurde, 
riefen beide Allah, ihren Herrn, an: „Wenn Du uns ein gu-
tes Kind gibst, werden wir wahrlich dankbar sein.“ 
(7:189) Und Er sagt: 



Wahrlich, Wir haben bereits vor dir Gesandte ent-
sandt und ihnen Gattinnen und Nachkommenschaft be-
schert. (13:38) Und Er sagt: 





Und Allah machte euch Gattinnen aus euch selbst, 
und aus euren Gattinnen machte Er euch Söhne und En-
kelkinder. (16:72) Auch sagt Er (t): 





Und zu Seinen Zeichen zählt, dass Er euch aus euch 
selbst Gattinnen schuf, auf dass ihr bei ihr ruhen möget. 
Und Er ließ Zuneigung und Barmherzigkeit unter euch 
währen. (30:21) Und Er sagt: 

 

Der Schöpfer der Himmel und der Erde – Er hat euch 
aus euch selbst Gattinnen gemacht. (42:11) Und Er sagt: 
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


Und dass Er die Paare erschuf, das männliche und 
weibliche Wesen, aus einem Samentropfen, der ausge-
stoßen wird. (53:45-46) Und Er sagt: 



Und Er erschuf euch in Paaren. (78:8) Auf diese Weise 
hat Allah den Blick bei der Schöpfung von Mann und Frau 
auf den Paarbildungs- und Fortpflanzungsaspekt gerich-
tet. Er wiederholte dies zahlreiche Male, damit die Be-
trachtung der Beziehung zwischen Mann und Frau auf 
Paarbildung und Fortpflanzung fokussiert bleibt, d. h. auf 
die Nachkommenschaft zur Erhaltung der menschlichen 
Art. 
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Der Einfluss der Betrachtungsweise auf die 
Beziehungen zwischen Mann und Frau 

Wenn sich der Instinkt im Menschen regt, verlangt er 
Befriedigung. Regt er sich nicht, ist auch keine Befriedi-
gung erforderlich. Wenn er aber eine Befriedigung ver-
langt, dann treibt er den Menschen an, sie für ihn zu ge-
währleisten. Gewährleistet er sie ihm nicht, erlebt der 
Mensch ein Unbehagen, solange der Instinkt erregt ist. 
Beruhigt sich der Instinkt wieder, verschwindet auch das 
Unbehagen. Aus der Nichtbefriedigung des Instinkts folgt 
weder der Tod noch irgendein körperlicher, seelischer o-
der geistiger Schaden. Der Schaden beschränkt sich viel-
mehr auf Schmerz und Unbehagen. Demzufolge ist die Be-
friedigung des Instinkts nicht von unabdingbarer Natur 
wie das organische Bedürfnis, sondern eine Befriedigung, 
um Ruhe und Behaglichkeit zu erlangen. 

Der Instinkt kann durch zwei Faktoren erregt werden: 
zum einen durch die materielle Realität, zum anderen 
durch Gedanken und der dazu zählenden Ideenassozia-
tion. Existiert einer dieser Faktoren nicht, wird der Instinkt 
nicht in Erregung versetzt. So wird er, anders als das orga-
nische Bedürfnis, nicht durch einen inneren Impuls ange-
regt. Dies trifft gleichermaßen auf alle Instinkte zu; auf 
den Selbsterhaltungs-, den Arterhaltungs- und den Anbe-
tungsinstinkt ohne irgendeinen Unterschied. 
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Nachdem der Arterhaltungsinstinkt gleich den anderen 
Instinkten nur dann eine Befriedigung verlangt, wenn er 
gereizt wird, und diese Reizung nur durch eine materielle 
Realität oder einen Gedanken stattfinden kann, ist die Be-
friedigungserfordernis des Arterhaltungsinstinkts somit 
vom Menschen steuerbar. Der Mensch kann sogar die Be-
friedigung an sich steuern oder sie überhaupt unterbin-
den, indem er gar keine Regung des Instinkts in Richtung 
Arterhaltung zulässt. Demgemäß regt der Anblick der 
Frauen oder irgendeiner Realität, die mit dem Arterhal-
tungsinstinkt verbunden ist, diesen an und lässt ihn nach 
Befriedigung verlangen. Auch das Lesen erotischer Ge-
schichten und das Hören erotischer Gedanken löst eine 
Erregung des Arterhaltungsinstinkts aus. Andererseits 
kann das Meiden von Frauen und von allem, was mit dem 
Arterhaltungsinstinkt verknüpft ist, sowie das Ablassen 
von erotischen Gedanken eine Erregung dieses Instinkts 
verhindern. Es ist nämlich unmöglich, dass der Arterhal-
tungsinstinkt sich regt, außer er erfährt eine Reizung – 
entweder durch eine materielle Realität oder durch eroti-
sche Gedanken. 

Ist der Blick der Gemeinschaft bezüglich der Beziehun-
gen zwischen Mann und Frau auf die geschlechtliche Ver-
bindung fokussiert, wie es in den westlichen Gesellschaf-
ten der Fall ist, dann ist die Erzeugung der materiellen, 
aufreizenden Realität und der erotischen Gedanken bei 
Mann und Frau eine notwendige Sache. Denn der Instinkt 
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muss gereizt werden, damit er nach Befriedigung ver-
langt, in der Folge Befriedigung findet und die beabsich-
tigte Beziehung (zwischen Mann und Frau) auf diese 
Weise verwirklicht wird. Beim Menschen soll sich durch 
diese Befriedigung Ruhe und Behaglichkeit einstellen. Ist 
hingegen die gemeinschaftliche Betrachtung der Bezie-
hungen zwischen Mann und Frau auf den Zweck ausge-
richtet, dessentwegen der Instinkt geschaffen wurde, 
nämlich den Erhalt der menschlichen Art, dann ist es un-
abdingbar, dass aufreizende materielle Realität und eroti-
sche Gedanken bei Mann und Frau aus dem öffentlichen 
Leben eliminiert werden, damit sich der Instinkt nicht regt 
und nach einer Befriedigung verlangt, die ihm nicht ge-
währt wird. Er würde dann Schmerz und Unbehagen ver-
spüren. Die Einschränkung der aufreizenden Realität auf 
die Ehesituation ist in diesem Fall unabdingbar, um einer-
seits die menschliche Art zu erhalten und andererseits 
Ruhe und Behaglichkeit zu erlangen, wenn der Instinkt bei 
seiner Regung (allein im ehelichen Rahmen) befriedigt 
wird. Daraus wird deutlich, wie sehr die gemeinschaftli-
che Betrachtungsweise der Beziehungen zwischen Mann 
und Frau die Ausrichtung des öffentlichen Lebens inner-
halb der Gemeinschaft und in der Gesellschaft beein-
flusst. Die Menschen im Westen, die die kapitalistische 
Ideologie verinnerlicht haben, und jene im Ostblock, die 
sich den Kommunismus zu eigen machten, betrachten die 
Beziehungen zwischen Mann und Frau vom sexuellen Ge-
sichtspunkt aus und nicht im Hinblick auf die Erhaltung 
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der menschlichen Art. Deswegen trachten sie absichtlich 
danach, eine aufreizende materielle Realität vor dem 
Mann und der Frau zu erzeugen und erotische Gedanken 
bei ihnen zu wecken, damit der Arterhaltungsinstinkt ge-
reizt und in der Folge befriedigt werden kann. Sie waren 
der Ansicht, dass seine Nichtbefriedigung Hemmungen 
erzeuge, die ihrer Behauptung nach körperliche, psychi-
sche und geistige Schäden verursachen. Daher ist zu be-
obachten, dass in kapitalistischen und kommunistischen 
Gemeinschaften und in ihren kapitalistischen und kom-
munistischen Gesellschaften erotische Gedanken in Ro-
manen, Lyrik, Literatur und anderem sehr zahlreich vor-
handen sind. Sehr oft kommen dort Männer und Frauen 
ohne Grund in Häusern, Parks, Straßen, Schwimmbädern 
und an anderen Plätzen zusammen. Sie sehen es als eine 
notwendige Sache an und beabsichtigen sogar dessen 
Herbeiführung. Im Grunde stellt es einen Teil ihrer Le-
bensordnung und Lebensweise dar. 

Was hingegen den diesbezüglichen Gesichtspunkt der 
Muslime anlangt, die den Islam verinnerlicht haben, an 
sein Überzeugungsfundament und an seine Gesetze glau-
ben – mit anderen Worten den Gesichtspunkt des Islam 
betreffend die Beziehungen zwischen Mann und Frau –, 
so ist dieser auf die Arterhaltung fokussiert, nicht auf den 
sexuellen Aspekt. Der sexuelle Aspekt wird als zwingende 
Folge der Befriedigung angesehen, er steuert sie aber 
nicht. Daher erachtet der Islam die Existenz erotischer 
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Ideen in der Gemeinschaft als eine Angelegenheit, die 
zum Schaden führt, und die Existenz einer materiellen, 
den Arterhaltungsinstinkt erregenden Realität als eine Sa-
che, die Verdorbenheit nach sich zieht. Deswegen unter-
sagte er die abgeschiedene Zusammenkunft (ḫalwa) zwi-
schen Mann und Frau sowie die weibliche Zurschaustel-
lung der Reize (tabarruğ) vor fremden Männern. Ebenso 
untersagte er sowohl dem Mann als auch der Frau den je-
weils anderen in sexueller Weise anzusehen. Auch legte 
er die Kooperation zwischen Mann und Frau im öffentli-
chen Leben fest und schränkte die sexuelle Beziehung 
zwischen beiden Geschlechtern ausschließlich auf zwei 
Fälle ein: auf die Ehe und den Besitz von Rechts wegen 
(milk al-yamīn). 

Somit strebt der Islam danach, all das zu vermeiden, 
was den Arterhaltungsinstinkt im öffentlichen Leben erre-
gen könnte. Er ist auch bestrebt, die sexuelle Beziehung 
auf die genannten beiden Fälle zu beschränken. Kapitalis-
mus und Kommunismus streben hingegen danach, Rei-
zungen für den Arterhaltungsinstinkt zu erzeugen, damit 
dieser befriedigt wird, und setzen ihm keinerlei Schranken 
auf. Die islamische Betrachtungsweise für die Beziehun-
gen zwischen Mann und Frau ist auf den Erhalt der 
menschlichen Art fokussiert, während Kapitalismus und 
Kommunismus bei der Betrachtung der zwischenge-
schlechtlichen Beziehung den sexuellen Aspekt in den Fo-
kus setzen. Beide Betrachtungsweisen unterscheiden sich 
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gewaltig und liegen weit auseinander. Dadurch wird er-
sichtlich, wie sehr die Betrachtungsweise im Islam von 
Reinheit, Tugendhaftigkeit und Keuschheit geprägt ist – 
eine Betrachtungsweise, die das Wohl des Menschen und 
die Erhaltung seiner Art in den Mittelpunkt stellt. 

Was die westlichen Menschen und auch die Kommu-
nisten behaupten, dass die Unterdrückung des Arterhal-
tungsinstinkts bei Mann und Frau zu körperlichen, psychi-
schen und geistigen Krankheiten führe, so ist das unrich-
tig. Es ist eine der Wirklichkeit widersprechende Illusion. 
Denn es existiert ein Unterschied zwischen dem Instinkt 
und dem organischen Bedürfnis im Hinblick auf die Befrie-
digungsnotwendigkeit. Organische Bedürfnisse, wie Es-
sen, Trinken und Toilettengang, müssen unbedingt befrie-
digt werden. Werden sie nicht befriedigt, resultieren dar-
aus Schäden, die bis zum Tod führen können. Hingegen 
müssen Instinkte, wie Selbsterhaltungs-, Arterhaltungs- 
und Anbetungsinstinkt, nicht unbedingt befriedigt wer-
den. Werden sie nicht befriedigt, so resultiert daraus kein 
körperlicher, geistiger oder psychischer Schaden. Es führt 
lediglich zu einem Unbehagen und einem Schmerz und 
nichts weiter. Beleg dafür ist die Tatsache, dass jemand 
sein ganzes Leben verbringen kann, ohne einige seiner 
Instinkte zu befriedigen, und ihm trotzdem daraus keiner-
lei Schaden erwächst. Im Grunde wird dies auch durch 
ihre eigene Aussage belegt, wenn sie eingestehen, dass 
die behaupteten körperlichen, geistigen und psychischen 
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Krankheiten nicht generell den Menschen befallen, wenn 
sein Arterhaltungsinstinkt nicht befriedigt wird, sondern 
nur einige Personen. Dies beweist, dass es nicht in natür-
licher Weise gemäß der menschlichen Beschaffenheit aus 
der Nichtbefriedigung heraus geschieht, sondern von an-
deren Faktoren abhängig ist, nicht aber von der Unterdrü-
ckung. Würde es nämlich von der Unterdrückung herrüh-
ren, wäre jeder Mensch davon betroffen, sobald eine 
Nichtbefriedigung und somit eine Unterdrückung des Ins-
tinkts stattfindet. Es wäre ein natürlicher Vorgang, der au-
tomatisch abliefe. Dies ist aber keineswegs der Fall. Sie 
geben zu, dass diese vermeintlichen „Schäden“ dem Men-
schen nicht gemäß seiner natürlichen Beschaffenheit zu-
stoßen, sobald es zu einer Instinktunterdrückung kommt. 
Somit rühren sie bei diesen Einzelpersonen von anderen 
Faktoren her und nicht von der Unterdrückung. 

Dies zum einen – zum anderen verlangt das organische 
Bedürfnis von innen heraus nach Befriedigung, ohne ei-
nen äußeren Reiz zu benötigen, auch wenn der äußere 
Reiz es anregen kann, sollte ein Erfordernis vorhanden 
sein; dies im Unterschied zum Instinkt, der nicht von in-
nen heraus ohne äußeren Reiz nach Befriedigung ver-
langt. Ohne äußeren Reiz, d. h. ohne eine erregende ma-
terielle Realität oder einen aufreizenden, erotischen Ge-
danken, kann der Instinkt von innen heraus gar nicht er-
regt werden. Existiert dieser äußere Reiz nicht, kommt es 
zu keiner Erregung. Das gilt für sämtliche Instinkte, ohne 
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dass zwischen Selbsterhaltungs-, Anbetungs- oder Arter-
haltungsinstinkt in all ihren Erscheinungsformen irgend-
ein Unterschied existiert. Wenn vor einer Person irgen-
detwas vorhanden ist, was irgendeinen Instinkt erregt, 
dann wird er gereizt und verlangt nach Befriedigung. Wird 
diese Reizursache eliminiert oder wird die Person mit et-
was beschäftigt, was dominiert und wichtiger ist, ver-
schwindet das Verlangen nach Befriedigung, und die Per-
son beruhigt sich wieder; dies im Unterschied zum orga-
nischen Bedürfnis. Wenn dieses sich regt, verschwindet 
das Befriedigungsverlangen nicht und bleibt bestehen, bis 
eine Befriedigung stattfindet. Daraus wird klar, dass die 
Nichtbefriedigung des Arterhaltungsinstinkts keinerlei 
körperliche, geistige oder psychische Krankheit zur Folge 
hat, da es sich um einen Instinkt und kein organisches Be-
dürfnis handelt. Alles, was sich einstellt, ist ein Gefühl des 
Unbehagens. Wenn eine Person etwas vorfindet, was den 
Arterhaltungsinstinkt erregt, sei es eine erotische, mate-
rielle Realität oder ein sexueller Gedanke, so kann sie eine 
Erregung verspüren, die nach Befriedigung verlangt. Wird 
die Erregung nicht befriedigt, verspürt sie Unbehagen und 
nicht mehr. Bei wiederholtem Unbehagen verspürt sie 
Schmerz. Wird die Sache, die ihren Instinkt erregt, ent-
fernt oder die Person mit etwas beschäftigt, was für sie 
Priorität hat und den Instinkt überwiegt, verschwindet 
das Unbehagen. Demzufolge führt die Unterdrückung des 
Arterhaltungsinstinkts, wenn er erregt wird, zu Schmerz 
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und Unbehagen und nicht mehr. Wird er nicht durch ei-
nen Reizfaktor erregt, geschieht gar nichts, nicht einmal 
Schmerz oder Unbehagen. Die Lösung liegt somit in der 
Verhinderung einer Erregung des Instinkts, indem seine 
Reizfaktoren vermieden werden, wenn eine Befriedigung 
nicht möglich ist. 

Daraus wird die Falschheit des westlichen und kommu-
nistischen Gesichtspunktes deutlich, der die gemein-
schaftliche Betrachtung der Beziehungen zwischen Mann 
und Frau auf den sexuellen Aspekt richtet. In der Folge 
wird auch die Falschheit der Lösung sichtbar, die diese Be-
trachtungsweise bietet: So wird der Instinkt bei Mann und 
Frau gezielt erregt, indem alle möglichen Reizfaktoren, 
wie gemischtgeschlechtliche Zusammenkünfte, Tanz, 
Spiele, Geschichten und Ähnliches, angeboten werden. 
Auch wird die Wahrhaftigkeit der islamischen Betrach-
tungsweise sichtbar, die den Blick der Gemeinschaft auf 
die Beziehungen zwischen Mann und Frau auf den Zweck 
richtet, dessentwegen dieser Instinkt geschaffen wurde, 
nämlich den Erhalt der menschlichen Art. Demzufolge 
wird auch die Richtigkeit der Lösung deutlich, die diese 
Betrachtungsweise hervorgebracht hat: So wird alles eli-
miniert, was ihn erregen könnte, seien es aufreizende ma-
terielle Realitäten oder erotische Gedanken, solange der 
Instinkt nicht auf legale Weise durch Eheschließung oder 
den Besitz von Rechts wegen befriedigt werden kann. So-
mit ist allein der Islam in der Lage, die Verdorbenheit, die 
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der Arterhaltungsinstinkt in der Gesellschaft und unter 
den Menschen erzeugen kann, erfolgreich zu beseitigen. 
Im Gegenteil, er erzeugt mit der Auswirkung des Instinkts 
sogar Rechtschaffenheit und Erhabenheit in der Gesell-
schaft und unter den Menschen.  
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Die Regelung der Beziehungen zwischen Mann 
und Frau 

Dass die Frau den Arterhaltungsinstinkt beim Mann er-
regt und der Mann diesen bei der Frau, bedeutet nicht, 
dass diese Erregung unbedingt stattfinden muss, immer 
wenn ein Mann mit einer Frau oder eine Frau mit einem 
Mann zusammenkommt. Es bedeutet vielmehr, dass bei 
einer Zusammenkunft grundsätzlich jeder von beiden 
beim jeweils anderen den Instinkt erregen kann. Ist die Er-
regung vorhanden, kommt es in der Folge zum sexuellen 
Kontakt zwischen beiden. Sie können aber auch zusam-
menkommen, ohne dass der Instinkt geweckt wird, wie 
z. B. bei einer Zusammenkunft zu Handelszwecken oder 
um eine Operation bei einem Kranken durchzuführen o-
der zum Zwecke des Unterrichts zur Wissensaneignung o-
der auch aus anderen Gründen. In all diesen und anderen 
Fällen ist aber die Möglichkeit gegeben, dass der Sexual-
trieb zwischen beiden erregt wird. Das Vorhandensein der 
Möglichkeit einer Erregung bedeutet jedoch nicht, dass 
die Erregung stattfinden muss. Vielmehr kommt es zu ei-
ner Erregung, wenn sich die Betrachtung des jeweils an-
deren Geschlechts von einer Betrachtung zur Arterhal-
tung in eine sexuelle Betrachtung umwandelt. Deswegen 
darf die Tatsache, dass die Frau den Arterhaltungsinstinkt 
beim Mann und der Mann diesen bei der Frau weckt, 
nicht als Rechtfertigung dafür herangezogen werden, die 
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Frau vollständig vom Mann zu isolieren. Mit anderen Wor-
ten ist es nicht richtig, wenn die Möglichkeit der Regung 
des Arterhaltungsinstinkts bei Mann und Frau die Zusam-
menkunft zwischen Männern und Frauen im öffentlichen 
Leben und die Zusammenarbeit zwischen beiden verhin-
dert. Vielmehr müssen Männer und Frauen im öffentli-
chen Leben zusammenkommen und miteinander koope-
rieren können. Denn die Kooperation beider Geschlechter 
ist für die Gesellschaft und das öffentliche Leben notwen-
dig. Jedoch ist diese Zusammenarbeit nur mit einem Sys-
tem möglich, das die sexuelle Beziehung und die Bindun-
gen zwischen beiden Geschlechtern regelt. Dieses System 
muss aus der Betrachtungsweise der Verbindung zwi-
schen beiden Geschlechtern entspringen, und zwar unter 
dem Gesichtspunkt, dass diese Verbindung der Erhaltung 
der menschlichen Art dient. Mit so einem System können 
Männer und Frauen im öffentlichen Leben zusammen-
kommen und auch ohne Bedenken miteinander kooperie-
ren. 

Das einzige System, das Zufriedenheit im Leben ge-
währleistet und die Verbindung zwischen Mann und Frau 
in natürlicher Weise regelt, ist das Beziehungssystem der 
Geschlechter im Islam. Der spirituelle Aspekt bildet dabei 
die Grundlage, und die islamischen Rechtssprüche bilden 
den Maßstab, wobei die Rechtssprüche, die den ethi-
schen Wert erfüllen, mit inbegriffen sind. Das Beziehungs-
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system der Geschlechter im Islam betrachtet den Men-
schen, sei es Mann oder Frau, als ein Wesen, das Instinkte, 
Gefühle, Neigungen und einen Verstand besitzt. Es er-
laubt dem Menschen, die Freuden des Lebens zu genie-
ßen, und untersagt ihm nicht, den Löwenanteil davon zu 
bekommen. Dies muss jedoch auf eine Weise geschehen, 
die Gemeinschaft und Gesellschaft wahrt und dem Men-
schen ermöglicht, im Streben nach Zufriedenheit voran-
zuschreiten. Das Beziehungssystem der Geschlechter im 
Islam ist das einzig richtige – unter der Annahme, dass ein 
anderes Beziehungssystem überhaupt existiert. Denn es 
betrachtet den Arterhaltungsinstinkt unter dem Gesichts-
punkt, dass er geschaffen wurde, um die menschliche Art 
zu erhalten. Auch regelt es die geschlechtlichen Beziehun-
gen zwischen Mann und Frau in präzisier Weise, so dass 
sich der Instinkt ausschließlich in seiner festgelegten na-
türlichen Bahn bewegt, die zu dem Ziel führt, für das Allah 
ihn im Menschen erschaffen hat. Gleichzeitig regelt es die 
Beziehungen zwischen Mann und Frau und bettet den ge-
schlechtlichen Aspekt dieser Beziehungen in das Gesamt-
system ein, so dass die Kooperation zwischen Mann und 
Frau bei ihrer Zusammenkunft in einer Weise gewährleis-
tet wird, die zum Guten für die Gemeinschaft, die Gesell-
schaft und den Einzelnen gedeiht. Parallel dazu wird die 
Erfüllung des ethischen Wertes gewährleistet sowie si-
chergestellt, dass das höchste Ideal, nämlich das Erlangen 
des Wohlgefallen Allahs, diese Beziehung steuert. Auf 
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diese Weise bestimmen Reinheit und Gottesfurcht die Be-
ziehungsart der beiden Geschlechter im Leben und lassen 
die (vielfältigen) Arbeitsweisen und Arbeitsmittel des Le-
bens in keinerlei Widerspruch zu dieser Beziehung stehen. 

So hat der Islam die sexuelle, d. h. die geschlechtliche 
Verbindung zwischen Mann und Frau auf die Ehe und den 
Besitz von Rechts wegen beschränkt. Jede sexuelle Ver-
bindung, die davon abweicht, wird als Verbrechen ange-
sehen, das die härtesten Strafen nach sich zieht. Alle wei-
teren Beziehungen außer der sexuellen Beziehung, die 
ebenso zu den Erscheinungsformen des Arterhaltungsins-
tinkts zählen, wie Vaterschaft, Mutterschaft, Kindschaft, 
Geschwisterlichkeit sowie das Onkel- und Tantenverhält-
nis väterlicher- sowie mütterlicherseits, hat der Islam er-
laubt und zu den eheverbotenen (aber gutgeheißenen) 
Verwandtschaftsbeziehungen erklärt. Der Frau hat er 
gleichermaßen erlaubt, Handelstätigkeiten sowie land-
wirtschaftliche, industrielle und andere Tätigkeiten 
durchzuführen, wie er es dem Mann erlaubt hat. Auch hat 
er ihr gleich dem Mann erlaubt, dem Unterricht beizu-
wohnen, das Gebet zu verrichten, die Botschaft zu tragen 
und andere Aktivitäten durchzuführen. 

Der Islam hat in den Lebensangelegenheiten und den 
Beziehungen der Menschen untereinander die Koopera-
tion zwischen Mann und Frau zu einer feststehenden Sa-
che in allen Rechtsbeziehungen (muʿāmalāt) erhoben. So 
sind Männer und Frauen Diener Allahs; und alle stehen im 
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Guten, in der Gottesfurcht und in der Knechtschaft gegen-
über Allah (t) geschlossen zusammen. Bezüglich des Auf-
rufs zum Islam sprechen die Koranverse den Menschen 
an, ohne zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Der 
Erhabene sagt: 



Sprich: „Ihr Menschen, Ich bin der Gesandte Allahs zu 
euch allen.“ (7:158). Auch sagt Er: 



Ihr Menschen, fürchtet euren Herrn! (4:1) Auch kamen 
Verse, die (generell) die Gläubigen ansprechen, um nach 
den Gesetzen des Islam zu handeln. Der Erhabene sagt: 



Ihr, die ihr glaubt. Folgt Allah und Seinem Gesandten, 
wenn Er euch zu dem aufruft, was euch Leben spendet. 
(8:24) Die Verse ergingen in genereller Form, sowohl 
Männer als auch Frauen umfassend. So sagt der Erha-
bene: 



Das Fasten ist euch vorgeschrieben. (2:183) Und Er 
sagt: 



Verrichtet das Gebet. (6:72) Und Er sagt: 
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

Nimm von ihren Geldern […]. (9:103) Auch sagt Er: 



Wahrlich, das Pflichtalmosen ist für die Armen und die 
Mittellosen […]. (9:60) Und Er sagt: 



Und diejenigen, die Gold und Silber horten […]. (9:34) 
Und Er sagt: 



Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und den 
Jüngsten Tag glauben […]. (9:29) Und Er sagt: 





Ihr, die ihr glaubt. Nehmt nicht eure Väter und Brüder 
zu Verbündeten, wenn sie den Unglauben dem Glauben 
vorziehen. (9:23) Darüber hinaus existieren noch viele an-
dere āyāt5, die alle generell an Frauen und Männer gleich-
ermaßen gerichtet sind. Bei ihrer Erfüllung kann es zu ei-
ner Zusammenkunft zwischen Frauen und Männern kom-
men, sogar bei jenen Geboten, die individuell verrichtet 
werden können, wie das Gebet. Das belegt, dass der Islam 

                                                      
5 Plural von āya; Bezeichnung für einen Koranvers. 
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die Zusammenkunft zwischen Mann und Frau erlaubt hat, 
um die an sie ergangenen Rechtssprüche zu erfüllen und 
die an sie gerichteten Aufgaben zu vollziehen. 

Allerdings hat der Islam Vorkehrungen getroffen. So 
hat er alles verboten, was zu einer illegalen sexuellen Be-
ziehung führt und den Mann oder die Frau aus der spezi-
fischen Ordnung der Sexualbeziehung austreten lässt. 
Dieses Verbot hat er auch mehrfach unterstrichen. So hat 
er die Keuschheit zu einer Pflicht erhoben und jede Me-
thode oder Vorgehensweise, die zur Wahrung von Tu-
gendhaftigkeit und Moral führt, verpflichtend vorge-
schrieben. Denn was zur Erfüllung einer Pflicht unerläss-
lich ist, wird ebenfalls verpflichtend. Dafür hat er be-
stimmte, sehr zahlreiche islamische Rechtssprüche fest-
gelegt. Dazu gehören: 

1. Sowohl dem Mann als auch der Frau befahl er, den 
Blick zu senken. Der Erhabene sagt: 








Sag den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke sen-
ken und ihre Keuschheit wahren. Dies ist reiner für sie. 
Wahrlich, Allah ist dessen, was sie tun, wohl kundig. Und 
sag den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken 
und ihre Keuschheit wahren. (24:30-31) 
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2. Den Frauen befahl er, das vollständige, sittsame 
Gewand zu tragen, das alles verdeckt, was als Schmuck-
zone gilt. Ausgenommen sind jene Stellen, die davon 
sichtbar sind. Auch sollen sie ihre Gewänder zu Boden 
senken und sich damit verhüllen. Der Erhabene sagt: 



Und sie sollen ihren Schmuck nicht zur Schau stellen – 
bis auf das, was davon sichtbar ist. Auch sollen sie ihre 
Kopftücher (ḫumurihinna) auf ihre Kleidungsausschnitte 
(ğuyūbihinna) schlagen. (24:31) Auch sagt Er: 





O Prophet! Sag deinen Frauen, deinen Töchtern und 
den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre Übergewänder 
herabsenken. (33:59) Das bedeutet, sie sollen ihre 
Schmuckzonen nicht zur Schau stellen bis auf das, was da-
von sichtbar ist, d. h. bis auf Gesicht und Hände. Ḫumuri-
hinna ist der Plural von ḫimār, was Kopfbedeckung bedeu-
tet. Ğuyūbihinna ist der Plural von ğaib und bedeutet Klei-
dungsausschnitt, d. h. der Blusenausschnitt vom Hals bis 
zur Brust. Der Befehl lautet also, das Kopftuch auf Hals 
und Brust zu legen (um diese Zonen zu bedecken). Das 
Übergewand herabfallen zu lassen (idnāʾ) bedeutet, es bis 
zum Boden zu verlängern. 
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3. Er untersagte der Frau, eine Reise zu unterneh-
men, die eine längere Reisezeit als einen Tag und eine 
Nacht umfasst, außer ein eheverbotener Anverwandter 
(maḥram) ist mit ihr. Der Gesandte Allahs sagte: 

»ʻم ولʦة يʙʻʴم ʙافʴأن ت ʙم الآخʦʻوال ǗاǺ ʥمʓأة تʙل لامʲǻ لة إلا لا
 »ومعها ذو مʙʲم لها

Keiner Frau, die an Allah und den Jüngsten Tag glaubt, 
ist es erlaubt, eine Reise von einem Tag und einer Nacht 
zu unternehmen, außer ein maḥram ist bei ihr.6 

4. Er verbot die abgeschiedene Zusammenkunft 
(ḫalwa) zwischen Mann und Frau, außer ein maḥram ist 
mit ihr. So sprach der Gesandte Allahs : 

 »لا ʳǻلʦنَّ رجل Ǻامʙأة إلا مع ذȏ مʙʲم«
Kein Mann darf mit einer Frau in Abgeschiedenheit 

zusammenkommen, außer ein maḥram ist mit ihr.7 Und 
von ibn ʿAbbās wird berichtet, er habe den Propheten  
sagen hören: 

ȏ مʙʲم ذǺامʙأة إلا ومعها مʙʲم، ولا تʴافʙ الʙʸأة إلا مع لا ʳǻلʦن رجل «
 ʕʮʯʯني اكȀحاجّة و ʕجʙأتي خʙل الله إن امʦا رسǻ :ي ففقام رجل فقال

ʣأتʙج مع امʲف Ȗلʠا قال: فانʘ  »غʚوة ʘؕا وؕ
Kein Mann darf mit einer Frau in Abgeschiedenheit 

zusammenkommen, außer ein maḥram ist bei ihr, und 

                                                      
6 Bei Muslim überliefert. 
7 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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keine Frau darf eine Reise unternehmen, außer ein 
maḥram ist bei ihr. Da erhob sich ein Mann und sprach: 
„O Gesandter Allahs. Meine Frau hat sich auf die Pilger-
reise begeben und ich habe mich für jenen Feldzug einge-
tragen.“ Da antwortete der Gesandte Allahs: Zieh los und 
pilgere mit deiner Frau!8 

5. Er verbot der Frau, ihr Haus ohne Erlaubnis ihres 
Ehemannes zu verlassen, weil er Rechte ihr gegenüber 
hat. So ist es unzulässig, dass sie sein Haus ohne seine Er-
laubnis verlässt. Tut sie es doch, ist sie ungehorsam. Sie 
wird als Widerspenstige (nāšiz) angesehen, die keinen Un-
terhalt verdient. So berichtet ibn Baṭṭa im Werk Aḥkām 
an-nisāʾ von Anas, dass ein Mann sich auf eine Reise be-
gab und seiner Frau untersagte, das Haus zu verlassen. Ihr 
Vater erkrankte. Sie bat den Gesandten Allahs um Erlaub-
nis, ihrem Vater einen Krankenbesuch abzustatten. Doch 
der Gesandte Allahs  antwortete ihr: 

»ʣالفي زوجʳاتقي الله ولا ت« 
Fürchte Allah und handle deinem Ehemann nicht zu-

wider. Ihr Vater verstarb, und sie bat den Gesandten Al-
lahs  um Erlaubnis, seinem Begräbnis beizuwohnen. 
Doch der Gesandte antwortete ihr: 

»ʣالفي زوجʳاتقي الله ولا ت« 

                                                      
8 Bei Muslim überliefert. 



52 
 

Fürchte Allah und handle deinem Ehemann nicht zu-
wider. Da offenbarte Allah dem Propheten : 

 »إني قʗ غفʙت لها ʠǺاعة زوجها«
Mit ihrem Gehorsam gegenüber ihrem Ehemann habe 

ich ihr verziehen. 

6. Der Islam achtete darauf, dass die Gemeinschaft 
der Frauen im privaten Leben, in der Moschee, der Schule 
und Ähnlichem von der Gemeinschaft der Männer ge-
trennt ist. So ließ er die Frau innerhalb der Frauengemein-
schaft leben und den Mann innerhalb der Männergemein-
schaft. Die Frauenreihen im Gebet ließ er hinter den Män-
nerreihen platzieren. Ebenso hielt er die Frauen dazu an, 
die Männer auf den Wegen und am Markt nicht zu be-
drängen. Gemäß der islamischen Vorschrift leben Frauen 
mit Frauen oder ihren Gatten und eheverbotenen Anver-
wandten (maḥārim) zusammen. Die Frau geht ihren öf-
fentlichen Tätigkeiten nach, wie Handel treiben, Einkau-
fen und Ähnlichem, um nach der Arbeit mit den Frauen 
oder ihren maḥārim zu leben. 

7. Der Islam achtete darauf, dass die (erlaubte) Ko-
operationsbeziehung zwischen Mann und Frau von ge-
wöhnlicher Natur in den Rechtsbeziehungen (muʿāmalāt) 
ist und keinen persönlichen Charakter einnimmt, wie z. B. 
gegenseitige Besuche zwischen fremden Männern und 
Frauen oder gemeinsame Spaziergänge. Denn Zweck die-
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ser Kooperation ist es, dass die Frau ihre Rechte und Inte-
ressen persönlich wahrnehmen und ihren Pflichten per-
sönlich nachkommen kann. 

Mit diesen Gesetzmäßigkeiten hat der Islam Vorkeh-
rungen getroffen, damit die Zusammenkunft zwischen 
Mann und Frau nicht in eine sexuelle Richtung abdriftet 
und als Zusammenkunft im Sinne von Kooperation zur 
Wahrnehmung der Interessen und zum Vollzug erforder-
licher Tätigkeiten bestehen bleibt. Damit hat er erfolg-
reich die Beziehungen behandelt, die sich aus der Interes-
senswahrnehmung der Einzelpersonen – seien es Männer 
oder Frauen – ergeben, wenn sie dafür zwischenge-
schlechtlich zusammenkommen müssen. Ebenso erfolg-
reich hat er die Beziehungen behandelt, die direkt aus der 
Zusammenkunft zwischen Männern und Frauen entste-
hen, wie Unterhaltszahlungen, Kindschaft, Eheschließung 
und anderes. Die islamische Lösung schränkt die Zusam-
menkunft der Geschlechter stets auf die Beziehung ein, 
derentwegen die Zusammenkunft stattfindet, und führt 
sie weg vom Beziehungsaspekt des sexuellen Kontakts. 
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Das Privatleben 

Die Natur des menschlichen Lebens bestimmt, dass der 
Mensch ein öffentliches Leben hat, wo er unter den Indi-
viduen der Gesellschaft existiert, sei es der Stamm, das 
Dorf oder die Stadt, und ein privates Leben, wo er in sei-
nem Haus mit seinen Familienmitgliedern zusammenlebt. 
Für das Privatleben erließ der Islam bestimmte Rechts-
sprüche, mit denen er die Probleme behandelt, die dem 
Menschen, ob Mann oder Frau, in diesem Bereich begeg-
nen. Zu den hervorstechendsten dieser Rechtssprüche 
zählt, dass er das Privatleben des Mannes in dessen Haus 
unter dessen alleinige Verfügungsgewalt stellte. So verbot 
er den Menschen, dessen Haus außer mit dessen Erlaub-
nis zu betreten. Der Erhabene sagt: 





Ihr, die ihr glaubt, betretet keine anderen Wohnun-
gen als die euren, bevor ihr um Erlaubnis gebeten und 
ihre Bewohner gegrüßt habt. Das ist besser für euch, 
wenn ihr euch ermahnen lasst. (24:27) Somit hat Allah (t) 
den Menschen untersagt, Wohnungen zu betreten außer 
mit Erlaubnis ihrer Bewohner. Die Nichteinholung der Er-
laubnis erachtete er als Befremden (istīḥāš) und deren 
Einholung als Vertrautheit (isti’nās). So sagt Er: 
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

Wörtlich: […] bevor ihr Vertrautheit erlangt habt […]. 
Das „Erlangen von Vertrautheit“ stellt eine Metonymie 
(kināya) für die Einholung der Erlaubnis dar, da die Ver-
trautheit sich nur durch die Erlaubnis einstellen kann. Er 
meint also: Betretet die Häuser nicht, bevor ihr deren Be-
wohner um Erlaubnis gebeten habt. Und aṭ-Ṭabarānī be-
richtet, dass der Prophet  sprach: 

 »مʥ أدخل عʻʹه في بʕʻ مʥ غʙʻ إذن أهله فقʗ دمʙه«
Wer sein Auge in ein Haus ohne die Erlaubnis seiner 

Bewohner wirft, der hat es zerstört. Und Abū Dāwūd be-
richtet: 

ʛॻ قال: نعʤ، قال: إنه ل ؟أأسʯأذن على أمي :أن رجلاً سأل الʹʮي «
ʕا دخلʸها ؕلʻأذن علʯأأس ،ȏʙʻ؟لها خادم غ  ʙاها عʙأن ت ʔʲانةقال: أتȂ؟ 

 »قال الʙجل: لا، قال: فاسʯأذن
Ein Mann fragte den Propheten : „Soll ich bei mei-

ner Mutter um Eintritt bitten?“ Dieser antwortete: „Ja!“ 
Da sagte der Mann: „Sie hat keinen Pfleger außer mir. 
Soll ich sie immer um Erlaubnis bitten, wenn ich ein-
trete?“ Der Prophet fragte: „Möchtest du sie nackt se-
hen?“ Der Mann antwortete: „Nein!“ Da sagte der Pro-
phet: „Also bitte um Eintrittserlaubnis!“ Der Islam hat 
also untersagt, dass irgendein Mensch eine Wohnung be-
tritt, die nicht die seinige ist, außer mit Erlaubnis der Be-
wohner. Dabei existiert kein Unterschied, ob der Bewoh-
ner Muslim oder Nichtmuslim ist. Denn die Ansprache, 
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auch wenn sie (in den Texten) an Muslime gerichtet ist, 
gilt für denjenigen, der um Erlaubnis bittet. Was hingegen 
die Wohnstätten betrifft, so ist die Formulierung in unbe-
stimmter Form (muṭlaq), ohne Einschränkung (taqyīd), 
ohne Spezifizierung (taḫṣīṣ) und allgemeingültig (ʿām) er-
gangen. Somit umfasst sie jede Wohnstätte. Die Unan-
tastbarkeit der Wohnstätten wird in den Texten hiermit 
klar zum Ausdruck gebracht und das Privatleben mit spe-
zifischen Rechtssprüchen gesondert bedacht. Dazu zählt 
eben auch das Bitten um Erlaubnis, wenn man irgendeine 
Wohnstätte betreten möchte. Findet der Bittende nie-
manden im Haus, darf er trotzdem nicht eintreten, bis ihm 
die Erlaubnis erteilt wurde. Sagt ihm jemand, dass er um-
kehren soll, so soll er umkehren. In diesem Fall ist es ihm 
nicht erlaubt, einzutreten. Der Erhabene sagt: 





Und wenn ihr niemanden darin findet, so tretet nicht 
eher ein, bis euch die Erlaubnis gegeben wird. Und wenn 
zu euch gesprochen wird „Kehrt um!“, dann kehrt um; 
das ist reiner für euch. Und Allah weiß wohl, was ihr tut. 
(24:28) Das bedeutet, es ist euch nicht erlaubt, auf die Ein-
trittserlaubnis zu pochen. Und drängt nicht darauf, die 
Abschirmung (ḥiğāb) zu lockern, und bleibt nicht an den 
Türen wartend stehen. All das gilt für bewohnte Stätten. 
Bei unbewohnten Stätten gilt Folgendes: Hat derjenige, 
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der eintreten möchte, einen Nutzen (matāʿ) darin, so darf 
er ohne Erlaubnis eintreten. Unbewohnte Häuser sind 
also ausgenommen von der Pflicht der Eintrittserlaubnis. 
Der Erhabene sagt: 





Es ist für euch keine Sünde, wenn ihr in unbewohnte 
Häuser eintretet, die euch von Nutzen sind. Und Allah 
weiß, was ihr kundtut und was ihr verbergt. (24:29) Im 
Umkehrschluss bedeutet die Aussage: Sind sie euch nicht 
von Nutzen, so tretet nicht ein. Die Ausnahme gilt also 
spezifisch für unbewohnte Stätten, die für den Eintreten-
den von Nutzen sind. Mit diesen Rechtssprüchen zur Er-
laubniseinholung hat der Islam das Privatleben vor Stö-
rungen durch Anklopfende bewahrt. Die Bewohner haben 
also Ruhe und Sicherheit vor allen, die sich außerhalb des 
Hauses befinden. 

Dies gilt nicht für die Sklaven, die man von Rechts we-
gen besitzt, und nicht für Kinder. Was die Sklaven betrifft, 
die die Bewohner besitzen, und die Kinder, die noch nicht 
geschlechtsreif sind, so dürfen sie die Wohnstätten ohne 
Erlaubnis betreten außer in drei Fällen: Vor dem Morgen-
gebet, zu Mittag und nach dem Nachtgebet. Zu diesen Zei-
ten müssen auch sie um Erlaubnis bitten, da es Zeiten 
sind, in denen man sich normalerweise entblößt. Vor dem 
Morgengebet ist es die Zeit, in der man aus dem Schlaf 
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erwacht und den Schlafanzug ablegt, um andere Kleidung 
anzuziehen. Die Mittagszeit ist die Zeit der Ruhe und des 
Mittagsschlafs, in der man ebenfalls die Kleidung wech-
selt. Nach dem Nachtgebet ist es die Zeit des Schlafenge-
hens, in der man die Tageskleidung ablegt, um den Schlaf-
anzug anzuziehen. Es sind also Zeiten der Entblößung, in 
denen auch die von den Bewohnern besessenen Sklaven 
und die nicht geschlechtsreifen Kinder um Eintrittserlaub-
nis bitten müssen. Zu anderen Zeiten dürfen diese beiden 
Personengruppen die Häuser nach Belieben ohne Erlaub-
nis betreten. Erreichen die Kinder die Geschlechtsreife, 
verlieren sie den Anspruch auf Eintritt und müssen wie die 
anderen Leute um Eintrittserlaubnis bitten. Der Erhabene 
sagt: 















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Ihr, die ihr glaubt. Diejenigen, die ihr von Rechts we-
gen besitzt, und diejenigen, die noch nicht die Ge-
schlechtsreife erlangt haben, sollen euch zu drei Zeiten 
um Erlaubnis bitten: vor dem Morgengebet und dann, 
wenn ihr eure Kleider zu Mittag ablegt, und nach dem 
Nachtgebet – (denn dies sind) für euch drei Zeiten der 
Entblößung. Danach ist es für euch und für sie keine 
Sünde. Sie umschweifen euch und ihr euch gegenseitig. 
So macht euch Allah die Zeichen klar, und Allah ist All-
wissend, Allweise. Und wenn die Kinder unter euch die 
Geschlechtsreife erreicht haben, dann sollen (auch) sie 
um Erlaubnis bitten, gerade so wie die, die vor ihnen um 
Erlaubnis gebeten haben. So macht euch Allah Seine Zei-
chen klar; denn Allah ist Allwissend, Allweise. (24:58-59) 

Alle diese Rechtssprüche schützen das Privatleben in 
der Wohnstätte vor Anklopfenden, die Eintritt begehren. 
Sie gelten für Fremde gleichermaßen wie für naheste-
hende oder verwandte maḥram-Personen. Was die 
Rechtssprüche dieses Privatlebens im Inneren anlangt, so 
lebt die Frau mit Frauen oder ihren maḥārim zusammen. 
Denn sie sind es, denen gegenüber die Frau die Schmuck-
zonen ihres Körpers zeigen darf, die im Privatleben im 
Haus notwendigerweise entblößt werden. Außer mit an-
deren Frauen oder ihren maḥārim darf eine Frau nicht zu-
sammenleben, denn sie darf anderen Personen die 
Schmuckzonen ihres Körpers, die über Gesicht und Hände 
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hinausgehen und während ihrer Tätigkeit im Haus ent-
hüllt werden, nicht zeigen. Das Privatleben ist somit auf 
Frauen und maḥārim beschränkt, wobei zwischen musli-
mischen und nichtmuslimischen Frauen nicht unterschie-
den wird, da sie alle Frauen sind. Die Tatsache, dass der 
Frau untersagt wurde, die Körperzonen, an denen sie 
Schmuck anlegt, fremden Männern zu zeigen, ihr aber 
nicht untersagt wurde, sie vor ihren maḥārim zu enthül-
len, ist ein deutlicher Beweis dafür, dass das Privatleben 
allein auf maḥram-Personen beschränkt ist. Der Erhabene 
sagt: 













Und sprich zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Bli-
cke senken und ihre Keuschheit wahren und ihren 
Schmuck nicht zur Schau stellen, bis auf das, was davon 
sichtbar ist, und ihre Tücher um ihre Kleidungsaus-
schnitte schlagen und ihren Schmuck vor niemand ande-
rem enthüllen als vor ihren Gatten oder Vätern oder den 
Vätern ihrer Gatten oder ihren Söhnen oder den Söhnen 
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ihrer Gatten oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer 
Brüder oder Söhnen ihrer Schwestern oder ihren Frauen 
oder denen, die sie von Rechts wegen besitzen, oder 
männlichem Gefolge, das kein Geschlechtsverlangen 
(irba) hat, und den Kindern, die der Blöße der Frauen 
keine Beachtung schenken. (24:31) An die maḥārim sind 
auch die Sklaven angeschlossen, die sie von Rechts wegen 
besitzen, und ebenso jene Personen, die kein Verlangen 
nach Frauen haben, wie greise Männer, die hoch im Alter 
stehen oder senil sind, Eunuchen, Männer, denen Penis 
und Hoden entfernt wurde, und ähnliche Personen, die 
keinen Geschlechtstrieb haben. Denn mit irba ist im Ara-
bischen das Verlangen nach Frauen gemeint. Diese Perso-
nen dürfen sich im Privatleben aufhalten. Andere fremde 
Männer (riğāl ağānib), auch wenn sie zu den eheberech-
tigten Anverwandten zählen, dürfen keinesfalls Teil des 
Privatlebens sein, da die Frau die Schmuckzonen ihres 
Körpers, die in ihrer Wohnung normalerweise zu sehen 
sind, nicht vor ihnen enthüllen darf. 

Somit ist die Zusammenkunft von fremden Männern 
und Frauen im Privatleben generell verboten außer in je-
nen Fällen, die das islamische Recht ausgenommen hat, 
wie das Speisen oder das Aufrechterhalten der Verwandt-
schaftsbande. Bedingung ist aber, dass sich ein maḥram 
bei der Frau befindet und sie ihre gesamte Blöße bedeckt 
hält.  
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Die Pflicht der Trennung von Männern und 
Frauen im islamischen Leben 

Mit den islamrechtlichen Texten aus Koran und Sunna 
steht fest, dass Männer von Frauen im islamischen Leben, 
womit das allgemeine Leben der Muslime unter ihren nor-
malen Umständen gemeint ist, getrennt sind. Das gilt so-
wohl für das Privatleben in den Häusern und Ähnlichem 
als auch für das öffentliche Leben auf den Märkten, den 
Straßen und an vergleichbaren Orten. Diese Tatsache 
steht nicht nur in der Gesamtbetrachtung der islamischen 
Rechtssprüche fest, die einerseits den Mann und anderer-
seits die Frau betreffen, und nicht nur durch den Um-
stand, dass der Koran die Frauen in ihrer Eigenschaft als 
Frauen und die Männer in ihrer Eigenschaft als Männer 
angesprochen hat. Beispiel dafür ist die Aussage Allahs: 







Und die Männer, die Almosen geben, und die Frauen, 
die Almosen geben, die Männer, die fasten, und die 
Frauen, die fasten, die Männer, die ihre Keuschheit wah-
ren, und die Frauen, die ihre Keuschheit wahren, die 
Männer, die Allahs häufig gedenken, und die Frauen, die 
(Allahs häufig) gedenken – Allah hat ihnen (allen) Verge-
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bung und großen Lohn bereitet. (33:35) Andere Textstel-
len belegen das ebenso. Die Trennung von Männern und 
Frauen im islamischen Leben wird darüber hinaus auch in 
praktischer und kollektiver Form von der Zeit des Prophe-
ten  an über sämtliche islamische Epochen hinweg 
überliefert. 

Was die Gesamtbetrachtung der Offenbarungsbelege 
anlangt, so sieht man, dass der Gesetzgeber die Frau zum 
Tragen des Übergewands (ğilbāb) verpflichtet hat, wenn 
sie das Haus verlassen möchte. Den gesamten Körper der 
Frau hat er bis auf ihr Gesicht und ihre Hände zur ʿ aura (zu 
bedeckende Blöße) erklärt. Auch untersagte er ihr, ihre 
Schmuckzonen anderen Personen außer ihren maḥārim 
zu zeigen. Er verbot dem Mann, die ʿaura einer Frau anzu-
sehen, seien es auch bloß ihre Haare. Der Frau verbot er, 
sich ohne maḥram auf Reisen zu begeben, selbst wenn es 
die Pilgerfahrt ist. Man sieht auch, dass der Gesetzgeber 
das Betreten der Wohnstätten ohne Erlaubnis untersagte 
und der Frau, anders als dem Mann, weder das Gemein-
schaftsgebet noch das Freitagsgebet noch den ğihād ver-
pflichtend auferlegte. Auch die Arbeit und das Streben 
nach Einkommen hat er für den Mann zur Pflicht erklärt, 
aber nicht für die Frau. Zu alldem kommt noch die Tatsa-
che hinzu, dass der Gesandte Allahs  die Männer von 
den Frauen trennte und die Frauenreihen in der Moschee 
und im Gebet hinter die Reihen der Männer stellte. Al-
Buḫārī überliefert von Anas ibn Mālik, dass Malīka den 
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Gesandten Allahs  zu einem von ihr angerichteten Essen 
einlud. Er aß davon und sprach dann: 

»ʤؒا فلأصل لʦمʦق...« 
Erhebt euch, damit ich für euch bete […]. Am Ende des 

Berichts sagte Anas: 

 

 »وصففʕ أنا والʤॻʯʻ وراءه والعʦʱز مʥ ورائʹا فقام رسʦل الله «
Der Prophet  erhob sich. Ich und die Waise reihten 

uns hinter ihm und die Alte hinter uns. Auch befahl der 
Prophet , dass beim Verlassen der Moschee die Frauen 
zuerst die Moschee verließen und dann die Männer, um 
so die Frauen von den Männern zu trennen. Al-Buḫārī be-
richtet von Hind bint al-Hāriṯ, dass ihr Um Salama, die Ehe-
frau des Gesandten , erzählte: 

وثʥّؕ  ʕʮ إذا سلʥʸّ مʥ الȁʦʯȜʸة ق ،ʥʸأن الʹʴاء في عهʗ رسʦل الله «
  ومʥ صلى مʥ الʙجال ما شاء الله، فإذا قام رسʦل الله رسʦل الله 

 »قام الʙجال
Zur Zeit des Gesandten Allahs  erhoben sich die 

Frauen nach dem salām des Pflichtgebets (und verließen 
die Moschee). Der Gesandte Allahs  und die Männer, 
die mitgebetet hatten, verweilten, solange Allah es vor-
sah. Wenn der Gesandte Allahs  sich erhob, erhoben 
sich auch die Männer. Während seiner Lehrstunden in 
der Moschee sagten die Frauen zu ihm: O Gesandter Al-
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lahs, die Männer herrschen vor bei dir, so setze für uns ei-
nen Tag fest.9 Diese und ähnliche Rechtssprüche bzw. Si-
tuationsbeschreibungen belegen in ihrer Gesamtheit den 
Ablauf des islamischen Lebens. Sie belegen die darin be-
stehende Trennung zwischen Männern und Frauen, und 
dass diese Trennung genereller Natur war, ohne zwischen 
privatem und öffentlichem Leben zu unterscheiden. So 
wurden im islamischen Leben zur Zeit des Gesandten Al-
lahs  Männer und Frauen generell getrennt, im privaten 
und öffentlichen Leben gleichermaßen. Der Gesetzgeber 
erlaubte der Frau, zu kaufen und zu verkaufen, zu geben 
und zu nehmen. Er legte ihr die Pflicht zur Pilgerschaft auf 
und erlaubte ihr, dem Gemeinschaftsgebet beizuwohnen 
sowie den ğihād gegen die Ungläubigen zu vollziehen. Des 
Weiteren erlaubte er ihr, Eigentum zu erwerben, ihr Ver-
mögen zu vermehren und auch andere Dinge zu tun, die 
sich im Bereich des mubāḥ befinden. Diese Tätigkeiten, 
die der Gesetzgeber der Frau erlaubt bzw. ihr verpflich-
tend auferlegt hat, müssen nun näher untersucht werden: 
Erfordert ihre Durchführung die Zusammenkunft mit 
Männern, so ist das Zusammenkommen in diesem Fall er-
laubt, und zwar innerhalb der Grenzen des islamischen 
Rechts und der Tätigkeit, deren Durchführung ihr zuge-
standen wurde. Dazu zählt der Kauf und Verkauf, das An- 
und Vermieten, das Studieren, die medizinische Versor-

                                                      
9 Bei al-Buḫārī über den Weg des Abū Saʿīd al-Ḫudarī tradiert. 
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gung und Pflege, die Landwirtschaft, die industrielle Tätig-
keit und Ähnliches. Denn der Beleg der Tätigkeitserlaub-
nis bzw. –verpflichtung umfasst auch die Zusammen-
kunftserlaubnis um ihretwillen. Wenn die Durchführung 
der Tätigkeit die Zusammenkunft mit Männern jedoch 
nicht erfordert, wie das Gehen auf der Straße, um sich zur 
Moschee, zum Markt, zum Besuch der Familie zu begeben 
oder um spazieren zu gehen, so ist das Zusammengehen 
von Männern und Frauen in diesen Fällen untersagt. Denn 
der Rechtsbeleg für die Trennung von Männern und 
Frauen ist in genereller Form ergangen, und es existiert 
kein (spezifischer) Beleg, der die Zusammenkunft von 
Männern und Frauen für solche Dinge erlaubt. Auch ist die 
Zusammenkunft für den Vollzug dessen, was das islami-
sche Recht der Frau an Tätigkeiten erlaubt hat, in solchen 
Fällen nicht erforderlich. Aufgrund dessen ist die Zusam-
menkunft für derartige Dinge sündhaft (iṯm), auch wenn 
es im öffentlichen Leben geschieht. Demzufolge stellt die 
Trennung von Männern und Frauen im islamischen Leben 
eine Pflicht dar. Und im Privatleben hat diese Trennung 
vollständig zu erfolgen außer in jenen Fällen, die das isla-
mische Recht davon ausgenommen hat. Was das öffentli-
che Leben betrifft, so gilt grundsätzlich die Trennung. Eine 
Zusammenkunft zwischen Männern und Frauen ist hier 
nur dann erlaubt, wenn das islamische Recht der Frau et-
was erlaubt, verpflichtend geboten oder für wünschens-
wert erklärt hat und die Durchführung dessen die Zusam-
menkunft mit Männern erfordert. Dies gilt sowohl für die 
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Zusammenkunft, bei der eine gewisse Trennung stattfin-
det, wie in der Moschee, als auch dann, wenn es tatsäch-
lich zu einer gemischtgeschlechtlichen Gesellschaft 
kommt, wie bei den Riten der Pilgerfahrt (ḥağğ) und bei 
Kauf- und Verkaufsgeschäften.  
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Das Ansehen der Frau 

Wer eine Frau heiraten möchte, darf das Erlaubte von 
ihr (Gesicht und Hände) ansehen - sei es mit oder ohne 
ihre Erlaubnis, d. h. ohne ihr Wissen. Auch darf er das von 
ihr ansehen, was über Gesicht und Hände hinausgeht, 
wenn er beabsichtigt, sich mit ihr zu verloben. Dies darf 
jedoch nur ohne ihre Erlaubnis, d. h. ohne ihr Wissen ge-
schehen. Ein solches Ansehen erfordert auch die Erlaub-
nis, den Blick vor der Frau, mit der man sich ernsthaft ver-
loben möchte, nicht zu senken. 

Beweis dafür ist der ḥadīṯ von Ğābir, der sagte: Es 
sprach der Gesandte Allahs : 

حها اسʠʯاع أن يʹʙʢ إلى ما يʗعʦه إلى نؒا إذا خʔʠ أحʤؕʗ الʙʸأة فإن«
ي إلى فلॻفعل. قال: فʕʮʠʳ امʙأة فؒʹʕ أتॺʳأ لها حʯى رأيʕ مʹها ما دعان

 »نؒاحها فʚʯوجʯها
Wer sich mit einer Frau verlobt, dann soll er, wenn er 

es schafft, auf das blicken, was ihn zur Heirat mit ihr ani-
miert. Er (Ğābir) fügte hinzu: Ich verlobte mich mit einer 
Frau und pflegte, mich vor ihr zu verstecken (um sie 
heimlich zu beobachten), bis ich das von ihr sah, was 
mich zur Ehe mit ihr animierte. Sodann heiratete ich 
sie.10 Vom ersten Aspekt her belegt der ḥadīṯ die Erlaub-
nis für den Verlobten, nicht nur das zu sehen, was erlaubt 

                                                      
10 Von al-Ḥākim tradiert; er erklärte den ḥadīṯ nach den Regeln von 
Muslim für ṣaḥīḥ. 
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ist (Gesicht und Hände), sondern auch das, was über das 
Erlaubte hinausgeht. Denn das Erlaubte ist sowohl für den 
Verlobten als auch für andere sichtbar. Hier wäre es un-
passend zu sagen: 

 »فكنت أتخᘘأ لها ،فإن استطاع«

wenn er es schafft - und pflegte, mich vor ihr zu verste-
cken. Auch gilt die Erlaubnis für das Ansehen von Gesicht 
und Händen allgemein; sie umfasst den Verlobten wie 
auch andere. Den Verlobten explizit zu erwähnen ergäbe 
keinen Sinn, es sei denn, es geht um das Ansehen anderer 
Bereiche außer Gesicht und Hände. Vom zweiten Aspekt 
her belegt der ḥadīṯ, dass das Ansehen dessen, was über 
Gesicht und Hände hinausgeht, seitens des Verlobten 
ohne die Erlaubnis der Frau zu erfolgen hat. Beweis dafür 
sind die Formulierungen: 

 »فإن اسʠʯاع، فؒʹʕ أتॺʳأ لها«
wenn er es schafft - und pflegte, mich vor ihr zu verste-
cken. Außerdem darf die Frau ihre Blöße (ʿaura) nur vor 
bestimmten Personen enthüllen, zu denen der Verlobte 
nicht gehört: 

     ... 

Und sie sollen ihren Schmuck nicht enthüllen außer vor 
ihren Gatten […]. (24:31) Und vom dritten Aspekt her be-
legt der ḥadīṯ, dass der Blick des Verlobungswilligen vom 
Koranvers 
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      ... 

Sag den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke sen-
ken. (24:30) ausgenommen ist. Denn der ḥadīṯ erlaubt 
dem Verlobungswilligen, seinen Blick gezielt auf die Frau 
zu richten, mit der er sich ernsthaft verloben möchte. Das 
heißt, es ist ihm gestattet, den Blick vor ihr nicht zu sen-
ken. 

Allerdings ist es unzulässig, mit der Frau, mit der man 
sich verloben möchte, in Abgeschiedenheit zusammenzu-
kommen (ḫalwa). Denn der Prophet  nahm den Verlo-
bungswilligen vom Verbot der abgeschiedenen Zusam-
menkunft, die im folgenden ḥadīṯ šarīf erwähnt wird, 
nicht aus: 

»ʠॻʵا الʸهʰم مʹها فإن ثالʙʲأة إلا ومعها ذو مʙامǺ ن رجلʦلʳǻ انلا« 
Kein Mann darf sich alleine mit einer Frau aufhalten, 

außer ein maḥram von ihr ist dabei. Ansonsten ist der 
Satan der Dritte von beiden.12 Die Formulierung im ḥadīṯ 
ist generell gehalten, ohne dass eine Ausnahme für den 
Verlobungswilligen ergangen wäre, wie sie im Falle des 
Anschauens erwähnt wird. Es ist ihm erlaubt, sowohl Ge-
sicht und Hände als auch andere Körperzonen anzusehen, 
denn das Ansehen von Gesicht und Händen ist generell 
erlaubt; es umfasst den Verlobten und andere Personen. 

                                                      
12 Bei Muslim über den Weg von ibn ʿAbbās tradiert. 
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Somit hätte es keinen Sinn, wenn diesbezüglich eine Aus-
nahme für den Verlobten gilt. Das belegt, dass die Aus-
nahme (für den Verlobten) sich auf andere Körperzonen 
als Gesicht und Hände erstreckt. Denn der Gesandte  
sagte: 

 »أن يʹʙʢ إلʻها«
[…] er soll sie ansehen […]. Dies ist eine generelle Aus-

sage, die sowohl das Ansehen von Gesicht und Händen als 
auch von anderen Körperteilen umfasst, deren Kenntnis 
erforderlich ist, wenn man damit das Ziel der Eheschlie-
ßung verfolgt. 

Auch hat Allah (t) den Gläubigen befohlen, ihre Blicke 
zu senken. Das Senken des Blickes erfordert aber, dass der 
Mann diesen nicht auf die Frau und die Frau diesen nicht 
auf den Mann richtet. Nun kam der ḥadīṯ von Ğābir und 
erlaubte dem Verlobungswilligen, seinen Blick auf die 
Frau zu richten. Damit ist der Verlobungswillige vom all-
gemeinen Gebot des Blicksenkens ausgenommen. Das be-
deutet, die Gläubigen haben die Pflicht zur Blicksenkung 
bis auf die Verlobungswilligen. Diese haben das Recht, 
den Blick nicht zu senken, um jene Frauen anzusehen, mit 
denen sie sich verloben möchten. 

Jedem der beiden Ehepartner ist es erlaubt, den gan-
zen Körper des anderen anzusehen. So berichtet Bahz ibn 
Ḥakīm von seinem Vater und dieser von dessen Großva-
ter, der sagte: Ich fragte: „O Gesandter Allahs. Unsere 
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Blöße, was sollen wir davon sehen und nicht sehen?“ Er 
antwortete mir: 

»ʣʹʻʸǻ ʕؒأو ما مل .ʣʯزوج ʥإلا م ʣرتʦع Ȍاحف« 
Wahre deine Blöße außer vor deiner Frau und vor je-

ner, die du von Rechts wegen besitzt. 

Dem Mann ist es erlaubt, von seinen eheverbotenen 
weiblichen Anverwandten (maḥārim), seien es Muslimin-
nen oder Nichtmusliminnen, über Gesicht und Hände hin-
aus jene Körperpartien zu sehen, die als Schmuckzonen 
gelten. Eine Festlegung auf bestimmte Körperteile ist 
nicht erfolgt, da diesbezüglich ein Text mit uneinge-
schränktem Wortlaut ergangen ist. Der Erhabene sagt: 









Und sie sollen ihren Schmuck vor niemand anderem 
enthüllen als vor ihren Gatten oder Vätern oder den Vä-
tern ihrer Gatten oder ihren Söhnen oder den Söhnen ih-
rer Gatten oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brü-
der oder Söhnen ihrer Schwestern oder ihren Frauen oder 
denen, die sie von Rechts wegen besitzen, oder männli-
chem Gefolge, das kein Geschlechtsverlangen (irba) hat, 
und den Kindern, die der Blöße der Frauen keine Beach-
tung schenken. (24:31) All diese Personen dürfen von der 
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Frau die Haare, den Hals sowie jene Stellen sehen, an die 
sie ihr Armband, ihren Fußreifen oder ihre Halskette an-
legt, und ebenso andere Körperteile, auf die zutrifft, dass 
es sich um Bereiche für das Schmuckanlegen handelt. Der 
Erhabene sagt nämlich: 



Und sie sollen ihren Schmuck vor niemandem enthül-
len […], d. h. den Anlegebereich ihres Schmucks, außer 
eben vor jenen Personen, die der Koran erwähnt hat. 
Ihnen ist es erlaubt, das zu sehen, was davon in der Haus-
kleidung, in der die Frau ihrer Hausarbeit nachgeht, zum 
Vorschein kommt. Aš-Šāfiʿī berichtet in seinem Musnad 
von Zainab bint Abī Salama, dass sie von Asmāʾ, der Ehe-
frau von az-Zubair, gestillt wurde. Sie meinte: „Ich sah ihn 
als einen Vater an. Er trat zu mir ein, wenn ich meine 
Haare kämmte, nahm einige meiner Zöpfe in die Hand und 
sagte: ‚Komm zu mir!‘“ Auch wird berichtet, dass Abū 
Sufyān zu seiner Tochter Um Ḥabība, der Frau des Ge-
sandten Allahs , eintrat, als er nach Medina kam, um das 
Abkommen von Ḥudaibīya zu erneuern. Sie legte zwar die 
Schlafstelle des Gesandten Allahs  zusammen, damit 
sich ihr Vater nicht draufsetzen konnte, aber verhüllte 
sich nicht vor ihm. Auch erwähnte sie dies vor dem Ge-
sandten Allahs , der es billigte. Er befahl ihr nicht, sich 
vor ihm zu verhüllen, obwohl ihr Vater ein Götzendiener 
war. Dennoch war er für sie ein maḥram. 
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Was andere Personen betrifft außer den maḥram-Per-
sonen, dem Verlobungswilligen und dem Ehemann, so gilt 
Folgendes: Gibt es ein Erfordernis für das Ansehen des 
Körperteils, sei es das Ansehen der Frau seitens des Man-
nes oder umgekehrt, so ist es ihm oder ihr erlaubt, nur 
jenen Körperteil anzusehen, dessen Betrachtung erfor-
derlich ist. Ansonsten darf man keine anderen Körperzo-
nen ansehen außer dem Gesicht und den Händen. Perso-
nen, für die es notwendig ist, andere Körperbereiche an-
zusehen und denen das islamische Recht dies erlaubt, 
sind z. B. Ärzte und Krankenschwestern, Ermittler und 
ähnliche Personen, bei denen die Notwendigkeit besteht, 
die ʿaura und anderes anzusehen. So wird berichtet: 

ʤ سعʗاً في بʹي قʢȂʙة ؕان ʵȜǻف عʥ مʓتʚره ʤ أن الʹʮي« َّȜا حʸل« 
Als der Gesandte Allahs Saʿd über Banī Quraiẓa rich-

ten ließ, legte er deren Schambereich frei.13 Und von 
ʿUṯmān wird berichtet, dass man einen Jungen zu ihm 
brachte, der gestohlen hatte. Da sprach er: „Seht euch sei-
nen Schambereich an!“ Sie fanden, dass die Haare noch 
nicht zu sprießen begannen, und so schlug ihm ʿUṯmān die 
Hand nicht ab.14 Diese Handlung ʿUṯmāns fand in Gegen-
wart der ṣaḥāba statt, von denen ihn niemand dafür an-
prangerte. 

                                                      
13 Von al-Ḥākim und ibn Ḥibbān über den Weg von ʿAṭīya al-Quraẓī 
tradiert. 
14 Von al-Baihaqī tradiert. 
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Gibt es jedoch kein Erfordernis und ist der Nicht-
maḥram keine Person, die kein Geschlechtsverlangen hat, 
so ist es ihm lediglich erlaubt, das Gesicht und die Hände 
einer Frau anzusehen. Das Ansehen jedes anderen Kör-
perteils ist ihm verboten. Dies geht aus folgender Aussage 
des Gesandten Allahs  hervor: 

ى إن الʱارȂة إذا حاضʕ لʶǻ ʤلح أن يȎʙُ مʹها إلا وجهها وʗȂاها إل«
 »الʸفʶـل

Sobald ein Mädchen die Menstruation erreicht, ist es 
nicht gestattet, von ihr etwas zu sehen außer dem Ge-
sicht und den Händen bis zum Handgelenk.15 Auch hat 
Allah (t) im Koran Gesicht und Hände vom Verbot ausge-
nommen, die Schmuckzonen des Frauenkörpers zu ent-
hüllen. Der Erhabene sagt: 



Und sie sollen ihren Schmuck nicht zur Schau stellen 
bis auf das, was davon sichtbar ist. (24:31) ibn ʿAbbās 
sagte: Das Gesicht und die Hände. Das Verbot der Zur-
schaustellung des Schmucks seitens der Frau bedeutet 
das Verbot, die ʿaura zu enthüllen (also die betreffenden 
Schmuckzonen des Frauenkörpers). Das Verbot, die ʿaura 
zu enthüllen, belegt in analoger Konsequenz (bi ṭarīq al-
iltizām) das Verbot, das anzusehen, was der Frau zu ent-
hüllen verboten wurde. Umgekehrt stellt der Ausschluss 

                                                      
15 Überliefert bei Abū Dāwūd. 
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eines Körperteils aus dem Enthüllungsverbot, und zwar 
gemäß der Versaussage bis auf das, was davon sichtbar 
ist, gleichzeitig einen Ausschluss aus dem Verbot dar, die-
sen anzusehen. Das bedeutet, dass das Ansehen dieser 
Körperteile (nämlich Gesicht und Hände) erlaubt ist. Dem 
fremden Mann ist es somit erlaubt, das Gesicht und die 
Hände einer fremden Frau anzusehen. Er darf sie in einer 
Weise ansehen, die ihn dazu befähigt, sie zu identifizie-
ren, wenn er ihre Person betreffend als Zeuge gerufen 
wurde, sollte seine Zeugenaussage notwendig sein, oder 
damit er sie wiederfinden kann, wenn er durch Handel o-
der Anmietung Geschäftsbeziehungen mit ihr eingegan-
gen ist, oder um sich ihrer Identität zu vergewissern, 
wenn er ihr Geld borgt oder eine Schuld bei ihr tilgt. 
Ebenso kann er sie ansehen, wenn er eine Verwechslung 
mit einer anderen Frau für möglich hält, oder auch aus an-
deren Gründen. In gleicher Weise ist es der Frau erlaubt, 
von einem Mann das anzusehen, was keine ʿaura ist. So 
wird von ʿĀʾiša berichtet, die sagte: 

ي ʙʯʴǻني بʙدائه وأنا أنʙʢ إلى الʵॺʲة يلعʦʮن ف كان رسʦل الله «
ʗʱʴʸال« 

Der Gesandte Allahs bedeckte mich mit seinem Um-
hang, als ich den Äthiopiern zusah, wie sie in der Mo-
schee spielten.16 Und als der Prophet  eines Tages seine 
Ansprache zum Fest beendet hatte, 

                                                      
16 Übereinstimmend tradiert (d. h. bei al-Buḫārī und Muslim). 
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ʙهʥ ومعه بلال فأمʙهǺ ʥالʗʶقة« ّؕʘاء فʴʹفأتى ال« 
ging er mit Bilal zu den Frauen, ermahnte sie und be-

fahl ihnen, Almosen zu geben.17 Das sind klare Belege da-
für, dass der Gesandte  den Frauen zugestand, die Män-
ner anzusehen. Dass der Blick diesbezüglich alles umfas-
sen darf, was nicht zur ʿaura zählt, wird durch den Um-
stand belegt, dass ʿ Āʾiša den Äthiopiern zuschaute, wie sie 
spielten. Das Zuschauen wurde in der Aussage nicht ein-
gegrenzt und blieb uneingeschränkt, was belegt, dass sie 
alles von ihnen sah, was sichtbar war, bis auf die ʿaura 
eben. Auch berichtet ʿAmr ibn Šuʿaib von seinem Großva-
ter, der sagte: Es sprach der Gesandte Allahs : 

فʦق و ʗʮه أو أجʙʻه فلا يʹʙʢ إلى ما دون الʙʴة إذا زوج أحʤؕʗ خادمه ع«
ॺة فإنّه عʦرة ʙؕال« 

Wenn jemand von euch seine Sklavin (ḫādamahu) mit 
seinem Sklaven oder seinem Dienstnehmer (ʿabdahu au 
ağīrahu) verheiratet, so darf er nicht das ansehen, was 
sich unterhalb des Nabels und oberhalb des Knies befin-
det; denn es ist eine Blöße (ʿaura).18 Dem Sinngehalt nach 
(und zwar im Umkehrschluss, Anm.) bedeutet der ḥadīṯ, 
dass das Anschauen dessen, was außerhalb dieses Be-
reichs liegt, erlaubt ist. Die Erlaubnis gilt hier uneinge-
schränkt und umfasst sowohl den Mann als auch die Frau. 

                                                      
17 Bei al-Buḫārī über den Weg Ğābirs tradiert. 
18 Von Abū Dāwūd in voller Kette herausgegeben. 
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Was hingegen von Ğarīr ibn ʿAbdillāh berichtet wird, der 
sagte 

 »عʥ نʙʢ الفʱاءة فأمʙني أن أصʙف   ȏʙʶǺسألʕ رسʦل الله «

Ich fragte den Gesandten Allahs  nach dem plötzli-
chen Blick; und er befahl mir, meinen Blick abzuwen-
den19, und von ʿAlī (r), der sprach: Der Gesandte Allahs  
sagte zu mir: 

 »لا تॺʯع الʹʙʢة الʹʙʢة فإنʸا لʣ الأولى ولʛॻ لʣ الآخʙة«
Der Blick darf dem Blick nicht folgen. Denn der erste 

gehört dir, der zweite aber nicht20, so beziehen sich beide 
aḥādīṯ auf den Mann, der eine Frau ansieht, nicht umge-
kehrt. Im ersten ḥadīṯ ist der Blick gemeint, der sich auf 
andere Zonen außer Gesicht und Hände richtet. Beleg da-
für ist die Tatsache, dass das Ansehen von Gesicht und 
Händen erlaubt ist. Im zweiten ḥadīṯ wird die Blickwieder-
holung untersagt, die eine Erregung verursacht, nicht 
aber das lediglich normale, ungezielte Ansehen. 

Was die Aussage Allahs betrifft 



Sag den Gläubigen, sie sollen ihre Blicke senken 
(yaġuḍḍū) (24:30), so ist damit das Abwenden des Blickes 
von Zonen gemeint, die verboten sind, nicht das generelle 

                                                      
19 Von Muslim in voller Kette herausgegeben. 
20 Von Aḥmad über den Weg Buraidas tradiert. 
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Senken des Blickes. Beim Anschauen soll man sich also auf 
das beschränken, was erlaubt ist. Denn der Gesetzgeber 
hat dargelegt, dass es maḥram-Personen erlaubt ist, jene 
Teile des weiblichen Körpers zu sehen, die als Bereiche für 
das Schmuckanlegen gelten, wie die Haare, der Hals, der 
Bereich der Halskette, des Armreifens, der Fußkette und 
der Füße. Und bei einer fremden Frau darf der Mann das 
Gesicht und die Hände sehen. Auch bedeutet der Aus-
druck ġaḍḍa im Arabischen das Senken des Blickes. So 
heißt es im al-qāmūs al-muḥīṭ: Ġaḍḍa ṭarafahu ġiḍāḍan 
wa ġaḍḍan wa ġaḍaḍan wa ġaḍāḍatan bedeutet: Er 
senkte den Blick. 

Daraus wird deutlich, dass sowohl der Mann als auch 
die Frau vom jeweils anderen Geschlecht jenen Bereich 
ansehen dürfen, der nicht zur ʿaura zählt, solange es nicht 
aus Wollust und Begehren geschieht. Die ʿaura des Man-
nes ist der Bereich zwischen Nabel und Knie und die der 
Frau ist der ganze Körper außer ihrem Gesicht und ihren 
Händen. So zählt ihr Hals zur ʿaura, ebenso ihre Haare – 
und sei es nur eine Strähne. Auch die Seite ihres Kopfes 
zählt zur ʿaura, egal, welcher Seitenbereich es ist. Denn 
alles außer ihrem Gesicht und ihren Händen ist ʿaura, die 
bedeckt werden muss. Beweis dafür ist die Aussage Al-
lahs: 


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Und sie sollen ihren Schmuck nicht zur Schau stellen 
bis auf das, was davon sichtbar ist. (24:31) Was davon 
sichtbar ist, sind das Gesicht und die Hände. Denn diese 
Körperteile waren es, die die muslimischen Frauen vor 
dem Gesandten  enthüllten und was er duldete. Auch 
sind diese Bereiche während des Vollzugs der gottes-
dienstlichen Handlungen sichtbar, und zwar beim Gebet 
und bei der Pilgerfahrt. Ebenso waren diese Bereiche zur 
Zeit des Gesandten Allahs , d. h. zur Zeit der Offenba-
rung der āya, sichtbar. Beleg dafür, dass die ʿ aura der Frau 
ihren ganzen Körper bis auf Gesicht und Hände umfasst, 
ist zudem der Ausspruch des Gesandten صلى الله عليه وسلم: 

 »الʙʸأة عʦرة«
Die Frau ist ʿaura.21 Auch sagte der Gesandte : 

» Ȏʙلح أن يʶǻ ʤل ʕة إذا حاضȂارʱاها إلىإن الʗȂمʹها إلا وجهها و 
 »الʸفʶل

Sobald ein Mädchen die Menstruation erreicht, ist es 
nicht gestattet, von ihr etwas zu sehen außer dem Ge-
sicht und den Händen bis zum Handgelenk.22 Das sind 
klare Belege dafür, dass der ganze Körper der Frau bis auf 
ihr Gesicht und ihre Hände ʿaura ist und es für sie ver-
pflichtend ist, ihre ʿaura, d. h. ihren ganzen Körper außer 
Gesicht und Hände, zu bedecken. 

                                                      
21 Bei ibn Ḥibbān über den Weg des ibn Masʿūd tradiert. 
22 Bei Abū Dāwūd tradiert. 



81 
 

Was die Art der Bedeckung betrifft, so hat das islami-
sche Recht keine spezifische Kleidung zur Bedeckung der 
Blöße (ʿaura) bestimmt. Vielmehr hat es die Art offenge-
lassen und sich mit der Aussage begnügt, dass die ʿaura 
nicht gezeigt werden darf: 



Und sie sollen […] nicht zur Schau stellen.  

 »لʶǻ ʤلح أن يȎʙُ مʹها«
[…] darf man von ihr nichts sehen […]. Irgendeine Klei-

dung, die ihren ganzen Körper bis auf Gesicht und Hände 
bedeckt, gilt somit als Bedeckung, egal, wie sie aussieht. 
Ein langes Gewand ist demnach bedeckend, eine Hose 
ebenso und auch ein Kleid und ebenfalls die Socken. Das 
Aussehen der Kleidung hat der Gesetzgeber also nicht be-
stimmt und auch nicht deren Art. Somit gilt jede Kleidung, 
welche die Blöße bedeckt, d. h., dass die ʿaura dadurch 
nicht zum Vorschein kommt, islamrechtlich als ʿaura be-
deckend. 

Der Gesetzgeber hat jedoch die Bedingung gesetzt, 
dass die Kleidung den Teint abdeckt. Er hat es also zur 
Pflicht erhoben, dass die Bedeckung die Hautfarbe ver-
hüllt. Somit müssen Haut und ebenso Hautfarbe bedeckt 
sein, sei sie weiß, rot, dunkel, schwarz oder anders ge-
färbt. Mit anderen Worten muss die Bedeckung die Haut 
und ihre Farbe in einer Weise verhüllen, dass man eine 
helle von einer rötlichen oder dunklen Hautfarbe nicht 
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unterscheiden kann. Ist das nicht der Fall, gilt die Kleidung 
nicht als ʿaura bedeckend. Wenn die Kleidung beispiels-
weise dünn ist und die Haut durchschimmert, so dass de-
ren weiße, rötliche oder dunkle Farbe erkennbar ist, so ist 
die Kleidung zur ʿaura-Bedeckung nicht geeignet, und die 
ʿaura gilt in diesem Fall als sichtbar und unbedeckt. Denn 
das Bedecken ist islamrechtlich nur dann erfüllt, wenn die 
Haut durch das Verdecken ihrer Farbe unsichtbar ist. Be-
leg für die Tatsache, dass der Gesetzgeber bei der Haut-
bedeckung auch das Verhüllen der Hautfarbe zur Pflicht 
erhoben hat, so dass man diese nicht erkennt, ist die Aus-
sage des Gesandten : 

 »لʶǻ ʤلح أن يȎʙُ مʹها«
[…] darf man von ihr nichts sehen […]. Dieser ḥadīṯ ist 

ein deutlicher Beweis dafür, dass der Gesetzgeber beim 
Gewand, das die ʿaura bedeckt, die Bedingung stellt, dass 
die ʿaura darunter nicht sichtbar ist. Das heißt, das Ge-
wand muss die Haut bedecken und darf sie nicht durch-
schimmern lassen. Die Frau muss also ein entsprechend 
dickes, undurchsichtiges Gewand zum Bedecken der ʿ aura 
verwenden, das nicht beschreibt, was sich darunter befin-
det, und nichts durchschimmern lässt. 

So stellt sich das Thema der Bedeckung der ʿaura dar. 
Es darf keinesfalls mit der Kleidung der Frau im öffentli-
chen Leben verwechselt werden und auch nicht mit der 
Zurschaustellung von Reizen (tabarruğ) durch bestimmte 
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Kleidungsstücke. Wenn also eine Kleidung die ʿaura be-
deckt, so bedeutet es nicht, dass die Frau sie anziehen 
darf, wenn sie auf einer öffentlichen Straße geht. Denn für 
die öffentliche Straße gibt es eine bestimmte Kleidung, 
die das islamische Recht festgelegt hat. Dabei ist es nicht 
ausreichend, wenn die Kleidung die ʿaura bedeckt. Die 
Hose zum Beispiel, auch wenn sie die ʿaura bedeckt, darf 
im öffentlichen Leben nicht getragen werden. Mit ande-
ren Worten darf man sie auf einer öffentlichen Straße 
nicht tragen. Denn für die öffentliche Straße muss die 
Frau eine bestimmte Kleidung anziehen, die der Gesetz-
geber vorgeschrieben hat. Wenn sie dem Befehl des Ge-
setzgebers zuwiderhandelt und etwas anderes anzieht, ist 
sie sündhaft. Denn sie hat eine der Pflichten vor Allah 
nicht erfüllt. Deshalb ist es unzulässig, das Thema der Be-
deckung der ʿaura mit dem Thema der Kleidung der Frau 
im öffentlichen Leben zu vermischen. Ebenso ist es unzu-
lässig, die Frage der Bedeckung der ʿaura mit der Frage 
des tabarruğ (Zurschaustellung der Reize) zu vermengen. 
Dass die Hose z. B. die ʿaura bedeckt, wenn sie nicht dünn 
ist, bedeutet nicht, dass die Frau sie vor fremden Män-
nern in einer Weise anziehen darf, in der sie ihre Reize 
zeigt und ihre Zierde zur Schau stellt. In diesem Fall befin-
det sie sich nämlich im Zustand des tabarruğ, auch wenn 
sie ihre ʿaura bedeckt hält. Und den tabarruğ hat der Ge-
setzgeber untersagt, auch wenn die Frau dabei ihre ʿaura 
bedeckt. Das Bedecken der ʿaura darf also nicht bedeu-
ten, dass sie ihre Reize zur Schau stellt (tabarruğ). Daher 
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darf die Frage der Bedeckung der ʿ aura nicht mit der Frage 
des tabarruğ vermischt werden. Jede der beiden Fragen 
ist eine andere. 

Was die Kleidung der Frau im öffentlichen Leben be-
trifft, d. h. ihre Kleidung auf der öffentlichen Straße und 
den Märkten, so hat der Gesetzgeber der Frau vorge-
schrieben, ein Gewand über ihrer (normalen) Kleidung zu 
tragen. Er hat ihr vorgeschrieben, ein Hülltuch oder ein 
Gewand über ihrer Kleidung zu tragen und dieses zu Bo-
den zu schlagen, so dass ihre Füße bedeckt sind. Hat sie 
kein solches Übergewand, so muss sie sich von ihrer Nach-
barin, ihrer Freundin oder Verwandten eines ausleihen. 
Konnte sie sich keines ausborgen oder hat ihr niemand 
eins geliehen, darf sie nicht aus dem Haus gehen. Verlässt 
sie das Haus ohne ein Gewand, das sie über ihrer Kleidung 
anhat, ist sie sündhaft, da sie eine ihr von Allah auferlegte 
Pflicht missachtet hat. Dies betrifft die Kleidung, die die 
Frau im unteren Körperbereich zu tragen hat. Was die 
Kleidung des oberen Bereichs angeht, so muss sie ein 
Kopftuch (ḫimār) tragen oder etwas, das dem ähnelt bzw. 
dem entspricht und den gesamten Kopf, den gesamten 
Hals sowie den Kleidungsausschnitt im Brustbereich be-
deckt. Dieses muss für das Hinausgehen zum Markt und 
das Gehen auf öffentlichen Straßen bereitgestellt sein. Es 
ist die Kleidung für das öffentliche Leben den oberen Kör-
perbereich betreffend. Besitzt die Frau diese beiden Klei-
dungsstücke (für beide Körperbereiche), darf sie ihr Haus 
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verlassen und sich zum Markt begeben oder auf den öf-
fentlichen Straßen gehen. Das heißt, sie darf sich im öf-
fentlichen Leben aufhalten. Hat sie diese beiden Klei-
dungsstücke nicht, darf sie in keinem Fall das Haus verlas-
sen. Denn der Befehl, diese beiden Kleidungsstücke zu 
tragen, ist generell ergangen. Somit bleibt er in allen Fäl-
len allgemeingültig, da er in keiner Weise spezifiziert 
wurde. 

Der Beweis dafür, dass diese beiden Kleidungsstücke 
im öffentlichen Leben verpflichtend sind, ist für den obe-
ren Körperbereich die Aussage Allahs: 



Und sie sollen ihren Schmuck nicht zur Schau stellen 
bis auf das, was davon sichtbar ist. Auch sollen sie ihre 
Kopftücher (ḫumurihinna) auf ihre Kleidungsausschnitte 
(ğuyūbihinna) schlagen. (24:31) Für den unteren Bereich 
ist es die Aussage: 





O Prophet! Sag deinen Frauen, deinen Töchtern und 
den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre Übergewänder 
herabsenken. (33:59) Auch wird von Um ʿAṭīya berichtet, 
die sagte: 
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ʞ أن نʙʳجهʥ في الفʙʠ والأضʲى، العʦاتȖ وال  ّॻʲأمʙنا رسʦل الله «
وذوات الʗʳور، فأما الॻɼ ʞॻّʲعʚʯلʥ الʶلاة وʵȂهʗن الʙʻʳ، ودعʦة 

ʴॺها الʴʸلʥʻʸ. قلǻ ʕا رسʦل الله إحʗانا لا ʦȜǻن لها جلॺاب، قال: لʯل
 »أخʯها مʥ جلॺابها

Der Gesandte Allahs  befahl uns, sie alle zum fiṭr- 
und aḍhā-Fest herauszubringen: die jungen Frauen, die 
gerade geschlechtsreif geworden sind, jene, die sich in 
der Menstruation befinden, und jene, die sich stets im 
abgeschirmten Hausbereich (ḫidr) aufhalten und diesen 
kaum verlassen. Die Menstruierenden sollen das Gebet 
meiden, aber dem Guten und dem Bittruf der Muslime 
beiwohnen. Ich fragte: „O Gesandter Allahs, vielleicht 
hat die eine oder andere unter uns kein Übergewand 
(ğilbāb).“ Er antwortete: „Dann soll ihre Schwester sie 
mit einem ihrer Übergewänder kleiden.“23 Diese Texte 
sind klare Belege für die Kleidung der Frau im öffentlichen 
Leben. In den beiden Koranversen hat Allah (t) die Klei-
dung, die Er der Frau zum Tragen im öffentlichen Leben 
verpflichtend auferlegt hat, präzise, vollständig und um-
fassend beschrieben. Im Hinblick auf die Bekleidung für 
den oberen Körperbereich sagt Er: 





Auch sollen sie ihre Kopftücher (ḫumurihinna) auf ihre 
Kleidungsausschnitte (ğuyūbihinna) schlagen. (24:31) 

                                                      
23 Von Muslim in geschlossenem Tradentenstrang herausgegeben. 
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Das bedeutet, sie sollen ihre Kopfbedeckungen um ihren 
Hals und Brustbereich wickeln, um das zu verhüllen, was 
durch den Hemd- bzw. Kleidungsausschnitt vom Hals und 
Brustbereich sichtbar ist. Bezüglich der Kleidung für den 
unteren Körperbereich sagt Er: 



[…] sie sollen ihre Übergewänder herabsenken. 
(33:59) Das heißt, sie sollen ihr Gewand, sei es ein Hüll-
tuch oder Übergewand, das sie zum Ausgehen über ihrer 
Kleidung anziehen, zu Boden senken. Bezüglich des allge-
meinen Aussehens dieses Gewandes sagt Er: 



Und sie sollen ihren Schmuck nicht zur Schau stellen 
bis auf das, was davon sichtbar ist. (24:31) Das heißt, sie 
sollen nicht jene Bereiche ihres Körpers enthüllen, an de-
nen Schmuck angelegt wird, wie die Ohren, die Arme, die 
Beine und andere Zonen, bis auf das, was bei Offenbarung 
dieser āya, also zur Zeit des Gesandten , im öffentlichen 
Leben sichtbar war, und zwar Gesicht und Hände. Mit die-
ser präzisen Beschreibung wird in klarster Weise deutlich, 
was die Kleidung der Frau im öffentlichen Leben ist und 
wie sie auszusehen hat. Auch kam der ḥadīṯ von Um ʿ Aṭīya 
und hat in expliziter Form die Pflicht dargelegt, dass die 
Frau ein Gewand haben muss, das sie, wenn sie aus dem 
Haus gehen will, über ihrer normalen Kleidung trägt. So 
sagte sie dem Propheten : 
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 »إحʗانا لا ʦȜǻن لها جلॺاب«
Vielleicht hat die eine oder andere unter uns kein 

Übergewand (ğilbāb). Und der Gesandte  antwortete 
ihr: 

 »لʯلʴॺها أخʯها مʥ جلॺابها«
Dann soll ihre Schwester sie mit einem ihrer Überge-

wänder kleiden. Das heißt, als sie den Gesandten fragte, 
was die Frau tun solle, wenn sie kein Gewand besitze, das 
sie über ihrer Kleidung anziehen könne, um damit rauszu-
gehen, befahl er , dass eine Schwester ihr von ihren 
Übergewändern eines ausleihen solle. Im Umkehrschluss 
bedeutet es, dass sie das Haus nicht verlassen darf, wenn 
ihr niemand eines leiht. Dies ist ein Indiz (qarīna) dafür, 
dass der Befehl im ḥadīṯ eine Pflicht darstellt. Das heißt, 
die Frau ist verpflichtet, ein Übergewand (ğilbāb) über ih-
rer Kleidung zu tragen, wenn sie das Haus verlassen 
möchte. Zieht sie den ğilbāb nicht an, darf sie nicht hin-
austreten. 

Beim ğilbāb ist es Bedingung, dass er bis zum Boden 
reicht und die Füße bedeckt, weil Allah (t) in der āya sagt: 



[…] sie sollen ihre Übergewänder (min ğalābībihinna) 
über sich herabfallen lassen […]. (33:59) Das heißt, sie 
sollen ihr ganzes Übergewand herabfallen lassen, denn 
die Präposition min (von) in der āya dient hier nicht der 
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Aussonderung24 (tabʿīḍ), sondern der Erläuterung 
(bayān). Sie sollen also das (ganze) Hülltuch bzw. das 
(ganze) Gewand herabfallen lassen. Auch wird von ibn 
ʿUmar berichtet, der sagte: Es sprach der Gesandte Allahs: 

لʸة: فʃॻؒ مʥ جʙَّ ثȁʦه خʻلاء لʤ يʹʙʢ الله إلॻه يʦم الॻɿامة، فقالʕ أم س«
ʥلهʦيʘاء بʴʹع الʹʶǻ؟ ʕاً، قالʙʮش ʥʻخʙام ؟قال: يʗف أقʵؒʹإذن ي .ʥه

 »قال: يʙخʥʻ ذراعاً لا يʚدن
„Wer sein Gewand prahlend nach sich zieht, den sieht 

Allah am Tage der Auferstehung nicht an.“ Da sagte Um 
Salama: „Was sollen die Frauen dann mit den Enden ih-
res Gewandes tun?“ Er antwortete: „Sie sollen es eine 
Handbreit herabfallen lassen.“ Da sagte sie: „Dann wer-
den ihre Füße enthüllt.“ Er antwortete: „Dann sollen sie 
es eine Elle herabfallen lassen, nicht mehr.“25 Dieser 
ḥadīṯ ist klar in der Aussage, dass das Gewand, welches 
die Frau über der Kleidung trägt, also Hülltuch oder Über-
gewand, zu Boden gesenkt werden muss, um die Füße zu 
verhüllen. Sind die Füße mit Socken oder einem Schuh be-
deckt, ist es dennoch erforderlich, das Gewand in einer 
Weise herabfallen zu lassen, die auf ein Absenken hin-
weist. In diesem Fall muss es nicht die Füße verhüllen, da 
diese ja bedeckt sind. Es muss aber trotzdem ein Absen-
ken stattfinden, d. h., der ğilbāb muss in deutlicher Weise 

                                                      
24 Aussonderung im Sinne von einen Teil aus einem Ganzen nehmen 
bzw. Einzelne aus einer Gruppe. 
25 Bei at-Tirmiḏī überliefert. 
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nach unten gesenkt werden, so dass man erkennt, dass er 
das Gewand für das öffentliche Leben verkörpert, das die 
Frau in der Öffentlichkeit tragen muss. Das Absenken 
muss also sichtbar sein; d. h., die Aussage des Erhabenen 



[…] herabfallen lassen muss erfüllt werden. 

Daraus wird deutlich, dass die Frau ein breites Gewand 
besitzen muss, das sie über ihrer Kleidung anzieht, um da-
mit hinauszugehen. Besitzt sie keines, so muss ihr eine 
Schwester von ihr, d. h. irgendeine Muslimin, eines ihrer 
Gewänder, die man über der Kleidung trägt, leihen. Findet 
sie niemanden, der ihr so ein Übergewand borgt, darf sie 
nicht hinaus, bis sie ein solches findet. Geht sie in ihrer 
(normalen) Kleidung raus, ohne ein breites Übergewand 
anzuziehen, das bis ans untere Ende ihrer Kleidung herab-
fällt, ist sie sündhaft, auch wenn sie ihre gesamte ʿaura 
bedeckt hält. Denn das breite Übergewand, das nach un-
ten bis zu den Füßen herabfällt, ist Pflicht. In diesem Fall 
würde sie einer Pflicht zuwiderhandeln. Sie wäre somit 
sündhaft vor Allah und würde seitens des Staates mit ei-
ner richterlichen Ermessensstrafe (taʿzīr) bestraft. 

Nun bleiben in Bezug auf das gegenseitige Ansehen 
von Mann und Frau noch zwei Fragen zu klären. Erstens: 
Die Präsenz von fremden Männern in den Häusern mit Er-
laubnis ihrer Bewohner. Sie sehen die Frauen in der Haus-
kleidung und sehen von ihren Körperzonen mehr als das 
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Gesicht und die Hände. Zweitens: Die Präsenz von Frauen 
– Nichtmusliminnen und sogar einige Musliminnen – in 
den Straßen und Gassen der Städte, wobei sie mehr von 
ihrem Körper zeigen als Gesicht und Hände. Beide Proble-
matiken sind heute Realität. Alle Muslime werden 
dadurch geprüft. Somit ist es notwendig, den Rechts-
spruch des Islam in beiden Angelegenheiten darzulegen. 

Was die erste Frage betrifft, so gibt es Brüder und Ver-
wandte, die gemeinsam in einem Haus wohnen. Ihre Ehe-
frauen zeigen sich vor den anderen in der Hauskleidung. 
So sind ihre Haare, ihr Hals, ihre Arme, ihre Beine und ähn-
liche Bereiche, die in der Hauskleidung sichtbar sind, ent-
hüllt. Ihr Schwager oder andere Verwandte ihres Ehe-
manns, die keine maḥram-Personen für sie sind, sehen sie 
in dieser Hauskleidung, wie sie ihr Bruder, ihr Vater oder 
andere maḥārim sehen können, dies, obwohl ihr Schwa-
ger für sie ein Fremder26 (ağnabī) ist wie jeder andere 
Fremde auch. Ebenso können Verwandte sich besuchen, 
wie Cousins väterlicher- oder mütterlicherseits und ähnli-
che Personen, die keine maḥram-Verwandte oder über-
haupt keine Verwandte sind. Sie begrüßen die Frauen und 
sitzen mit ihnen, während diese sich in der Hauskleidung 
befinden und mehr von ihnen sichtbar ist als Gesicht und 

                                                      
26 Hier ist der Fremde im islamrechtlichen Sinne gemeint, d. h. jeder 
Mann, der kein maḥram für die Frau ist, auch wenn er ein Bekannter, 
ein Freund des Mannes oder ein Anverwandter von ihr ist. 
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Hände, wie z. B. Haare, Hals, Arme, Beine und andere Zo-
nen. Sie werden als maḥārim behandelt, obwohl sie keine 
sind. Dieser Zustand ist weit verbreitet. Die meisten Mus-
lime, insbesondere in den Städten, sind davon betroffen. 
Viele glauben, dass dies erlaubt sei. Die Wahrheit ist aber, 
dass das Sehen dieser Körperzonen nur für die maḥārim 
und die männliche Gefolgschaft ohne Geschlechtsverlan-
gen erlaubt ist. Außer vor diesen dürfen die Frauen vor 
niemandem sonst Bereiche ihres Körpers mit Ausnahme 
von Gesicht und Händen enthüllen. Im Detail ist die Ange-
legenheit folgendermaßen zu betrachten: Im Hinblick auf 
das Ansehen und den lustvollen Blick erklärte Allah, der 
Erhabene, die Frau generell für verboten. Sodann nahm 
Er den lustvollen Blick für den Ehemann vom Verbot aus. 
Danach schloss Er den Schmuck, d. h. das Ansehen der 
Schmuckzonen, für zwölf Personengruppen, zu denen 
auch jene zählen, die ihnen gleich sind, wie die Onkel vä-
terlicher- und mütterlicherseits, vom Verbot aus. Schließ-
lich wurde für alle Männer das Sehen des Gesichts und der 
Hände der Frau vom Verbot exkludiert. So ist Lüsternheit, 
d. h. der begehrende Blick, außer für den Ehemann gene-
rell verboten. Und das Ansehen von Gesicht und Händen, 
und zwar das bloße Ansehen ohne sexuelles Begehren, ist 
generell erlaubt. Das Sehen von mehr als Gesicht und 
Händen ist generell verboten außer für maḥram-Perso-
nen, die Allah erwähnt hat, und für jene, die ihnen gleich-
gestellt sind. 
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Der islamische Rechtsspruch bezüglich des öffentli-
chen Lebens ist gemäß den ergangenen Texten bereits 
dargelegt worden. Was das Privatleben anlangt, so hat 
der Gesetzgeber der Frau erlaubt, mehr als Gesicht und 
Hände zu enthüllen, und zwar das, was bei der Hausarbeit 
sichtbar wird. Der Erhabene sagt: 







Ihr, die ihr glaubt. Diejenigen, die ihr von Rechts we-
gen besitzt, und jene unter euch, die noch nicht die Ge-
schlechtsreife erlangt haben, sollen euch zu drei Zeiten 
um Erlaubnis bitten: vor dem Morgengebet und dann, 
wenn ihr eure Kleider zu Mittag ablegt, und nach dem 
Nachtgebet. (24:58) So befahl Allah den Knaben, welche 
die Geschlechtsreife noch nicht erreicht haben, und den 
Sklaven zu diesen drei Zeiten nicht zur Frau einzutreten 
(ohne anzuklopfen). Danach erlaubte Er ihnen, zu ande-
ren Zeiten (ohne anzuklopfen) bei ihnen einzutreten. 
Denn auf das Verbot folgt die Aussage Allahs: 





Danach ist es für euch und für sie keine Sünde. Sie um-
schweifen euch […]. (24:58) Dies ist ein klarer Beleg dafür, 
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dass zu anderen Zeiten die Knaben und Sklaven der 
Frauen ohne Erlaubnis zu den Frauen eintreten dürfen. 
Mit anderen Worten dürfen sie zu ihnen eintreten, wenn 
sie sich in der Arbeitskleidung befinden. Daraus ist zu ver-
stehen, dass die Frau in ihrem Haus in der Arbeitskleidung 
leben darf und sich in dieser Kleidung den Knaben und ih-
ren Sklaven zeigen darf. Demzufolge ist es der Frau zwei-
fellos erlaubt, in ihrem Haus in der Arbeitskleidung zu le-
ben. Sie ist keinesfalls sündhaft dabei. Auch den Knaben 
und ihren Sklaven ist es erlaubt, sie in diesem Zustand zu 
sehen, ohne dass etwas dabei wäre. Sie muss sich vor 
ihnen nicht verhüllen, und sie brauchen auch keine Er-
laubnis, um einzutreten, denn die āya hat den Eintritt der 
Knaben und Sklaven ohne Erlaubnis – außer in den drei 
Ruhezeiten – explizit erwähnt. Hier darf nicht behauptet 
werden, dass die freien Bediensteten analog zu den Skla-
ven betrachtet werden können, und zwar aus dem 
Rechtsgrund (ʿilla) heraus, dass es sich ebenfalls um „Um-
schweifende“ (tauwāfūn) handelt. Das darf deshalb nicht 
behauptet werden, weil dieser Rechtsgrund unzulänglich 
ist. Beleg dafür ist die Tatsache, dass die Knaben, wenn sie 
die Geschlechtsreife erreichen, um Erlaubnis bitten müs-
sen, obwohl sie nach wie vor zu den Umschweifenden 
zählen. 

Für alle anderen, die Allah mit der āya nicht ausgenom-
men hat, also für alle außer Knaben und Sklaven, hat der 
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Erhabene den Rechtsspruch für das Privatleben dargelegt. 
So verlangte Er von ihnen, um Erlaubnis zu bitten: 





Ihr, die ihr glaubt, betretet keine anderen Wohnun-
gen als die euren, bevor ihr um Erlaubnis gebeten und 
ihre Bewohner gegrüßt habt. Das ist besser für euch, 
wenn ihr euch ermahnen lasst. (24:27) Er verlangte vom 
Muslim also, um Erlaubnis zu bitten, wenn er in ein ande-
res Haus als das seinige eintreten möchte, und nannte das 
istiʾnās, also das „Erlangen von Vertrautheit“. Aus dem 
Sinngehalt (mafhūm) ergibt sich im Umkehrschluss, dass 
er nicht um Erlaubnis bitten muss, wenn er in seine eigene 
Wohnstätte eintreten möchte.  

Der Anlass für die Offenbarung dieser āya war eine 
Frau, die sagte: O Gesandter Allahs. Zu Hause bin ich in 
einem Zustand, in dem ich nicht mag, dass mich jemand 
so sieht – weder ein Vater noch ein Sohn. Der Vater kommt 
aber und tritt zu mir ein. Immer wieder treten Männer aus 
meiner Familie zu mir ein, wenn ich in diesem Zustand bin. 
Was soll ich tun? Da wurde die āya zur Eintrittserlaubnis 
offenbart. Dieser Offenbarungsanlass verknüpft mit dem 
Wortlaut (manṭūq) der āya und ihrem Sinngehalt 
(mafhūm) belegt, dass es im Privatleben nicht um die 
Frage der Bedeckung oder Nichtbedeckung der ʿaura 
geht, sondern um den Zustand der Frau, wenn sie nur die 
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Hausarbeitskleidung trägt. In diesem Zustand nämlich, 
dem Zustand des Tragens der Hauskleidung, befahl er 
nicht, dass die Frau keine Hauskleidung tragen darf, son-
dern er befahl den Männern, um Erlaubnis zu bitten, da-
mit die Frau die Möglichkeit hat, ihren Körper vor Män-
nern, die keine maḥārim für sie sind, bis auf Gesicht und 
Hände zu bedecken. Denn der Befehl, um Erlaubnis zu bit-
ten, vermittelt das Gefühl, dass die Bedeckung gefordert 
ist. Beleg dafür ist der Offenbarungsanlass. Wenn also je-
mand zu ihr eintreten will, muss er um Erlaubnis bitten, 
ob er ein maḥram ist oder nicht. Der Befehl, um Erlaubnis 
zu bitten, vermittelt also den Eindruck, dass sie sich vor 
Männern, die keine maḥārim sind, bedecken soll. 

Das Ansehen der Frau seitens des Mannes in dieser Si-
tuation ist jedoch eine andere Sache, die mit dem Anse-
hen an sich verbunden ist, sei es im privaten oder im öf-
fentlichen Leben. Der Erhabene verbot es Männern, die 
keine maḥārim sind, mehr als Gesicht und Hände einer 
Frau anzusehen. Den maḥārim hingegen erlaubte er es. Er 
befahl, den Blick von jenen Zonen abzuwenden, die über 
das Gesicht und die Hände hinausgehen. Den Blick, der 
sich nicht zur Augenweide entwickelt (d. h., der zufällig o-
der unabsichtlich geschieht, ohne darin zu verharren), hat 
er verziehen. Das Verbot, das anzusehen, was über Ge-
sicht und Hände hinausgeht, geht aus den Belegen klar 
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hervor. Das Senken bzw. Abwenden des Blickes von Kör-
perzonen außer dem Gesicht und den Händen geht eben-
falls klar aus der Aussage Allahs hervor: 



Sag den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke sen-
ken. (24:30) Gemeint ist damit das Senken bzw. Abwen-
den des Blickes von dem, was über das Gesicht und die 
Hände hinausgeht, denn das Ansehen von Gesicht und 
Händen ist ja erwiesenermaßen erlaubt. Bei al-Buḫārī 
wird berichtet, dass Saʿīd ibn Abī al-Ḥasan zu al-Ḥasan 
sprach: Die Nichtaraberinnen enthüllen ihre Brust und ihre 
Köpfe. Dieser antwortete ihm: Wende deinen Blick ab! 
Und im ḥadīṯ, der das Niedersitzen in den Straßen verbie-
tet, heißt es: 

»ʙʶॺال ʞغ« 
Senke den Blick!27 Das heißt, die Frauen auf den Stra-

ßen könnten mehr als Gesicht und Hände enthüllt haben. 
Dann habt ihr die Pflicht, den Blick zu senken, nicht aber, 
(die Frau) überhaupt nicht anzusehen. Denn Allah (t), als 
Er den Blick verbot, verbot das Ansehen dessen, was über 
das Gesicht und die Hände hinausgeht. Auch definierte Er 
es als das beabsichtigte Ansehen. Das unbeabsichtigte An-

                                                      
27 Übereinstimmend tradiert. 
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sehen hat Er hingegen nicht verboten. Er befahl nicht, da-
von abzulassen, sondern befahl, den Blick zu senken. So 
sagt Er: 



[…] sie sollen ihre Blicke (min abṣārihim) senken […]. 
(24:30) Die Präposition min (von) in der āya dient hier der 
Aussonderung (tabʿīḍ). Das heißt, sie sollen einen Teil ih-
rer Blicke senken, also einen Teil des Ansehens. Aus dem 
Sinngehalt ergibt sich im Umkehrschluss, dass das „ge-
senkte Ansehen“, also der normale, unbeabsichtigte Blick, 
zulässig ist. 

Was die zweite Frage betrifft, so ist es Realität, dass die 
nichtmuslimischen Frauen, seitdem uns die westliche Kul-
tur invadiert hat und die Länder der Muslime durch die 
Systeme des Unglaubens regiert werden, fast nackt aus 
dem Haus gehen: Ihr Brustbereich, ihr Rücken, ihre Haare, 
ihre Arme und Beine sind unbedeckt. Einige muslimische 
Frauen imitieren sie und gehen in diesem Zustand auf den 
Markt oder stehen so in den Gassen und feilschen beim 
Kauf. Die muslimischen Männer, die in diesen Städten le-
ben, sind heute alleine nicht in der Lage, dieses Unrecht 
zu beseitigen. Andererseits können sie in den Städten 
nicht leben, ohne dass ihr Blick auf diese Blößen fällt. 
Denn die Natur ihres Lebens und die Form der Gebäude, 
in denen sie wohnen, lässt den Mann unweigerlich die 
ʿaura der Frau sehen. Kein Mann kann dabei vermeiden, 
die Blöße einer Frau zu sehen, seien es ihre Arme, ihr 
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Brustbereich, ihr Rücken, ihre Beine oder ihre Haare, mag 
er noch so sehr versuchen, nicht hinzuschauen, es sei 
denn, er sitzt zu Hause und geht nicht hinaus. Das ist aber 
nicht möglich, da er Beziehungen mit Leuten eingehen 
muss, wie Kauf- und Verkaufsgeschäfte, Miet- und Ar-
beitsverträge und anderes, was er für sein Leben benö-
tigt. Er kann diese Tätigkeiten aber nicht durchführen, 
ohne die Blößen zu sehen. Das Verbot des Ansehens ist 
jedoch im Koran und in der Sunna ausdrücklich erwähnt 
worden. Was soll er also tun? Der Ausweg aus diesem 
Problem ergibt sich in zwei Situationen: 

Die erste Situation ist der plötzliche (unbeabsichtigte) 
Blick, also das, was er auf der Straße sieht. In diesem Fall 
wird der erste Blick verziehen, wobei er den Blick ein zwei-
tes Mal nicht wiederholen darf. Das geht aus dem Bericht 
von Ğarīr ibn ʿAbdillāh hervor, der sagte: 

 »عʥ نʙʢة الفʱاءة فأمʙني أن أصʙف   ȏʙʶǺسألʕ رسʦل الله «

Ich fragte den Gesandten Allahs  nach dem plötzli-
chen Blick, und er befahl mir, meinen Blick abzuwen-
den.28 Auch wird von ʿAlī (r) berichtet, der sprach: Der Ge-
sandte Allahs  sagte zu mir: 

 »لا تॺʯع الʹʙʢة الʹʙʢة فإنʸا لʣ الأولى ولʛॻ لʣ الآخʙة«

                                                      
28 Von Muslim in voller Kette herausgegeben. 
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Der Blick darf dem Blick nicht folgen. Denn der Erste 
gehört dir, der Zweite aber nicht.29 

Die zweite Situation ist das Sprechen mit dieser Frau, 
die Kopf und Arme nicht bedeckt sowie das, was gewohn-
heitsmäßig gezeigt wird. In diesem Fall muss man den 
Blick von ihr abwenden, ihn absenken und sie nicht mehr 
ansehen. So berichtet al-Buḫārī von ʿAbdullāh ibn ʿAbbās, 
möge Allah Wohlgefallen mit beiden haben, der sagte: 

فʱاءت امʙأة مʥ خʰعʤ فʱعل الفʷل  كان الفʷل ردʃǻ رسʦل الله «
ʙʶǻف وجه الفʷل إلى ال  Ȗʵيʹʙʢ إلʻها وتʹʙʢ إلॻه وجعل الʹʮي 
ʙالآخ« 

Al-Faḍl saß neben dem Gesandten Allahs , als eine 
Frau von Ḫaṯʿam zum Propheten kam. Al-Faḍl betrach-
tete sie und sie betrachtete ihn. Da drehte der Gesandte 
 den Kopf al-Faḍls zur anderen Seite hin. Auch sagt der 
Erhabene: 



Sag den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke sen-
ken (ġaḍḍ) und ihre Keuschheit wahren. (24:30) Mit ġaḍḍ 
ist das Senken des Blickes gemeint. Die Lösung des Prob-
lems liegt also im Senken des Blickes seitens des Mannes 
bei gleichzeitigem Fortfahren in der Tätigkeit, die er 
durchführt und die das notwendige Gespräch mit ihr, das 
Einsteigen in ein Auto, das Sitzen am Balkon wegen der 

                                                      
29 Von Aḥmad über den Weg Buraidas tradiert. 



101 
 

starken Hitze oder Ähnliches erfordert. Diese Bedürfnisse 
zählen nämlich für den Mann zu den Notwendigkeiten des 
öffentlichen Lebens. Er kann darauf nicht verzichten und 
kann gleichzeitig dieser Prüfung der Enthüllung der ʿaura 
nicht entgehen. Deshalb muss er in Umsetzung des Textes 
der āya den Blick senken – nichts anderes ist ihm in die-
sem Fall erlaubt. 

Hier darf nicht eingewendet werden, dass dieses Prob-
lem zu einer „allgemeinen Heimsuchung“ (ʿammat bihi al-
balwā) geworden sei, vor der man sich schwer schützen 
könne. Denn dieses Prinzip widerspricht dem islamischen 
Recht. Das Verbotene (ḥarām) wird nicht statthaft, wenn 
es zu einer allgemeinen Heimsuchung geworden ist. 
Ebenso wird das Erlaubte (ḥalāl) nicht verboten, wenn es 
zu einer allgemeinen Heimsuchung wird. Auch darf nicht 
behauptet werden, dass diese Frauen Ungläubige seien 
und deswegen wie Sklavinnen betrachtet werden können. 
Ihre ʿaura ist somit die ʿaura einer Sklavin. Das darf des-
wegen nicht behauptet werden, weil der ḥadīṯ generell 
für die Frau ergangen ist. Er hat nicht explizit die muslimi-
sche Frau erwähnt. So sagte der Gesandte Allahs : 

ى إن الʱارȂة إذا حاضʕ لʶǻ ʤلح أن يȎʙُ مʹها إلا وجهها وʗȂاها إل«
 »الʸفʶل
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Sobald ein Mädchen die Menstruation erreicht, ist es 
nicht gestattet, von ihr etwas zu sehen außer dem Ge-
sicht und den Händen bis zum Handgelenk.30 Das ist eine 
klare Aussage für das Verbot, die ʿaura einer Frau anzuse-
hen, sei sie Muslimin oder nicht. Auch ist die Aussage ge-
nerell ergangen und umfasst somit jede Situation inklu-
sive dieser hier. Zudem kann von der Sklavin zur Nicht-
muslimin keine Analogie gezogen werden, weil kein As-
pekt für einen Analogieschluss vorhanden ist. 

Demzufolge müssen diejenigen, die in Häuser eintre-
ten, die nicht die ihrigen sind und in denen sich Frauen 
aufhalten, die keine maḥārim für sie sind, ihre Blicke von 
jenen Körperpartien, die über das Gesicht und die Hände 
hinausgehen, abwenden und senken. Und diejenigen, die 
in Städten wohnen und notgedrungen mit der Gesell-
schaft interagieren oder mit nichtmuslimischen Frauen, 
die ihre ʿaura nicht bedecken, Geschäftsbeziehungen ein-
gehen müssen, haben ihre Blicke währenddessen zu sen-
ken. Solche Geschäftsbeziehungen können Kauf- und Ver-
kaufsgeschäfte sein, Verhandlungsgespräche, Miet- bzw. 
Vermietungsgeschäfte und anderes. Auch sollen sie den 
Kontakt in diesem Fall auf das Maß reduzieren, das sie be-
nötigen und das für sie unbedingt erforderlich ist. 

So viel zur Problematik des Ansehens – was das Hand-
geben betrifft, so ist es dem Mann erlaubt, einer Frau 

                                                      
30 Überliefert bei Abū Dāwūd. 
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ohne Trenntuch oder Handschuh die Hand zu reichen und 
umgekehrt. Das wird durch einen ḥadīṯ im Ṣaḥīḥ von al-
Buḫārī bestätigt, der von Um ʿAṭīya berichtet wird, die 
sprach: 

Ǻ ʥاǗ شʭʻاً ونهانا  Ǻاǻعʹا الʹʮي « ʙؕʵǻ ا أن لاʹʻأ علʙفق ʥاحة، اعॻʹل
 »فʕʷॺɿ امʙأة مʹا يʗها

Wir (Frauen) gaben dem Gesandten Allahs  die 
baiʿa31. Er trug uns vor, dass wir Allah nichts beigesellen 
dürfen, und untersagte uns die Totenklage. Da zog eine 
Frau von uns ihre Hand zurück. Die baiʿa wurde mit dem 
Handschlag durchgeführt. Die Formulierung „da zog eine 
Frau von uns ihre Hand zurück“, bedeutet, dass sie ihre 
Hand zurücknahm, nachdem sie diese zur baiʿa ausge-
streckt hatte. Dass sie ihre Hand zurücknahm, bedeutet 
also, dass sie durch das Handgeben die baiʿa geleistet 
hätte. Zudem gibt diese Formulierung aus dem Sinngehalt 
zu verstehen, dass die anderen Frauen ihre Hände nicht 
zurückgezogen haben, was bedeutet, dass sie dem Pro-
pheten die baiʿa durch Handgeben leisteten. Ein weiterer 
Beleg ergibt sich ebenso aus dem Sinngehalt der āya: 



[…] oder ihr die Frauen berührt […]. (4:43) Hier handelt 
es sich um eine für alle Frauen  allgemeingültige Formu-

                                                      
31 Treueeid, der dem Herrscher geleistet wird. 
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lierung im Hinblick auf den Rechtsspruch, dass die Berüh-
rung der Frau den rituellen Reinheitszustand (wuḍūʾ) auf-
hebt. Nun beschränkt sich aber der Rechtsspruch auf die 
Aufhebung des Reinheitszustandes durch die Berührung, 
was belegt, dass die Berührung der Frauen ohne Begeh-
ren an sich nicht verboten ist. Ihnen die Hand zu reichen, 
ist somit ebenfalls nicht verboten. Darüber hinaus stellt 
die Hand einer Frau keine ʿaura dar. Sie ohne Begehren 
anzusehen, ist nicht verboten. Somit ist es auch nicht ver-
boten, ihr die Hand zu schütteln. 

Dies im Unterschied zum Kuss - wenn der Mann eine 
Frau küsst, die er begehrt, und eine Frau einen Mann 
küsst, den sie begehrt, so ist dieser Kuss verboten. Denn 
er zählt zu den Vorstufen der Unzucht (zinā). Es liegt näm-
lich im Wesen so eines Kusses, dass er normalerweise eine 
Vorstufe zur Unzucht bildet, auch wenn er nicht mit Be-
gehren erfolgt, nicht tatsächlich zur Unzucht führt und 
nicht wirklich Unzucht stattfindet. Denn der Prophet  
fragte Māʿiz, als dieser zu ihm kam und ihn bat, ihn zu rei-
nigen, da er Unzucht begangen habe: 

 »..ʕلعلʣ قʮل«
Vielleicht hast du (nur) geküsst […].32 Dies belegt, dass 

so ein Kuss zu den Vorstufen der Unzucht zählt. Zudem 
haben die āyāt und aḥādīṯ, die den zinā verbieten, auch 
alle seine Vorstufen verboten, auch wenn es sich nur um 

                                                      
32 Bei al-Buḫārī über den Weg von ibn ʿAbbās tradiert. 
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eine Berührung handelt, wie es zwischen jungen Männern 
und Frauen passiert. So ein Kuss ist also verboten, auch 
wenn er im Zuge der Begrüßung einer Person erfolgt, die 
von einer Reise zurückgekehrt ist. Denn es liegt im Wesen 
so eines Kusses zwischen jungen Männern und Frauen, 
dass er eine Vorstufe zur Unzucht bildet.  
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Für die muslimische Frau ist es keine Pflicht, ihr 
Gesicht zu bedecken 

Die Aussage, dass der ḥiğāb – in der Bedeutung von 
Gesichts- bzw. Nasentuch (niqāb) – für die Frauen im Is-
lam verpflichtend sei und sie ihr Gesicht bis auf die Augen 
bedecken müssen, ist eine islamische Rechtsmeinung, die 
von manchen muğtahidūn, den Imamen mancher Rechts-
schulen, vertreten wird. Ebenso ist die Aussage, dass der 
niqāb für die Frauen im Islam nicht verpflichtend sei, die 
Frau also keinesfalls ihr Gesicht verdecken müsse, weil es 
sich um keine ʿaura handle, eine islamische Rechtsmei-
nung, die von anderen muğtahidūn, den Imamen anderer 
Rechtsschulen, vertreten wird. Nachdem diese Problema-
tik zu den wichtigen Problemen der Geschlechterbezie-
hung zählt und die Übernahme einer der beiden Meinun-
gen einen direkten Einfluss auf die Form des islamischen 
Lebens hat, ist es erforderlich, die Rechtsbeweise bezüg-
lich dieser Frage umfassend darzulegen. Diese müssen 
eingehend studiert, nachverfolgt und auf das Problem 
(richtig) angewandt werden, damit sich die Muslime die 
stärkere der beiden Meinungen aneignen und auch der 
Staat jene Meinung, die in ihrer Beweisführung über-
wiegt, bindend annimmt. 

Es stimmt, dass es seit mehr als einem halben Jahrhun-
dert Diskussionen über die Frau gibt, die die kolonialisti-
schen Ungläubigen in den Herzen jener angeregt haben, 



107 
 

die vom Westen fasziniert und seiner Geistesbildung so-
wie seiner Lebensanschauung hörig sind. Sie versuchten 
dem Islam nichtislamische Ideen beizumischen und den 
Gesichtspunkt der Muslime zu verderben. Sie erfanden 
das Problem der Gesichtsverschleierung und –entschleie-
rung (al-ḥiğāb wa as-sufūr). Es waren aber nicht die Den-
ker unter den Gelehrten, die sich ihnen entgegenstellten, 
sondern Schriftsteller und Literaten sowie starre Gebil-
dete. Das ermöglichte den Meinungen dieser Personen, 
die der fremden Geistesbildung hörig waren, sich zu etab-
lieren und ihre Ideen zum Gegenstand von Untersuchung 
und Diskussion zu machen, obwohl es westliche Ideen wa-
ren, die dazu dienten, den Islam zu invadieren, die Mus-
lime zu verderben und sie an ihrer Glaubensordnung (dīn) 
zweifeln zu lassen. Jawohl, diese Diskussionen fanden 
statt, und ihre Spuren und Nachwirkungen sind noch 
heute präsent. Im Grunde sind sie es nicht wert, unter-
sucht zu werden, und erreichen nicht das Niveau, islam-
rechtliche oder sozialgesellschaftliche Untersuchungen zu 
sein. Denn Gegenstand der Untersuchung sind islamische 
Rechtssprüche, die von kompetenten, sachkundigen 
Rechtsauslegern (muğtahidūn) abgeleitet wurden, die 
sich auf einen Beweis oder zumindest auf einen Scheinbe-
weis stützten. Gegenstand der Untersuchung sind nicht 
Meinungen von Schriftstellern, Bezeichnungen gekaufter 
Personen, sophistisches Gerede getäuschter Leute oder 
Unwahrheiten höriger Nachahmer. Was hingegen zum 
Gegenstand der Untersuchung gemacht werden muss, 
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sind die Aussagen kompetenter Rechtsausleger, die aus 
den islamischen Rechtsbelegen abgeleitet wurden. Diese 
müssen juristisch untersucht werden. Dem angeschlossen 
und ebenfalls einer Untersuchung würdig sind die Aussa-
gen einiger Gelehrter, Scheichs und Leute, die sich für den 
niqāb radikal ereifern. Sie werden untersucht, um die Irr-
meinung aus ihrem Herzen zu entfernen. Deshalb werden 
wir die Aussagen der muğtahidūn und ihre Rechtsbelege 
erörtern, um die diesbezüglich überwiegende Rechtsan-
sicht darzulegen, damit jeder, der sie als die stärkere er-
kennt, danach handelt und sich für ihre Implementierung 
einsetzt. 

Diejenigen, die die Meinung des Vollschleiers (ḥiğāb) 
vertreten, sind der Ansicht, dass die Aussage, die Blöße 
(ʿaura) der Frau sei ihr ganzer Körper bis auf Gesicht und 
Hände, nur für das Gebet Gültigkeit habe. Außerhalb des 
Gebets sei aber ihr ganzer Körper inklusive ihrem Gesicht 
und ihren Händen ʿaura. Bei dieser Ansicht stützten sie 
sich auf den Koran und die Sunna. 

Was den Koran anlangt, so führen sie die Aussage des 
Erhabenen an: 



Und wenn ihr sie um irgendetwas zu bitten habt, so 
bittet sie hinter einem Vorhang. (33:53) Diese Formulie-
rung ist klar in der Forderung, ihnen den Vorhang (ḥiğāb) 
aufzuerlegen. Auch sagt der Erhabene: 
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



O Prophet! Sag deinen Frauen, deinen Töchtern und 
den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre Übergewänder 
herabfallen lassen (yudnīna ʿalaihinna min ğalābībi-
hinna). So ist es am ehesten, dass sie erkannt und nicht 
belästigt werden. (33:59) Sie meinten, die Aussage 
yudnīna ʿalaihinna min ğalābībihinna bedeute, dass sie 
ihre Übergewänder nach unten senken und damit ihr Ge-
sicht und ihre Seitenglieder (aʿṭāf) bedecken sollen. Sie 
sind der Ansicht, dass die Frauen zu Beginn des Islam ge-
mäß ihrer Gewohnheit in der ğāhilīya33 unverhüllt waren 
und sich in Bluse und Kopftuch zeigten, ohne Unterschied 
zwischen der freien Frau und der Sklavin. Die schamlosen 
jungen Männer pflegten, sich den Sklavinnen in den Weg 
zu stellen, wenn sie des Nachts zur Verrichtung ihrer Not-
durft zu den Palmen und Äckern gingen. Manchmal stell-
ten sie sich sogar freien Frauen in den Weg, weil sie diese 
für Sklavinnen hielten. Sie behaupteten dann, sie hätten 
angenommen, es seien Sklavinnen. Deswegen ist den 
freien Frauen befohlen worden, sich in ihrer Kleidung von 
den Sklavinnen zu unterscheiden, indem sie Hülltücher 
und Übergewänder tragen sowie Kopf und Gesicht verde-

                                                      
33 Vorislamische Zeit der Unwissenheit. 
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cken. Auf diese Weise sind sie sittsam gekleidet und wer-
den respektiert, so dass nicht die Begierde eines Lüstlings 
geweckt wird. Das ist besser und gewährleistet eher, dass 
sie erkannt und nicht belästigt werden und ihnen nichts 
widerfährt, was ihnen zuwider ist. Einige meinen, dass in 
der Formulierung der āya : ḏālika adnā an yuʿrafna (so ist 
es am ehesten, dass sie erkannt werden) das Wort lā 
(nicht) elidiert34 wurde und es eigentlich heißt: ḏālika 
adnā an la yuʿrafna (so ist es am ehesten, dass sie nicht 
erkannt werden). Das heißt, so ist am ehesten gewährleis-
tet, dass nicht erkannt wird, ob sie hübsch oder nicht 
hübsch sind, und sie folglich nicht belästigt werden. Der 
Erhabene sagt weiter: 



Und verweilt in euren Häusern und zeigt eure Zierde 
nicht wie in den früheren Zeiten der ğāhilīya. (33:33) Die 
Anhänger des Gesichtstuchs meinten zu dieser āya, dass 
der Befehl Allahs an die Frauen, in ihren Häusern zu ver-
weilen, ein Beleg für das hiğāb-Gebot sei. 

Was die Sunna betrifft, so stützen sie ihre Meinung auf 
die Aussage des Propheten  

 »الʙʸأة عʦرة«
Die Frau ist eine ʿaura35 sowie auf dessen Aussage 

                                                      
34 Gestrichen. 
35 Bei ibn Ḥibbān in seinem Ṣaḥīḥ über den Weg ibn Masʿūds tradiert. 



111 
 

 »إذا ؕان لإحـʗاكʥّ مȜاتʔَ فʸلʣ ما يʓدȏ فلʔʱʯʲʯ مʹه«
Wenn eine von euch einen Sklaven besitzt, der sich 

freikaufen möchte und den entsprechenden Betrag an-
gespart hat, so soll sie sich vor ihm abschirmen36. Auch 
wird von Um Salama berichtet, die sagte: 

ل أنا ومʦʸॻنة فاسʯأذن ابʥ أم مʦʯȜم فقا كʹʕ قاعʗة عʹʗ الʹʮي «
ل: احʥʮʱʯ مʹه. فقلǻ ʕا رسʦل الله إنه ضʙȂʙ لا يʙʶॺ، قا : الʹʮي

 »أفعॻʸاوان أنʸʯا لا تʙʶॺانه
Ich und Maimūna saßen beim Gesandten Allahs , als 

ibn Um Maktūm um Erlaubnis bat, einzutreten. Da sagte 
der Prophet : „Schirmt euch vor ihm ab!“ Ich fragte: „O 
Gesandter Allahs; er ist doch blind und sieht nicht?“ Da 
antwortete der Gesandte : „Seid ihr denn blind und 
seht ihn nicht?“37 Ebenso berichtet al-Buḫārī von ʿAb-
dullāh ibn ʿAbbās (r), der sprach: 

فʱاءت امʙأة مʥ خʰعʤ فʱعل الفʷل  كان الفʷل ردʃǻ رسʦل الله «
ʙʶǻف وجه الفʷل إلى ال  Ȗʵيʹʙʢ إلʻها وتʹʙʢ إلॻه وجعل الʹʮي 
ʙالآخ« 

Al-Faḍl saß neben dem Gesandten Allahs , als eine 
Frau von Ḫaṯʿam zum Propheten kam. Al-Faḍl betrach-

                                                      
36 Bei at-Tirmiḏī über den Weg Um Salamas tradiert. 
37 Bei Abū Dāwūd tradiert. 



112 
 

tete sie, und sie betrachtete ihn. Da drehte der Gesand-
te  den Kopf al-Faḍls zur anderen Seite hin. Und von 
Ğarīr ibn ʿAbdillāh wird berichtet, dass er sagte: 

 »عʥ نʙʢ الفʱاءة فأمʙني أن أصʙف   ȏʙʶǺسألʕ رسʦل الله «
Ich fragte den Gesandten Allahs  nach dem plötzli-

chen Blick, und er befahl mir, meinen Blick abzuwen-
den.38 Auch wird von ʿAlī (r) berichtet, der sprach: Der Ge-
sandte Allahs  sprach zu mir: 

 »لا تॺʯع الʹʙʢة الʹʙʢة فإنʸا لʣ الأولى ولʛॻ لʣ الآخʙة«
Der Blick darf dem Blick nicht folgen. Denn der Erste 

gehört dir, der Zweite aber nicht.39 

Dies sind die Belege derjenigen, die die Meinung des 
Gesichtsschleiers vertreten und der Ansicht sind, dass der 
ganze Körper der Frau eine ʿaura darstelle. 

Es sind jedoch Belege, die nicht auf das Problem, für 
das sie herangezogen werden, zutreffen. Denn sie alle 
sind nicht auf dieses Thema anwendbar. Was die hiğāb-
āya (33:53) betrifft sowie die āya 



Und verweilt in euren Häusern […] (33:33), so treffen 
sie in keiner Weise auf die muslimischen Frauen zu. Sie 
gelten spezifisch für die Frauen des Gesandten . Was die 

                                                      
38 Von Muslim in voller Kette herausgegeben. 
39 Von Aḥmad über den Weg Buraidas tradiert. 
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hiğāb-āya angeht, so ist sie klar in der Aussage, dass sie 
nur für die Frauen des Gesandten  gilt. Dies geht deut-
lich aus der āya hervor, wenn sie im Ganzen vorgetragen 
wird. Es handelt sich nämlich um einen einzigen Vers, der 
im Wortlaut und in der Bedeutung in sich zusammenhän-
gend ist. So lautet die āya wie folgt: 













Ihr, die ihr glaubt! Betretet nicht die Häuser des Pro-
pheten, es sei denn, dass euch zu einer Mahlzeit Erlaub-
nis gegeben wurde. Und wartet nicht (erst) auf deren Zu-
bereitung, sondern tretet (zur rechten Zeit) ein, wann im-
mer ihr eingeladen seid. Und wenn ihr gespeist habt, 
dann geht auseinander und führt nicht aus Geselligkeit 
die Unterhaltung fort. Das verursacht dem Propheten 
Unbehagen, doch ist er scheu vor euch. Allah jedoch ist 
nicht scheu vor der Wahrheit. Und wenn ihr sie um etwas 
bittet, so bittet sie von hinter einem Vorhang (ḥiğāb). 
Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Und es 
geziemt euch nicht, den Gesandten Allahs zu belästigen, 
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noch seine Frauen jemals nach ihm zu ehelichen. Wahr-
lich, das würde vor Allah eine Ungeheuerlichkeit sein. 
(33:53) Die āya ist also textlich explizit für die Frauen des 
Gesandten ergangen und gilt spezifisch für sie. Die Frauen 
der Muslime betrifft sie in keiner Weise. Keine Frauen au-
ßer den Frauen des Gesandten Allahs  sind von dieser 
āya betroffen. Bestätigt wird diese Tatsache auch durch 
den folgenden Bericht von ʿĀʾiša (r): 

ʙʸ ʕ فʗعاه فأكل، فأصابحʴॻاً في قʶعة، فʙʸ ع كʹʕ آكل مع الʹʮي «
ʚفʹـ ،ʥʻع ʥؒما رأت ʥȜॻɼ اعʟُأ ʦأواه، ل :ʙʸعي، فقال عॺعه أصॺل أص

 »الʱʲاب
Ich aß mit dem Propheten  einen Datteleintopf (ḥīs) 

in einer Schüssel. ʿUmar kam vorbei, der Prophet lud ihn 
ein und er aß mit uns. Seine Finger berührten (beim Es-
sen) die meinigen. Da sagte ʿUmar: „Oh, wenn mir ge-
horcht werden würde, dann solltet ihr von keinem Auge 
gesehen werden.“ Da wurde die āya des ḥiğāb herabge-
sandt.40 Und ebenso wird es durch den folgenden Bericht 
von ʿUmar bestätigt, der sagte: 

ǻ :ʕا رسʦل الله، يʗخل علʣॻ الʙʮَُّ والفاجʙ فلʦ حʕʮʱ أمهات قل«
 »الʓʸمʹʥʻ. فأنʚل الله آǻة الʱʲاب

Ich sprach: „O Gesandter Allahs! Der Rechtschaffene 
und der Frevler treten zu dir ein, wenn du die Mütter der 
Gläubigen doch abschirmen würdest.“ Da sandte Allah 

                                                      
40 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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die hiğāb-āya herab.41 Auch wird von ʿUmar berichtet, 
dass er bei den Frauen des Propheten  vorbeikam, als 
sie sich mit den anderen Frauen in der Moschee aufhiel-
ten. Er sprach: 

ل إن احʥʯʮʱʯ فإن لʥؒ على الʹʴاء فʷلاً، ʸؕا أن لʚوجʥȜ على الʙجا«
ʻغار علʯل ʣاب، إنʠʳال ʥا ابǻ :رضي الله عʹها ʔʹȂز ʕل، فقالʷا الفʹ

ʕلʚى نʯاً حʙʻʴǻ اʦʰʮيل ʤتʹا، فلʦʻل في بʚحي يʹـʦوال« 
Wenn ihr euch doch abschirmen würdet, denn ihr 

habt gegenüber den anderen Frauen einen höheren Stel-
lenwert, wie auch euer Gatte gegenüber den anderen 
Männern einen höheren Stellenwert hat.“ Da sagte Za-
inab (r): „O Sohn al-Ḫattābs. Du sorgst dich um uns, wo 
doch die Offenbarung in unseren Häusern herab-
kommt?“ Sie verweilten nicht lange, und die āya (des 
hiğāb) wurde offenbart.42 Aus dem Wortlaut der āya und 
aus diesen aḥādīṯ geht somit eindeutig hervor, dass die 
āya ausschließlich für die Frauen des Propheten  gilt 
und für niemanden sonst. 

Auch die āya 



Und verweilt in euren Häusern […] (33:33) gilt aus-
schließlich für die Frauen des Gesandten . So geht der 
volle Wortlaut der āya wie folgt: 

                                                      
41 Bei al-Buhārī tradiert. 
42 Bei aṭ-Ṭabarānī tradiert. 
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















O Frauen des Propheten! Wenn eine von euch eine of-
fenkundige Schändlichkeit begeht, so wird ihr die Strafe 
verdoppelt. Und das ist für Allah ein Leichtes. Doch wel-
che von euch Allah und Seinem Gesandten gehorsam ist 
und Gutes tut - ihr werden Wir ihren Lohn zweimal ge-
ben; und Wir haben für sie eine ehrenvolle Versorgung 
bereitet. O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie an-
dere Frauen! Wenn ihr gottesfürchtig sein wollt, dann 
seid nicht unterwürfig im Reden, damit nicht der, in des-
sen Herzen Krankheit ist, Erwartungen hege, sondern re-
det in geziemenden Worten. Und verweilt in euren Häu-
sern und stellt eure Reize nicht wie in den Zeiten der 
ğāhilīya zur Schau. Und verrichtet das Gebet und entrich-
tet die zakāt und gehorcht Allah und Seinem Gesandten. 
Allah will nur jegliche Sünde von euch nehmen, ihr Ange-
hörige des Hauses, und euch vollkommen reinigen. 
(33:30-33) Der Anfang der āya-Gruppe legt eindeutig fest, 
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dass sie spezifisch für die Frauen des Propheten gilt, da 
die Ansprache an die Frauen des Propheten  gerichtet 
ist. Auch wird sie ausschließlich auf sie beschränkt, weil Er 
(t) sagt: 



O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie andere 
Frauen! Stilistisch besser und klarer kann es gar nicht for-
muliert werden, um deutlich zu machen, dass die āya für 
die Frauen des Propheten  offenbart wurde. Demzu-
folge gilt der Befehl in der āya 



Und verweilt in euren Häusern […] ausschließlich für 
die Frauen des Gesandten . Das hat der Erhabene in der 
unmittelbar darauffolgenden āya unterstrichen. Denn 
nach Seiner Aussage 



[…] euch vollkommen reinigen setzt Er fort: 





Und gedenkt der Verse Allahs und der Weisheit, die in 
euren Häusern verlesen werden; wahrlich Allah ist Gütig, 
Allkundig. (33:34) Er erinnerte sie daran, dass ihre Häuser 
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Orte der Offenbarung sind, und befahl ihnen, nicht zu ver-
gessen, was darin an Koran verlesen wird. 

Beide āyāt sind also klar in der Aussage, dass sie an die 
Frauen des Propheten  gerichtet sind und spezifisch für 
sie gelten. In keiner von beiden steckt irgendein Beleg für 
einen Rechtsspruch, der für die anderen muslimischen 
Frauen außer den Frauen des Propheten  gelten würde. 
Es existieren ja auch andere Koranverse, die spezifisch für 
die Frauen des Gesandten gelten, wie z. B. die Aussage 
des Erhabenen: 



[…] noch geziemt es euch, seine Frauen jemals nach 
ihm zu heiraten. (33:53) So war es den Frauen des Ge-
sandten  nicht erlaubt, nach ihm zu heiraten – das im 
Unterschied zu den anderen muslimischen Frauen, die 
nach dem Tod ihrer Ehemänner sehr wohl wieder heira-
ten dürfen. Die beiden hiğāb-Verse gelten ebenso spezi-
fisch für die Frauen des Propheten  wie der Verbotsvers, 
sie nach ihm zu heiraten. 

Hier darf nicht eingewandt werden, dass die Allge-
meingültigkeit der Aussage und nicht der unmittelbare 
Offenbarungsanlass maßgebend sei und dass die Frauen 
des Propheten zwar der Offenbarungsanlass der Verse ge-
wesen seien, sie aber allgemein für sie und für andere 
Frauen gälten. Dieser Einwand ist deswegen unzulässig, 



119 
 

weil der Offenbarungsanlass ein Ereignis war, das statt-
fand und zur Offenbarung der āya führte. In diesem Fall 
verkörpern die Frauen des Propheten aber nicht das statt-
gefundene Ereignis, sondern den spezifischen Text selbst, 
der für eine spezifische Personengruppe ergangen ist. So 
hat sie der Text als Personen explizit erwähnt, wenn es 
heißt: 



O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie andere 
Frauen! (33:32) Auch heißt es: 



Und wenn ihr sie um etwas bittet […] (33:53), wobei 
das Pronomen in der āya auf die Frauen des Propheten  
zurückgeht und dezidiert nur sie betrifft und niemanden 
sonst. Darauf folgt die Aussage: 



Und es geziemt euch nicht, den Gesandten Allahs zu 
belästigen […] (33:53), was den Eindruck (bzw. das Ge-
fühl) eines Rechtsgrunds für ihre Abschirmung vermittelt. 
All das legt fest, dass beide āyāt textlich explizit für die 
Frauen des Propheten  ergangen sind. Somit trifft die 
Regel „Maßgebend ist die Allgemeingültigkeit der Aus-
sage und nicht der unmittelbare Offenbarungsanlass“ da-
rauf nicht zu. 



120 
 

Ebenso kann nicht behauptet werden, dass die an die 
Frauen des Propheten gerichtete Ansprache auch eine 
Ansprache an die muslimischen Frauen sei. Denn die Re-
gel, dass die spezifisch an eine bestimmte Person gerich-
tete Ansprache eine Ansprache an alle Gläubigen ist, gilt 
ausschließlich für den Gesandten Muḥammad . Sie um-
fasst nicht die Ansprache an seine Frauen. So ist die an 
den Gesandten  gerichtete Ansprache auch eine An-
sprache an die Gläubigen. Die an seine Frauen gerichtete 
Ansprache gilt hingegen spezifisch für sie. Denn der Pro-
phet  ist es, der die Vorbildfunktion in jeder Ansprache, 
jeder Tat und jeder von ihm geübten Duldung (sukūt) ver-
körpert, solange es sich nicht um eine ihn allein betref-
fende Besonderheit (ḫuṣūṣīya) handelt. Die Frauen des 
Propheten  haben jedoch (islamrechtlich) keine Vorbild-
funktion inne. So sagt der Erhabene: 



Wahrlich, im Gesandten Allahs ist euch ein schönes 
Vorbild gegeben. (33:21) Es ist also unzulässig, dass die 
Frauen des Propheten eine Vorbildfunktion in dem Sinne 
einnehmen, dass man eine Handlung vollzieht, weil sie 
diese vollzogen haben, oder man sich eine Eigenschaft an-
eignet, weil sie diese hatten. Vielmehr ist dies auf den Ge-
sandten  beschränkt, da er ausschließlich der Offenba-
rung folgt. 
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Ebenso darf nicht behauptet werden, dass das Ge-
sichtstuch (ḥiğāb), wenn es von den Frauen des Prophe-
ten gefordert werde, die ja rein seien und in deren Häu-
sern die Offenbarung herabgekommen sei, mit besserem 
Grund von den anderen Frauen gefordert werden sollte. 
Dies kann aus zwei Gründen nicht behauptet werden. 

Erstens: Hier kann das Prinzip des besseren Grundes 
bzw. des besseren Rechts (min bāb aulā – d. h. erst recht) 
nicht angewandt werden. Denn diese Regel kommt zur 
Anwendung, wenn der Erhabene das Geringere verbietet 
und somit das Größere davon mit besserem Grund verbo-
ten ist, wie z. B. die Aussage Allahs: 



So sage nicht „uff“ zu ihnen […]. (17:23) Mit besserem 
Grund – also erst recht – sollte er (der Sohn) sie (die El-
tern) nicht schlagen. Das Prinzip des besseren Grundes 
wird aus dem Kontext verstanden, wie z. B. aus der Aus-
sage: 





Und von den Leuten der Schrift gibt es solche, die, 
wenn du ihnen einen Schatz anvertraust, sie ihn dir voll-
ständig zurückgeben. Auch gibt es von ihnen solche, die, 
wenn du ihnen einen Dinar anvertraust, sie ihn dir nicht 
zurückgeben. (3:75) Mit besserem Grund würden dann 
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die einen auch weniger als einen Schatz zurückgeben; und 
mit besserem Grund würden die anderen dann mehr als 
einen Dinar zurückhalten. Die hiğāb-āya ist aber nicht von 
dieser Art, denn ihr Kontext weist nur auf die Frauen des 
Propheten und auf keinen anderen Sinngehalt hin. Der 
Ausdruck Frauen des Propheten ist kein Attribut mit ei-
nem zusätzlichen Sinngehalt43, um sagen zu können, die 
āya gelte mit besserem Grund – also erst recht – für an-
dere Frauen. Beim Ausdruck Frauen des Propheten (nisāʾ 
an-nabī) handelt es sich um ein primäres Nomen (ism 
ğāmid), das nicht aus einem Stammverb abgeleitet 
wurde. Somit kann es gar keinen zusätzlichen Sinngehalt 
aufweisen. Demzufolge gilt die Aussage ausschließlich für 
die Sache, die wörtlich erwähnt wurde. Sie kann nicht auf 
andere Dinge übertragen werden und weist keinen (über 
die wörtliche Bedeutung hinausgehenden) zusätzlichen 
Sinngehalt auf. Daher kann das Prinzip des besseren Grun-
des keinesfalls auf die āya angewandt werden – weder 
von den verwendeten Ausdrücken her noch aus ihrem 
Kontext heraus. 

Zweitens: Beide āyāt richten den Befehl an bestimmte, 
spezifisch erwähnte Personen, sich gewisse Eigenschaften 
anzueignen. Ein spezifisch gerichteter Befehl an eine be-
stimmte Personengruppe kann niemals andere Personen 

                                                      
43 Arab.: waṣf mufhim, ein Attribut bzw. ein Merkmal, das einen über 
die wörtliche Bedeutung hinausgehenden zusätzlichen Sinngehalt 
aufweist 
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mit einschließen – weder solche, die höher gestellt, noch 
solche, die niedriger gestellt sind. Denn es handelt sich 
um eine bestimmte Beschreibung, die spezifisch für be-
stimmte Personen gilt. Es ist also ein an die Frauen des 
Propheten gerichteter Befehl, und zwar in ihrer Eigen-
schaft als Frauen des Propheten, weil sie nicht wie andere 
Frauen sind und weil dieses Verhalten den Gesandten be-
lästigte. 

Nachdem das Prinzip der Maßgeblichkeit der Allge-
meingültigkeit der Aussage und nicht des Offenbarungs-
anlasses hier nicht zur Anwendung kommt und die Befol-
gungspflicht der Frauen des Propheten nicht gilt, nach-
dem das Prinzip des besseren Grundes hier ebenfalls nicht 
anwendbar ist und der Text definitiv die Frauen des Pro-
pheten betrifft, so steht damit fest, dass beide āyāt aus-
schließlich für die Frauen des Propheten  gelten und die 
anderen muslimischen Frauen keineswegs mit einbezie-
hen. Von keinem Aspekt her kann eine Miteinbeziehung 
der anderen Frauen daraus abgeleitet werden. Somit 
steht fest, dass die Gesichtsbedeckung (ḥiğāb) ausschließ-
lich für die Frauen des Propheten  gilt und das Verwei-
len in den Häusern sie ebenfalls alleine betrifft. Aufgrund 
dessen können beide āyāt nicht als Beweis für die Be-
hauptung herangezogen werden, dass der Rechtsspruch 
des ḥiğāb für die muslimischen Frauen erlassen worden 
sei. 
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Darüber hinaus weist die zweite āya in keiner Weise 
darauf hin, dass das Gesicht bedeckt werden soll, weder 
in ihrem Wortlaut (manṭūq) noch in ihrem Sinngehalt 
(mafḥūm). Auch befindet sich keinerlei Ausdruck in der 
āya, der darauf hinweisen würde, weder in seiner Bedeu-
tung als Einzelbegriff noch im Kontext des Verses – dies 
unter der Voraussetzung, dass der Offenbarungsanlass als 
richtig angenommen wird. So lautet die āya: 



[…] sie sollen ihre Übergewänder herabfallen lassen 
(yudnīna ʿalaihinna min ğalābībihinna). (33:59) Yudnīna 
bedeutet hinabsenken bzw. nach unten ziehen. Die Prä-
position min dient hier der Erläuterung (bayān) und nicht 
der Aussonderung (tabʿīḍ). Adnā as-sitr bedeutet, den 
Vorhang bzw. das Tuch herabzusenken (arḫā). Und adnā 
aṯ-ṯaub heißt dementsprechend, das Gewand herabzu-
senken. Ğilbāb bezeichnet im Arabischen das Hülltuch 
bzw. alles, was (den Körper) bedeckt, wie Übergewand 
und Ähnliches. Mit anderen Worten ist es das Gewand, 
das den gesamten Körper abdeckt. Im Sprachlexikon Al-
qāmūs al-muḥīṭ wird dazu ausgeführt: Der ğilbāb ist ein 
Kleidungsstück, ein weites Gewand für die Frau, das etwas 
kleiner als das Hülltuch ist; oder das Überkleid, mit dem 
sie – gleich dem Hülltuch – ihre Kleidung bedeckt. Al-Ğau-
harī sagt dazu in seinem Sprachlexikon Aṣ-Ṣiḥāḥ: Der 
ğilbāb ist das Hülltuch; man sagte auch, es sei das Über-
kleid. Im ḥadīṯ wurde der ğilbāb in der Bedeutung von 
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Hülltuch bzw. Übergewand erwähnt, das die Frau über ih-
rer Kleidung trägt und womit sie sich einhüllt. So wird von 
Um ʿAṭīya berichtet, die sagte: 

ʞॻ أن نʙʳجهʥ في الفʙʠ والأضʲى، العʦاتȖ وال ʲالله  أمʙنا رسʦلُ «
وذوات الʗʳور، فأما الॻɼ ʞॻʲعʚʯلʥ الʶلاة وʵȂهʗن الʙʻʳ، ودعʦة 

ʯلʴॺها الʴʸلʥʻʸ. قلǻ :ʕا رسʦل الله، إحʗانا لا ʦȜǻن لها جلॺاب. قال: ل
 »أخʯها مʥ جلॺابها

Der Gesandte Allahs  befahl uns, sie alle zum fiṭr- 
und aḍhā-Fest herauszubringen: die jungen Frauen, die 
gerade geschlechtsreif geworden sind, jene, die sich in 
der Menstruation befinden, und jene, die sich stets im 
abgeschirmten Hausbereich (ḫidr) aufhalten und diesen 
kaum verlassen. Die Menstruierenden sollen das Gebet 
meiden, aber dem Guten und dem Bittruf der Muslime 
beiwohnen. Ich fragte: „O Gesandter Allahs, vielleicht 
hat die eine oder andere unter uns kein Übergewand 
(ğilbāb).“ Er antwortete: „Dann soll ihre Schwester sie 
mit einem ihrer Übergewänder kleiden.“44 Das heißt, sie 
hat kein Gewand, das sie über ihrer Kleidung anziehen 
kann, um damit rauszugehen. Da befahl der Gesandte , 
dass eine Schwester ihr von ihren Gewändern, die man 
über der Kleidung anzieht, eines borgen soll. Somit ist die 
Bedeutung der āya wie folgt: Allah (t) verlangt von Seinem 
Gesandten, dessen Frauen und den Frauen der Gläubigen 
zu sagen, dass sie ihre Gewänder, die über der Kleidung 

                                                      
44 Von Muslim in vollem Tradentenstrang herausgegeben. 
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getragen werden, über sich herabsenken sollen. Beleg da-
für ist ein Bericht von ibn ʿAbbās, wo er sagt: Der ğilbāb 
ist ein Gewand, das (den Körper) von oben bis unten be-
deckt. Die āya weist also lediglich auf das Herabsenken 
des ğilbāb, des weiten Übergewandes, hin und auf nichts 
anderes. Wie kann man dann daraus verstehen, dass die 
Formulierung sie sollen ihre Übergewänder herabsenken 
(yudnīna ʿalaihinna min ğalābībihinna) bedeutet, ihr Ge-
wand über das Gesicht zu legen, und zwar egal, wie man 
das Wort yudnīna (herabsenken) und ğilbāb (Überge-
wand) im Rahmen der sprachlichen und islamrechtlichen 
Bedeutung der Begriffe interpretieren mag? Die āya ist 
ein Textbeleg für das Herabsenken des Gewandes. Das 
Herabsenken (irḫāʾ) bedeutet das Senken nach unten, 
nicht das Ziehen nach oben. Demzufolge existiert in der 
āya keinerlei Beleg für die Gesichtsbedeckung, weder aus 
der direkten noch aus der indirekten Bedeutung heraus. 
Die Ausdrücke und Formulierungen des Koran müssen 
nämlich in ihrer sprachlichen und islamrechtlichen Bedeu-
tung verstanden werden. Es ist unzulässig, sie andersartig 
zu deuten. Die sprachliche Bedeutung ist klar: Es ist der 
Befehl an die Frauen, ihre Übergewänder herabzusenken, 
d. h. ihr Gewand, das sie über ihrer normalen Kleidung 
tragen, nach unten zu ziehen, bis es die Füße bedeckt. Die 
Bedeutung des Herabsenkens des Gewandes ist auch im 
ehrenwerten ḥadīṯ erwähnt worden. So wird von ibn 
ʿUmar berichtet, der sagte: Es sprach der Gesandte Allahs: 
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لʸة: فʃॻؒ سمʥ جʙَّ ثȁʦه خʻلاء لʤ يʹʙʢ الله إلॻه يʦم الॻɿامة، فقالʕ أُم «
، بʘيʦلهʥ، قال: يʙخʥʻ شʙʮاً قالʕ: إذن يʹʵؒف أقʗامهʶǻ ʥʹع الʹʴاء

 »قال: فʙʻخʻʹه ذراعاً لا يʚدن علॻه
„Wer sein Gewand prahlend nach sich zieht, den sieht 

Allah am Tage der Auferstehung nicht an.“ Da sagte Um 
Salama: „Was sollen die Frauen dann mit den Enden ih-
res Gewandes tun?“ Er antwortete: „Sie sollen es eine 
Handbreit absenken.“ Da sagte sie: „Dann werden ihre 
Füße enthüllt.“ Er antwortete: „Dann sollen sie es eine 
Elle absenken und nicht mehr.“45 

So viel zu den āyāt, die von jenen als Beleg herangezo-
gen werden, die behaupten, dass Allah die Gesichtsbede-
ckung (niqāb) den muslimischen Frauen gesetzlich vorge-
schrieben hat. Was die aḥādīṯ anlangt, die als Beleg für 
den niqāb angeführt werden, so weisen sie ebenfalls nicht 
darauf hin. So gilt der ḥadīṯ, dass man sich vor dem Skla-
ven, der sich freikaufen möchte, abschirmen muss, sobald 
er den Betrag für den Freikauf angespart hat, spezifisch 
für die Frauen des Propheten. Untermauert wird dies 
durch einen anderen ḥadīṯ, der von Abū Qilāba berichtet 
wird, der sprach: 

 »لا ʥʮʱʯʲǻ مʥ مȜاتʔَ ما Ǻقي علॻه ديʹار اج الʹʮي كان أزو «
Die Frauen des Propheten  pflegten sich nicht vor 

einem Sklaven abzuschirmen, der im Begriff war, sich 

                                                      
45 Bei at-Tirmiḏī überliefert. 
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freizukaufen, solange er noch einen Dinar schuldig war.46 
Im ḥadīṯ steckt somit kein Beleg dafür, dass die muslimi-
sche Frau ihr Gesicht bedecken muss. Was den ḥadīṯ von 
Um Salama betrifft, in dem der Gesandte  von ihr und 
Maimūna verlangt, sich abzuschirmen, so gilt er ebenfalls 
spezifisch für die Frauen des Propheten . Der ḥadīṯ führt 
wörtlich Um Salama und Maimūna an. So lautet er wie 
folgt: ibn Šihāb berichtet von Nabhān, dem Erbloyalen47 
Um Salamas, die ihm erzählte: 

ʦʯم ومʦʸॻنة، فʸʹʻʮا نʥʲ عʹʗه أقʮل ابʥ أم م Ȝكʹʕ عʹʗ رسʦل الله «
ॺʱا مʹه. اح: »ʯفقال رسʦل الله  فʗخل علॻه وذلǺ ʣعʗما أُمʙِْنا Ǻالʱʲاب،

ʦل الله فقلǻ :ʕا رسʦل الله ألʛॻ هʦ أعʸى لا يʙʶॺنا ولا ǻعʙفʹا. فقال رس
: انهʙʶॺا تʸʯʴا ألʸʯاوان أنॻʸأفع« 

Ich war beim Gesandten Allahs  und Maimūna. Als 
wir bei ihm waren, kam ibn Um Maktūm und trat zu uns 
ein. Es war, nachdem uns die Abschirmung befohlen 
wurde. Da sagte der Gesandte Allahs : „Schirmt euch 
vor ihm ab!“ Da sagte ich: „O Gesandter Allahs, er ist 
doch blind; er kann uns weder sehen noch erkennen?“ 
Doch der Gesandte Allahs sprach: „Seid ihr denn blind? 
Könnt ihr ihn nicht sehen?“48 Was nun von ʿĀʾiša berich-
tet wird, die sagte 

                                                      
46 Bei al-Baihaqī tradiert. 
47 Arab. maulā; damit ist der befreite Sklave gemeint, dessen Herr, 
der ihn befreit hat, von ihm erbberechtigt ist. 
48 Bei at-Tirmiḏī überliefert. Der ḥadīṯ gilt als ḥasan ṣaḥīḥ. 
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ॺان ʙʸǻون بʹا ونʥʲ مع رسʦل الله مʙʲمات فإذا حاذȎ بʹا « ʙؕكان ال
 »سʗلʕ إحʗانا جلॺابها مʥ رأسها على وجهها فإذا جاوزنا ʵؕفʹاه

Die Reiter ritten an uns vorbei, als wir uns mit dem 
Gesandten Allahs im iḥrām-Zustand befanden. Wenn sie 
an uns vorbeizogen, senkte jede von uns ihr Überge-
wand (ğilbāb) vom Kopf über ihr Gesicht. Wenn sie vor-
beigeritten waren, legten wir unsere Gesichter wieder 
frei, so widerspricht dies dem Bericht bei al-Buḫārī von 
ibn ʿUmar, wo der Gesandte Allahs  sprach: 

»ʥȂالقفاز ʛॺمة ولا تلʙʲʸأة الʙʸال ʔقʯʹلا ت« 
Die Frau im iḥrām-Zustand soll keinen niqāb und 

keine Handschuhe tragen. Im Buch Fatḥ al-bārī heißt es 
dazu: Der niqāb ist das Tuch, das über die Nase gezogen 
wird oder sich unter der Augenpartie befindet. Der ḥadīṯ 
von ʿĀʾiša erwähnt, dass die Frauen im iḥrām-Zustand ihre 
Gesichter bedeckten, wenn Reiter an ihnen vorbeizogen. 
Und der ḥadīṯ von ibn ʿUmar belegt das Verbot, im iḥrām-
Zustand den niqāb zu tragen, der ja nur den unteren Be-
reich des Gesichts bedeckt. Wie kann nun dies mit dem 
Bedecken des gesamten Gesichts vereinbart werden, in-
dem das Gewand – wie im ḥadīṯ von ʿĀʾiša erwähnt – über 
das Gesicht gezogen wird? Bei Untersuchung beider 
aḥādīṯ wird jedoch deutlich, dass der ḥadīṯ von ʿĀʾiša ei-
nen Mangel im Tradentenstrang aufweist, da ihn Muğāhid 
direkt von ʿĀʾiša berichtet. Yaḥyā ibn Saʿīd al-Qaṭṭān, 
Yaḥyā ibn Muʿīn und Abū Ḥātim ar-Rāzī erwähnen dazu, 
dass Muğāhid nicht von ʿĀʾiša gehört hat. Zwar nehmen 
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manche an, dass Muğāhid von ʿĀʾiša, möge Allah Wohlge-
fallen mit ihr haben, persönlich aḥādīṯ gehört hat, wie 
z. B. ʿAlī ibn al-Madīnī, von dem Folgendes berichtet wird: 
Ich bestreite nicht, dass Muğāhid eine Gruppe von Prophe-
tengefährten getroffen haben kann. Er hat ja auch von 
ʿĀʾiša gehört. Auch wird in einem anderen ḥadīṯ bei al-
Buḫārī offen gesagt, dass Muğāhid von ʿĀʾiša gehört hat. 
Jedoch hat Abū Dāwūd über den ḥadīṯ der Reiter, nach-
dem er ihn tradiert hatte, geschwiegen. Es ist bekannt, 
dass Abū Dāwūd, wenn er über einen ḥadīṯ schweigt, die-
sen als richtig einstuft und zur Beweisführung für geeignet 
hält, außer er widerspricht einem anderen ḥadīṯ, der stär-
ker ist. In so einem Fall lässt er von ihm ab. Nun ist der 
ḥadīṯ von ibn ʿUmar ein ḥadīṯ ṣāḥīḥ49, den al-Buḫārī über-
liefert. Er ist stärker als der ḥadīṯ von ʿĀʾiša in seinem 
günstigsten Fall. Deshalb wird der ḥadīṯ von ʿĀʾiša zurück-
gewiesen und nicht zur Beweisführung herangezogen, 
weil er einem ḥadīṯ ṣāḥīḥ widerspricht. Was den ḥadīṯ be-
trifft, in dem al-Faḍl ibn ʿAbbās erwähnt wird, so liegt da-
rin kein Beweis für den niqāb, sondern dagegen. In diesem 
ḥadīṯ fragt nämlich al-Ḫaṯʿamīya den Gesandten Allahs  
mit unbedecktem Gesicht. Beleg dafür ist die Tatsache, 
dass al-Faḍl ihr Gesicht ansah. Auch existiert eine weitere 
Tradierung dieses ḥadīṯ, in der es heißt: 

                                                      
49 Bezeichnung für den besonders authentischen, richtigen ḥadīṯ mit 
geschlossenem Tradentenstrang, der nur aus rechtschaffenen, prä-
zise berichtenden (ʿadl ḍābiṭ) Tradenten besteht. 
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 »الفʷل فʦّʲل وجهه مʥ الȖʵ الآخ ʙفأخʘ رسʦل الله «
Da drehte der Gesandte Allahs  den Kopf al-Faḍls 

zur anderen Seite hin. ʿAlī ibn abī Ṭālib, möge Allah Wohl-
gefallen mit ihm haben, hat diesen Bericht überliefert. Er 
fügte hinzu: 

»ʣʸع ʥاب Ȗʹع ʕȂʦل ʤَِل الله، لʦا رسǻ :اسॺɹاً قال: رأي ؟فقال له الǺشا ʕ
 »فلʤ آمʥ الʠॻʵان علʻهʸاوشاǺة 

Da fragte ihn al-ʿAbbās: „O Gesandter Allahs, warum 
hast du deinem Vetter den Hals verdreht?“ Er antwor-
tete: „Ich sah einen jungen Mann und eine junge Frau 
und war mir ihrer vor dem Satan nicht sicher.“ Der ḥadīṯ 
von al-Ḫaṯʿamīya ist somit ein Beweis gegen den niqāb, 
nicht für ihn. Denn der Gesandte  sah die Frau mit un-
bedecktem Gesicht. Dass er  den Blick al-Faḍls zur Seite 
drehte, geschah deshalb, weil er bemerkte, dass dieser 
die Frau begehrlich ansah und sie ihn. Beleg dafür ist die 
Tradierung, in der es heißt: 

 »فلʤ آمʥ الʠॻʵان علʻهʸا«
Ich war mir ihrer vor dem Satan nicht sicher. Da 

drehte ihm der Gesandte den Blick zur Seite – nicht, weil 
al-Faḍl sie ansah, sondern weil er sie mit Begehren 
(šahwa) ansah. Und das begehrliche Ansehen ist verbo-
ten, auch wenn der Blick nur auf Gesicht und Hände fällt. 
Was den ḥadīṯ des plötzlichen Blickes anlangt, so hat der 
Gesandte  Ğarīr befohlen, seinen Blick abzuwenden, 
d. h. zu senken. Dies zählt zum allgemeinen Gebot des 
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Blicksenkens, das in folgender Aussage Allahs erwähnt 
wird: 



Sage den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke 
senken. (24:30) Gemeint ist hier der plötzliche Blick auf 
anderes außer Gesicht und Hände, was ʿ aura ist. Es ist hier 
nicht der Blick auf Gesicht und Hände gemeint, denn das 
Ansehen von Gesicht und Händen ist erlaubt, auch wenn 
es nicht plötzlich (d. h. unabsichtlich) erfolgt. Beleg dafür 
ist die Erlaubnis ihres Ansehens im ob erwähnten ḥadīṯ 
von al-Ḫaṯʿamīya. Auch wird das durch die Tatsache be-
legt, dass der Gesandte  die Gesichter der Frauen ansah, 
als sie ihm die baiʿa leisteten und als er sie belehrte. Das 
alles weist darauf hin, dass es bei der āya um den plötzli-
chen Blick auf andere Körperpartien außer Gesicht und 
Hände geht. Was den ḥadīṯ betrifft 

 »لا تॺʯع الʹʙʢة الʹʙʢة«
Der Blick darf dem Blick nicht folgen […], so hat er den 

wiederholten Blick untersagt, nicht das normale, unbeab-
sichtigte Anschauen. 

Demzufolge steckt in keinem der aḥādīṯ, die jene an-
führen, die behaupten, Allah habe den niqāb gesetzlich 
vorgeschrieben, ein Beweis für die niqāb-Pflicht. Somit 
wird klar, dass keinerlei Beweis für die Behauptung exis-
tiert, dass Allah den niqāb für die muslimischen Frauen 
zur Pflicht erhoben hat oder Gesicht und Hände zur ʿaura 
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zählten – weder im Gebet noch außerhalb des Gebets. Die 
Belege, die sie dazu anführen, beinhalten keinerlei star-
ken Beweisaspekt, der ihre Behauptung untermauern 
könnte. 

Im Gegenteil, mit dem Koran und dem ḥadīṯ steht fest, 
dass Gesicht und Hände der Frau nicht zur ʿaura zählen 
und es der Frau erlaubt ist, mit unbedecktem Gesicht und 
unbedeckten Händen auf den Markt zu gehen und überall 
die öffentlichen Straßen zu betreten. 

Was den Koran betrifft, so sagt der Erhabene: 



Und sie sollen ihren Schmuck nicht zur Schau stellen 
bis auf das, was davon sichtbar ist. (24:31) So hat Allah 
(t) den gläubigen Frauen untersagt, ihren Schmuck zu zei-
gen, d. h., Er untersagte ihnen, die Schmuckzonen zu zei-
gen, denn diese sind mit dem Verbot gemeint. Von den 
verbotenen Schmuckzonen hat er das ausgenommen, 
was davon sichtbar ist. Dabei handelt es sich um eine of-
fen ausgesprochene Ausnahme. Das bedeutet also, dass 
bei der Frau eine Schmuckzone existiert, die das Verbot 
der Zurschaustellung der Schmuckzonen nicht umfasst. 
Diese Bedeutung ist offenkundig und bedarf keiner weite-
ren Ausführung. Somit hat Allah (t) den gläubigen Frauen 
das Zeigen ihrer Schmuckzonen untersagt bis auf das, was 
davon sichtbar ist. Welche Körperzonen nun konkret mit 
der Aussage 
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

[…] bis auf das, was davon sichtbar ist gemeint sind, 
so geht die Erläuterung dessen auf zwei Faktoren zurück: 
Zum einen auf tradierte Erläuterungen dazu, zum anderen 
auf das, was man aus der Formulierung 



[…] bis auf das, was davon sichtbar ist versteht, wenn 
man sie unter dem Aspekt betrachtet, was von den 
Frauen in Gegenwart des Propheten  und zu seiner Zeit, 
der Zeit der Offenbarung der āya, sichtbar war. 

Bezüglich der tradierten Erläuterung wird von ibn ʿAb-
bās im Hinblick auf den tafsīr (Exegese) dieser āya Folgen-
des berichtet: Was davon sichtbar ist, sind Gesicht und 
Hände. Auch die anderen Exegeten schlossen sich dieser 
Meinung an. So sagt Imam ibn Ğarīr aṭ-Ṭabarī in seinem 
tafsīr: Von all diesen Aussagen entspricht jene Ansicht am 
ehesten der Wahrheit, die besagt, dass der Erhabene da-
mit das Gesicht und die Hände meint. Und Imam al-
Qurṭubī sagte dazu: Nachdem die Sichtbarkeit von Gesicht 
und Händen normalerweise überwiegt und diese Partien 
auch während der rituellen Gottesdienste – bei der Pilger-
fahrt und im Gebet – sichtbar sind, ist es plausibel, dass 
die Exklusion in der āya sie betrifft. Und Imam az-
Zamaḫšarī führte dazu aus: Die Frau kommt nicht umhin, 
die Dinge mit ihren Händen selbst zu erledigen und ihr Ge-
sicht notwendigerweise zu enthüllen, insbesondere bei der 
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Zeugenaussage, bei Gerichtsverfahren und bei der Ehe-
schließung. Auch ist sie gezwungen, auf den Straßen zu 
gehen, wobei ihre Füße sichtbar werden, insbesondere 
wenn es arme Frauen sind. Und das ist die Bedeutung der 
Aussage 



[…] bis auf das, was davon sichtbar ist. 

Was nun das Verständnis der Formulierung „was da-
von sichtbar ist“ betrifft, so wird bei näherer Untersu-
chung deutlich, dass bei Offenbarung dieser āya Gesicht 
und Hände sichtbar waren. Die Frauen enthüllten ihr Ge-
sicht und ihre Hände in Gegenwart des Gesandten , 
ohne dass er sie dafür tadelte. Auch waren ihr Gesicht und 
ihre Hände nicht verhüllt, wenn sie sich auf den Markt be-
gaben oder auf der Straße gingen. Belegende Ereignisse 
dafür gibt es unzählige. Dazu gehören: 

1. Von Ğābir ibn ʿAbdillāh wird berichtet, dass er 
sagte: Ich erlebte gemeinsam mit dem Gesandten Al-
lahs  den Festtag. Er begann das Gebet vor der ḫuṭba50, 
ohne den aḏān51 und ohne die iqāma52 auszurufen. Dann 
stand er, sich auf Bilāl stützend, auf. Er befahl uns, den Er-
habenen zu fürchten, und spornte zum Gehorsam Ihm ge-
genüber an. Er belehrte die Menschen und ermahnte sie. 

                                                      
50 Ansprache. 
51 Gebetsruf zum Zeiteintritt des Gebets. 
52 Gebetsruf zur Gebetsverrichtung. 
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Dann ging er zu den Frauen. Er ermahnte auch sie und 
sprach: 

ʥ حʔʠ جهʹʤ، فقامʕ امʙأة مʥ سʠة الʹʴاء سفعاء « ʙؕʰفإن أك ʥقʗʶت
ن الȜʵاة وتؒفʙ قال: لأنʥؒ تʙʰؒن  ؟الʗʳيʥ، فقالʕ: لǻ ʤا رسʦل الله

ʙʻʵالع« 
„Gebt Almosen, denn die meisten von euch sind 

Brennstoff für ğahannam.“ Da erhob sich eine Frau aus 
der Mitte mit dunkel gefärbten Wangen und sprach: 
„Warum, o Gesandter Allahs?“ Er antwortete: „Weil ihr 
euch oft beklagt und das gütige Zusammenleben ne-
giert.“ Da fingen die Frauen an, von ihrem Schmuck Al-
mosen zu spenden. Sie warfen von ihrem Ohrschmuck 
und ihren Ringen in das Gewand Bilāls.53 

2. Von ʿĀṭāʾ ibn Rabāḥ wird berichtet, dass er sagte: 
Ibn ʿAbbās sprach zu mir: „Soll ich dir eine Frau von den 
Einwohnern des Paradieses zeigen?“ Ich antwortete: „Ja!“ 
Er sagte: „Diese schwarze Frau dort. Sie kam zum Prophe-
ten  und sprach: ‚Ich bekomme epileptische Anfälle und 
entblöße mich dabei. So mache Bittgebete für mich.‘ Der 
Prophet antwortete ihr: 

.ʣॻɼعاǻ ت الله أنʦدع ʕʭن شȀة، وʹʱال ʣت ولʙʮص ʕʭإن ش 
Wenn du möchtest, kannst du es erdulden, und das 

Paradies gehört dir. Und wenn du möchtest, bitte ich Al-
lah, dich zu heilen. Da sagte sie: ‚Ich erdulde es‘, und fügte 

                                                      
53 Bei Muslim tradiert. 
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hinzu: ‚Ich entblöße mich aber dabei, so bitte Allah, dass 
ich mich nicht entblöße!‘ Und der Prophet  machte ein 
Bittgebet für sie.“54 

3. Beleg dafür, dass die Hand keine ʿaura darstellt, ist 
die Tatsache, dass der Gesandte den Frauen die Hand 
schüttelte, als sie ihm die baiʿa leisteten. So wird von Um 
ʿAtīya berichtet, die sagte: 

Ǻ ʥاǗ شʭʻاً ونهانا عǺ ʥاǻعʹا الʹʮي « ʙؕʵǻ ا أن لاʹʻأ علʙاحة،  فقॻʹال
. فلʤ فʕʷॺɿ امʙأة مʹا يʗها فقالʕ: فلانة أسعʗتʹي وأنا أرʗȂ أن أجȂʚها

ʕرجع ʤث ʕʮهʘاً فʭʻقل شǻ« 
Wir leisteten dem Propheten  die baiʿa. Er trug uns 

vor, dass sie (die Frauen) Allah niemanden beigesellen 
sollen. Auch untersagte er uns die Totenklage. Da zog 
eine Frau von uns ihre Hand zurück und sprach: „Eine 
Frau hat mir Freude gemacht und ich möchte es ihr ver-
gelten.“ Er (der Gesandte) sagte nichts. Daraufhin ging 
sie und kehrte später zurück.55 Dieser ḥadīṯ belegt, dass 
die Frauen die baiʿa mit der Hand leisteten. Denn die Frau 
zog ihre Hand zurück, nachdem sie diese zur baiʿa ausge-
streckt hatte. Die Tatsache, dass der ḥadīṯ wörtlich an-
führt, dass die Frau ihre Hand zurückzog, als sie den Inhalt 
der baiʿa vernahm, ist ein offenkundiger Beleg dafür, dass 
die baiʿa mit der Hand geleistet wurde und der Ge-
sandte  die baiʿa von den Frauen mit seiner ehrenvollen 

                                                      
54 Bei aṭ-Ṭabarānī im „al-Kabīr“ tradiert. 
55 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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Hand entgegennahm. Was hingegen von ʿĀʾiša berichtet 
wird, die sagte 

 »امʙأة إلا امʙأة ʸǻلؒها وما مʕʴ يʗ رسʦل الله «

Die Hand des Gesandten Allahs  hat keine Frau be-
rührt außer einer Frau, die er besitzt56, so handelt es sich 
dabei um die Meinung ʿĀʾišas und drückt ihren Wissens-
stand aus. Wird die Aussage ʿĀʾišas dem ḥadīṯ von Um 
ʿAtīya gegenübergestellt, so überwiegt der ḥadīṯ von Um 
ʿAtīya, da er eine Handlung, die sich vor dem Gesandten 
abgespielt hat, wörtlich anführt. Er weist auf eine Hand-
lung hin, die vom Gesandten (persönlich) vollzogen 
wurde, und ist somit der bloßen Meinung ʿĀʾišas vorzuzie-
hen. 

Diese drei in den aḥādīṯ feststehenden Ereignisse bele-
gen in deutlicher Form, dass die sichtbaren Zonen der 
Frau Gesicht und Hände waren. Das heißt, die Exklusion in 
der āya 



[…] bis auf das, was davon sichtbar ist […] bezieht sich 
auf das Gesicht und die Hände. Das belegt, dass sie beide 
nicht zur ʿaura zählen, und zwar weder im Gebet noch au-
ßerhalb des Gebets, denn die āya ist in ihrer Formulierung 
allgemeingültig ergangen: 

                                                      
56 Übereinstimmend tradiert. 
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

Und sie sollen ihren Schmuck nicht zur Schau stellen 
bis auf das, was davon sichtbar ist. (24:31) 

Auch der darauffolgende Text der āya weist in seinem 
Sinngehalt darauf hin, dass Gesicht und Hände nicht zur 
ʿaura zählen. So sagt der Erhabene: 



Auch sollen sie ihre Kopftücher (ḫumurihinna) auf ihre 
Kleidungsausschnitte (ğuyūbihinna) schlagen. (24:31) 
Ḫumur ist die Mehrzahl von ḫimār, was Kopfbedeckung 
bedeutet. Ğuyūb ist die Mehrzahl von ğaib, was den Klei-
dungs- bzw. Hemdausschnitt bezeichnet. Der Erhabene 
hat also befohlen, dass das Kopftuch über Hals und Brust-
bereich gewickelt wird. Dies belegt, dass diese Körperzo-
nen zu bedecken sind. Er hat aber nicht befohlen, das 
Kopftuch über das Gesicht zu ziehen, was belegt, dass es 
nicht zur ʿaura zählt. Ğaib bedeutet jedoch nicht Brust, 
wie es manche glauben mögen. Ğaib bezeichnet vielmehr 
den Kleidungsausschnitt bzw. die Öffnung, die sich um 
den Hals und oberhalb der Brust befindet. Und das „Schla-
gen“ des Kopftuchs auf den Kleidungsausschnitt bedeu-
tet, es um den Kleidungsausschnitt am Hals und im Brust-
bereich zu legen. Der Befehl in der āya, das Kopftuch über 
den Hals und den Brustbereich zu legen, bedeutet, dass 
das Gesicht davon ausgenommen ist, was belegt, dass es 
sich um keine ʿaura handelt. Somit ist der niqāb in der 
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Vorschrift nicht vorhanden und von Allah (t) gesetzlich 
nicht erlassen worden. 

So viel zu den Belegen aus dem Koran – was die Belege 
aus den aḥādīṯ betrifft, dass der niqāb von Allah (t) gesetz-
lich nicht vorgeschrieben wurde und das Gesicht sowie 
die Hände nicht zur ʿaura zählen, so berichtet Abū Dāwūd 
von Qatāda, dass der Gesandte Allahs  sprach: 

»ʗȂمʹها إلا وجـهـهـا و Ȏʙـلح أن يُـʶǻ ʤلـ ʕة إذا حاضȂارʱاها إلى إن ال
 »الʸفʶـل

Sobald ein Mädchen die Menstruation erreicht, ist es 
nicht gestattet, von ihr etwas zu sehen außer dem Ge-
sicht und den Händen bis zum Handgelenk. Dieser ḥadīṯ 
erwähnt explizit, dass Gesicht und Hände nicht zur ʿaura 
zählen und Allah das Bedecken von Gesicht und Händen – 
also das Tragen des niqāb - gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben hat. 

Die oben angeführten Belege aus Koran und Sunna be-
weisen somit klar und deutlich, dass sich die Frau mit un-
verhülltem Gesicht und unverhüllten Händen auf den 
Markt begeben darf. Auch darf sie mit fremden Männern 
sprechen, wenn ihr Gesicht und ihre Hände unverhüllt 
sind. Sie darf in diesem Zustand mit den Menschen alle 
erlaubten Rechtsbeziehungen eingehen, wie Kauf- und 
Verkaufsgeschäfte, An- und Vermietungsverträge, Forde-
rungsübernahmen, Rechtsvertretungen, Vormundschaf-
ten und anderes. Der ḥiğāb, das Gesichtstuch, hat Allah (t) 
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nur den Frauen des Propheten  islamrechtlich vorge-
schrieben. Obwohl die Aussage den niqāb betreffend eine 
islamische Rechtsmeinung verkörpert, da sie sich auf ei-
nen Scheinbeweis stützt und einige Imame und Rechts-
schulgründer unter den muğtahidūn sie vertreten, ist der 
von ihnen angeführte Scheinbeleg nicht haltbar und die 
daraus abgeleitete Beweisführung kaum ersichtlich. 

Nun bleibt noch das Argument zu untersuchen, das ei-
nige muğtahidūn vorbringen, dass nämlich der niqāb der 
Frau aus Furcht vor fitna57 gesetzlich vorgeschrieben wer-
den sollte. Sie argumentieren, dass der Frau verboten 
werden sollte, ihr Gesicht vor den Männern zu zeigen, 
nicht, weil es sich um eine ʿ aura handelt, sondern um eine 
etwaige fitna zu vermeiden. Diese Behauptung ist jedoch 
von mehreren Aspekten her ungültig. 

Erstens: Für das Verbot der Gesichtsenthüllung aus 
Furcht vor fitna existiert kein islamrechtlicher Textbeleg, 
weder im Koran noch in der Sunna noch durch den Kon-
sens der Prophetengefährten (iğmāʿ aṣ-ṣaḥāba). Auch 
wurde diesbezüglich kein Rechtsgrund (ʿilla) erwähnt, zu 
dem eine Analogie (qiyās) gezogen werden könnte. Dem-
zufolge hat dieses Argument islamrechtlich keinen Wert 
und kann nicht als islamischer Rechtsspruch erachtet wer-
den. Denn der islamische Rechtsspruch ist die Ansprache 
des Gesetzgebers, und das Verbot der Gesichtsenthüllung 

                                                      
57 Versuchung, Ungemach. 
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aus Furcht vor der fitna kommt in der Ansprache des Ge-
setzgebers nicht vor. Nun weiß man aber, dass die Rechts-
belege mit dem genauen Gegenteil gekommen sind. So 
haben die āyāt und aḥādīṯ das Enthüllen von Gesicht und 
Händen generell erlaubt, ohne die Erlaubnis einzuschrän-
ken und ohne sie für einen bestimmten Fall zu spezifizie-
ren. Mit der Forderung nach einem Enthüllungsverbot für 
das Gesicht und der Pflicht, es zu bedecken, verbietet man 
also das, was Allah erlaubt hat, und erhebt etwas zur 
Pflicht, was der Herr der Welten nicht zur Pflicht erhoben 
hat. Zusätzlich zur Tatsache, dass man sie nicht als islami-
schen Rechtsspruch erachten darf, würde diese Aussage 
sogar Rechtssprüche, die mit klarem Textbeleg festste-
hen, für ungültig erklären. 

Zweitens: Die Furcht vor der fitna zu einem Rechts-
grund (ʿilla) für das Verbot der Gesichtsenthüllung zu er-
heben und für die Pflicht, es zu bedecken, ist in keinem 
Rechtstext erwähnt worden, weder explizit (ṣarāḥatan) 
noch andeutungsweise (dalālatan) noch in abgeleiteter 
Weise (istinbāṭan) noch im Analogieschluss (qiyāsan). So-
mit kann dies keinesfalls als Rechtsgrund angesehen wer-
den. Es handelt sich vielmehr um eine rationale Begrün-
dung, die in den Gesetzesabhandlungen des islamischen 
Rechts keine Relevanz hat. Relevanz hat allein der islami-
sche Rechtsgrund – nichts weiter. Demzufolge darf der 
Furcht vor der fitna keinerlei Bedeutung beigemessen 
werden, wenn man das (behauptete) Enthüllungsverbot 
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und die Gesichtsbedeckungspflicht islamrechtlich vor-
schreiben möchte, da diese Begründung im islamischen 
Recht keine Erwähnung findet. 

Drittens: Das Rechtsprinzip Das Mittel zum Verbotenen 
ist verboten trifft auf das Gesichtsenthüllungsverbot aus 
Furcht vor der fitna (Versuchung) nicht zu. Denn dieses 
Prinzip setzt voraus, dass zwei Bedingungen erfüllt sind: 
Zum einen muss das besagte Mittel präsumtiv (bi ġalabat 
aḏ-ḏan) zum Verbotenen (ḥarām) führen. Zum anderen 
muss das (befürchtete) Resultat mit einem Offenba-
rungstext als verboten feststehen und nicht bloß verstan-
desmäßig für verboten erklärt worden sein. Und das ist 
bei der Forderung nach einem Gesichtsenthüllungsverbot 
aus Furcht vor der Versuchung (fitna) nicht erfüllt. Dem-
zufolge kann das Prinzip, dass das Mittel zum Verbotenen 
verboten ist, auf das Enthüllungsverbot aus Furcht vor der 
fitna nicht angewandt werden – dies unter der hypotheti-
schen Annahme, dass für denjenigen, der in Versuchung 
führt, die Versuchung islamrechtlich verboten ist. Denn 
die gegenständliche Frage führt präsumtiv nicht zur Ver-
suchung. Zudem existiert kein Textbeleg, der die (bloße) 
Furcht vor einer (möglichen) Versuchung zu einem Ver-
botsgrund erklärt. Sogar die (Erzeugung der) Versuchung 
selbst hat das islamische Recht für die Person, die die 
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Menschen in Versuchung führt, nicht verboten.58 Viel-
mehr hat es dem Betrachter, der mit dem Blick der Versu-
chung (also des Begehrens) betrachtet, diese Betrachtung 
untersagt. Für die Betrachtete selbst hat dieser Umstand 
hingegen keine Verbotskonsequenz. So berichtet al-
Buhārī von ʿAbdullāh ibn ʿAbbās (r), der sagte: 

فʱاءت امʙأة مʥ خʰعʤ فʱعل الفʷل  كان الفʷل ردʃǻ رسʦل الله «
ʙʶǻف وجه الفʷل إلى ال  Ȗʵيʹʙʢ إلʻها وتʹʙʢ إلॻه وجعل الʹʮي 
ʙالآخ« 

Al-Faḍl saß neben dem Gesandten Allahs , als eine 
Frau von Ḫaṯʿam zum Propheten kam. Al-Faḍl betrach-
tete sie, und sie betrachtete ihn. Da drehte der Ge-
sandte  den Kopf al-Faḍls zur anderen Seite hin. Das 
heißt, er drehte das Gesicht al-Faḍls von ihr weg. Beleg 
dafür ist die Formulierung in einer anderen Überlieferung 
dieses ḥadīṯ, in der es heißt: 

 »الفʷل فʦʲل وجهه مʥ الȖʵ الآخ ʙفأخʘ رسʦل الله «
Da packte der Gesandte Allahs  al-Faḍl und drehte 

dessen Gesicht zur anderen Seite. ʿAlī ibn abī Ṭālib hat 
diese Begebenheit berichtet, und er fügte hinzu: 

»ʣʸع ʥاب Ȗʹع ʕȂʦل ʤل الله، لʦا رسǻ :اسॺɹ؟فقال له ال  ʕاً شقال: رأيǺا
 »وشاǺة فلʤ آمʥ الʠॻʵان علʻهʸا

                                                      
58 Das heißt, der Umstand, dass andere durch eine Person in Versu-
chung geraten, zieht islamrechtlich für diese Person keinerlei zusätz-
liche Verbote nach sich. 
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Da fragte ihn al-ʿAbbās: „O Gesandter Allahs, warum 
hast du deinem Vetter den Hals verdreht?“ Er  antwor-
tete: „Ich sah einen jungen Mann und eine junge Frau 
und war mir ihrer vor dem Satan nicht sicher.“ Daraus 
wird ersichtlich, dass der Gesandte Allahs  zwar das Ge-
sicht al-Faḍls von al-Ḫaṯʿamīya wegdrehte, al-Ḫaṯʿamīya 
aber nicht befahl, ihr Gesicht zu bedecken, obwohl es un-
verhüllt war. Wenn die Versuchung (fitna) für denjenigen 
ḥarām wäre, der andere in Versuchung führt, hätte der 
Gesandte al-Ḫaṯʿamīya befohlen, ihr Gesicht zu bedecken, 
nachdem er erkannt hatte, dass al-Faḍl sie mit einem Blick 
der Versuchung betrachtete. Er befahl es ihr aber nicht, 
sondern drehte das Gesicht al-Faḍls zur Seite. Das belegt, 
dass das Verbot den Betrachter, nicht aber den Betrach-
teten betrifft. Somit ist im Hinblick auf das Verbot für die 
Menschen, durch die Frau in Versuchung zu geraten, kein 
Textbeleg ergangen, welcher der Frau, durch die man in 
Versuchung gerät, den Aspekt ihrer Versuchung verbieten 
würde. Vielmehr ist ein Textbeleg vorhanden, der ihr die-
sen Aspekt nicht verbietet. Demzufolge ist das Mittel, das 
zu dieser Versuchung führt, ebenfalls nicht verboten. Es 
ist jedoch dem Staat vom Aspekt der Betreuung der Bür-
gerangelegenheiten her erlaubt, bestimmte Personen aus 
dem Blickfeld jener zu entfernen, die von diesen in Versu-
chung geführt werden, um so die Kontaktmöglichkeit zwi-
schen ihnen und den Menschen zu vermeiden – das für 
den Fall, dass eine Person allgemein eine Versuchung dar-
stellt. So tat es ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb mit Naṣr ibn Ḥağāğ, 
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den er nach Basra ins Exil schickte, weil die Frauen von 
seiner Schönheit so fasziniert waren (sie also durch ihn in 
Versuchung gerieten). Dies gilt jedoch allgemein sowohl 
für Männer als auch für Frauen. Demzufolge kann nicht 
gesagt werden, dass den Frauen aus Furcht vor der fitna 
das Enthüllen des Gesichts verboten ist. Weil es in diesem 
Fall nicht aus dem Aspekt heraus geschieht, dass das Mit-
tel zum Verbotenen verboten ist.  
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Frau und Mann vor den islamrechtlichen Gebo-
ten 

Als der Islam mit den islamrechtlichen Geboten (at-
takālīf aš-šarʿīya) kam, die er sowohl Mann als auch Frau 
auferlegte, und als er die islamischen Rechtssprüche (al-
aḥkām aš-šarʿīya) darlegte, die sich mit den Handlungen 
beider Geschlechter befassen, ließ er die Frage der Gleich-
berechtigung oder Bevorzugung (eines Geschlechts) voll-
kommen außer Acht und schenkte ihr keinerlei Beach-
tung. Er sah vielmehr, dass ein bestimmtes Problem exis-
tiert, das nach einer Lösung verlangt. Er löste es unter 
dem Gesichtspunkt, dass es sich um ein bestimmtes Prob-
lem handelt, ungeachtet dessen, ob es das Problem einer 
Frau oder eines Mannes war. Die Lösung ist also für die 
Handlung eines Menschen ergangen, d. h. für ein vorge-
fallenes Problem und nicht für einen Mann oder eine 
Frau. Daher stellt die Frage nach Gleichberechtigung oder 
fehlender Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 
nicht den Gegenstand der Untersuchung dar. In der isla-
mischen Rechtsprechung ist dieser Ausdruck gar nicht 
vorhanden. Was hingegen existiert, ist ein islamischer 
Rechtsspruch, der sich auf einen Vorfall bezieht, für den 
ein bestimmter Mensch verantwortlich ist, unabhängig 
davon, ob Mann oder Frau. 

Daher ist die Gleichberechtigung zwischen Mann und 
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Frau kein Thema, das erörtert wird, und auch keine Ange-
legenheit, die im Beziehungssystem der Geschlechter 
eine Rolle spielt. Denn die Frage, ob die Frau dem Mann 
bzw. der Mann der Frau gleichgestellt ist, besitzt weder 
eine Signifikanz, die das Geschlechterleben beeinflusst, 
noch ist zu erwarten, dass es sich zu einem Problem inner-
halb des islamischen Lebens entwickeln würde. Es handelt 
sich um eine jener Phrasen, die lediglich im Westen exis-
tieren. Niemand unter den Muslimen redet davon außer 
in Nachahmung des Westens, der der Frau ihre natürli-
chen Rechte als Mensch (lange Zeit) vorenthalten hat. Sie 
begann ihre Rechte einzufordern, wobei ihr die Diskussion 
um Gleichberechtigung als Weg zur Durchsetzung ihrer 
Rechte diente. Was den Islam betrifft, so hat er mit sol-
chen Termini nichts gemein, denn er hat sein Beziehungs-
system auf einem stabilen Fundament errichtet, das den 
Zusammenhalt der Gemeinschaft und der Gesellschaft so-
wie deren Erhebung garantiert. Es bietet sowohl dem 
Mann als auch der Frau das wahre Glück, welches im Ein-
klang mit der Würde des Menschen steht, die ihm Allah 
(t) durch folgende Worte gewährleistet hat: 



Und wahrlich, Wir ehrten die Kinder Adams. (17:70) 

Als der Islam der Frau Rechte zuerkannte und Pflichten 
auferlegte und ebenso dem Mann Rechte einräumte und 
Pflichten zuwies, gestaltete er sie als Rechte und Pflich-
ten, die mit ihren Interessen gemäß der Sichtweise des 
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Gesetzgebers verknüpft waren. Er machte sie zu Leitlinien 
für ihre Handlungen, und zwar als bestimmte Handlun-
gen, die von einem bestimmten Menschen ausgehen. Er 
vereinheitlichte sie dort, wo die menschliche Natur ihre 
Vereinheitlichung verlangt, und differierte sie, wo die ge-
schlechtsspezifische Natur von beiden es erfordert. Diese 
Einheitlichkeit von Rechten und Pflichten wird jedoch we-
der als Gleichberechtigung noch als fehlende Gleichbe-
rechtigung bezeichnet. Ebenso wird mit der Unterschied-
lichkeit in einigen Rechten und Pflichten weder die Gleich-
berechtigung noch das Gegenteil davon bezweckt. Denn 
bei der Betrachtung der Gemeinschaft, sei es die der 
Frauen oder der Männer, wird sie ausschließlich in ihrer 
Eigenschaft als Menschengemeinschaft gesehen. Und es 
zählt zur Natur dieser Menschengemeinschaft, dass sie 
sowohl Männer als auch Frauen umfasst. Allah (t) sagt: 





Ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch erschaf-
fen hat aus einem einzigen Wesen. Aus ihm erschuf Er 
seine Gattin, und aus beiden ließ Er viele Männer und 
Frauen entstehen. (4:1) 

Basierend auf dieser Betrachtungsweise, wurden die 
islamrechtlichen Verpflichtungen festgelegt und den 
Männern und Frauen ihre Rechte und Pflichten zugewie-
sen. Handelt es sich dabei um Rechte und Pflichten des 
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Menschen, also um Gebote, die den Menschen in seiner 
Eigenschaft als Mensch betreffen, so sind sie einheitlicher 
Natur. Das heißt, die Gebote sind einheitlich und die 
Rechte und Pflichten sowohl für den Mann als auch für die 
Frau die gleichen. Weder gibt es dort Unterschiede noch 
Differenzierungen. Für beide Geschlechter gelten in dem 
Fall dieselben Gebote. So sieht man, dass der Islam bei der 
Einladung des Menschen zum Islam zwischen Mann und 
Frau nicht unterschieden hat. Auch hat er beim Gebot, die 
islamische Botschaft zu tragen, zwischen beiden keinen 
Unterschied gemacht. Die Gebote, die mit den gottes-
dienstlichen Pflichten zusammenhängen, wie das Gebet, 
das Fasten, die Pilgerfahrt und die zakāt, sind von ihrem 
Handlungsauftrag her für beide dieselben. Sich die tu-
gendhaften Charaktereigenschaften, mit denen die isla-
mischen Rechtssprüche gekommen sind, als moralische 
Werte (aḫlāq) anzueignen, gilt für Männer und Frauen 
gleichermaßen. Die Gesetze bezüglich der Rechtsbezie-
hungen (muʿāmalāt), wie das Handeltreiben (baiʿ), das An- 
und Vermieten (iğāra), die Bevollmächtigung (wakāla), 
die Vormundschaft (kafāla) und andere Handlungen aus 
diesem Bereich, die ja den Menschen an sich betreffen, 
sind für Männer und Frauen dieselben. Die Strafen für die 
Verletzung göttlicher Gesetze, wie ḥudūd-Strafen, Strafen 
bei Gewaltverbrechen (ğināyāt) und Ermessensstrafen 
des Richters (taʿzīr), gelten für Mann und Frau als Men-
schen gleichermaßen ohne irgendeinen Unterschied. 



151 
 

Ebenso hat der Islam den Muslimen Bildung und Unter-
richtung verpflichtend auferlegt, und zwar für Männer 
und Frauen in gleicher Weise. Somit hat der Erhabene 
sämtliche Gesetze, die den Menschen als Menschen be-
treffen, für Mann und Frau einheitlich erlassen. In dieser 
Hinsicht sind die islamrechtlichen Gebote gleich und die 
Rechte und Pflichten einheitlich. Obgleich zahlreiche āyāt 
und aḥādīṯ bezüglich dieser Gesetze in allgemeiner und 
umfassender Form an den Menschen als Menschen er-
gangen sind und an den Gläubigen in seiner Eigenschaft 
als Gläubigen, so existieren gleichwohl zahlreiche āyāt, 
die explizit erwähnen, dass die Gebote sowohl für das 
männliche als auch für das weibliche Geschlecht gelten. 
Der Erhabene sagt: 











Wahrlich, die muslimischen Männer und die muslimi-
schen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen 
Frauen, die gehorsamen Männer und die gehorsamen 
Frauen, die wahrhaftigen Männer und die wahrhaftigen 
Frauen, die standhaften Männer und die standhaften 
Frauen, die demütigen Männer und demütigen Frauen, 
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die Männer, die Almosen geben, und die Frauen, die Al-
mosen geben, die Männer, die fasten, und die Frauen, 
die fasten, die Männer, die ihre Keuschheit wahren, und 
die Frauen, die ihre Keuschheit wahren, die Männer, die 
Allahs häufig gedenken, und die Frauen, die Allahs häu-
fig gedenken – Allah hat ihnen (allen) Vergebung und 
großen Lohn bereitet. (33:35) Auch sagt Er:  





Und weder hat ein gläubiger Mann noch eine gläu-
bige Frau, wenn Allah und Sein Gesandter eine Sache 
entschieden haben, in ihrer Angelegenheit noch eine 
Wahl. (33:36) Und Er sagt: 





Dem, der recht handelt, ob Mann oder Frau, und gläu-
big ist, werden Wir wahrlich ein gutes Leben bescheren 
und sie nach den besten ihrer Taten belohnen. (16:97) 
Auch sagt der Erhabene: 





Wer als Mann oder Frau Rechtes tut und gläubig ist, 
diese werden ins Paradies einkehren und nicht im Ge-
ringsten Unrecht erleiden. (4:124) Und Er sagt: 
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

Da antwortete ihnen ihr Herr: „Seht, Ich lasse kein 
Werk der Wirkenden unter euch verloren gehen, sei es 
von Mann oder Frau.“ (3:195) Auch sagt Er: 





Die Männer sollen einen Teil von der Hinterlassen-
schaft ihrer Eltern und Verwandten empfangen, und 
ebenfalls sollen die Frauen einen Teil von der Hinterlas-
senschaft ihrer Eltern und Verwandten empfangen, sei 
es wenig oder viel. (Das gilt) als vorgeschriebener Anteil. 
(4:7) Und Er sagt: 



Die Männer sollen ihren Anteil nach ihrem Verdienst 
erhalten, und die Frauen sollen ihren Anteil nach ihrem 
Verdienst erhalten. (4:32) 

Und so wird uns aufgezeigt, dass sämtliche islamrecht-
lichen Gesetze, die mit dem Menschen in seiner Eigen-
schaft als Mensch zusammenhängen, von Allah gleicher-
maßen für Mann und Frau offenbart wurden, gleichgültig, 
um welche Gesetze es sich handelt, und ganz gleich, wie 
verschieden und zahlreich sie sein mögen. Dennoch kann 
man hier nicht von einer Gleichstellung der Geschlechter 
sprechen. Es sind vielmehr Gesetze, die für den Menschen 
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erlassen wurden, und zwar gleichermaßen für Mann und 
Frau, denn beide sind menschliche Wesen. Diese Gesetze 
stellen die Ansprache Allahs die Handlungen des Men-
schen betreffend dar. 

Sind nun diese Rechte und Pflichten und diese islam-
rechtlichen Gebote mit der Frau in ihrer weiblichen Natur 
mit ihrer Funktion in der Gemeinschaft und ihrer Position 
in der Gesellschaft bzw. mit dem Mann in seiner männli-
chen Natur mit seiner Funktion in der Gemeinschaft und 
seiner Position in der Gesellschaft verbunden, so wird bei 
diesen Rechten und Pflichten, d. h. bei diesen islamrecht-
lichen Geboten, zwischen Mann und Frau sehr wohl diffe-
renziert. Denn hierbei geht es nicht um Problemlösungen, 
die für den Menschen schlechthin gelten, sondern um 
Problemlösungen für ein bestimmtes Geschlecht unter 
den Menschen, das sich von seiner menschlichen Natur 
her vom anderen Geschlecht unterscheidet. Daher ist es 
notwendig, dass sich die Problemlösung diesem Ge-
schlecht gesondert und nicht dem Menschen generell 
widmet. Aus diesem Grund zählt die Zeugenaussage 
zweier Frauen in den Handlungen, welche in der Gemein-
schaft der Männer und im öffentlichen Leben vorfallen, 
gleich der Zeugenaussage eines Mannes, wie z. B. ihre 
Aussage im Bereich der Rechtsansprüche und der Rechts-
beziehungen. Der Erhabene sagt: 
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



Und lasst zwei Zeugen unter euren Männern es bezeu-
gen, und wenn keine zwei Männer, dann ein Mann und 
zwei Frauen von denen, die euch als Zeugen geeignet er-
scheinen, damit, wenn sich eine der beiden irrt, die an-
dere sie erinnert. (2:282) Es wird hingegen allein die Zeu-
genaussage von Frauen in Angelegenheiten angenom-
men, die ausschließlich in der Gemeinschaft von Frauen 
stattfinden, dort also, wo sich Männer üblicherweise nicht 
aufhalten, wie z. B. bei einem Verbrechen, dass sich in ei-
nem Frauenbad zuträgt. Die Zeugenaussage einer einzi-
gen Frau reicht in jenen Bereichen aus, zu denen aus-
schließlich Frauen Zugang haben, wie etwa das Bezeugen 
in Fragen der Jungfräulichkeit, der berührten geschiede-
nen oder verwitweten Frau (ṯaīyib) und des Stillens. So 
hat der Gesandte Allahs die Zeugenaussage einer einzigen 
Frau akzeptiert, als es um die Frage des Stillens ging. Al-
Buḫārī überlieferte über den Weg ʿUqbas ibn al-Ḥāriṯ, der 
sagte: Ich heiratete eine Frau. Da kam eine Frau (zu mir) 
und sagte: „Ich habe euch beide gestillt.“ Ich begab mich 
daraufhin zum Propheten  und er sprach: 

ʃॻ وقʗ قʻل«  »دعها عʹʣ، أو نʦʲه ؟وؕ

Und wie (willst du sie heiraten), wo (das) doch gesagt 
wurde? Lass ab von ihr! Oder er (der Prophet) sagte es in 
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einer ähnlichen Formulierung. In einer anderen Tradie-
rung heißt es: 

 »فʹهاه عʹها«

Er (der Prophet) untersagte sie ihm. In einigen Fällen 
sprach der Islam der Frau die Hälfte vom Erbteil des Man-
nes zu. Der Erhabene sagt: 



Allah schreibt euch hinsichtlich eurer Kinder vor: Auf 
eines männlichen Geschlechts kommt (bei der Erbtei-
lung) gleich viel wie auf zwei weiblichen Geschlechts. 
(4:11) Dies betrifft die Verwandtschaft väterlicherseits, 
wie die Söhne, die Brüder und Halbbrüder väterlicher-
seits, denn diesbezüglich sieht die Realität der Frau so aus, 
dass der Bruder die Unterhaltspflicht für sie trägt, wenn 
sie mittellos sein sollte, auch wenn sie zur Arbeit in der 
Lage wäre. In anderen Fällen steht ihr hingegen der glei-
che Erbteil wie dem Mann zu. Der Erhabene sagt: 





Und wenn es sich um einen Mann ohne Kind und El-
tern (kalāla) handelt oder eine Frau, deren Erbschaft ge-
teilt werden soll, die aber einen Bruder oder eine Schwes-
ter haben, dann erhalten diese je ein Sechstel. Sind aber 
mehr (Geschwister) vorhanden, dann sollen sie sich ein 
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Drittel teilen. (4:12) Dieser Vers wurde zu einem Erb-
schaftsfall ohne Kind und Eltern (kalāla) offenbart, wo 
aber Geschwister mütterlicherseits existierten. In diesem 
Fall sieht es für die Frau so aus, dass der Halbbruder müt-
terlicherseits nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen 
muss. Obwohl er ein nicht zu ehelichender Anverwandter 
(maḥram) von ihr ist, ist er ihr gegenüber nicht unterhalts-
pflichtig. 

Ferner schreibt der Islam der Frau eine Kleiderordnung 
vor, die sich von der des Mannes unterscheidet, ebenso 
wie er dem Mann eine Kleidung vorschreibt, die sich von 
jener der Frau unterscheidet. Er verbietet beiden Ge-
schlechtern das gegenseitige Nachahmen in der Kleidung 
und in dem, was geschlechtsspezifisch ist und sie vonei-
nander unterscheidet, wie das Schmücken bestimmter 
Körperpartien. Abū Huraira berichtete: 

 »لʙجلالʙجل يلʛॺ لʴॺة الʙʸأة، والʙʸأة تلʛॺ لʴॺة ا لعʥ رسʦل الله «

Der Gesandte Allahs verfluchte den Mann, der sich 
wie eine Frau kleidet, und die Frau, die sich wie ein Mann 
kleidet.59 Von ibn abī Mulaika wird berichtet: Zu ʿĀʾiša (r) 
wurde gesagt: „Soll eine Frau Schuhe tragen (naʿl60)?“ Sie 
antwortete: 

 »الʙجلة مʥ الʹʴاء لعʥ رسʦل الله «

                                                      
59 Al-Hākim überlieferte den Bericht und erklärte ihn für ṣaḥīḥ. 
60 Damit ist das männliche Schuhwerk gemeint, dass damals aus-
schließlich von Männern getragen wurde. 
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Der Prophet  verfluchte die Maskuline unter den 
Frauen.61 Und von ʿ Abdullāh ibn ʿAmr wird berichtet, dass 
er sprach: Ich hörte den Gesandten Allahs  sagen: 

 »لʛॻ مʹا مʥ تॺʵه Ǻالʙجال مʥ الʹʴـاء«

Es gehören diejenigen Frauen nicht zu uns, die die 
Männer nachahmen.62 Auch wird von ibn ʿAbbās berich-
tet, der sagte: 

 »الʥʻʰʹʳʸ مʥ الʙجال والʙʯʸجلات مʥ الʹʴاء لعʥ الʹʮي «

Der Prophet verfluchte die femininen Männer und die 
maskulinen Frauen. Weiter sagte er : 

»ʥؒتʦʻب ʥم ʤهʦجʙأخ« 

Werft sie aus euren Häusern hinaus! ibn ʿAbbās fügte 
hinzu: 

 »فلاناً وأخʙج عʙʸ فلاناً  فأخʙج الʹʮي «

Daraufhin warf der Prophet  eine Person hinaus und 
ʿUmar ebenso. In einem anderen Wortlaut heißt es: 

الʮʵʯʸهʥʻ مʥ الʙجال Ǻالʹʴاء والʮʵʯʸهات م  ʥلعʥ رسʦل الله «
 »الʹʴاء Ǻالʙجال

Der Gesandte Allahs verfluchte diejenigen Männer, 
die die Frauen nachahmen, und diejenigen Frauen, die 
die Männer nachahmen.63 

                                                      
61 Aḏ-Ḏahabī überlieferte ihn und erachtete dessen isnād als ḥasan. 
62 Bei aṭ-Ṭabarānī überliefert. 
63 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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Ferner verpflichtete der Islam den Mann zur Zahlung 
der Brautgabe (mahr) an die Frau und erklärte den mahr 
zu ihrem Recht, dem er nachkommen muss, obwohl das 
sexuelle Vergnügen für beide erfolgt und nicht für den 
Mann alleine. So sagt der Erhabene: 





Und gebt den Frauen ihre Brautgabe als Schenkung 
(niḥla). Und wenn sie euch gern etwas davon erlassen, so 
könnt ihr dies unbedenklich zum Wohlsein verbrauchen. 
(4:4) Niḥla bedeutet Geschenk, denn die Brautgabe stellt 
ein Geschenk dar. Es ist keine Gegenleistung für den ehe-
lichen Vollzug, wie sich manche einbilden. Der Gesandte 
Allahs  sagte zu demjenigen, dem er al-Mauhūba zur 
Frau gab: 

فالʛʸʯ ولʗʱǻ ʤ قال: الʛʸʯ ولʦ خاتʸاً مʥ  ؟هل مʥ شيء تʗʶقها«
 »حʗيʗ. فلʗʱǻ ʤ شʭʻاً. فʚوجه إǻاها ʸǺا معه مʥ القʙآن

„Hast du etwas, das du ihr als Brautgabe schenken 
könntest?“ Daraufhin machte er sich auf die Suche, doch 
er fand nichts. Er (der Prophet) sagte: „Suche, auch wenn 
es ein Eisenring ist.“ Er fand jedoch nichts. So gab er sie 
ihm zur Frau für einiges, was er vom Koran auswendig 
kannte.64 

                                                      
64 Bei al-Buḫārī überliefert über den Weg Sahls ibn Saʿd al-Sāʿidī. 
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Allah (t) hat den Männern die Arbeit zum Zweck des 
Gelderwerbs als Pflicht vorgeschrieben, während Er dies 
den Frauen als mubāḥ (erlaubt) offenließ und sie nicht 
dazu verpflichtete. So ist es ihr frei überlassen, ob sie ar-
beiten möchte oder nicht. Der Erhabene sagt: 



Wer Fülle hat (ḏū saʿa), soll von seiner Fülle ausgeben. 
(65:7) Der Ausdruck ḏū wird im Arabischen nur zur Be-
zeichnung der Maskulinform verwendet. Auch sagt der Er-
habene: 



 Und es obliegt dem, dem das Kind geboren wurde, für 
ihre Nahrung und Kleidung zu sorgen. (2:233) Demnach 
hat der Islam die Unterhaltspflicht (nafaqa) dem Mann 
auferlegt. 

Der Islam hat den Männern in der Verantwortung eine 
führende Rolle (qiwāma) gegenüber den Frauen zugewie-
sen. In ihre Hände legte er Leitung und Befehlsgewalt. Der 
Erhabene sagt: 









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Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, 
weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat 
und weil sie von ihrem Vermögen ausgeben. Darum sind 
tugendhafte Frauen die Gehorsamen und diejenigen, die 
(ihrer Gatten) Geheimnisse mit Allahs Hilfe wahren. Und 
jene, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt 
sie, meidet sie im Ehebett und schlaget sie. Wenn sie 
euch dann gehorchen, so begeht ihnen gegenüber keine 
Übertretung. Wahrlich, Allah ist Erhaben und Groß. 
(4:34) Allah (t) machte damit klar, dass die Führungsrolle 
der Männer in den zusätzlichen Verpflichtungen begrün-
det liegt, die Allah ihnen vorgeschrieben hat, wie dem Re-
gieren, dem Anführen des Gebets, der Vormundschaft bei 
der Eheschließung und der Scheidungsgewalt, die Er in 
ihre Hand legte. Der Erhabene sagt: 



[…] weil Allah die einen vor den anderen ausgezeich-
net hat […]. (4:34) Diese Führungsposition beruht eben-
falls auf der Tatsache, dass ihnen die Zahlung des Braut-
geldes und des Lebensunterhalts aufgebürdet wurde. So 
sagt der Erhabene: 



[…] weil sie von ihrem Vermögen ausgeben. (4:34) Er 
verlieh dem Ehemann auch das Recht, seine Frau in Form 
einer freundlichen Ermahnung, der Meidung des Ehebet-
tes oder leichter Schläge zu disziplinieren. Dies hängt von 
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der Schuld ab, die eine Bestrafung erfordert, und ge-
schieht dann, wenn sie sich widerspenstig (našiz), d. h. 
ihm gegenüber ungehorsam und rebellisch, verhält. Der 
Frau sprach er das Obhutsrecht (ḥaḍāna) für das Kleinkind 
zu, ob Junge oder Mädchen. Den Mann hingegen schloss 
er davon aus. Der Islam gewährte der Frau auch das 
Recht, sich die Unterhaltskosten für die Kinder selber zu 
nehmen, sollte der Vater dem nur verzögert nachkommen 
oder sich zu geizig zeigen. In diesem Fall wird dem Mann 
untersagt, über die Unterhaltsausgaben zu verfügen. So 
kam Hind zum Gesandten Allahs  und beklagte sich: „O 
Gesandter Allahs. Abu Sufyān ist ein geiziger Mann. Er gibt 
mir nicht ausreichend Unterhalt für mich und mein Kind.“ 
Da antwortete der Prophet : 

 »خȏʘ ما ʣॻɽȜǻ وولʗك Ǻالʸعʙوف«

Nimm, was dir und deinen Kindern nach Billigkeit ge-
nügt.65 Der Richter kann die Übergabe des Unterhalts an 
die Ehefrau vom Ehemann erzwingen, ihr die Verfügung 
darüber übertragen und ihn davon ausschließen. 

Der Islam kam demnach mit unterschiedlichen Geset-
zen. Ein Teil davon gilt speziell für den Mann, während der 
andere ausschließlich für die Frau gilt. In anderen Berei-
chen der Gesetze differenzierte der Islam zwischen Mann 
und Frau und forderte sie auf, die ihnen jeweils von Allah 

                                                      
65 Übereinstimmend tradiert (d.h. sowohl bei al-Buḫārī als auch bei 
Muslim) über den Weg ʿĀʾišas, Allah habe Wohlgefallen mit ihr. 
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zugedachten Gesetze zu akzeptieren. Er verbot ihnen, ei-
nander zu beneiden und nach den besonderen Eigen-
schaften zu trachten, mit denen Allah das jeweils andere 
Geschlecht ausgestattet hat. Der Erhabene sagt: 





Und begehrt nicht das, womit Allah die einen von 
euch vor den anderen ausgezeichnet hat. Die Männer 
sollen ihren Anteil nach ihrem Verdienst erhalten, und 
die Frauen sollen ihren Anteil nach ihrem Verdienst er-
halten. (4:32) Diese Differenzierung in den Gesetzen ist 
nicht gleichbedeutend mit einer fehlenden Gleichberech-
tigung. Vielmehr sind es Lösungen für die geschlechtsspe-
zifischen Handlungen der Frau und die geschlechtsspezifi-
schen Handlungen des Mannes. Sie alle wurden mit der 
Ansprache des Gesetzgebers die Handlungen des Men-
schen betreffend gelöst. Studiert man die Realität all die-
ser Handlungen, stellt man fest, dass es um die Behand-
lung geschlechtstypischer Probleme des Menschen geht. 
Es ist unabdingbar, dass sie sich von der Behandlung ge-
schlechtsunabhängiger Probleme des menschlichen We-
sens unterscheidet. Der Aspekt der Gleichstellung bzw. 
der fehlenden Gleichstellung der Geschlechter bleibt hier 
unberücksichtigt, da er nicht Gegenstand der Untersu-
chung ist. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Fakt, dass es 
um eine bestimmte Lösung für ein bestimmtes Problem 
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eines bestimmten Menschen geht. Darin liegt die unter-
schiedliche Natur der verschiedenen Gesetze für Mann 
und Frau begründet. Es handelt sich jedoch in jedem Fall 
um eine Lösung für den Menschen, ob es nun um eine so-
wohl für den Mann als auch für die Frau gültige einheitli-
che Lösung geht, wie das Streben nach Wissen, oder um 
eine geschlechtsbezogene Lösung, wie die Differenzie-
rung in der ʿaura, die sich je nach Geschlecht unterschei-
det. Dies bedeutet weder die Bevorzugung eines Ge-
schlechts gegenüber dem anderen noch, dass das Thema 
Gleichberechtigung bzw. mangelnde Gleichberechtigung 
in irgendeiner Weise untersucht wird. Was den Inhalt des 
ḥadīṯ betrifft, dass Frauen geringeren Verstand und dīn 
besäßen, so ist damit der resultierende Effekt bezüglich 
Verstand und dīn, also Glaubensordnung, gemeint und 
keineswegs das Vorhandensein intellektueller oder religi-
öser Defizite bei der Frau. Denn der Verstand ist bei Mann 
und Frau von Natur aus gleich, und auch Religiosität und 
Glaubensordnung (dīn) im Sinne von Überzeugung und 
(aufrichtigem) Handeln sind bei beiden Geschlechtern ein 
und dieselben. Was mit dem ḥadīṯ gemeint ist, ist das De-
fizit hinsichtlich der Zeugenaussage der Frau: Die Aussage 
zweier Zeuginnen entspricht der Aussage eines männli-
chen Zeugen, und die Anzahl der Gebetstage bei der Frau 
ist vermindert. Dies ist der Fall, weil sie während der mo-
natlichen Menstruation und in der Zeit des Wochenbetts 
nicht betet und während dieser Tage im Ramadan nicht 
fastet. 
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So stellt sich das Thema Rechte und Pflichten, d. h. die 
islamrechtlichen Gebote, dar. Allah (t) hat sie für den 
Menschen in seiner Eigenschaft als Mensch erlassen so-
wie für jedes menschliche Geschlecht, weiblich wie männ-
lich, das aus Sicht der Gesetzgebung jedes ein Geschlecht 
des Menschen ist, jedoch ausgestattet mit sowohl allge-
mein menschlichen als auch geschlechtsspezifischen Ei-
genschaften. Hierin steckt weder die Absicht der Bevorzu-
gung eines Geschlechts, noch wird dem Aspekt von 
Gleichberechtigung oder nicht vorhandener Gleichbe-
rechtigung irgendeine Beachtung geschenkt. 
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Die Tätigkeiten der Frau 

Die Natur des Islam in legislativer Hinsicht betrachtet 
die Handlungen des Menschen, die er in seiner Eigen-
schaft als Mensch vollzieht, als erlaubt, und zwar für 
Mann und Frau gleichermaßen und ohne Unterscheidung 
oder Benachteiligung eines Geschlechts. Die Handlungen 
können darüber hinaus verpflichtend (wāğib), verboten 
(ḥarām), unerwünscht (makrūh) oder erwünscht 
(mandūb) sein. Hinsichtlich der Handlungen, die der 
Mann in seiner Eigenschaft als Mann und menschliches 
Wesen vollzieht und ebenso die Frau in ihrer Eigenschaft 
als Frau und menschliches Wesen, macht das islamische 
Recht sehr wohl geschlechtsspezifische Unterschiede und 
differenziert zwischen den Geschlechtern, sei es im Hin-
blick auf den verpflichtenden, verbotenen, unerwünsch-
ten, erwünschten oder erlaubten Charakter von Handlun-
gen. Demnach sind Regentschaft und Regierungstätigkei-
ten vom islamischen Recht her den Männern vorbehalten 
und die Frauen davon ausgeschlossen, während das Ob-
hutsrecht (ḥaḍāna) für die Kinder, seien es Mädchen oder 
Jungen, den Frauen zugesprochen wurde und die Männer 
hiervon ausgeschlossen sind. Folglich müssen Aufgaben, 
die an die weibliche Natur der Frau geknüpft sind, den 
Frauen obliegen, während Aufgaben, die mit der männli-
chen Natur des Mannes zu tun haben, an die Männer 
übertragen werden. Nachdem Allah (t), der Schöpfer von 
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Mann und Frau, besser Bescheid weiß, was die Angele-
genheiten des Mannes oder der Frau sind, müssen die 
Grenzen der Gesetze, die Er erlassen hat, eingehalten 
werden, ohne sie zu übertreten, seien es Gesetze, die sich 
ausschließlich an den Mann oder ausschließlich an die 
Frau oder aber an den Menschen generell richten, unge-
achtet seines Geschlechts. Denn Allah weiß besser, was 
für den Menschen angemessen ist. Mit rationaler Begrün-
dung zu versuchen, die Frau von Tätigkeiten fernzuhalten, 
weil sie nichts mit solchen Angelegenheiten zu tun habe, 
bzw. ihr Arbeiten zuzuweisen, die zum Aufgabenbereich 
des Mannes gehören, und dies mit der Gerechtigkeit für 
sie und mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung zu 
begründen, ist ein Verstoß gegen das islamische Recht. Es 
ist ein fataler Fehler und ein Grund für Verderbnis (fasād). 

Das islamische Recht erklärte die Frau zur Mutter und 
Hausherrin (rabbat bait). Und so teilte es ihr die Gesetze 
bezüglich Schwangerschaft, Geburt, Stillen, Obhutsrecht 
und ʿidda (Scheidungs- und Witwenfrist) zu. Hiervon hat 
das islamische Recht den Mann ganz ausgeschlossen, da 
diese Gesetze mit der weiblichen Natur der Frau zusam-
menhängen. Daher übertrug ihr das islamische Recht die 
Verantwortung für das Kind, was Schwangerschaft, Ge-
burt, das Stillen und die Obhutspflicht betrifft. Diese Ver-
antwortung ist ihre wichtigste Tätigkeit und ihre größte 
Obliegenheit. Daher lässt sich sagen, dass die eigentliche 
Aufgabe der Frau darin besteht, Mutter und Hausherrin 
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zu sein. Denn hinter dieser Aufgabe verbirgt sich der Er-
halt der menschlichen Art, wofür die Frau und nicht der 
Mann auserkoren wurde. Daher muss klar sein, dass ihre 
eigentliche Aufgabe, egal, wie viele Tätigkeiten und Auf-
gaben ihr sonst anvertraut werden, darin bestehen blei-
ben muss, Mutter zu sein und Kinder zu erziehen. Aus die-
sem Grund hat sie während des Ramadan die Erlaubnis, 
tagsüber zu essen, wenn sie schwanger ist oder stillt. Und 
sie ist in der Zeit der Menstruation und des Wochenbetts 
vom Gebet befreit. Das islamische Recht verbietet dem 
Mann, mit seinem Kind das Land zu verlassen, solange es 
sich noch unter der mütterlichen Obhut (ḥaḍāna) befin-
det – all dies, um ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht zu 
werden, nämlich Mutter und Hausherrin zu sein. 

Die Tatsache, dass ihre eigentliche Rolle darin besteht, 
Mutter und Hausherrin zu sein, bedeutet allerdings nicht, 
dass sie allein auf diese Aufgabe beschränkt bleiben muss 
und keinen anderen Tätigkeiten nachkommen darf. Es be-
deutet vielmehr, dass Allah die Frau erschuf, damit der 
Mann bei ihr Frieden findet und Nachkommenschaft und 
Kinder aus ihr entstehen. Der Erhabene sagt: 





Und Allah machte euch Gattinnen aus euch selbst, 
und aus euren Gattinnen machte Er euch Söhne und En-
kelkinder. (16:72) Und Er sagt: 
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

Und zu Seinen Zeichen zählt, dass Er für euch Gattin-
nen aus euch selber schuf, auf dass ihr Ruhe bei ihnen 
findet. (30:21) Doch erschaffen hat Er sie auch, damit sie 
im öffentlichen Leben ihren Tätigkeiten in gleicher Weise 
nachgehen kann wie im privaten. So verpflichtete Er sie 
dazu, die islamische daʿwa zu tragen und sich das Wissen 
anzueignen, das sie zur Bewältigung ihrer Tätigkeiten im 
Leben benötigt. Er erlaubte ihr, Handel zu treiben, zu mie-
ten und zu vermieten, zu bevollmächtigen und Vollmach-
ten zu übernehmen. Andererseits verbot Er ihr Unehrlich-
keit, Betrug und Verrat. Gleiches befahl, erlaubte und ver-
bot Er dem Mann. Er gewährte ihr, sich in Landwirtschaft 
und Industrie zu betätigen ebenso wie das Betreiben von 
Handel. Ferner darf sie Verträge abschließen, jede Art von 
Besitz erwerben und ihr Vermögen vermehren. Er ge-
währte ihr zudem das Recht, ihre Angelegenheiten im Le-
ben selbst in die Hand zu nehmen, sowohl Firmenteilha-
berin als auch Angestellte zu sein, ebenso wie Er ihr das 
Anmieten von Personen und das Pachten von Immobilien 
und Gegenständen und alle weiteren Formen der Rechts-
beziehungen (muʿāmalāt) gewährte. Grundlage dafür ist 
die generell ergangene Ansprache des Gesetzgebers und 
die fehlende Einschränkung mit einem an die Frau gerich-
teten Verbot. Für die Frau ist es jedoch nicht zulässig, die 
Regentschaft zu übernehmen. Das heißt, sie darf weder 
das Amt des Staatsoberhaupts bekleiden noch das seines 
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Assistenten, eines Gouverneurs (wālī) oder Statthalters 
(ʿāmil) oder irgendeine Aufgabe übernehmen, die zur Re-
gierungstätigkeit zählt. Dies geht aus einem Bericht von 
Abū Bakra hervor, der sagte: Als den Gesandten Allahs  
die Nachricht erreichte, dass das Volk Persiens die Tochter 
des Chosroes66 zu seiner Herrscherin machte, sagte er: 

» ʤهʙا أمʦَّم ولʦفلح قǻ ʥأةلʙام« 

Kein Volk wird erfolgreich sein, das seine Befehlsge-
walt einer Frau überträgt.67 Die Aussage beinhaltet ein 
deutliches Verbot für die Frau, Herrschaft zu überneh-
men, da diejenigen verurteilt werden, die ihre Befehlsge-
walt einer Frau übertragen. Derjenige, der die Befehlsge-
walt übernimmt, ist der Herrscher (walī al-amr). Der Erha-
bene sagt: 



Ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem 
Gesandten und denjenigen, die unter euch die Befehlsge-
walt innehaben. (4:59) Demnach ist den Frauen die Über-
nahme der Herrschaft nicht gestattet. Jedoch ist alles, was 
sich außerhalb der Herrschaftsebene befindet, für die 
Frauen zulässig. So ist es der Frau erlaubt, in den Staats-
dienst zu treten, da es sich nicht um Regierungstätigkei-
ten handelt, sondern unter das Angestelltenverhältnis 

                                                      
66 Bezeichnung für die persischen Herrscher. 
67 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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fällt. Der Beamte ist ein spezifischer Angestellter bzw. ein 
spezifischer Dienstnehmer (ağīr ḫāṣ) beim Staat. Er wird 
wie jeder Angestellte bei einer Person oder einem Betrieb 
angesehen. Sie darf auch das Amt eines Richters beklei-
den, da der Richter kein Herrscher ist, sondern bei Strei-
tigkeiten zwischen den Menschen entscheidet und den 
gegnerischen Parteien den Rechtsspruch in zwingender 
Weise mitteilt. Die Justiz wird daher als das Mitteilen des 
Rechtsspruchs in zwingender Weise definiert (iḫbār bi-l-
ḫukm ʿ alā sabīl al-ilzām). Der Richter ist also ein Angestell-
ter und kein Regent. Er ist ein Dienstnehmer beim Staat 
wie alle übrigen Angestellten auch. Von ʿUmar ibn al-
Ḫaṭṭāb wird berichtet, dass er aš-Šifāʾ, einer Frau aus sei-
nem Stamm, den Markt übertrug, d. h. als ḥisba-Richterin 
einsetzte, die über sämtliche dort begangenen Verstöße 
entscheidet. Die Frage, ob die Frau Richterin sein darf, 
hängt mit dem ḥadīṯ-Text zusammen und dessen An-
wendbarkeit auf die Realität des Richteramtes. Würde der 
ḥadīṯ über das Verbot der Regierungsübernahme für die 
Frau auf das Richteramt zutreffen, wäre auch die Beklei-
dung des Richteramtes für sie unzulässig. Trifft er darauf 
nicht zu, so kann er nicht als Beweis herangezogen wer-
den, um der Frau die Ausübung des Richteramtes zu un-
tersagen. Bei Betrachtung des ḥadīṯ erkennen wir, dass 
der Gesandte  jenes Volk verurteilte, das seine Befehls-
gewalt einer Frau überträgt. Es war eine Antwort auf die 
Nachricht, dass das persische Volk eine Frau als Herrsche-
rin einsetzte. Es handelt sich also um einen Kommentar zu 
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einer Nachricht, was den Stellenwert der Antwort auf eine 
Frage hat. Sie bezieht sich speziell und ausschließlich auf 
das Thema der Nachricht. Dabei geht es um das Königtum, 
also um die Führung des Staates. Der Kommentar bezog 
sich darauf, d. h. speziell auf das Thema Staatsführung 
und was in dessen Bedeutung fällt, nämlich die Ausübung 
von Herrschaft. Dies zum einen – zum anderen gilt das 
Verbot für die allgemeine Herrschaftsübernahme (wilāya 
ʿāmma), denn darum geht es beim Besitz der Befehlsge-
walt (wilāyatu l-amr). Das ist die Bedeutung des ḥadīṯ, 
und das ist es, worauf er hinweist. Was das Amt des Rich-
ters anbelangt, so unterscheidet sich dessen Tätigkeit von 
der des Kalifen und des Gouverneurs. Denn die Tätigkeit 
des Kalifen und des Gouverneurs besteht darin, das Urteil 
direkt zu vollstrecken, ob nun der Streitfall selbst oder das 
Urteil des Richters an ihn weitergeleitet wurde. Auch kön-
nen sie tätig werden, wenn sie (irgendwo) einen Verstoß 
gegen das islamische Recht erkennen, selbst wenn nie-
mand einen Streitfall an sie herangetragen hat. So können 
sie den Beschuldigten ohne Ankläger verurteilen und das 
Urteil an ihm vollstrecken. Sie sind also die vollstrecken-
den Personen. Der Richter (in Streitfällen) hingegen kann 
nur dann ein Urteil sprechen, wenn Klage erhoben wurde, 
d. h., wenn jemand bei ihm Anklage erhebt und zwei 
Streitparteien vorhanden sind. Er spricht das Urteil, wenn 
eine Anklage vorliegt. Gibt es keinen Kläger, dann ist er zu 
nichts befugt. Wenn er einen Streitfall untersucht, dann 
teilt er den Rechtsspruch in der Frage in zwingender 
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Weise mit, d. h. zum Zwecke der Durchsetzung. Er hat 
aber keinerlei Vollstreckungsbefugnis, es sei denn, er 
wurde sowohl als Regent als auch als Richter eingesetzt. 
In diesem Fall vollstreckt er das Urteil in seiner Funktion 
als Regent und spricht das Urteil in seiner Funktion als 
Richter. Folglich ist die Realität des Gerichtswesens eine 
andere als die der Regentschaft. Der ḥadīṯ lässt sich daher 
nicht auf das Richteramt anwenden. Darüber hinaus hat 
das Richten nichts mit Regentschaft zu tun. Der Richter 
besitzt keinerlei Befehlsgewalt über die Menschen eines 
Landes, in dem er zum Richter berufen wurde, nicht ein-
mal über die Streitparteien selbst. Ihm gegenüber obliegt 
kein Gehorsam. Verpflichtend ist die Vollstreckung seines 
Urteils, wenn er in einem Rechtsfall ein Urteil gesprochen 
hat, weil es der islamische Rechtsspruch ist und nicht, weil 
es sich um einen richterlichen Befehl handelt. Sein Urteil 
wird auch nicht als richterliches Urteil angesehen, solange 
es nicht in einer Gerichtssitzung gesprochen wurde. Das 
Einsehen oder Anhören des Falles außerhalb des Gerichts 
gibt ihm nicht die Befugnis, über das Eingesehene oder 
Angehörte ein Urteil zu fällen, solange sich das nicht im 
Rahmen einer Gerichtssitzung abspielt – dies im Gegen-
satz zum Regenten. Diesem gegenüber ist der Gehorsam 
in jedem Fall verpflichtend. Ein bestimmter Sitz der Herr-
schaftsausübung ist nicht vorgesehen. Er hat die Regie-
rungsgewalt in seinem Haus, auf der Straße und an jedem 
Ort inne; der Gehorsam ihm gegenüber ist überall ver-
pflichtend. Der Gesandte Allahs  sagte: 
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 »ومʠǻ ʥع الأمʙʻ فقʗ أʟاعʹي«

Und wer dem Befehlshaber gehorcht, der gehorcht 
mir.68 Aufgrund dessen ist der ḥadīṯ über das Verbot der 
Herrschaftsausübung für die Frau keineswegs auf die Tä-
tigkeit eines Richters übertragbar. Somit kann der Frau 
das Richten durch diesen ḥadīṯ nicht vorenthalten wer-
den. Die Realität des Richters zeigt, dass er ein Bedienste-
ter des Regenten ist, den dieser für einen bestimmten 
Lohn und eine bestimmte Tätigkeit angestellt hat. Das 
Wort ağīr (Dienstnehmer), das in den aḥādīṯ ṣaḥīḥa vor-
kommt, umfasst jeden Angestellten, der eine Tätigkeit 
(gegen einen Lohn) verrichtet. Selbst den Koranlehrer be-
trachtete der Gesandte  als ağīr. So sagte er: 

 »إن خʙَʻ ما أخʘتʤ علॻه أجʙاً ʯؕاب الله«

Das Beste, wofür ihr einen Lohn erhaltet, ist das Buch 
Allahs.69 In gleicher Weise gilt der Richter als ağīr; und die 
Bezahlung, die er aus dem Schatzhaus erhält, ist sein 
Lohn. Hier kann nicht behauptet werden, der Richter sei 
der Assistent des Regenten und damit zum Kreis der Re-
gierenden zu zählen. Denn der Richter ist ein Angestellter 
des Regenten und nicht sein Assistent. Seine Funktion ist 
es, die Realität des Streitfalls zwischen den beiden Par-
teien zu verstehen und die Anwendbarkeit der Gesetzes-

                                                      
68 Übereinstimmend über den Weg Abū Hurairas überliefert. 
69 Von al-Buḫārī über den Weg ibn ʿAbbās‘ tradiert. 
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artikel aufzuklären, falls die Rechtssprüche adoptiert wur-
den, oder die Anwendbarkeit der Rechtssprüche generell 
klarzumachen, wenn keine Adoption vorgenommen 
wurde. Dies legt er sowohl gegenüber denjenigen dar, die 
vom Gericht verurteilt werden, als auch gegenüber denje-
nigen, die freigesprochen werden. Er ist also ein Ange-
stellter, der für eine bestimmte Tätigkeit angemietet 
wurde. 

Dies gilt für den Richter und den muḥtasib. Was hinge-
gen den maẓālim-Richter betrifft, so ist es der Frau nicht 
erlaubt, dieses Amt auszuüben. Für sie ist es nicht statt-
haft, in einem maẓālim-Gericht als Richterin zu arbeiten, 
da es sich um eine Regierungstätigkeit handelt. Die Reali-
tät dessen entspricht der Realität von Herrschaft. In die-
sem Fall trifft der erwähnte ḥadīṯ zu. Denn das maẓālim-
Gericht hebt Ungerechtigkeiten auf, die ein Regent den 
Menschen antut, unabhängig davon, ob Klage erhoben 
wurde oder nicht. Der Beklagte, in diesem Fall der Herr-
scher, muss nicht notwendigerweise vor den Richter zi-
tiert werden, wenn ihn jemand einer Ungerechtigkeit 
(maẓlima) beschuldigt. So kann ihn der Richter in den Ge-
richtssaal rufen oder auch nicht. Bei dieser Angelegenheit 
geht es nämlich nicht um die Mitteilung des Urteils in ei-
nem Streitfall, sondern um die Aufhebung einer Unge-
rechtigkeit, die von Regierenden gegenüber den Men-
schen begangen wurde. Die Realität, die sich im maẓālim-
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Gericht widerspiegelt, ist also die des Regierens, und da-
her ist die Frau davon ausgeschlossen. 

Bleibt noch die Frage offen, ob die Frau der Ratsver-
sammlung (mağlis al-umma), sollte diese existieren, als 
Mitglied angehören darf oder nicht. Einigen mag die Rea-
lität verborgen bleiben und sie könnten meinen, dass eine 
Mitgliedschaft der Frau nicht gestattet sei, indem sie von 
der Ratsversammlung im Islam zum Parlament in einer 
Demokratie eine Analogie ziehen. Fakt ist jedoch, dass 
zwischen dem Parlament im demokratischen System und 
der Ratsversammlung im Islam ein Unterschied besteht. 
Denn das Parlament ist Teil der Herrschaft, da es gemäß 
demokratischer Norm Regierungsbefugnisse besitzt. Es 
wählt den Staatsführer und kann ihn wieder absetzen. Es 
erteilt dem Ministerkabinett sein Vertrauen und kann es 
ihm wieder entziehen, so dass es unverzüglich der Regie-
rung enthoben wird. Real betrachtet vollzieht das Parla-
ment drei Tätigkeiten. Zum Ersten fordert es von der Re-
gierung Rechenschaft und kontrolliert sie. Zum Zweiten 
erlässt es Gesetze. Und zum Dritten setzt es die Regieren-
den ein und enthebt sie ihres Amtes. Was die Rechen-
schaftsforderung von der Regierung und deren Kontrolle 
betrifft, so gehört dies nicht zum Tätigkeitsbereich der 
Herrschaft, sehr wohl aber die Verabschiedung von Ge-
setzen und das Einsetzen bzw. Absetzen der Regierenden 
– dies im Unterschied zum mağlis al-umma. Dessen Rea-
lität sieht so aus, dass er den Herrscher zur Rechenschaft 
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zieht und ihn kontrolliert. Er tut seinen Unwillen kund, 
wenn es erforderlich erscheint, wie z. B. im Falle einer 
Vernachlässigung bei der Betreuung von Angelegenhei-
ten, einer Nachlässigkeit in der Anwendung des Islam, ei-
nem Stillstand beim Tragen der islamischen daʿwa und 
Ähnliches. Der mağlis al-umma erlässt jedoch weder Ge-
setze, noch setzt er Regierende ein bzw. ab. Er unterschei-
det sich also vom Parlament. Daher ist es der Frau gestat-
tet, Mitglied des mağlis al-umma zu sein, denn dieser ist 
kein Teil des Herrschaftsbereichs. Hingegen ist es ihr nicht 
erlaubt, als Abgeordnete des Parlaments zu fungieren, da 
dies in den Bereich von Herrschaft fällt, es sei denn, ihr 
Beitritt beschränkt sich auf die Rechenschaftsforderung, 
die Kontrolle und das Tragen der daʿwa. Gleiches gilt für 
den Mann. Ihm ist es ebenso wenig gestattet, Parlaments-
abgeordneter zu sein, es sei denn, sein Beitritt beschränkt 
sich auf die Rechenschaftsforderung, auf Kontrolle und 
auf das Tragen der daʿwa. Obgleich es ihm erlaubt ist, 
Herrschaft auszuüben, gilt dies jedoch ausschließlich für 
das Regieren mit dem, was Allah herabgesandt hat. Das 
Parlament umfasst jedoch das Regieren gemäß der kapi-
talistisch-demokratischen Ideologie. 

Die Tatsache, dass die Frau keine Regierungsaufgaben 
übernehmen darf, bedeutet jedoch nicht, dass es ihr ver-
boten ist, den Regenten zu wählen. Dass ihr das Regieren 
untersagt ist, liegt in dem offenkundigen (offenba-
rungstextlichen) Verbot begründet. So wird von al-Buḫārī 
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über den Weg Abū Bakras tradiert, dass der Gesandte  
sprach: 

 »لǻ ʥفلح قʦم ولʦّا أمʙهʤ امʙأة«

Kein Volk wird erfolgreich sein, das seine Befehlsge-
walt einer Frau überträgt. Anders ist es mit der Wahl des 
Regenten, denn dadurch gelangt sie nicht in die Regie-
rungsebene. Sie verwirklicht damit vielmehr ihr Recht, 
den zu wählen, der sie regieren soll. Das islamische Recht 
erlaubt der Frau, den Herrscher zu wählen und ebenso 
jedweden Mann für jedwede Regierungstätigkeit. Schließ-
lich ist es ihr gestattet, dem Kalifen die baiʿa70 zu leisten 
und ihn zu wählen. Von Umm ʿAṭīya wird überliefert, dass 
sie sagte: 

Ǻ ʥاǗ شʭʻاً ونهانا عǺ ʥاǻعʹا الʹʮي « ʙؕʵǻ ا أن لاʹʻأ علʙاحة،  فقॻʹال
. فلʤ فʕʷॺɿ امʙأة مʹا يʗها فقالʕ: فلانة أسعʗتʹي وأنا أرʗȂ أن أجȂʚها

ʕرجع ʤث ʕʮهʘاً. فʭʻقل شǻ« 

Wir leisteten dem Propheten  die baiʿa. Er trug uns 
vor, dass sie (die Frauen) Allah niemanden beigesellen 
sollen. Auch untersagte er uns die Totenklage. Da zog 
eine Frau von uns ihre Hand zurück und sprach: „Eine 
Frau hat mir Freude gemacht und ich möchte es ihr ver-
gelten.“ Er (der Gesandte) sagte nichts. Daraufhin ging 

                                                      
70 Treueeid. 
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sie und kehrte später zurück.71 Die dem Propheten geleis-
tete baiʿa galt nicht der Prophetenschaft, sondern dem 
Gehorsam gegenüber dem Regenten. Dies ist ein Beleg 
dafür, dass die Frau das Recht besitzt, dem Regenten die 
baiʿa zu leisten und ihn zu wählen und überdies der Rats-
versammlung (mağlis al-umma) beizutreten, da es sich 
um eine Einrichtung handelt, die der Meinungseinholung 
und Meinungsbekundung dient, jedoch keine Regierungs-
befugnis besitzt. Sie wählt den Herrscher nicht, es sei 
denn, die Umma hat sie dazu bevollmächtigt. Weder kann 
sie den Regenten absetzen noch Gesetze erlassen. Ihre 
ganze Tätigkeit ist mit der Meinungsäußerung verknüpft. 
Die Funktion der Ratsversammlung liegt darin, dem Staat 
mit ihrer Meinung zur Verfügung zu stehen, wenn dieser 
innenpolitische Handlungen durchführen möchte, und 
von ihm Rechenschaft zu fordern, was ausgeführte innen- 
und außenpolitische Handlungen betrifft. Ferner kann sie 
von sich aus dem Staat ihre Ansichten über innen- oder 
außenpolitische Angelegenheiten darlegen. Ebenso zählt 
zu ihrem Tätigkeitsfeld, ihre Meinung bezüglich der Auf-
stellung der Kandidaten für den Posten des Kalifen zu äu-
ßern und ihr Aufbegehren gegen Gouverneure und Assis-
tenten (bei Verfehlungen) zum Ausdruck zu bringen, was 
ja ebenfalls einer Meinungsäußerung entspricht. All das 
fällt unter den Aspekt der Äußerung von Meinungen, die 

                                                      
71 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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zu Handlungen anleiten. Ebenfalls gehört es zu ihren Tä-
tigkeiten, ihre Ansicht zu adoptierten Gesetzen des Kali-
fen mitzuteilen. Dies hat jedoch nur beratenden Charak-
ter, woran der Kalif nicht gebunden ist. Bei all dem han-
delt es sich um Meinungsäußerung und nicht um Aus-
übung von Regierungsgewalt. Daher hat die Tätigkeit der 
Ratsversammlung mit Meinungsäußerung zu tun und mit 
nichts anderem. 

Die Mitglieder der Ratsversammlung sind lediglich 
Meinungsdelegierte der Menschen und nicht mehr. Sie 
vertreten sie nicht in der Regierungsausübung, weder bei 
der Einsetzung des Herrschers, es sei denn, die Umma hat 
sie dazu bevollmächtigt, noch bei dessen Absetzung. 
Selbst wenn es um Klagen gegen Assistenten und Gouver-
neure geht, werden sie nicht automatisch wegen ihrer ab-
gegebenen Meinung entlassen, sondern der Kalif enthebt 
sie ihres Amtes infolge der vorgetragenen Ansicht. Im Ge-
gensatz hierzu wird das Ministerkabinett umgehend ent-
lassen, sollte das Parlament ihm das Vertrauen entziehen, 
ohne dass es der Entlassung durch das Staatsoberhaupt 
bedarf. 

Da nun die Mitglieder der Ratsversammlung Mei-
nungsvertreter sind, besitzt die Frau das Recht, ihre Mei-
nung in allen Belangen kundzutun, in denen die Ratsver-
sammlung die Befugnisse hat. So darf sie ihre politische 
Meinung ebenso wie ihre Ansicht zu Wirtschaft, Gesetz-
gebung und anderen Dingen äußern. Ferner darf sie jeden 
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mit der Meinungsäußerung bevollmächtigen, ebenso wie 
sie jeden in der Meinungsäußerung vertreten darf. Der Is-
lam gewährte ihr das Recht zur Äußerung der Meinung 
gleich dem Mann. Šūrā ist im Islam sowohl ein Recht des 
Mannes als auch der Frau. Der Erhabene sagt: 



Und berate dich mit ihnen in der Angelegenheit. 
(3:159) Und Er sagt: 



[…] und deren Sache in gegenseitiger Beratung steht 
[…]. (42:38) Es handelt sich hierbei um allgemeingültige 
Aussagen, die sowohl Mann als auch Frau einschließen. 
Auch stellt das Gebieten des Rechten und Anprangern des 
Unrechts eine Pflicht dar, die gleichermaßen für Mann 
und Frau gilt. Der Erhabene sagt: 



Und aus euch soll eine Gemeinschaft hervorgehen, die 
zum Guten aufrufen, das Rechte gebieten und das Un-
recht anprangern. (3:104) Auch sprach der Gesandte Al-
lahs : 

 »مʥ رأȎ مʹʤؒ مʹʙؒاً فلॻغʙʻه«

Wer von euch ein Unrecht sieht, der soll es ändern. 
Dies ist eine allgemeingültige Aussage, die Mann und Frau 
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gleichermaßen umfasst. Auch ist die Rechenschaftsforde-
rung von den Regenten als Pflicht an Mann und Frau er-
gangen. Zum guten Rat sind sowohl Männer als auch 
Frauen gesetzlich aufgefordert. So sagte der Prophet : 

لʴʸلʥʻʸ الʗيʥ الʹʲॻʶة، قʻل لǻ ʥʸا رسʦل الله قال ĸ ولʙسʦله ولأئʸة ا«
ʤهʯوعام« 

„Der dīn ist der gute Rat.“ Er wurde gefragt: „Für wen, 
o Gesandter Allahs?“ Er antwortete: „Für Allah, für Sei-
nen Gesandten, für die Imame der Muslime und die mus-
limische Allgemeinheit.“72 Der gute Rat beschränkt sich 
nicht nur auf den Mann. Der Muslim soll den guten Rat an 
die Kalifen der Muslime und an die muslimische Allge-
meinheit richten, sei der Ratgebende ein Mann oder eine 
Frau. Wenn die Frauen mit dem Gesandten  diskutierten 
und sich mit Fragen an ihn wandten, so bedeutet es, dass 
sie mit dem Kalifen und anderen Regierungsträgern disku-
tieren und Fragen an sie stellen können. So wird überlie-
fert, dass der Gesandte Allahs , 

»ʶوقال ت ʥهʙ ʥ حʔʠ مʷى حʯى أتى الʹʴاء فʦعʢهʥ وذّؕ ʙؕʰفإن أك ʥقʗ
ʦا رسǻ ʤل ʕفقال ،ʥيʗʳاء سفعاء الʴʹة الʠس ʥأة مʙام ʕفقام ،ʤل جʹه

.الله  ». الʗʲيʖ؟

nachdem er vor den Männern anlässlich des Fests ge-
predigt hatte, zu den Frauen ging, eine Predigt vor ihnen 
hielt und sie mahnte. Er sprach: „Gebt Almosen, denn 

                                                      
72 Von Muslim tradiert über den Weg Tamīm ad-Dārīs. 
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die meisten von euch werden das Feuerholz der Hölle 
sein.“ Da erhob sich eine Frau aus der Mitte mit dunkel 
gefleckten Wangen und fragte: „Warum, o Gesandter Al-
lahs? […]“73 Der ḥadīṯ belegt, dass die Frau mit dem Ge-
sandten diskutierte und nach dem Grund seiner Äußerung 
fragte. Berühmt ist die Geschichte um Ḫaula bint Ṯaʿlaba, 
die zum Gesandten kam, um ihn nach dem Rechtsfall ihres 
Mannes zu fragen, der schwor, sie für sich zu verbieten 
wie den Rücken seiner Mutter. Der Prophet  antwortete 
ihr: 

 »ما عʹȏʗ في أمʙك شيء«

Für deine Angelegenheit habe ich nichts. Daraufhin 
begann sie mit ihm über die Sache zu diskutieren. Auch im 
Koran weist Allah auf diesen Vorfall hin: 





Allah hat doch das Wort jener gehört, die mit dir we-
gen ihres Mannes diskutierte und sich bei Allah beklagte. 
Und Allah hat euer Gespräch gehört. (58:1) Dies zeigt 
deutlich, dass die Frauen mit dem Gesandten diskutier-
ten. So bedarf es keiner weiteren Worte, dass es der Frau 
erlaubt ist, in jeder Angelegenheit ihre Meinung zu äu-
ßern und darüber zu diskutieren. Niemand hat auch nur 

                                                      
73 Über den Weg Ğābirs bei Muslim überliefert. 
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einen Scheinbeweis dagegen. Zudem ist der Gefährten-
konsens (iğmāʿ) darüber ergangen. 

Bezüglich der Tatsache, dass die Frau die Erlaubnis be-
sitzt, eine Person ihrer Wahl zum Zwecke der Meinungs-
äußerung zu bevollmächtigen sowie selbst Bevollmäch-
tigte einer Person ihrer Wahl zu sein, so bedarf dies eben-
falls keiner Worte. Denn die Frau darf sich in Angelegen-
heiten der Heirat, des Handels, des Mietens und anderer 
Tätigkeiten von einem Bevollmächtigten vertreten lassen. 

Auch darf sie von anderen bevollmächtigt werden, es sei 
denn, es ist ein spezifischer Text ergangen, der eine be-
stimmte Angelegenheit ausschließt. Außer in diesem Fall 
bleibt ihre Bevollmächtigung seitens anderer generell für 
jede Angelegenheit, und somit auch für die Meinungsäu-
ßerung, erlaubt. Aufgrund dessen ist es der Frau gestattet, 
eine Person ihrer Wahl mit der Äußerung ihrer Meinung 
zu bevollmächtigen und selber von jemandem ihrer Wahl 
mit der Meinungsäußerung bevollmächtigt zu werden. 

Nachdem die Ratsversammlung eine meinungsge-
bende Institution ist und deren Mitglieder die Meinung 
anderer repräsentieren, ist es der Frau gestattet, Vertre-
ter in die Ratsversammlung zu wählen und selbst dorthin 
gewählt zu werden. Das heißt, sie darf andere bei der Mei-
nungsäußerung repräsentieren und sich von anderen da-
bei repräsentieren lassen. So traf der Prophet  im drei-
zehnten Jahr seiner Gesandtschaft, also dem Jahr seines 
Auszuges aus Mekka, mit dreiundsiebzig Männern und 
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zwei Frauen zusammen. Diese waren Um ʿAmāra bint 
Kalb, eine Frau aus dem Stamme Banū Māzins, und Asmāʾ 
bint ʿAmr ibn ʿUdai aus dem Stamm der Banū Salama. Der 
Gesandte arrangierte mit ihnen ein Treffen in ʿAqaba. Sie 
machten sich mitten in der Nacht auf den Weg und durch-
querten gemeinsam die Schluchten, darunter auch die 
beiden Frauen. Der Gesandte sagte zu ihnen: 

»ʤوأبʹاءك ʤاءكʴه نǺ نʦعʹʸني ما تʦعʹʸعلى أن ت ʤȜعǻاǺأ« 

Ich nehme die baiʿa von euch entgegen, auf dass ihr 
mich beschützt, wie ihr eure Frauen und Kinder be-
schützt.74 Ihre baiʿa hatte den folgenden Wortlaut: 

ن ا ومʹʠʵʹا ومʙȜهʹا، وأǺاǻعʹا على الʸʴع والʠاعة في عʙʴنا وʙʴȂن«
ʤمة لائʦاف في الله لʳا ؕʹا، لا نʸʹأي ȖʲالǺ لʦنق« 

Wir geben die baiʿa, auf dass wir hören und gehor-
chen, in schwierigen wie in angenehmen Zeiten, in dem, 
was uns genehm und nicht genehm ist, und auf dass wir 
die Wahrheit sagen, wo immer wir sind, und in Allah 
nicht den Tadel eines Tadelnden fürchten.75 Hierbei han-
delte es sich um eine politische baiʿa. Wenn eine Frau die 
Erlaubnis hat, die politische baiʿa zu leisten, dann hat sie 
ebenfalls die Erlaubnis, zu wählen und gewählt zu wer-
den. Denn baiʿa und Wahl unterliegen demselben Gegen-
standsbereich, d. h. Rechtsgegenstand, nämlich der Wahl 

                                                      
74 Im Ṣaḥiḥ von ibn Ḥibbān über den Weg ʿAufs ibn Mālik tradiert. 
75 Bei Aḥmad und an-Nasāʾī über den Weg ʿUbada ibn aṣ-Ṣāmits tra-
diert. 
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des Regenten und dem Gehorsam ihm gegenüber. Beweis 
dafür, dass baiʿa und Wahl zu derselben Kategorie zählen, 
ist die Tatsache, dass der Kalif ohne vorherige baiʿa islam-
rechtlich kein legitimer Kalif ist. Was ihn zum Kalifen 
macht, ist die baiʿa. So meint sie in Wahrheit die Wahl des 
Kalifen und den Eid, zu hören und zu gehorchen. Hier darf 
nicht behauptet werden, die baiʿa stelle lediglich den Eid 
auf das Hören und Gehorchen dar, denn dies gilt nur für 
diejenigen, die erst nach vertraglichem Vollzug des Kali-
fats (inʿiqād al-ḫilāfa) die baiʿa leisten. Die baiʿa zu Anfang 
verkörpert jedoch sowohl die Wahl des Kalifen als auch 
den Eid auf das Hören und Gehorchen ihm gegenüber. Vo-
raussetzung für die baiʿa ist das billigende Einverständnis, 
denn es handelt sich um einen Vertrag der gegenseitigen 
Billigung (ʿaqd murāḍāt). Daher gehören baiʿa und Wahl 
zu demselben Gegenstandsbereich. Die Erlaubnis für die 
Frau, ihren Meinungsvertreter in die Ratsversammlung zu 
wählen, steht somit mit besserem Grund fest. Denn wenn 
ihr gestattet ist, den Kalifen zu wählen, der ja das höchste 
Regierungsamt verkörpert, so darf sie das erst recht bei 
jemandem von niedrigerem Rang tun. Daraus wird klar, 
dass es der Frau islamrechtlich erlaubt ist, die Mitglieder 
der Ratsversammlung zu wählen. 

So viel zum Beweis aus der zweiten baiʿa von ʿAqaba 
hinsichtlich der Erlaubnis für die Frau, andere Personen in 
die Ratsversammlung zu wählen. Was den Beweisaspekt 
für die Erlaubnis betrifft, dass sich die Frau von anderen 
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als Mitglied in die Ratsversammlung wählen lassen darf, 
so hat der Gesandte nach Beendigung der baiʿa allen An-
wesenden, sowohl Männern als auch Frauen, gesagt: 

 »ءأخʙجʦا لي مʹʤؒ اثʹي عʙʵ نقॺʻاً ʦȜǻنʦن على قʦمهʸǺ ʤا فʻهʤ ؕفلا«

Bringt mir aus euren Reihen zwölf Vertreter (nuqabāʾ) 
hervor, damit sie ihrem Stamm ein Bürge sind.76 Dies 
stellt eine an alle Anwesenden gerichtete Aufforderung 
dar, jemanden aus ihrer Mitte zu wählen. Die Aufforde-
rung ist somit in genereller Form ergangen, ohne dass sich 
der Gesandte gesondert an die Männer wandte und die 
Frauen davon ausschloss, und zwar weder im Hinblick auf 
die Wählenden noch auf die Gewählten. Die allgemeine 
Aussage (ʿām) bleibt allgemeingültig, solange kein spezifi-
zierender Beleg (dalīl at-taḫṣīṣ) existiert. Und da keine 
Spezifizierung vorhanden ist, umfasst die Aussage Män-
ner und Frauen gleichermaßen, sei es im Hinblick auf die 
Wählenden oder die Gewählten. 

Daher ist die Erlaubnis der Frau, Mitglied in der Rats-
versammlung zu sein und deren Vertreter zu wählen, ein-
mal durch die Tatsache belegt, dass sie Meinungsvertre-
terin für andere sein darf (wakāla) und auch Meinungs-
vertreter für sich bestimmen kann. Zum anderen steht sie 
durch den ḥadīṯ der zweiten baiʿa von ʿAqaba fest. 

Auch kann niemand den geringsten Zweifel haben, 
dass die šūrā (Beratung) sowohl ein Recht des Mannes als 

                                                      
76 Bei Aḥmad überliefert. 
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auch der Frau verkörpert, dass die Rechenschaftsforde-
rung vom Regenten eine Pflicht für den Mann und ebenso 
für die Frau ist, dass das Gebieten des Rechten und An-
prangern des Unrechts als Pflicht sowohl an den Mann als 
auch an die Frau ergangen ist, dass die Pflicht des guten 
Rats (naṣīḥa) islamrechtlich für den Mann und die Frau er-
lassen wurde und die Meinungsvertretung für Mann und 
Frau erlaubt ist. Ebenso hat die Frau das Recht auf eine 
eigene Meinung und das Recht, diese zu äußern, ob es 
sich um eine politische, juristische oder andere Meinung 
handelt. Angesichts der Tatsache, dass sich die Tätigkei-
ten der Ratsversammlung auf Beratung, auf die Rechen-
schaftsforderung vom Regenten, auf das Gebieten des 
Rechten und Anprangern des Unrechts und darauf be-
schränken, den muslimischen Führern einen guten Rat zu 
geben – also allein auf das, was mit reiner Meinungsäuße-
rung verknüpft ist und nichts mit dem Regieren zu tun hat 
–, so folgt daraus zwingend, dass niemand den leisesten 
Zweifel darüber haben darf, dass die Frau der Ratsver-
sammlung angehören und auch seine Mitglieder wählen 
darf. Manche bezweifeln allerdings die Erlaubnis für die 
Frau, die Mitglieder der Ratsversammlung wählen zu dür-
fen, da die baiʿa für sie einen Eid auf das Hören und Ge-
horchen darstellt und keine Wahl verkörpert. Daher se-
hen sie darin keinen Beweis dafür, dass die Frau wählen 
darf. Doch da nun erwiesen ist, dass die Ratsversammlung 
der Meinungsäußerung dient und die Frau ihren Mei-
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nungsvertreter bestimmen darf, sollte jeder Zweifel aus-
geschlossen sein, dass sie die Mitglieder der Ratsver-
sammlung wählen darf. Darüber hinaus stellt die baiʿa 
grundsätzlich einen Vertrag dar, der auf Wohlwollen be-
ruht (ʿaqd murāḍāt), was bedeutet, dass der Kalif im Ein-
verständnis der Vertragsparteien gewählt wird. Es han-
delt sich also nicht bloß um einen Gehorsamseid. Somit 
gehören baiʿa und Wahl zu demselben Gegenstandsbe-
reich, nämlich zur Auswahl und Ernennung des Kalifen. 
Demzufolge hat die Frau das Recht, den Regenten zu be-
stimmen und zu wählen, wie es der ḥadīṯ der Frauen-baiʿa 
belegt. Mit besserem Grund steht ihr dann das Recht zu, 
die Mitglieder der Ratsversammlung zu wählen. Ferner 
zweifeln einige die Erlaubnis an, dass die Frau der Rats-
versammlung angehören darf, da sie die Ratsversamm-
lung analog zum Parlament betrachten. Erwiesenerma-
ßen unterscheidet sich aber die Ratsversammlung vom 
Parlament, da die Ratsversammlung der Meinungsäuße-
rung dient, während das Parlament Regierungsbefugnisse 
innehat. Das eine ist somit nicht dem anderen gleich. 
Demzufolge darf kein Zweifel darüber herrschen, dass die 
Frau der Ratsversammlung als Mitglied angehören darf, 
da die Ähnlichkeit zwischen der Ratsversammlung und 
dem Parlament nicht vorhanden ist. Damit bleibt außer 
bei den hochmütig Sturen kein Zweifel mehr daran, dass 
es der Frau gestattet ist, als Mitglied der Ratsversamm-
lung anzugehören und die Mitglieder der Ratsversamm-
lung zu wählen.  
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Die islamische Gemeinschaft 

Manch einer kann sich die Frage stellen: Wie kann eine 
Frau ihren Tätigkeiten nachgehen, die das islamische 
Recht ihr erlaubt hat, wie Staatsbedienstete, Richterin in 
Zivilangelegenheiten oder Mitglied der Ratsversammlung 
(mağlis al-umma) zu sein, trotz all dieser Einschränkun-
gen, die es ihr auferlegt hat, wie das Verbot der ḫalwa und 
des tabarruğ sowie die Vorgabe, dass sie in ihrem Privat-
leben mit den Frauen und maḥārim zusammenlebt? 

Manch anderer kann sich ebenso die Frage stellen: Wie 
kann in diesem Fall die Moral geschützt und die Tugend 
gewahrt werden, wenn der Frau erlaubt wird, sich auf den 
Märkten aufzuhalten, mit den Männern zu diskutieren so-
wie im öffentlichen Leben und in der Gesellschaft ihren 
Tätigkeiten nachzugehen? 

Solche und ähnliche skeptische Fragen können oftmals 
diesen und jenen Leuten in den Sinn kommen, wenn 
ihnen die Gesetze des islamischen Rechts bezüglich des 
Beziehungssystems der Geschlechter vorgetragen wer-
den. Denn sie sehen die Realität ihres Lebens, wie es sich 
unter der Herrschaft des kapitalistischen Systems und un-
ter dem Banner des Unglaubens abspielt. Deswegen kön-
nen sie sich die Anwendung des Islam nur schwer vorstel-
len. 

Auf solche Fragen ist wie folgt zu antworten: Das Be-
ziehungssystem der Geschlechter im Islam besteht aus 
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zahlreichen Rechtssprüchen, die ineinandergreifen. Die 
Forderung, sich an einen dieser Rechtssprüche zu halten, 
bedeutet nicht, das Festhalten an den anderen aufzuge-
ben. Der Muslim und die Muslimin müssen vielmehr an 
allen islamischen Rechtssprüchen festhalten, damit bei 
der einzelnen Person kein Widerspruch auftritt und es in 
der Folge nicht den Anschein hat, als ob sich die Rechts-
sprüche selbst widersprächen. Mit seiner Erlaubnis für die 
Frau zu arbeiten meint der Islam nicht, dass sie in den 
staatlichen Behörden arbeiten geht, etwa als Kranken-
schwester in einem Krankenhaus, und sich dabei herrich-
tet, als ob sie als Braut gefeiert wird und sich in dieser be-
törenden Zierde den Männern präsentiert. Dabei ruft sie 
regelrecht nach ihnen, sich ihr lustvoll zuzuwenden. Er 
meint auch nicht, dass sie in dieser reizvollen Zierde in ein 
Geschäft geht, dort Verkaufstätigkeiten in betörender 
Verführung vornimmt und dabei in einer Weise spricht, 
die den Käufer dazu animiert, während des Handels mit 
ihr genussvoll zu kokettieren, damit sie ihm die Ware teu-
rer verkauft oder ihn überhaupt zum Kauf anstiftet. Der 
Islam meint auch nicht, dass sie als Schreibkraft bei einem 
Anwalt oder als Sekretärin bei einem Geschäftsmann tätig 
ist und ihr die ḫalwa mit ihm immer dann, wenn es die 
Arbeit erfordert, erlaubt wird. Sie kleidet sich für ihn in 
einer Art, die ihre Haare, ihre Brust, ihren Rücken, ihre 
Arme und Beine zur Schau stellt, und zeigt ihm alles, was 
er von ihrem nackten Körper zu sehen begehrt. 
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Nein, der Islam meint mit seiner Gesetzgebung nichts 
von alldem und auch nichts Ähnliches, was in dieser Ge-
meinschaft, die in einer nichtislamischen Gesellschaft lebt 
und in der die westliche Lebensweise dominiert, vor-
kommt. Der Islam meint vielmehr, dass der Muslim alle 
islamischen Rechtssprüche auf sich anwendet. Als der Is-
lam der Frau erlaubte, Kauf- und Verkaufsgeschäften am 
Markt nachzugehen, verbot er ihr dabei, ihre Reize zur 
Schau zu stellen. Er befahl ihr also, beide Rechtssprüche 
anzuwenden. Die islamische Überzeugung macht es für 
den Muslim unabdingbar, alle Gesetze des Islam auf sich 
anzuwenden. So hat der Islam Rechtssprüche erlassen, 
die sowohl den Vollzug von aktiven als auch passiven 
Handlungen beinhalten. Diese bewahren den Muslim da-
vor, sei es Mann oder Frau, vom Weg der Tugendhaf-
tigkeit abzuweichen, und schützen ihn vor dem Abdriften 
in die sexuelle Betrachtung, wenn er sich in der Gemein-
schaft befindet. 

Solche Rechtssprüche sind zahlreich. So zählen zu den 
islamischen Gesetzen, die aktive Handlungen beinhalten, 
die folgenden: 

1. Der Islam befahl sowohl dem Mann als auch der 
Frau, ihre Blicke zu senken und ihre Keuschheit zu wah-
ren. Der Erhabene sagt: 
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






Sprich zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Bli-
cke senken und ihre Keuschheit wahren. Das ist reiner für 
sie. Wahrlich, Allah ist dessen, was sie tun, wohl kundig. 
Und sprich zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke 
senken und ihre Keuschheit wahren. (24:30-31) Das Sen-
ken des Blickes sowohl seitens des Mannes als auch sei-
tens der Frau stellt den wirklichen Schutz für sie beide dar. 
Es ist der individuelle, persönliche Schutz des Menschen, 
der ihn davon abhält, in die Sündhaftigkeit zu fallen. Denn 
der Blick ist das effektive Mittel dazu. Sobald man den 
Blick senkt, wird die Sündhaftigkeit verhindert. 

2. Er befahl sowohl dem Mann als auch der Frau die 
Gottesfurcht an. Der Erhabene sagt: 



Ihr, die ihr glaubt! Fürchtet Allah und sprecht ein wah-
res, treffendes Wort! (33:70) Auch sagt Er: 



Und fürchtet Allah; wahrlich, Allah ist Zeuge aller 
Dinge. (33:55) Und Er sagt: 


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Und die Folge obliegt der Gottesfurcht. (20:132) So-
bald der Muslim sich mit Gottesfurcht ziert, Allahs Strafe 
fürchtet, nach Seinem Paradies und Seinem Wohlwollen 
strebt, so führt ihn diese Gottesfurcht von Sündhaftem 
weg und hält ihn ab von dem Ungehorsam gegenüber Al-
lah. Und dies ist die individuelle, persönliche Abschre-
ckung, die zweifellos am stärksten ist. Wenn sich der Mus-
lim mit Gottesfurcht ziert, so ziert er sich mit den Eigen-
schaften höchster Vollkommenheit. 

3. Der Islam befahl Mann und Frau, zweifelhafte Orte 
zu meiden und, was dies betrifft, Vorsicht walten zu las-
sen, um nicht in Sündhaftigkeit gegenüber Allah zu fallen. 
Sie sollen keine Orte aufsuchen, irgendeine Handlung voll-
ziehen oder sich in eine Situation begeben, die Zweifelhaf-
tes bergen könnten, um in keine ḥarām-Handlung hinein-
zutappen. So sprach der Gesandte Allahs : 

» ʥهʸعلǻ هات لاʮʯʵا مʸهʹʻȁو ،ʥّ̒ام بʙʲوال ʥّ̒لال بʲإن ال ʙٌʻʰؕم ʥ
الʹاس، فʥʸ اتقى الʮʵهات فقʗ اسʙʮʯأ لʗيʹه وعʙضه، ومʥ وقع في 
. الʮʵهات وقع في الʙʲام، ؕالʙاعي يʙعى حʦل الʸʲى يʦشʣ أن ǻقع ॻɼه

 »ألا وȀن لؒل ملʣ حʸى، ألا وȀن حʸى الله مʲارمه

Sowohl Erlaubtes als auch Verbotenes sind klar er-
sichtlich. Dazwischen gibt es zweifelhafte Dinge, von de-
nen nicht viele Menschen Kenntnis haben. Wer sich da-
vor schützt, der schützt seine Glaubensordnung und 
seine Ehre. Und wer sich darauf einlässt, der fällt ins Ver-
botene hinein. Er gleicht einem Hirten, der an den 
Schutzzonen weiden lässt und (mit seinen Tieren) fast 
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hineinfällt. Wahrlich, jeder König hat seine Schutzzonen. 
Wahrlich, die Schutzzonen Allahs sind seine Verbote.77 
Das Zweifelhafte (šubha) kann sich auf drei Arten äußern: 

Erstens: Man ist im Zweifel (šubha), ob eine Sache er-
laubt oder verboten ist bzw. ob eine Handlung verpflich-
tend, verboten, unerwünscht, erwünscht oder erlaubt ist. 
Die Existenz einer šubha bezüglich der Charakterisierung 
einer Sache bzw. der Beurteilung einer Handlung erlaubt 
der Person nicht, etwas davon in Angriff zu nehmen, be-
vor ihr nicht der diesbezügliche islamische Rechtsspruch 
klargeworden ist. Danach kann die Person mit sicherem 
Gefühl zum Vollzug dessen schreiten, was ihrer Ansicht 
nach höchstwahrscheinlich der islamische Rechtsspruch 
ist, ob es nun das Resultat ihres eigenen iğtihād war oder 
sie ihn von einem muğtahid in Erfahrung brachte oder von 
jemandem, der Kenntnis von diesem Rechtsspruch hat, 
sei er muqallid oder ʿāmmī, solange sie seiner Gottes-
furcht und seinem Wissen um den Rechtsspruch vertraut. 
Hierbei spielt sein generelles Wissen keine Rolle. 

Zweitens: Man ist im Zweifel darüber, mit dem Vollzug 
einer erlaubten Handlung in den ḥarām zu fallen, da die 
Handlung sich in der Nähe zum ḥarām befindet und der 
Verdacht besteht, dass sie dorthin führt, wie z. B. die Hin-
terlegung von Geld in einer Bank, die mit Zinsen arbeitet, 

                                                      
77 Bei Muslim über an-Nuʿmān ibn Bašīr überliefert. 
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der Verkauf von Trauben an einen Händler, der Wein her-
stellt, oder das wöchentliche bzw. tägliche Unterrichten 
eines Mädchens und Ähnliches. Solche Handlungen sind 
an sich erlaubt (mubāḥ) und deren Ausführung zulässig. 
Besser wäre es jedoch, sie aus präventiven Gründen zu 
unterlassen. 

Drittens: Unter den Leuten besteht bezüglich einer er-
laubten Handlung der Verdacht des Verbotenen, so dass 
man die erlaubte Handlung meidet, aus Furcht, das Miss-
trauen der Leute zu wecken. Dies ist beispielsweise der 
Fall, wenn jemand einen Ort passiert, der als lasterhaft 
bekannt ist, so dass die Menschen die Person der Laster-
haftigkeit verdächtigen könnten. Aus Furcht vor dem Ge-
rede der Leute meidet er diesen mubāḥ. Es kann jemand 
beispielsweise streng darauf bestehen, dass seine Ehefrau 
oder seine weiblichen Angehörigen ihre Gesichter bede-
cken, obgleich er der Ansicht ist, dass das Gesicht kein Teil 
der ʿaura sei. Doch er beharrt darauf aus Angst, die Leute 
könnten über seine Ehefrau oder Schwester sagen, sie sei 
unverschleiert. Diese Bedeutung beinhaltet zwei Aspekte: 

Erstens: Die Sache, die von Seiten der Menschen im 
Verdacht steht, ḥarām oder makrūh zu sein, ist in der Tat 
islamrechtlich gesehen verboten bzw. unerwünscht. Der 
Vollzug der mubāḥ-Handlung durch die Person würde 
dann von den Menschen als Vollzug einer verbotenen 
Handlung verstanden werden. In diesem Fall sollte die 
Person aus Vorsicht vor den Verdächtigungen der Leute 
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die mubāḥ-Handlung meiden oder aber sie ihnen erklä-
ren. Von ʿAlī ibn al-Ḥusain wird berichtet: 

أخʙʮته أنها  عʥ علي بʥ الʥʻʴʲ أن صॻɽة بʹʕ حʻي زوج الʹʮي «
 ʥم ʙالأواخ ʙʵفي الع ʗʱʴʸؒف في الʯمع ʦوره وهʚل الله تʦجاءت رس
ʮʹفقام معها ال ʔتʹقل ʕقام ʤاء ثʵالع ʥه ساعة مʗʹع ʕثʗʲʯان فʷي رم
ʮي ǻقلʮها، حʯى إذا بلغǺ ʕاب الʗʱʴʸ الȏʘ عʹʗ مʥȜʴ أم سلʸة زوج الʹ

  ل اللهʦا على رسʸلʴار، فʶالأن ʥا رجلان مʸبه ʙّم ن ʤا، ثʘقال فف
ان على رسلʸؒا إنʸا هي صॻɽة بʹʕ حʻي. قالا: س: ʲॺلهʸا رسʦل الله 

ʙʮ علʻهʸا ما قال. قال: إن الʠॻʵان ȏʙʱǻ م ʥ ابʥ الله ǻا رسـʦل الله وؕ
 »آدم مʮلغ الʗم. وȀني خʕʻʵ أن ǻقʘف في قلʸȜȁʦا

Ṣafīya bint Ḥuyai, die Gattin des Propheten, berich-
tete ihm, dass sie den Gesandten Allahs besuchte, als 
dieser sich zum iʿƟkāf in den letzten zehn Tagen des Ra-
madan in der Moschee befand. Sie unterhielt sich mit 
ihm nachts eine Stunde lang. Dann erhob sie sich, um zu-
rückzukehren (tanqalib). Da erhob sich der Prophet 
ebenfalls und begleitete sie (yaqlibuhā). Als sie an der 
Moscheetür angelangt waren, die sich in Höhe des 
Wohnhauses Um Salamas, der Frau des Propheten, be-
fand, gingen zwei Männer der anṣār an ihnen vorbei. Sie 
grüßten den Gesandten Allahs  und gingen weiter. Da 
sprach der Gesandte Allahs zu ihnen: „Langsam! Es han-
delt sich um Ṣafīya bint Ḥuyai.“ Daraufhin sagten sie: „Er-
haben sei Allah, o Gesandter Allahs.“ Und es war ihnen 
peinlich, was er sagte. Doch der Gesandte sprach: „Der 
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Satan durchfließt den Menschen, wie das Blut ihn durch-
fließt. Ich fürchtete, dass er euch Schlechtes einflüs-
tert.“78 Tanqalib bedeutet zurückkehren. Und yaqlibuhā 
bedeutet, sie nach Hause zu begleiten. Aus dem ḥadīṯ ist 
zu verstehen, dass der Gesandte dem Verdacht einen Rie-
gel vorschob, der womöglich seine beiden Gefährten be-
fallen haben könnte, obgleich der Gesandte über alle 
Zweifel erhaben ist. 

Zweitens: Die Sache, von der die Menschen annehmen, 
sie sei verboten, ist in Wahrheit nicht verboten. Doch aus 
Furcht vor dem Gerede der Leute, man hätte etwas Ver-
botenes begangen, hält man sich davon fern, jedoch 
nicht, weil es in der Tat verboten wäre. Im Falle einer sol-
chen Art von Zweifel ist es nicht zulässig, sich davon ab-
halten zu lassen. Vielmehr muss die Handlung in der Art 
vollzogen werden, wie das islamische Recht es vorge-
schrieben hat, ohne der Meinung der Menschen Rech-
nung zu tragen. Allah hat den Gesandten  für so etwas 
getadelt. So sagt Er: 



Du fürchtest die Menschen, doch Allah solltest du eher 
fürchten. (33:37) Dies belegt, dass der Muslim die Sache 
ausführen soll, wenn er der Ansicht ist, dass das islami-
sche Recht sie nicht verbietet, selbst wenn alle Menschen 

                                                      
78 Übereinstimmend tradiert. 
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sie als verboten erachten. 

Wenn sich Mann und Frau vor diesen zweifelhaften 
Dingen, die das islamische Recht untersagt hat, vorsehen, 
so werden sie vor Sündhaftigkeit gefeit und von Tugend-
haftigkeit gekennzeichnet sein. 

4. Der Islam spornt zur frühen Heirat an, so dass die 
sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau schon im 
jungen Alter auf die Ehe beschränkt wird und um Vor-
sorge zu treffen, dass mit Beginn der Regung dieses sexu-
ellen Instinkts der sexuelle Blick auf die Ehe begrenzt 
bleibt. Es sprach der Gesandte Allahs : 

 »مʥ اسʠʯاع مʹʤؒ الॺاءة فلʚʯʻوجǻا معʙʵ الॺʵاب، «

Ihr jungen Menschen! Wer von euch in der Lage ist zu 
heiraten, der sollte es tun.79 Der Islam hat die Heiratsan-
gelegenheit umfassend erleichtert, indem er darauf 
drängte, die Brautgabe möglichst niedrig zu halten. Der 
Gesandte  sagte: 

ة أʙʴǻهʥ صʗاقاً « ʙؕاء بʴʹال ʤʢأع« 

Den größten Segen (baraka) unter den Frauen erhält 
diejenige, die den niedrigsten mahr fordert.80 

5. Der Islam befahl denjenigen, denen aus gewissen Gründen 
die Möglichkeit zur Heirat fehlt, sich in Keuschheit und Selbstdisziplin 
zu üben. Der Erhabene sagt: 

                                                      
79 Übereinstimmend tradiert über den Weg ʿAbdullāh ibn Masʿūds. 
80 Bei al-Ḥākim über den Weg ʿĀʾišas tradiert. 
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

Und diejenigen, die keine Gelegenheit zur Heirat fin-
den, sollen sich keusch halten, bis Allah ihnen aus Seiner 
Fülle Genüge tut. (24:33) Er forderte sie auf zu fasten, um 
den Sexualtrieb zu überwinden und mithilfe dieses Got-
tesdienstes den Trieb unter Kontrolle zu halten. Sie sollen 
ihr Inneres mit höheren und erhabeneren Dingen be-
schäftigen, nämlich die Beziehung zu Allah durch Gehor-
samshandlungen (ṭāʿāt) stärken. So sprach der Gesandte 
Allahs : 

»ʙʶॺلل ʞّوج فإنه أغʚʯʻاءة فلॺال ʤؒʹاع مʠʯاس ʥاب مॺʵال ʙʵا معǻ ،
 »وأحʥʶ للفʙج، ومʥ لʠʯʴǻ ʤع فعلॻه Ǻالʦʶم، فإنه له وجاء

Ihr jungen Menschen! Wer von euch in der Lage ist zu 
heiraten, der sollte es tun. Denn es ist senkender für den 
Blick und wahrender für die Scham. Und wer nicht dazu 
imstande ist, der soll fasten. Denn es ist für ihn ein 
Schutz.81 Das Fasten soll hier nicht der Unterdrückung des 
sexuellen Triebes dienen, sondern der Erzeugung von 
Konzeptionen, die mit dem Anbetungsinstinkt verknüpft 
sind. Diese lenken ihn von den Konzeptionen des Arter-
haltungsinstinkts ab. So wallen sie in ihm nicht hoch und 
verursachen kein Unbehagen und keinen Schmerz. Der 
Zweck des Fastens ist hier nicht die Schwächung des Kör-

                                                      
81 Übereinstimmend tradiert. 
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pers, da die nächtliche Nahrungsaufnahme in ausreichen-
der Menge einen gleichwertigen Ersatz für die fehlende 
Nahrungsaufnahme am Tag darstellt. Die Schwächung 
durch das Fasten ist somit nicht gegeben. Was hingegen 
durch das freiwillige Fasten gegeben ist, ist die Entste-
hung spiritueller Konzeptionen (die den Menschen ablen-
ken und schützen). 

6. Den Frauen wurde befohlen, schamhaft zu sein 
und im öffentlichen Leben die komplette vorgeschriebene 
Kleidung zu tragen. Darüber hinaus soll sich ihr Zusam-
menleben im privaten Bereich auf Frauen und maḥārim 
beschränken. Zweifellos wehrt ein schamhaft-seriöses 
Auftreten der Frau unseriöse Blicke von Personen ab, die 
Allah nicht fürchten. Der Koran beschreibt diese Kleidung 
auf präzise, lückenlose und umfassende Weise. Wenn die 
Frau diese komplette Kleidung trägt, also ihren ḫimār, 
d. h. die Kopfbedeckung, um ihren Hals und über ihre 
Brust wirft und ihren ğilbāb, also ihr Übergewand oder 
Übertuch, von oben hinab zu Boden fallen lässt, so dass 
ihr Körper bis zu ihren Füßen vollkommen bedeckt ist, 
dann ist sie mit der kompletten (islamischen) Kleidung be-
kleidet. Sie hat damit durch ihre Kleidung Vorkehrungen 
getroffen und ihre Schamhaftigkeit nach außen zum Aus-
druck gebracht. In dieser kompletten Kleidung ist es ihr 
möglich, in die Öffentlichkeit zu treten, um in höchster 
Schamhaftigkeit und Würde ihren Tätigkeiten nachzuge-
hen. Das wehrt unseriöse Blicke jener Personen ab, die 
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vor Allah keine Furcht haben. 

Dies betraf die islamischen Rechtssprüche, die die ak-
tiven Handlungen umfassen. Was die Rechtssprüche an-
langt, die passive Handlungen, also Enthaltungen, bein-
halten, so gehören dazu folgende: 

1. Der Islam verbietet es Mann und Frau, sich in ab-
geschiedener Zweisamkeit (ḫalwa) zu treffen. Ḫalwa be-
deutet, dass ein Mann und eine Frau sich alleine an einem 
Ort treffen, der es keinem Dritten erlaubt einzutreten au-
ßer mit Erlaubnis der beiden. Dies wäre der Fall bei einem 
Treffen in einem Haus oder an einem abgeschiedenen Ort 
weitab von Wegen und Menschen. Im Sprachlexikon al-
qāmūs al-muḥīṭ heißt es: „Istaḫlā al-malika fa aḫlāhu wa 
bihi, wastaḫlā bihi wa ḫalā bihi wa ilaihi wa maʿahu ḫal-
wan wa ḫalāʿan wa ḫalwatan bedeutet: Er fragte ihn, sich 
mit ihm alleine zu treffen, und er entsprach seinem Wun-
sche.“ Ḫalwa ist also das private, abgeschiedene Zusam-
mentreffen zweier Menschen an einem Ort, wo sie vor 
dem Hinzutreten Dritter sicher sind. Diese ḫalwa stellt die 
Verderbtheit (fasād) schlechthin dar. Aus diesem Grund 
hat der Islam jede Art von ḫalwa zwischen Mann und 
Frau, die zueinander keine eheverbotenen Anverwandten 
sind, kategorisch verboten, gleich, um welche Personen 
es sich handelt und um welche Art von ḫalwa es geht. Der 
Gesandte Allahs  sagte: 

»ॻʵا الʸهʰم مʹها، فإن ثالʙʲأة إلا ومعها ذو مʙامǺ ن رجلʦلʳǻ انلاʠ« 

Kein Mann darf sich alleine mit einer Frau aufhalten, 
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außer ein maḥram von ihr ist bei ihr. Ansonsten ist der 
Satan der Dritte von beiden.82 Mit dem Verbot der ḫalwa 
hat das islamische Recht einen Schutz zwischen Mann und 
Frau eingebaut. Denn die Realität der ḫalwa ist es, die 
beim Mann in der Frau nur die weibliche und bei der Frau 
im Mann nur die männliche Komponente wahrnehmen 
lässt. Und mit dem Verbot dieser privaten ḫalwa (ḫalwa 
fardīya) werden die Ursachen der Verdorbenheit elimi-
niert, denn ḫalwa ist einer der direkten Wege, die zur Ver-
dorbenheit führen. 

2. Der Islam untersagte der Frau den tabarruğ (die 
Zurschaustellung der Reize), als er diesen für verboten er-
klärte. So sagt der Erhabene: 





Was nun die älteren Frauen betrifft, die nicht mehr 
auf Heirat hoffen können, so trifft sie kein Vorwurf, wenn 
sie ihre Tücher ablegen, ohne ihre Zierde zur Schau zu 
stellen (ġaira mutabarriğātin bi zīna). (24:60) Allah hat 
den älteren Frauen den tabarruğ verboten, als Er ihnen 
bei der Erlaubnis, gewisse Kleidungsstücke abzulegen, die 
Bedingung stellte, dass dies ohne tabarruğ geschieht. Aus 
dem Sinngehalt (mafhūm) ist daraus zu verstehen, dass 
tabarruğ verboten ist. Denn wenn sogar den alten Frauen, 

                                                      
82 Bei Muslim über den Weg von ibn ʿAbbās tradiert. 
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die nicht mehr auf Heirat hoffen, der tabarruğ untersagt 
wurde, dann gilt das Verbot für die übrigen Frauen erst 
recht. Der Erhabene sagt: 



Und sie sollen ihre Füße nicht zu Boden schlagen, so 
dass bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verber-
gen. (24:31) Bereits dieses Beispiel in der āya wird als ta-
barruğ angesehen. Tabarruğ bedeutet, fremden Männern 
die Zierde und körperlichen Schönheiten zu präsentieren. 
So sagt man tabarrağat al-marʾa und meint damit, dass 
die Frau ihre Zierde und Schönheiten fremden Männern 
zeigt. Zahlreiche aḥādīṯ sind mit dem Verbot dessen er-
gangen, was als tabarruğ gilt. Von Abū Mūsā al-Ašʿarī wird 
berichtet, dass der Gesandte sprach: 

 »أʸǻا امʙأة اسʯعʙʠت فʙʸت على قʦم لʗʱॻوا مʥ رʲȂها فهي زانॻة«

Jedwede Frau, die sich parfümiert und an einer 
Gruppe von Leuten vorbeigeht, damit sie ihren Duft rie-
chen, gilt als Unzüchtige (zānia).83 Das heißt, sie ist in Be-
zug auf die Sündhaftigkeit gleich einer Unzuchtbegeherin. 
Auch sagte der Gesandte : 

» ʥن بها صʹفان مʦȁʙʷǻ ʙقॺؕأذناب ال ȉاॻس ʤم معهʦا، قʸأره ʤالʹاس ل
 ʕʳॺة الʸʹؕأس ʥلات مائلات، رؤوسهʻʸات مȂات عارॻاء ؕاسʴالʹاس، ون

                                                      
83 Von ibn Ḥibbān und al-Ḥākim tradiert. 
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الʸائلة، لا يʗخلʥ الʱʹة، ولا ʗʱǻن رʲȂها، وȀن رʲȂها لʦʯجʗ مʥ مʙʻʴة 
ʘا  »كʘا وؕ

Zwei Arten von Menschen habe ich nicht gesehen: 
Eine davon trägt Peitschen wie Kuhschwänze in der 
Hand, mit denen sie die Menschen schlägt. Die andere 
sind Frauen, die (zwar) angezogen, aber (trotzdem) 
nackt sind, sich biegen und nach Blicken trachten. Ihre 
Köpfe sehen aus wie die sich neigenden Höcker eines Ka-
mels. Sie werden das Paradies weder betreten, noch 
wird ihr Duft sie erreichen, obwohl ihr Duft aus einer 
Entfernung von soundso viel wahrnehmbar ist.84 Diese 
Beweise sind alle eindeutig, was das Verbot des tabarruğ 
angeht. Aufgrund dessen gilt der tabarruğ als ḥarām. 
Folglich zählt jede unübliche Zierde (zīna), die die Auf-
merksamkeit der Männer auf sich zieht und die weibliche 
Schönheit zur Schau stellt, als tabarruğ, wenn die Frau in 
diesem Zustand in das öffentliche Leben tritt oder sich im 
privaten Leben vor fremden Männern, die in keinem 
maḥram-Verhältnis zu ihr stehen, damit präsentiert. Dazu 
gehören Parfum, Make-up, das Tragen einer Perücke 
ohne Kopftuch (ḥimār) oder das Tragen einer Hose ohne 
Übergewand (ğilbāb) in der Öffentlichkeit. 

Die Realität von tabarruğ ist nämlich die, dass er Ge-
fühle weckt und den Arterhaltungsinstinkt für eine sexu-
elle Verbindung anregt, und zwar bei Mann und Frau in 

                                                      
84 Von Muslim über Abū Huraira tradiert. 
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gleicher Weise. Tabarruğ ist gleichbedeutend mit einer 
Einladung an die Männer, sich den Frauen auf eine Weise 
zu nähern, bei der der männliche bzw. weibliche Sexualas-
pekt beim Menschen im Vordergrund steht und eine Ver-
bindung entsteht, die geschlechtlicher Natur ist. Damit 
wird die Kooperation beider Geschlechter in einer Weise 
verdorben, die sie zu einer zerstörenden Kooperation für 
die Gemeinschaftsstruktur werden lässt, statt dass sie für 
die Gemeinschaftsstruktur von aufbauendem Charakter 
wird. Tabarruğ steht damit einer wahren Annäherung im 
Weg, deren Basis Reinheit und Gottesfurcht sein sollten. 
Dieser tabarruğ füllt die Leere im Leben dahingehend, 
dass Emotionen wachgerufen werden und der Arterhal-
tungsinstinkt geweckt wird. Das Leben sollte jedoch mit 
nichts anderem erfüllt sein als mit den großen Verantwor-
tungen, den ernsthaften Angelegenheiten und den be-
deutenden Dingen. Keineswegs sollte es zur Befriedigung 
körperlicher Bedürfnisse umgeleitet werden, die man 
durch den tabarruğ weckt und die den Muslim, sei es 
Mann oder Frau, an seiner eigentlichen Mission im Leben 
hindern, nämlich die islamische Botschaft zu tragen und 
den ğihād zur Erhöhung des Wortes Allahs zu führen. Da-
her muss die Gefahr des tabarruğ für die islamische Ge-
meinschaft richtig eingeschätzt werden, d. h., es muss die 
Gefahr erkannt werden, die der tabarruğ, bei dem das 
weibliche Geschlecht die Aufmerksamkeit des männli-
chen Geschlechts erregt und regelrecht sucht, für die Ge-
meinschaft und ihre Beziehungen in sich birgt. So sieht 
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der tabarruğ aus, den der Islam verboten hat, und so sieht 
seine Realität mit ihrer ganzen Bedrohung aus, die sie für 
die islamische Gemeinschaft darstellt. Das Zeigen der 
Schönheit und Zierde im Haus und im privaten Leben wird 
hingegen nicht als tabarruğ angesehen, und der Begriff 
des tabarruğ trifft darauf nicht zu. 

3. Der Islam hat beiden Geschlechtern verboten, jed-
wede Tätigkeit aufzunehmen, die eine Gefährdung der 
Moral bedeutet oder Verderbtheit für die Gemeinschaft 
darstellt. So ist es der Frau nicht gestattet, einer Arbeit 
nachzugehen, die die Nutzung ihrer Weiblichkeit be-
zweckt. Von Rāfiʿ ibn Rifāʿa wird berichtet, dass er sagte: 

عه نʦʲ عʔʴؕ ʥ الأَمَة إلا ما عʸلʕ بʗʻيها. وقال: هʘȜا Ǻأصا Ǻنهانا «
ʜل والَّ́فʚوالغ ʚʮʳال« 

Der Gesandte Allahs untersagte uns, vom Lohn eines 
Sklavenmädchens zu profitieren außer von dem, was sie 
durch ihrer eigenen Hände Arbeit verdient hat. Er be-
wegte dabei seine Finger wie beim Backen, Weben oder 
Plustern.85 So wird der Frau verboten, in Läden zu arbei-
ten, um Kunden anzulocken, oder in Botschaften, Konsu-
laten und ähnlichen Einrichtungen beschäftigt zu sein mit 
dem Zweck, ihre Weiblichkeit für politische Ziele zu nut-

                                                      
85 Bei Aḥmad tradiert. 
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zen. Des Weiteren darf sie nicht als Flugbegleiterin arbei-
ten und ähnlichen Tätigkeiten nachgehen, bei denen die 
Weiblichkeit der Frau benutzt wird. 

4. Der Islam untersagte die Verleumdung ehrbarer, 
keuscher Frauen, d. h., sie der Unkeuschheit zu bezichti-
gen. Der Erhabene sagt: 





Und denjenigen, die ehrbare Frauen der Unkeuschheit 
zeihen, jedoch nicht vier Zeugen darbringen, verabreicht 
achtzig Peitschenhiebe. Und lasst ihre Zeugenaussage 
niemals gelten; denn dies sind die Frevler. (24:4) Auch 
sagt Er: 





Diejenigen, welche die ehrbaren, unbedachten, gläu-
bigen Frauen der Unkeuschheit zeihen, sind im Diesseits 
und im Jenseits verflucht. Ihnen wird eine schwere Strafe 
zuteil. (4:23) Und es sprach der Gesandte Allahs: 

ك ǺاǗ، قال: الʙʵ  ؟اجʦʮʹʯا الॺʴع الȁʦʸقات، قالʦا: وما هǻ ʥا رسʦل الله«
ʤॻʯʻا، وأكل مال الȁʙم الله، وأكل الʙي حʯال ʛل الʹفʯوق ،ʙʲʴلي والʦʯوال ،

 »يʦم الʚحـف، وقʘف الʶʲʸـʹات الʓʸمʹات الغافلات

„Meidet die sieben großen Sünden.“ Sie fragten: 
„Welche sind diese, o Gesandter Allahs?“ Er antwortete: 
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„Die Beigesellung Allahs, die Zauberei, das Töten von Le-
ben, das Allah verboten hat, der Verzehr von ribā, die 
Veruntreuung von Waisengeldern, die Flucht vor dem 
heranrückenden Feind und das Verleumden ehrbarer, 
unbedachter, gläubiger Frauen.“86 Mit den ehrbaren 
Frauen (al-muḥṣanāt) sind hier die keuschen Frauen ge-
meint. So ist es verboten, jegliche keusche Frau zu ver-
leumden. Mit dem Verbot der Verleumdung keuscher 
Frauen bringt das islamische Recht die Zungen, die ge-
wöhnt waren, schlecht zu reden und über die Ehre der 
Menschen herzuziehen, zum Schweigen. So kommt es zu 
keiner Verbreitung von bösem Geschwätz und zu keinen 
üblen Verdächtigungen in der islamischen Gemeinschaft. 
Damit ist die islamische Gemeinschaft geschützt. 

Diese islamischen Rechtssprüche, die passive, also zu 
vermeidende Handlungen umfassen, garantieren die Ein-
haltung der Grenzen von Reinheit und Gottesfurcht bei 
der in der islamischen Gemeinschaft stattfindenden Ge-
schlechterkooperation, wie groß diese auch sein mag. 

Mit alldem kann der Mensch sich nun die islamische 
Gemeinschaft vorstellen und sich einen Begriff davon ma-
chen, was eine muslimische Frau ausmacht. Er kann er-
kennen, dass aus den Tätigkeiten der Frau im öffentlichen 
Leben, die das islamische Recht ihr erlaubt hat, keinerlei 
Schlechtigkeit resultiert und kein Schaden folgt. Vielmehr 

                                                      
86 Übereinstimmend über den Weg Abū Hurairas tradiert. 
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ist ihre Tätigkeit von Notwendigkeit für das öffentliche Le-
ben und für den Fortschritt der Gemeinschaft. Aus diesem 
Grund ist es unerlässlich für die Muslime, sich an die isla-
mischen Gesetze zu halten, gleichgültig, ob sie in der 
Stätte des Islam oder des kufr leben, in einem islamischen 
oder nichtislamischen Land, innerhalb der Gemeinschaft 
von Muslimen oder von Nichtmuslimen. Sie sollen die Tä-
tigkeiten in Angriff nehmen, die das islamische Recht der 
Frau erlaubt hat, und keinen Schaden fürchten. Denn im 
Handeln gemäß den islamischen Gesetzen liegt ein Schutz 
für die Frau und ein Fortschritt für die Gemeinschaft, und 
es bedeutet Gehorsam gegenüber den Befehlen und Ver-
boten Allahs. Denn das islamische Recht weiß besser, was 
für den Menschen als Individuum oder Gemeinschaft gut 
ist, und zwar sowohl im privaten als auch im öffentlichen 
Leben. 

Dies war in einer Kurzfassung das System, mithilfe des-
sen der Islam die Probleme angeht, die sich durch das Zu-
sammenkommen ergeben können, und zwar konkret das 
Zusammenkommen von Männern und Frauen. Dieses Sys-
tem macht deutlich, dass die mit ihm einhergehenden is-
lamischen Rechtssprüche ein Garant dafür sind, die Ent-
stehung von Verderbtheit zu verhindern, was durchaus 
das Resultat einer solchen Zusammenkunft sein kann. Sie 
garantieren, dass eine Rechtschaffenheit hervorgerufen 
wird, die von Reinheit, Gottesfurcht, Seriosität und Aktivi-
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tät erfüllt ist. Diese Ordnung steht für die Realisierung ei-
nes Privatlebens, in dem der Mensch Harmonie und Ruhe 
finden und sich von den Strapazen entspannen kann. 
Gleichzeitig gewährleistet sie ein öffentliches Leben, das 
von Seriosität und Produktivität geprägt ist und der Ge-
meinschaft jenes Glück und jenen Komfort bietet, den sie 
in ihrem Leben benötigt. Diese Rechtssprüche sind Teil 
des Beziehungssystems der Geschlechter, denn sie regeln 
die Zusammenkunft von Mann und Frau. Was aus dieser 
Zusammenkunft an Beziehungen entstehen und an Prob-
lemen resultieren kann, ist ein weiterer Bestandteil dieses 
Beziehungssystems der Geschlechter. Hierzu zählen Ehe-
schließung, Scheidung, Kindschaft, Unterhalt und ande-
res. Diese Rechtssprüche bezüglich der Ehe, der Schei-
dung und Ähnlichem betreffen zwar die Systeme der Ge-
sellschaft, da sie die Beziehungen zwischen den Einzelper-
sonen regeln. Von ihrem Ursprung her sind sie aber aus 
der Zusammenkunft von Mann und Frau entstanden. Da-
her werden sie von ihrem Ursprung und ihrer Entstehung 
her innerhalb des Beziehungssystems der Geschlechter 
erörtert. Was jedoch ihre Details und Zweigfragen an-
langt, so gelten sie als Teil der Gesellschaftssysteme und 
werden im Bereich der Rechtsbeziehungen untersucht. 
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Die Ehe 

Aus der Zusammenkunft von Mann und Frau gehen Be-
ziehungen hervor, die mit ihren Interessen und denen der 
Gemeinschaft, in der sie leben, zusammenhängen. Sie un-
terscheiden sich von den Problemen, die im Rahmen der 
Zusammenkunft in der Gesellschaft beim Handel, bei Ver-
mietung, Vertretung (wakāla) und Ähnlichem entstehen 
können. Zunächst mag es den Anschein haben, als ob sol-
che Beziehungen allein aus der Ehe bestehen. In Wahrheit 
stellt die Ehe jedoch nur eine dieser Beziehungen dar, die 
auch anderes umfassen. Deswegen ist der sexuelle Kon-
takt nicht die einzige Erscheinungsform des Arterhal-
tungsinstinkts, sondern nur eine seiner Erscheinungsfor-
men. Denn es existieren noch andere Erscheinungsfor-
men außer der sexuellen Beziehung. So sind Mutter- und 
Vaterschaft, die Geschwisterbande, die Liebe zu den El-
tern und den Onkeln sowohl mütterlicher- als auch väter-
licherseits alles Äußerungsformen des Arterhaltungsins-
tinkts. Von daher schließen die Beziehungen, die aus der 
zwischengeschlechtlichen Zusammenkunft entstehen, 
Mutter- und Vaterschaft etc. genauso mit ein wie die Ehe. 
Sie sind ebenso Teil des Beziehungssystems der Ge-
schlechter wie die Ehe selbst. Das islamische Recht erließ 
Gesetze bezüglich der Kindschaft, der Mutter- und Vater-
schaft ebenso wie die Gesetze bezüglich der Ehe. 

Doch stellt die Ehe den Ursprung dieser Beziehungen 
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dar, während alles andere davon abzweigt. Denn ohne 
Ehe würden keine Vaterschaft, keine Kindschaft, keine 
Mutterschaft und keine anderen Beziehungen existieren. 
Daher verkörpert die Ehe die Grundlage dieser Beziehun-
gen, die alle, was die Regelung betrifft, daraus abzweigen, 
obgleich das (bloße) Verspüren des Bedürfnisses den 
Menschen bereits in natürlicher Weise antreibt, um das 
Bedürfnis zu befriedigen, wie auch das Verspüren des (se-
xuellen) Bedürfnisses den Menschen zum sexuellen Kon-
takt vorpreschen lässt. Der Instinkt erfordert nämlich in 
gleicher Weise eine Befriedigung, wenn die Erscheinungs-
form der Mutter- bzw. der Kindschaft initiiert wird, wie er 
auch eine Befriedigung benötigt, wenn die Erscheinungs-
form des sexuellen Kontakts entfacht wird. Denn Ehe, 
Muttergefühl etc. sind alles Äußerungsformen des Arter-
haltungsinstinkts, und die dabei entstehenden Gefühle 
sind alles Gefühle der Arterhaltung. Die Neigung entsteht 
ihrerseits aus der Realität dieser Erscheinungsform, ver-
knüpft mit der ihr zugehörigen Konzeption. Dies gilt für 
jede andere Erscheinungsform in gleicher Weise. 

Die Ehe ist die Regelung der zwischengeschlechtlichen 
Beziehung, d. h. der sexuellen Verbindung zwischen 
Mann und Frau, mit einem speziellen System. Dieses spe-
zielle System ist es, das die sexuellen Beziehungen zwi-
schen den beiden Geschlechtern auf eine besondere 
Weise regeln muss. Nur innerhalb dieses Systems darf die 
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Fortpflanzung erfolgen und sich die menschliche Art ver-
mehren. Auf Grundlage dieses Systems sollte die Familie 
entstehen und auf seiner Basis die Regelung des privaten 
Lebens erfolgen. 

Der Islam hat zur Ehe angespornt und sie anbefohlen. 
Von ibn Masʿūd wird berichtet, dass der Gesandte Al-
lahs  sagte: 

» ʙʶॺلل ʞوج فإنه أغʚʯʻاءة فلॺال ʤؒʹاع مʠʯاس ʥاب مॺʵال ʙʵا معǻ
 »وأحʥʶ للفʙج، ومʥ لʠʯʴǻ ʤع فعلॻه Ǻالʦʶم فإنه له وجاء

Ihr jungen Menschen! Wer von euch in der Lage ist zu 
heiraten, der sollte es tun. Denn es ist senkender für den 
Blick und wahrender für die Scham. Und wer nicht dazu 
imstande ist, der soll fasten. Denn es ist ein Schutz für 
ihn.87 Qatāda berichtet von al-Ḥasan und dieser von Sa-
mura, 

 »نهى عʥ الʯʮʯل أن الʹʮي «

dass der Prophet das zölibatäre Leben (at-tabattul) 
untersagte.88. Und Qatāda rezitierte: 



Wahrlich, schon vor dir entsandten Wir Gesandte und 
gaben ihnen Frauen und Kinder. (3:38) Tabattul bedeu-
tet, sich der Ehe und der damit einhergehenden Lust zu 

                                                      
87 Übereinstimmend tradiert. 
88 Bei Aḥmad tradiert. 



215 
 

enthalten, um sich der Anbetung zu widmen. Und von Abū 
Huraira wird berichtet, dass der Prophet  sprach: 

»Ȃʙل الله، والʹاكح يʻʮفي س ʗاهʱʸال ،ʤهʯعلى الله إعان Ȗأن ثلاثة ح ʗ
 »ɹʯʴǻف، والȜʸاتʔ يʗȂʙ الأداء

Drei (Personen) haben von Allah das Recht auf Unter-
stützung: der Kämpfer auf dem Wege Allahs, derjenige, 
der heiraten möchte, um seine Keuschheit zu wahren, 
und ein Sklave, der sich loskaufen möchte.89 

Der Islam spornte dazu an, die jungfräuliche und die 
fruchtbare Frau zu heiraten sowie jene, die Frömmigkeit 
besitz. Anas berichtete, dass der Prophet  zur Ehe auf-
rief und das zölibatäre Leben strikt untersagte. Er  
sprach: 

 »تʚوجʦا الʦدود الʦلʦد، فإني مȜاثʤȜǺ ʙ الأنॻʮاء يʦم الॻɿامة«

Heiratet die freundliche, fruchtbare Frau, denn ich 
werde am Tage der Auferstehung mit den Propheten um 
eure Zahl wetteifern.90 Und Maʿqil ibn Yasār berichtete: 

ها فقال: إني أصʕʮ امʙأة ذات حʔʴ وجʸال، وȀن جاء رجل إلى الʹʮي «
لʰالʰة فقال: قال: لا. ثʤ أتاه الʰانॻة فʹهاه، ثʤّ أتاه ا ؟لا تلʗ، أفأتʚوجها

ʤȜǺ ʙاثȜد فإني مʦلʦدود الʦا الʦوجʚت« 

Ein Mann kam zum Propheten  und sprach: „Ich 

                                                      
89 Bei al-Ḥākim und ibn Ḥibbān überliefert. 
90 Bei Aḥmad überliefert. 
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fand (aṣabtu) eine Frau von nobler Herkunft und Schön-
heit. Doch sie kann keine Kinder gebären. Soll ich sie hei-
raten?“ Der Prophet  antwortete: „Nein!“ Der Mann 
kehrte ein zweites Mal wieder, doch der Prophet ver-
neinte. Er kam ein drittes Mal, und der Gesandte sprach: 
„Heiratet die freundliche, fruchtbare Frau, denn ich 
werde am Tage der Auferstehung mit den Propheten um 
eure Anzahl wetteifern.“91 Aṣabtu bedeutet „finden“ o-
der „wollen“. Und von Ğābir wird berichtet, dass der Pro-
phet  zu ihm sprach: 

ʚوجʙȜǺ ʕاً تلاعʮها قال ثـʻـʮـاً، فقال: هلا ت ؟ǻا جابʙ تʚوجـȜǺ ʕـʙاً أم ثـʻـʮـاً «
ʣॺɸوتلا« 

„O Ğābir, hast du eine Jungfrau geheiratet oder eine 
nicht mehr jungfräuliche (ṯaīyib)?“ Er antwortete: „Eine 
nicht mehr jungfräuliche.“ Da fragte der Prophet: „Wa-
rum hast du keine Jungfrau geheiratet, mit der du spie-
len und sie mit dir spielen kann?“92. Und Abū Huraira be-
richtet vom Propheten , der sprach: 

»ʙفʡيʹها، فاʗالها، ولʸʱها، ولʮʴʲالها، ولʸع: لȁأة لأرʙʸات  تʹؒح الʘب
 »الʗيʥ تȁʙـʕ يʗاك

Eine Frau wird aus vier Gründen geehelicht: um ihres 
Vermögens willen, um ihrer Herkunft willen, um ihrer 

                                                      
91 Bei Abū Dāwūd überliefert. 
92 Übereinstimmend tradiert. 



217 
 

Schönheit willen und um ihres frommen Glaubens wil-
len. So wähle diejenige, die frommen Glaubens ist, sonst 
mag es dir leid tun!93 Es gilt für einen Mann als wün-
schenswert (mandūb), eine Jungfrau zu wählen sowie 
eine Frau, von der bekannt ist, dass sie fruchtbar sein 
müsste. Dabei lassen sich hinsichtlich der Fruchtbarkeit 
aus der Biographie ihrer Mutter und ihrer Tanten väterli-
cher- wie mütterlicherseits Rückschlüsse ziehen. Des Wei-
teren soll er eine Frau wählen, die Frömmigkeit besitzt 
und Schönheit, damit er seine Keuschheit wahren kann. 
Ferner soll sie aus gutem Hause stammen, d. h. mit tiefen 
Wurzeln, was Wohltätigkeit, Gottesfurcht und Würde be-
trifft. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Attribute Vo-
raussetzungen sind, sondern vielmehr, dass sie wün-
schenswert und von Vorteil wären. Es ist ansonsten dem 
Mann überlassen, seine Ehefrau nach seinen Vorstellun-
gen zu wählen, ebenso wie es der Frau erlaubt ist, sich für 
einen Mann ihrer Wahl zu entscheiden. 

Was die Frage der sozialen Ebenbürtigkeit (kafāʿa) zwi-
schen den beiden Ehepartnern betrifft, so hat dies keiner-
lei Basis im Islam und findet lediglich in falschen aḥādīṯ 
Erwähnung. Der ehrenvolle Koran widerspricht dem 
ebenso wie die aḥādīṯ ṣaḥīḥa. So ist jede Muslimin jedem 
Muslim ebenbürtig und umgekehrt. Die Unterschiede zwi-
schen Mann und Frau, was Vermögen, Beruf, Herkunft 

                                                      
93 Übereinstimmend tradiert. 
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und andere Dinge betrifft, sind ohne Gewicht. So ist der 
Sohn eines Müllmanns der Tochter des Kalifen (amīr al-
muʾminīn) ebenso würdig wie die Tochter eines Friseurs 
dem Sohn eines Herrschers. Die Muslime stehen somit 
alle auf gleicher Stufe. Der Erhabene sagt: 



Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, 
welcher der Gottesfürchtigste ist. (49:13) Der Prophet 
verheiratete seine Cousine Zainab bint Ğaḥš al-Asadīya 
mit Zaid ibn Ḥāriṯa, einem freigelassenen Sklaven. Auch 
berichtet ʿAbdullāh ibn Buraida von seinem Vater, der 
sagte: 

ع بي قالʕ: إن أبي زوجʹي ابʥ أخॻه لʙʻفف جاءت فʯاة إلى رسʦل الله «
ردت خʯʴॻʴه. قال فʱعل الأمʙ إلʻها فقالʕ قʗ أجʚت ما صʹع أبي، ولʥؒ أ

 »أن أعلʤ الʹʴاء أن لʛॻ إلى الآǺاء مʥ الأمʙ شيء

Ein Mädchen kam zum Gesandten Allahs und sagte: 
„Mein Vater verheiratete mich mit dem Sohn seines Bru-
ders, um durch mich dessen niedrigen Stand anzuhe-
ben.“ Der Prophet  überließ ihr die Entscheidung (bei 
ihrem Mann zu bleiben oder nicht). Sie erwiderte: „Ich 
akzeptiere, was mein Vater tat. Doch ich wollte die 
Frauen wissen lassen, dass die Väter nicht darüber zu 
entscheiden haben.“94 Ihre Aussage „um durch mich des-
sen Stand anzuheben“ bedeutet, um den sozialen Status 

                                                      
94 Bei ibn Māğa überliefert. 
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des Neffen durch die Heirat mit ihr zu verbessern. Das be-
deutet wiederum, dass er sie gegen ihren Willen geheira-
tet hatte, da sie ihn als Ehemann als nicht passend erach-
tete, jedoch nicht, weil er ihr nicht würdig erschien, denn 
schließlich war er ihr Cousin. Doch es ging ihr um ihre Zu-
stimmung. Und Abū Ḥātim al-Muzanī berichtete: Es 
sprach der Gesandte Allahs: 

ي ، إلا تفعلʦا تʥؒ فʯʹة فإذا أتاكʤ مʥ تʙضʦن ديʹه وخلقه فأنʦʲؒه«
اءكʤ ج قال: إذا ؟الأرض وفʴاد ʙʻʮؕ. قالʦا: ǻا رسʦل الله، وȀن ؕان ॻɼه

 »مʥ تʙضʦن ديʹه وخلقه فأنʦʲؒه. ثلاث مʙات

„Wenn ein Mann zu euch kommt, dessen Glaube (dīn) 
und Charakter ihr schätzt, so verheiratet ihn (mit eurer 
Tochter). Wenn ihr dies nicht tut, wird fitna und große 
Verdorbenheit auf Erden herrschen.“ Sie fragten: „O Ge-
sandter Allahs, auch wenn etwas mit ihm ist?“ Er ant-
wortete: „Wenn ein Mann zu euch kommt, dessen Glau-
ben und Charakter ihr schätzt, so verheiratet ihn.“ Er 
wiederholte dies dreimal.95 At-Tirmiḏī tradiert diesen 
ḥadīṯ ebenfalls über Abū Huraira mit dem Wortlaut: Es 
sprach der Gesandte Allahs : 

»ʹʯف ʥؒا تʦه. إلا تفعلʦوجʚن ديʹه وخلقه فʦضʙت ʥم ʤȜॻإل ʔʠة في إذا خ
 »وفʴاد عʞȂʙالأرض 

Wenn jemand um die Hand eurer Tochter anhält, des-
sen Glaube (dīn) und Charakter ihr schätzt, so gebt sie 

                                                      
95 Bei at-Tirmiḏī überliefert. 
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ihm zur Frau. Tut ihr dies nicht, werden sich fitna und 
große Verdorbenheit auf Erden ausbreiten. Dieser ḥadīṯ 
wurde auch über andere Wege tradiert. Zudem wird von 
Abū Huraira berichtet, dass Abū Hind beim Propheten ei-
nen Aderlass am Schädelscheitel durchführte: Da sagte 
der Prophet : 

 »ǻا بʹي بॻاضة أنʦʲؒا أǺا هʹʗ وانʦʲؒا إلॻه«

O Stamm der Bayāḍa. Verheiratet Abū Hind und ver-
heiratet eure Kinder mit seinen.96 Ḥanẓala ibn abī Sufyān 
al-Ğumahī berichtete von seiner Mutter, die sprach: Ich 
sah die Schwester von ʿAbdurraḥmān ibn ʿAuf als Ehefrau 
von Bilāl.97 Diese Beweise belegen explizit, dass die sozi-
ale Ebenbürtigkeit zwischen den Eheleuten unerheblich 
ist und keinerlei Bedeutung hat. Jede Frau, die einen 
Mann als ihren Ehegatten akzeptiert, soll ihn durch ihre 
Einwilligung heiraten dürfen. Und umgekehrt soll jeder 
Mann, der eine Frau als Ehegattin akzeptiert, sie durch 
seine Einwilligung heiraten dürfen, ohne der Statusgleich-
heit irgendeine Beachtung zu schenken. Was von ibn 
ʿUmar berichtet wird, dass der Prophet  sprach 

 لقʻʮلة، وحي لʲي، ورجل لʙجل، إلاالعʙب أكفاء Ǻعʷهʤ لॺعʞ قʻʮلة «
 »حائʣ وحʱام

Die Araber sind einander ebenbürtig, ein Stamm dem 

                                                      
96 Bei al-Ḥākim überliefert. 
97 Bei ad-Dāraquṭnī überliefert. 
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anderen, eine Sippe der anderen und ein Mann dem an-
deren, außer ein Weber und ein Aderlässer, so gilt dieser 
ḥadīṯ als erdichtet. Er hat keinerlei authentischen Ur-
sprung und ist damit nichtig. Ibn Abī Ḥātim sagte: Ich 
fragte meinen Vater nach diesem ḥadīṯ und er antwortete: 
„Er ist ungültig.“ Und ibn ʿAbdulbirr sagte dazu: Dieser 
ḥadīṯ ist ungültig und erfunden. Und was den ḥadīṯ von 
Muʿaḏ betrifft, der bei al-Bazzār überliefert ist und lautet 

»ʞعǺ أكفاء ʤهʷعǺ اليʦʸوال ،ʞعǺ أكفاء ʤهʷعǺ بʙالع« 

Die Araber sind einander ebenbürtig und die befrei-
ten Sklaven sind einander ebenbürtig, so gilt dessen 
Überliefererkette als schwach. Und was den ḥadīṯ von 
Buraira anlangt, in welchem der Prophet zu ihr sprach, als 
sie freigelassen wurde 

» ȏارʯفاخ ʣمع ʣعʷǺ Ȗʯع ʗق« 

Dein Ehevertrag ist mit dir freigelassen worden, so 
hast du die Wahl98, so ist er bei ad-Dāraquṭnī über den 
Weg ʿ Āʾišas, Allah möge Wohlgefallen mit ihr haben, über-
liefert worden. Doch enthält er keinen Hinweis auf die Be-
dingung der sozialen Ebenbürtigkeit. Ihr Ehemann war 
schließlich Sklave. Und im Falle der Freilassung einer ver-
heirateten Sklavin wird ihr freigestellt, bei ihrem Ehe-
mann zu bleiben oder die Ehe annullieren zu lassen. Der 

                                                      
98 Bei deinem Ehemann zu bleiben, der ein Sklave ist, oder dich von 
ihm zu trennen. 



222 
 

ḥadīṯ enthält keinen Hinweis auf die Bedingung von Eben-
bürtigkeit. Der Beleg dafür, dass der Ehemann Burairas 
ein Sklave war, ist der Bericht al-Qāsims von ʿ Āʾiša, in dem 
erwähnt wird, dass Buraira mit einem Sklaven verheiratet 
war. Als ʿĀʾiša sie nämlich freiließ, sagte der Prophet zu 
ihr: 

 »اخʯارȏ فإن شʕʭ أن تʰȜʸي تʕʲ هʘا العʗʮ، وȀن شʕʭ أن تفارॻɾه«

Du kannst wählen. Wenn du möchtest, kannst du bei 
diesem Sklaven bleiben, und wenn nicht, darfst du dich 
von ihm trennen.99 Belegt wird das ebenfalls durch den 
ḥadīṯ, der bei Muslim überliefert wird und den ʿUrwa von 
ʿĀʾiša mit folgendem Wortlaut berichtet: 

ان زوجها عʗʮاً فʙʻʳها رسʦل الله « ʙاً لʤ ولʦ ؕان ح أن بʙȂʙة أعʯقʕ وؕ
 »ʙʻʳǻها

Buraira wurde freigelassen und ihr Ehemann war 
Sklave. Da überließ ihr der Gesandte  die Wahl. Wäre 
er ein freier Mann gewesen, hätte der Prophet ihr nicht 
die Wahl gelassen. Was den Bericht betrifft, dass der Pro-
phet sagte: 

 »ولॻاءلا تʹʦʲؒا الʹʴاء إلا مʥ الأكفاء، ولا تʚوجʦهʥ إلا مʥ الأ «

Heiratet nur die Frauen, die euch ebenbürtig sind, und 
verheiratet sie nur mit den Erlauchten, so ist dieser 
schwach und hat keinerlei Ursprung. 

                                                      
99 Bei Aḥmad überliefert. 
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Damit wird klar, dass nicht ein einziger Text existiert, 
der die Bedingung von Statusgleichheit impliziert, und 
dass die dafür herangezogenen Texte ungültig bzw. ohne 
entsprechenden Beweisaspekt sind. Die Bedingung der 
Statusgleichheit würde zudem der Aussage des Gesand-
ten widersprechen: 

» ȎʦقʯالǺ ي إلاʸʱي على عȁʙل لعʷلا ف« 

Kein Araber ist einem Nichtaraber vorzuziehen außer 
durch Gottesfurcht.100 Sie würde ferner dem eindeutigen 
Korantext widersprechen: 



Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, 
welcher der Gottesfürchtigste ist. (49:13) 

Was die Unterschiedlichkeit der Religionen anlangt, so 
ist dabei nicht die Statusgleichheit der Diskussionsgegen-
stand. Es wird hier vielmehr die Eheschließung zwischen 
Muslimen und Nichtmuslimen erörtert, was ein anderes 
Thema ist. Das wird aus der Tatsache klar, dass Allah, der 
Erhabene, dem muslimischen Mann erlaubt hat, eine Frau 
von den Schriftbesitzern – Jüdin oder Christin – zu heira-
ten. So sagt Er: 

                                                      
100 Bei Aḥmad überliefert. 
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





Heute sind euch alle guten Dinge erlaubt worden. Und 
die Speise derer, denen die Schrift gegeben wurde, und 
eure Speise ist ihnen erlaubt. Auch sind euch die Keu-
schen unter den gläubigen Frauen und die Keuschen un-
ter den Frauen, denen die Schrift gegeben wurde, er-
laubt, wenn ihr ihnen die Brautgabe gebt, allein für die 
Ehe, nicht für Unzucht und nicht für heimliche Liebschaf-
ten. (5:5) Die āya ist deutlich in der Aussage, dass die Ehe 
mit den keuschen Frauen von den Schriftbesitzern (ahl al-
kitāb) erlaubt und die Brautgabe an sie zu zahlen ist. Ge-
mäß dieser āya ist es dem muslimischen Mann also ge-
stattet, eine Frau von den Schriftbesitzern zu heiraten, da 
erwähnt wird, dass die keuschen Frauen von den Schrift-
besitzern den muslimischen Männern erlaubt sind. Das 
bedeutet, dass die Ehe mit ihnen gestattet ist. Was jedoch 
die Heirat einer muslimischen Frau mit einem Mann der 
Schriftbesitzer anlangt, so ist dies islamrechtlich verboten 
und kategorisch untersagt. Sollte es dazu gekommen sein, 
gilt die Ehe als nichtig und als nicht geschlossen. Das Ver-
bot der Heirat einer Muslimin mit einem Mann der 
Schriftbesitzer liegt dem deutlichen Korantext zugrunde. 
So sagt der Erhabene: 
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





Ihr, die ihr glaubt, wenn gläubige Frauen als Auswan-
derinnen zu euch kommen, so prüft sie. Allah weiß am 
besten, wie es um ihren Glauben steht. Wenn ihr sie dann 
gläubig findet, so schickt sie nicht zu den Ungläubigen 
zurück. Weder sind diese Frauen (als Gattinnen) ihnen er-
laubt noch sind sie (als Gatten) diesen Frauen erlaubt.“ 
(60:10) Dieser Korantext lässt nur eine einzige Bedeutung 
zu, dass eine muslimische Frau keine nichtmuslimischen 
Männer heiraten darf und nichtmuslimische Männer 
keine muslimischen Frauen. Der Unglaube des Ehemanns 
ist ein Faktor, der den Ehevertrag mit einer muslimischen 
Frau nicht vollziehbar macht. Der Erhabene sagt: 



Wenn ihr sie dann gläubig findet, so schickt sie nicht 
zu den Ungläubigen (kuffār) zurück. (60:10) Er verwen-
dete hier den Begriff kuffār (Ungläubige) und nicht 
mušrikūn (Götzendiener), um jeden Ungläubigen einge-
schlossen zu wissen, sei er Götzendiener oder Schriftbe-
sitzer. Was den Fakt betrifft, dass die Schriftbesitzer – Ju-
den und Christen – als Ungläubige anzusehen sind, so 
steht dies mit klarem Korantext fest. Der Erhabene sagt: 
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



Diejenigen, die ungläubig sind von (min) den Besit-
zern der Schrift und den Götzendienern, möchten nicht, 
dass euch etwas Gutes von eurem Herrn herabgesandt 
werde. (2:105) Die Präposition min (von) dient hier der 
Verdeutlichung (bayān), nicht der Aussonderung 
(tabʿīḍ)101. Auch sagt der Erhabene: 







Wahrlich, diejenigen, die an Allah und Seine Gesand-
ten nicht glauben und zwischen Allah und Seinen Ge-
sandten zu trennen versuchen und sagen „Wir glauben 
an die einen und verwerfen die anderen“ und einen Zwi-
schenweg einschlagen möchten, diese sind die wahren 
Ungläubigen, und bereitet haben Wir den Ungläubigen 
eine schmähliche Strafe. (4:150-151) Die Schriftbesitzer 

                                                      
101 Aussonderung hier im Sinne von einen Teil aus einem Ganzen neh-
men bzw. Einzelne aus einer Gruppe. Das heißt, die Präposition min 
dient hier nicht der Beschreibung eines Teils der Schriftbesitzer (Aus-
sonderung), sondern der Erwähnung ihres generellen Merkmals, als 
ob Er sagen würde: Die Schriftbesitzer sind ungläubig. Es ist also eine 
allgemeine Beschreibung für alle Schriftbesitzer und nicht nur für ei-
nen Teil von ihnen. 
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glauben nicht an die Botschaft Muḥammads und gelten 
daher als Ungläubige (kuffār). Der Erhabene sagt: 



Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen: „Allah 
ist der Messias, der Sohn Marias.“ (5:17) Auch sagt Er: 



Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen: „Allah 
ist der Dritte von dreien.“ (5:73) Und Er sagt: 



Diejenigen, die ungläubig sind vom (min) Volk der 
Schrift und den Götzendienern […]. (98:1) Hier dient die 
Präposition min ebenfalls der Verdeutlichung (bayān) und 
nicht der Aussonderung (tabʿīḍ). Weiter sagt der Erha-
bene: 



Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind vom (min) 
Volk der Schrift und den Götzendienern […]. (98:6) Auch 
hier dient die Präposition min der Verdeutlichung (bayān) 
und nicht der Aussonderung (tabʿīḍ). Und Er sagt: 



Er ist es, der die Ungläubigen vom Volk der Schrift und 
die Götzendiener aus ihrer Heimstätte zur ersten Ver-
sammlung austrieb. (59:2) Auch sagt Er: 
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            

Hast du nicht die gesehen, die Heuchler sind? Sie spre-
chen zu ihren Brüdern vom Volk der Schrift, die ungläu-
big sind […]. (59:11) Mit diesen āyāt wird deutlich, dass 
die Schriftbesitzer durch die klare Koranaussage Ungläu-
bige sind und die Bezeichnung kuffār sie umfasst. Auf-
grund dessen sind die Worte Allahs 





Wenn ihr sie dann gläubig findet, so schickt sie nicht 
zu den Ungläubigen zurück. Weder sind sie (die Frauen) 
diesen (Männern) erlaubt noch sind diese (als Ehemän-
ner) ihnen (den Frauen) erlaubt klar in der Aussage, dass 
es der muslimischen Frau in keiner Weise gestattet ist, ei-
nen Mann von den Schriftbesitzern zu ehelichen, da die 
Schriftbesitzer (ahl al-kitāb, Volk der Schrift) generell zu 
den kuffār gehören. 

Was die Polytheisten (mušrikūn) betrifft, die nicht zu 
den Schriftbesitzern zählen, wie die Zoroastrier, die 
Sabäer, die Buddhisten, die Götzendiener und andere, so 
ist die Ehe mit ihnen, in welcher Form auch immer, verbo-
ten. Weder darf der muslimische Mann eine mušrika hei-
raten noch die muslimische Frau einen mušrik. Dies geht 
aus den definitiven Korantexten explizit hervor. Der Erha-
bene sagt: 
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





Und heiratet keine Götzendienerinnen, ehe sie glau-
ben. Und eine gläubige Sklavin ist besser als eine Götzen-
dienerin, mag sie euch noch so gut gefallen. Und verhei-
ratet nicht (gläubige Frauen) mit Götzendienern, ehe sie 
glauben. Und ein gläubiger Sklave ist besser als ein Göt-
zendiener, mag er euch noch so gut gefallen. (2:221) Die-
ser Vers lässt nur eine einzige Bedeutung zu, nämlich das 
absolute Verbot der Eheschließung eines muslimischen 
Mannes mit einer Götzendienerin (mušrika) und einer 
muslimischen Frau mit einem Götzendiener (mušrik). 
Sollte eine solche Ehe geschlossen werden, ist sie ungültig 
und gilt als nicht vollzogen. Von Ḥasan ibn Muḥammad, 
der sagte: 

ل لام فʥʸ أسلʤ قʮإلى مʦʱس هʙʱ يʗعʦهʤ إلى الإس كʔʯ رسʦل الله «
ل له ذبʲॻة ولا تʹؒح  ʓؕة في أن لا تȂʚʱه الॻعل ʕȁʙلا ض ʥه لمʹه، وم

 »امʙأة

Der Gesandte Allahs schrieb an die Zoroastrier Hağars 
und rief sie zum Eintritt in den Islam auf. Wer in den Is-
lam eintritt, so wird dies von ihm angenommen. Wer es 
nicht tut, dem wird die ğizya auferlegt, auf dass kein 
Fleisch von ihm gegessen und keine Frau von seinem 
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Glauben geehelicht werde.102 

Das islamische Recht begnügt sich also nicht nur damit, 
das Heiraten anzuregen und dafür zu werben, sondern er-
klärt auch, welche Personen der Muslim und welche die 
Muslimin heiraten dürfen und welche Personen für jeden 
von ihnen ausgeschlossen sind. Ferner zeigt es auf, nach 
welchen Eigenschaften bei ihren potenziellen Ehepart-
nern die Heiratswilligen wünschenswerterweise suchen 
sollen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Frau nicht mit 
einem anderen Mann verheiratet ist bzw. sich nicht in der 
ʿidda-Zeit103 befindet, denn Bedingung für eine Eheschlie-
ßung ist, dass sich die Frau außerhalb eines bestehenden 
Ehe- oder ʿidda-Verhältnisses befindet. 

Was die verlobte Frau betrifft, deren Ehevertrag noch 
nicht geschlossen ist, so muss Folgendes erörtert werden. 
Hat sie oder ihr Vormund dem Antrag des Heiratsanwär-
ters entsprochen bzw. hat sie ihrem Vormund die Erlaub-
nis hierzu oder zu ihrer Verheiratung erteilt, sei es in ex-
pliziter oder impliziter Form, so darf kein anderer Bewer-
ber um sie anhalten. Dies basiert auf dem Bericht von 
ʿUqba ibn ʿĀmir, dass der Gesandte Allahs sprach: 

أخॻه، ولا  الʓʸمʥ أخʦ الʓʸمʥ فلا ʲǻل للʓʸمʥ أن يʯʮاع على بॻع«
 »ʔʠʳǻ على خॺʠة أخॻه حʯى يʘر

                                                      
102 Bei al-Baihaqī tradiert. 
103 Warteperiode für die verwitwete oder geschiedene Frau bis zur 
neuerlichen Ehefähigkeit. 
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Der Gläubige ist des Gläubigen Bruder. So ist einem 
Gläubigen nicht erlaubt, einen Handel über den Handel 
seines Bruders abzuschließen und eine Verlobung über 
die Verlobung seines Bruders durchzuführen.104 Und Abū 
Huraira berichtete, dass der Prophet  sprach: 

 »لا ʔʠʳǻ الʙجل على خॺʠة أخॻه حʯى يʹؒح أو يʙʯك«

Ein Mann darf sich nicht mit einer Frau verloben, die 
bereits mit seinem Bruder verlobt ist, bis er sie heiratet 
oder er sich trennt.105 Wenn die Beworbene den Bewer-
ber jedoch ablehnt oder seiner Anfrage noch nicht zuge-
stimmt hat bzw. im Begriff ist, sich über ihn zu erkundigen, 
so ist es in dem Fall zulässig, dass ein anderer Mann um 
sie anhält. Sie gilt dann noch nicht als verlobt. Dies beruht 
auf dem Bericht von Fāṭima bint Qais, die zum Propheten 
kam und erwähnte, dass sowohl Muʿāwiya als auch Abu 
Ğahm um sie anhielten. Da sagte der Gesandte: 

» ʥاه عʶع عʷǻ فلا ʤجه ʦك لا مال له، وأما أبʦعلʶة فȂأما معاو
ʗȂز ʥي أسامة بʲؒعاتقه، ان« 

Was Muʿāwiya betrifft, so ist er ein Habenichts, der 
kein Geld hat. Und was Abū Ğahm anlangt, so legt er sei-
nen Stock nicht von seiner Schulter ab. Heirate (lieber) 
Usāma ibn Zaid.106 So verlobte sie der Prophet  mit 
Usāma, nachdem sie ihn darüber informierte, dass 

                                                      
104 Bei Muslim überliefert. 
105 Bei al-Buḫārī überliefert. 
106 Bei Muslim überliefert. 
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Muʿāwiya und Abū Ğahm um sie warben. 

Ist die Frau verlobt, so hat nur sie das Recht, der Heirat 
zuzustimmen oder sie abzulehnen. Es steht weder einem 
Vormund noch einer anderen Person zu, sie ohne ihre Ein-
willigung zu verheiraten oder ihr die Heirat zu verbieten. 
So berichtet ibn ʿAbbās, dass der Gesandte  sprach: 

 »تهاالʔʻʰ أحȖ بʹفʴها مʥ ولʻها، والʙȜॺ تʯʴأذن في نفʴها وȀذنها صʸا«

Die bereits verheiratet gewesene Frau (ṯaīyib) hat das 
größere Entscheidungsrecht über sich selbst als ihr Vor-
mund. Und die Jungfrau wird um Erlaubnis gefragt; ihr 
Schweigen gilt als Einverständnis.107 Das heißt, ihre stille 
Zustimmung. Auch berichtet Abū Huraira, dass der Ge-
sandte  sprach: 

ʦل الله، لا تʹؒح الأʤǻ حʯى تʯʴأمʙ، ولا الʙȜॺ حʯى تʯʴأذن. قالʦا: ǻا رس«
ʃॻ إذنها  »تʕȜʴ قال: أن ؟وؕ

„Die bereits Verheiratetgewesene (ṯaīyib) wird nicht 
verehelicht, ehe sie dies angeordnet hat, ebenso wenig 
die Jungfrau, ehe sie um Erlaubnis gefragt wurde.“ Sie 
fragten: „O Gesandter Allahs, wie sieht ihre Erlaubnis 
denn aus?“ Er antwortete: „Dass sie schweigt.“108 Und 
ibn ʿAbbās berichtet: 

هة، فʙؕʘت أن أǺاها زوجها وهي ؕار  أن جارȂة ʙȜǺاً أتʕ رسʦل الله «
 »فʙʻʳها الʹʮي 

                                                      
107 Bei Muslim überliefert. 
108 Übereinstimmend tradiert. 
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Eine Jungfrau kam zum Gesandten Allahs und er-
klärte, dass ihr Vater sie gegen ihren Willen verheiratet 
hätte. Da überließ der Prophet  ihr die Wahl.109 Und al-
Ḫansāʾ bint Ḫiḏām al-Anṣārīya berichtet: 

 »فʙد نؒاحها أن أǺاها زوجها وهي ثʔʻ فʙؒهʕ ذلʣ فأتʕ رسʦل الله «

Ihr Vater verheiratete sie als ṯaīyib110 und ihr missfiel 
es. Daraufhin ging sie zum Gesandten Allahs , der ihre 
Eheschließung annullierte.111 Diese aḫādīṯ belegen in al-
ler Klarheit, dass die Ehe nicht geschlossen wird, solange 
die Frau nicht ihre Zustimmung erteilt hat. Hat sie das Hei-
ratsangebot abgelehnt oder wurde sie gegen ihren Willen 
verheiratet, wird der Vertrag annulliert, es sei denn, sie 
besinnt sich eines anderen und erklärt sich einverstanden. 

Was das Verbot betrifft, die Heirat einer Frau zu ver-
hindern, wenn jemand um sie wirbt, so ist dies durch den 
Koran belegt. Der Erhabene sagt: 



So haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, 
wenn sie sich in gütiger Weise einigen. (2:232) Ebenso 
beruht dies auf dem ḥadīṯ ṣaḥīḥ von Maʿqil ibn Yasār, der 
sagte: 

                                                      
109 Bei Abū Dāwūd tradiert. 
110 Eine Frau, die bereits verheiratet war. 
111 Bei al-Buḫārī tradiert. 
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زوجʕ أخʯاً لي مʥ رجل فʠلقها، حʯى إذا انقʕʷ عʗتها جاء ʮʠʳǻها «
 لا فقلʕ له: زوجʣʯ وأفʙشʣʯ وأكʙمʣʯ فʠلقʯها، ثʤ جʕʭ تʮʠʳها، لا ऌالله

انʕ الʙʸأة تʗȂʙ أن ت ان رجلاً لا Ǻأس Ǻه، وؕ ʙجع إلॻه. تعʦد إلʣॻ أبʗاً، وؕ
ا رسʦل الله فقلʕ الآن أفعل     ǻفأنʚل الله تعالى هʘه الآǻة: 

 »قال فʚوجها إǻاه

Ich verheiratete meine Schwester mit einem Mann, 
der sich von ihr scheiden ließ. Nachdem ihre ʿidda-Frist 
verstrichen war, kam er erneut und bat um ihre Hand. 
Doch ich sagte zu ihm: „Ich gab sie dir zur Frau, ließ dich 
ihr beiwohnen und war großzügig zu dir. Jedoch hast du 
dich von ihr scheiden lassen. Und nun kehrst du zurück, 
um sie erneut zu heiraten? Nein, bei Allah, sie wird nie-
mals zu dir zurückkehren.“ Dabei war er kein schlechter 
Mann, und die Frau wollte zu ihm zurück. Da sandte Al-
lah diese āya herab: So haltet sie nicht davon ab, ihre 
Gatten zu heiraten, wenn sie sich in gütiger Weise eini-
gen. Ich sagte: „Jetzt tue ich es, o Gesandter Allahs.“ Und 
ich gab sie ihm zur Frau. In einer anderen Überlieferung 
sagte er: 

 »فؒفʙَّت عʻʸǻ ʥʹي وأنʯʲؒها إǻاه«

Ich sühnte meinen Schwur und gab sie ihm zur Frau.112 
ʿAḍl bedeutet, der Frau die Eheschließung zu verwehren, 
wenn sie diese wünscht. Dies ist ḥarām, und wer es tut, 
ist ein Frevler (fāsiq). Wer also eine Frau daran hindert zu 

                                                      
112 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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heiraten, wird mit dieser Handlung zu einem fāsiq. Die 
Rechtsgelehrten erklärten explizit, dass ein Mann durch 
ʿaḍl zum fāsiq wird. Sobald der Frau ein Heiratsantrag ge-
macht wird oder sie den Wunsch zur Heirat äußert, steht 
es ihr alleine zu, die Rechtshandlung (taṣarruf) durchzu-
führen und entweder zuzustimmen oder abzulehnen. 

Sobald der Mann und die Frau sich auf die Eheschlie-
ßung geeinigt haben, ist es ihre Pflicht, den Heiratsvertrag 
abzuschließen; denn ohne islamrechtlichen Vertrag kann 
die Ehe nicht geschlossen werden. Diese Heirat gilt nur 
dann, wenn sie durch einen islamrechtlich korrekten Ver-
trag, der gemäß den islamischen Rechtssprüchen abläuft, 
geschlossen wurde. Nur dann ist es für sie erlaubt, sexu-
ellen Verkehr miteinander zu haben, und nur dann finden 
die Gesetze Anwendung, die mit den Eheangelegenheiten 
verbunden sind. Solange kein Vertrag geschlossen wurde, 
kann von einer Heirat nicht die Rede sein, auch wenn der 
Mann und die Frau lange Zeit zusammengelebt haben. 
Daher gilt das Zusammenleben eines Paares, das ähnlich 
wie zwei Ehepartner miteinander lebt, nicht als Ehe, son-
dern als zinā. Ebenso gilt das Zusammenleben zweier 
Männer, die einvernehmlich eine Beziehung führen, nicht 
als Ehe, sondern als liwāṭ (gleichgeschlechtliche Unzucht). 

Was die zivile Eheschließung betrifft, so handelt es sich 
um eine Vereinbarung zwischen Mann und Frau über das 
gemeinsame Zusammenleben, über eine eventuelle 
Scheidung und was aus alldem an Unterhaltsforderungen 
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und Rechtshandlungen resultiert bzw. an Regeln für das 
Verlassen der Wohnung, den gegenseitigen Gehorsam 
und Ähnliches. Ferner geht es um Elternrecht, um das Sor-
gerecht für den Sohn oder die Tochter usw. Des Weiteren 
geht es in einer solchen Vereinbarung um Erb- und Ab-
stammungsangelegenheiten und um alles Weitere, was 
mit der Beziehung bzw. deren Ende verbunden ist, gemäß 
den Bedingungen, auf die sie sich einigen und nach denen 
sie handeln. Die zivile Ehe ist somit nicht nur eine bloße 
Ehevereinbarung, sondern ein umfassendes Abkommen 
bezüglich der Heirat und allem, was daraus an Nachkom-
menschaft, Unterhalt, Erbe usw. resultieren kann. Darin 
inbegriffen sind die Fälle, in denen eine einvernehmliche 
oder auch einseitige Trennung möglich ist, d. h., der zivile 
Ehevertrag schließt die Scheidung mit ein. Darüber hinaus 
stellt er jedem Mann frei, jedwede Frau zu heiraten, und 
umgekehrt jeder Frau, jeden Mann zu heiraten. Alles er-
folgt ihrem Wunsch entsprechend gemäß der miteinan-
der getroffenen Vereinbarung. Aufgrund dessen ist die zi-
vile Eheschließung islamrechtlich unzulässig und wird kei-
nesfalls als Ehevereinbarung angesehen. Sie wird nicht als 
Ehevertrag betrachtet, da sie islamrechtlich wertlos ist. 

Die Ehe wird auf Basis einer islamrechtlich gültigen Un-
terbreitung bzw. Anfrage (īğāb) und einer dementspre-
chend gültigen Zusage (qubūl) geschlossen. Der īğāb geht 
initiativ von einem der Partner aus, während der qubūl 
vom anderen Partner geäußert wird. So kann sich z. B. die 
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Verlobte mit den Worten an den Verlobten richten: „Ich 
verheirate mich mit dir.“ Und der Verlobte antwortet: „Ich 
habe zugestimmt“, oder umgekehrt. So, wie īğāb und 
qubūl zwischen den Verlobten direkt vonstattengehen 
können, ist es genauso korrekt, wenn dies zwischen den 
Bevollmächtigten der beiden durchgeführt wird bzw. zwi-
schen einem der Verlobten und dem Bevollmächtigten 
des anderen. Für den īğāb (d. h. bei der initiativen Unter-
breitung) besteht die Bedingung, dass der Ausdruck „ver-
heiraten“ in der Formulierung wörtlich Erwähnung findet, 
während es im qubūl nicht zur Bedingung zählt. Bedin-
gung ist hier lediglich die Zustimmung des Partners zum 
vorgebrachten īğāb, und zwar in irgendeiner Formulie-
rung, die das Gefühl von Zustimmung und Einverständnis 
wiedergibt. Ferner müssen īğāb und qubūl in der Vergan-
genheitsform formuliert werden, wie z. B. „Ich habe mich 
verheiratet“ und „Ich habe zugestimmt“, bzw. es muss 
eine davon in der Vergangenheitsform und die andere in 
der Zukunftsform formuliert werden. Denn die Ehe ist ein 
Vertrag. Daher muss eine Formulierung verwendet wer-
den, die die Determinierung ausdrückt, und dies erfolgt 
durch die Vergangenheitsform. Vier Bedingungen müssen 
für den Abschluss des Ehevertrages erfüllt sein: 

Erstens: Īğāb und qubūl müssen innerhalb einer einzi-
gen Sitzung stattfinden, d. h. dort, wo der īğāb vorge-
bracht wird, muss auch der qubūl erfolgen. Dies gilt für 
den Fall, dass die beiden Ehevertragspartner in ein und 



238 
 

derselben Sitzung zugegen sind. Sollten sie sich jedoch 
nicht im gleichen Land aufhalten und hat die eine Seite die 
Heiratsunterbreitung schriftlich der anderen Seite mitge-
teilt, die dem Angebot zustimmt, so wird die Ehe geschlos-
sen. In diesem Fall gilt allerdings die Bedingung, dass sie 
das Schreiben beiden Zeugen vorliest oder vorlesen lässt 
bzw. es sinngemäß wiedergibt. Auch kann sie ihnen mit-
teilen, dass ihr die betreffende Person das Verlobungsan-
gebot zugeschickt hat und sie die beiden Zeugen inner-
halb dieser Sitzung bezeugen lässt, dass sie sich mit dieser 
Person verheiratet hat. 

Zweitens: Jeder der beiden Partner muss die Worte des 
jeweils anderen hören und verstehen, so dass jeder von 
beiden weiß, dass der Abschluss der Ehe beabsichtigt ist. 
Wenn jedoch einer der beiden dies nicht weiß, weil er die 
Worte nicht gehört oder nicht verstanden hat, so wird die 
Ehe nicht geschlossen. Dies wäre der Fall, wenn der Mann 
z. B. der Frau die Worte „Ich habe mich mit dir verheira-
tet“ in französischer Sprache diktiert, ohne dass sie es ver-
steht, und sie diese Formulierung, die er ihr beigebracht 
hat, ohne Verständnis nachsagt und er zustimmt. Dabei 
weiß sie nicht, dass der Zweck dessen, was sie sagt, die 
Eheschließung ist. Sollte sie jedoch wissen, dass der 
Zweck ihrer Worte die Eheschließung ist, wäre sie gültig. 

Drittens: Der qubūl (die Zusage) darf dem īğāb, sei es 
in seiner Gesamtheit oder in einem Teil davon, nicht wi-
dersprechen. 
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Viertens: Die Heirat der beiden Partner muss durch das 
islamische Recht erlaubt sein, etwa, dass die Ehefrau ent-
weder Muslimin ist oder zu den Schriftbesitzern gehört 
und der Ehemann ausschließlich muslimischen Glaubens 
ist. 

Werden die Bedingungen für diesen Vertrag vollstän-
dig erfüllt, wird der Ehevertrag geschlossen. Ist eine die-
ser Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt keine Eheschlie-
ßung, und sie gilt von ihrer Grundlage her als nichtig 
(bāṭil). Ist die Ehe geschlossen worden, müssen die Vo-
raussetzungen für ihre Richtigkeit (ṣiḥḥa) erfüllt sein. 
Diese bestehen aus drei Bedingungen: 

Erstens: Die Frau muss ehetauglich sein 

Zweitens: Der Abschluss des Ehevertrages ist nur mit 
einem Vormund (walī) korrekt. Die Frau hat nicht das 
Recht, sich selbst oder eine andere Person zu verheiraten. 
Ebenso wenig hat sie das Recht, jemand anderen als ihren 
walī mit ihrer Verheiratung zu bevollmächtigen. Tut sie 
dies, ist ihre Eheschließung nicht korrekt (ġair ṣaḥīḥ). 

Drittens: Es müssen zwei geschlechtsreife, geistig zu-
rechnungsfähige muslimische Zeugen anwesend sein, die 
die Worte der beiden Vertragspartner hören und auch 
verstehen, dass mit den getätigten Äußerungen zum īğāb 
und qubūl der Abschluss eines Ehevertrages bezweckt 
wird. Sind diese Bedingungen für den Vertrag erfüllt wor-
den, gilt er als korrekt (ṣaḥīḥ). Sollte eine der Bedingungen 
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fehlen, ist er mangelhaft (fāsid). Die schriftliche Verfas-
sung des Ehevertrages zählt nicht als islamrechtliche Be-
dingung wie auch dessen urkundliche Registrierung. Das 
bloße Äußern von īğāb und qubūl seitens des Mannes und 
der Frau entweder in mündlicher oder schriftlicher Form 
bei gleichzeitiger Erfüllung aller Bedingungen machen den 
Ehevertrag korrekt, und zwar unabhängig davon, ob er 
schriftlich fixiert wurde oder nicht. 

Dass die Ehe nur durch īğāb und qubūl geschlossen 
werden darf, liegt an der Tatsache, dass es sich um einen 
Vertrag zwischen zwei Parteien handelt. Und die Realität 
eines Vertrages ist die, dass dieser nur durch īğāb und 
qubūl zustande kommt und nur dann als ein solcher be-
trachtet wird. Die Bedingung, dass der īğāb den Ausdruck 
des Verheiratens beinhalten muss, ist auf den Offenba-
rungstext zurückzuführen. Der Erhabene sagt: 



[…] haben Wir sie mit dir verheiratet. (33:37) Auch 
sagt Er: 



Und heiratet keine Frauen, die eure Väter geheiratet 
hatten. (4:22) Zudem ist der Konsens der Prophetenge-
fährten (iğmāʿ aṣ-ṣaḥāba) darüber ergangen. Der Bedin-
gung, dass īğāb und qubūl in ein und derselben Sitzung 
erfolgen müssen, liegt die Tatsache zugrunde, dass die Sit-
zung rechtlich den Tatbestand des Vertragsabschlusses 
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einnimmt. Sollten sich nämlich die Vertragspartner tren-
nen, bevor es zum qubūl, d. h. zur Vertragsannahme ge-
kommen ist, verliert der īgab, d. h. die Vertragsunterbrei-
tung, seine Gültigkeit. Denn die Bedeutung des qubūl ist 
gar nicht erfolgt. Vielmehr hat sich in dieser Hinsicht eine 
Abkehr vom Vertrag durch das Verlassen des Sitzungsor-
tes eingestellt. Somit hat keine (Vertrags-)Annahme 
(qubūl) stattgefunden. Ebenso gilt der Vertrag als nicht 
vollzogen, wenn die Vertragspartner vom qubūl in einer 
Weise abgelenkt werden, die ihn unterbricht, da es auch 
hier durch die Ablenkung vom qubūl zu einer Abkehr vom 
Vertrag gekommen ist. Was die Bedingung betrifft, dass 
die Vertragspartner einander hören und verstehen müs-
sen, so bedeutet dies, dass der eine Partner wissen muss, 
dass der andere mit den geäußerten Worten die Ehe-
schließung bezweckt. Erst dadurch wird der qubūl zur Ant-
wort auf den īğāb. Denn der īğāb stellt die Anfrage eines 
Vertragspartners dar, um die Zustimmung (qubūl) des an-
deren zu erreichen. Wenn der Angesprochene die Anfrage 
nicht versteht, hat keine Anfrage an ihn stattgefunden. 
Somit kann auch keine Annahme (qubūl) für die Anfrage 
erfolgen. Die Realität von īğāb und qubūl wäre demnach 
nicht gegeben. Dass sich īğāb und qubūl nicht widerspre-
chen dürfen, liegt an der Tatsache, dass nur dann ein 
qubūl, d. h. eine Annahme vorliegt, wenn er die Billigung 
der gesamten Anfrage (īğāb) widerspiegelt. Enthält er ei-
nen Widerspruch zum īğāb, so spiegelt er keine Zustim-
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mung des īğāb-Inhalts wider. Somit gilt er nicht als An-
nahme (qubūl). Was die Tatsache betrifft, dass der Heirat 
zwischen den Vertragspartnern die Erlaubnis des islami-
schen Rechts zugrunde liegen muss, so hängt es damit zu-
sammen, dass ein Kontrakt gar nicht erst zustande kom-
men darf, wenn seitens des islamischen Rechts Verbots-
gründe für einen solchen vorliegen. 

Dies bezog sich auf den Vertragsabschluss an sich. Was 
die Korrektheit (ṣiḥḥa) des Vertrages anlangt, so gilt der 
Vertrag als geschlossen, solange vom islamischen Recht 
her keine Untersagung für den Vertrag an sich vorliegt. 
Sollte aber eine Untersagung bezüglich (der Art) des Ver-
tragsvollzugs für eine bestimmte Fallsituation ergangen 
sein, so ist der Vertrag mangelhaft (fāsid), aber nicht un-
gültig. Die Bedingung, dass die Frau für den Ehevertrag ge-
eignet sein muss (Ehetauglichkeit), liegt darin begründet, 
dass die Ehelichung einiger Frauen islamrechtlich verbo-
ten ist, wie z. B. die gleichzeitige Ehelichung zweier 
Schwestern. Wurde der Vertrag mit einer Frau geschlos-
sen, mit der der Vollzug dieses (konkreten) Vertrages is-
lamrechtlich verboten ist, so gilt der Vertrag als nicht kor-
rekt. Dass die Eheschließung nur mit einem Vormund 
(walī) korrekt ist, geht aus folgendem ḥadīṯ des Gesand-
ten  hervor, den Abū Mūsā berichtete: 

 »لا نؒاح إلا بʦليّ «
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Keine Eheschließung außer mit einem walī.113 Beleg 
dafür, dass die Frau nicht das Recht hat, sich selbst oder 
andere zu verheiraten, und es ihr auch nicht zusteht, je-
mand anderen als ihren walī mit ihrer Eheschließung zu 
bevollmächtigen, ist der folgende Bericht ʿĀʾišas, dass der 
Gesandte Allahs sprach: 

فʹؒاحها  أʸǻّا امʙأة نǺ ʕʲؒغʙʻ أذن ولّ̒ها فʹؒاحها Ǻاʟل، فʹؒاحها Ǻاʟل،«
 »Ǻاʟل

Welche Frau auch immer ohne das Einverständnis ih-
res walī heiratet, deren Heirat ist ungültig, deren Heirat 
ist ungültig, deren Heirat ist ungültig.114 Auch geht es auf 
den Bericht von Abū Huraira zurück, dass der Gesandte  
sprach: 

الʯي تʚوج  لا تʚوج الʙʸأة الʙʸأة، ولا تʚوج الʙʸأة نفʴها، فإن الʚانॻة هي«
 »نفʴها

Keine Frau verheiratet eine andere Frau, und keine 
Frau verheiratet sich selbst. Denn die unzüchtige Frau 
verheiratet sich selbst. Die Anwesenheit zweier muslimi-
scher Zeugen stellt deswegen eine Bedingung dar, weil 
gemäß dem Koran die Gegenwart zweier muslimischer 
Zeugen für die Rückholung einer rückholbar Geschiede-
nen115 zu ihrem Ehemann Bedingung ist. Der Erhabene 

                                                      
113 Bei ibn Ḥibbān und al-Ḥākim tradiert. 
114 Bei al-Ḥākim tradiert. 
115 Das heißt die von ihrem Ehemann nur ein- oder zweimal Geschie-
dene. Somit ist es islamrechtlich noch zulässig, dass sie als Ehefrau zu 
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sagt: 





Wenn sie aber ihre Frist erfüllt haben, dann haltet sie 
in Güte zurück oder trennt euch in Güte von ihnen, und 
nehmt als Zeugen Leute von Rechtschaffenheit unter 
euch. (65:2) Al-Ḥasan sagte: Das heißt zwei Muslime. 
Wenn schon die Rückholung, also die Aufrechterhaltung 
des Ehevertrages, der Anwesenheit zweier muslimischer 
Zeugen als Bedingung bedarf, so gilt es mit besserem 
Recht für die Gründung einer Ehe, d. h. für das anfängli-
che Zustandekommen des Ehevertrages. Darüber hinaus 
haben der Ehevertrag und seine Aufrechterhaltung die-
selbe Thematik und unterliegen deshalb demselben 
Rechtsspruch.  

                                                      
ihrem Ehemann zurückkehrt. Arab.: ṭalāq rağʿī (reversible Schei-
dung). 



245 
 

Die eheverbotenen Frauen 

Das Verbot zur Ehelichung bestimmter Frauen findet 
explizit im Koran und in der Sunna Erwähnung. Im Koran 
sagt der Erhabene: 





Und heiratet keine Frauen, die eure Väter geheiratet 
hatten, es sei denn, es geschah bereits zuvor. Wahrlich, 
dies wäre eine Frevelhaftigkeit, eine Abscheu und ein üb-
ler Weg. (4:22) Auch sagt Er: 















Verboten sind euch (zur Heirat) eure Mütter, eure 
Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicher- und 
eure Tanten mütterlicherseits, die Töchter eurer Brüder, 
die Töchter eurer Schwestern, eure Milchmütter, die 
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euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter 
eurer Frauen und eure Stieftöchter, die in eurer Obhut 
sind, von euren Frauen, mit denen ihr den Beischlaf voll-
zogen habt. Habt ihr diesen jedoch noch nicht mit ihnen 
vollzogen, so ist es für euch keine Sünde. Ferner die (ehe-
maligen) Ehefrauen eurer Söhne aus eurer Abstammung, 
und dass ihr zwei Schwestern als Ehefrauen vereint, es 
sei denn, (es ist) bereits geschehen. Wahrlich, Allah ist 
Allverzeihend und Barmherzig. Und (verwehrt sind euch) 
verheiratete Frauen außer denen, die ihr von Rechts we-
gen besitzt. Dies ist Allahs Vorschrift für euch. Und er-
laubt ist euch, was sich außerhalb dessen befindet. (4:23-
24) Was die Sunna betrifft, so berichtete Abū Huraira, 
dass der Gesandte Allahs  sagte: 

 »وʥʻȁ خالʯها لا ʸʱǻع الʙجل بʥʻ الʙʸأة وعʯʸها، ولا بʻʹها«

Ein Mann darf nicht gleichzeitig mit einer Frau und de-
ren Tante väterlicherseits oder deren Tante mütterli-
cherseits verheiratet sein.116 Und Muslim überliefert von 
ʿĀʾiša, Allah möge Wohlgefallen mit ihr haben, die sagte: 
Es sprach der Gesandte Allahs: 

 »إن الʙضاعة تʙʲم ما تʙʲم الʦلادة«

Durch das Stillen ist das verboten, was durch die Ge-
burt verboten ist. 

                                                      
116 Übereinstimmend tradiert. 
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Somit ist die Ehelichung der Mütter kategorisch verbo-
ten. Damit sind alle Frauen gemeint, von denen man ge-
burtsmäßig abstammt. Dazu zählen die tatsächliche Mut-
ter, die die Person zur Welt brachte, und ebenso die Müt-
ter im übertragenen Sinne, also jene, die die Eltern der 
Person und alle ihre Ahnen zur Welt brachten, wie die 
Großmütter väterlicher- und mütterlicherseits, die Ur-
großmütter von beiden Seiten und die Großmütter der 
Großeltern, egal, wie weit die Abstammung zurückreicht. 
Hierbei ist irrelevant, ob sie erbberechtigt sind oder nicht. 
Sie alle gelten als Mütter, deren Ehelichung verboten ist. 

Ferner ist eine Ehe mit den Töchtern strikt verboten. 
Darin ist die gesamte Linie der weiblichen Nachkommen 
eingeschlossen. Dazu zählen die leiblichen Töchter 
ebenso wie die Töchter der Töchter und die der Söhne, 
egal, wie weit die Ebene hinunterreicht. Auch hier ist es 
irrelevant, ob sie erbberechtigt sind oder nicht. Sie alle 
gelten als Töchter, mit denen keine Ehe geschlossen wer-
den darf. 

Ebenso darf keinesfalls eine Ehe mit den Schwestern 
eingegangen werden, und zwar in keiner der drei mögli-
chen Konstellationen, d. h. weder mit der Schwester von 
beiden Eltern noch mit der Halbschwester seitens des Va-
ters oder der Mutter. 

Des Weiteren ist es verboten, die Tanten väterlicher-
seits aller drei Konstellationsmöglichkeiten zu heiraten 
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sowie die Schwestern der Großväter und Urväter mütter-
licher- wie väterlicherseits. Auch hierbei ist es unerheb-
lich, ob der Urvater im Ahnenstamm nahe- oder fernsteht 
und ob er erbberechtigt ist oder nicht. 

Das Eheverbot gilt gleichfalls für die Tanten mütterli-
cherseits in allen drei möglichen Konstellationen. Darin 
eingeschlossen sind ebenso die Schwestern der Großmüt-
ter, auch in den höher gelegenen Abstammungsebenen. 
Denn jede Großmutter117 (ğadda) ist eine Mutter, und 
jede Schwester einer Großmutter ist eine Tante und von 
der Ehe ausgeschlossen. 

Außerdem sind die Töchter des Bruders von der Heirat 
ausgeschlossen sowie jede Frau, die vom Bruder ab-
stammt. Sie gilt als Nichte, mit der eine Ehe nicht einge-
gangen werden darf, egal, aus welcher Konstellation der 
Bruder stammt. Analog dazu gilt das Verbot für die Töch-
ter der Schwester. 

Die Ehe mit den Ammen (Milchmütter) ist ebenfalls 
verboten. Das sind jene Frauen, die die Person gestillt ha-
ben. Dies gilt ebenso für deren Mütter und Großmütter 
und die höhere Linie entsprechend dem, was bei der Ge-
nealogie erwähnt wurde. Von der Ehe ausgeschlossen ist 
ebenso die Frau, deren Mutter den Mann gestillt hat oder 
die von seiner Mutter gestillt wurde oder wenn Mann und 

                                                      
117 Das Wort ğadda bezeichnet im Arabischen generell die Ahnin, 
egal, wie weit sie in der Abstammungslinie zurückliegt. 
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Frau von derselben Frau gestillt wurden oder die Milch 
von demselben Vater stammt, selbst wenn es mehrere 
Ammen sind. Sie alle sind (für den Mann) Schwestern in 
der Milchverwandtschaft und als Ehefrauen verboten. 

Des Weiteren sind die Mütter der Ehefrauen als Gat-
tinnen verboten. Wer eine Frau heiratet, so sind deren 
Mütter, ob leibliche oder Stillmütter und ob sie naheste-
hen oder nicht, durch den bloßen Heiratsvertrag von der 
Ehe mit dem Ehemann ausgeschlossen, gleichgültig, ob es 
zum ehelichen Kontakt kam oder nicht. Denn der Erha-
bene sagt: 







Verboten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure 
Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten 
mütterlicherseits, die Töchter eurer Brüder, die Töchter 
eurer Schwestern, eure Milchmütter, die euch gestillt ha-
ben, eure Milchschwestern und die Mütter eurer Frauen. 
(4:23) 

Auch eine Ehe mit den Töchtern der Ehefrauen, mit de-
nen die Ehe durch Beischlaf vollzogen wurde, ist verbo-
ten. Es handelt sich um die sogenannten rabāʾib (Stief-
töchter). Wie gesagt, gilt die Ehe mit ihnen aber erst dann 
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als verboten, wenn die Ehe mit den Müttern durch Bei-
schlaf vollzogen wurde. Zu ihnen zählt jede leibliche und 
jede Stilltochter (d. h. Milchtochter) der Ehefrau, ob sie 
nun in der Abstammungsebene näher oder entfernter 
steht und ob sie erbberechtigt ist oder nicht. Hier gelten 
dieselben Verbote, die bei den leiblichen Töchtern er-
wähnt wurden. Hat der Mann die Ehe mit der Mutter 
(durch Beischlaf) vollzogen, ist die Ehe mit ihrer Tochter 
verboten, ob sie in seiner Obhut (ḥiğr) steht oder nicht. 
Denn die Erwähnung der Obhut in der āya 



[…] die in eurer Obhut stehen (4:23) ist eine Beschrei-
bung ihrer allgemeinen Situation und nicht als Bedingung 
ergangen. Hingegen ist die Erwähnung in der āya 



[…] von euren Frauen, mit denen ihr den Beischlaf 
vollzogen habt (4:23) sehr wohl als Bedingung ergangen, 
und zwar wegen der darauffolgenden expliziten Aussage: 



Habt ihr den Beischlaf noch nicht mit ihnen vollzogen, 
so ist es für euch keine Sünde. Deswegen ist die Ehe mit 
der Tochter nicht verboten, wenn die Ehe mit der Mutter 
durch Beischlaf nicht vollzogen wurde. 

Ferner ist es generell untersagt, die Frauen der Söhne 
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zu ehelichen, d. h., es ist dem Mann verboten, die Ehe-
frauen seiner Söhne ebenso wie die seiner Enkel zu eheli-
chen, gleichgültig, ob sie Söhne und Enkel durch genealo-
gische Abstammung oder durch Stillen sind und ob sie nah 
oder fern in der Abstammungslinie stehen. Das Verbot 
tritt mit dem bloßen Abschluss des Ehevertrages in Kraft, 
ob es zum Beischlaf gekommen ist oder nicht. 

Zu den Frauen, die nicht geehelicht werden dürfen, ge-
hören die Ehefrauen des Vaters118. So ist es dem Mann 
nicht gestattet, die Gattin seines Vaters zu heiraten, sei er 
nah oder fern in der Ahnenlinie, erbberechtigt oder nicht, 
leiblich oder Stillvater. So wird von an-Nasāʾī überliefert, 
dass al-Barrāʾ ibn ʿĀzib sagte: 

»ʗȂʙت ʥأي :ʕة فقلǻاʙخالي ومعه ال ʕʻل الله ؟لقʦقـال: أرسـلʹي رسـ   إلى
 »رجـل تʚوج امʙأة أبॻه مǺ ʥعـʗه، أن أضʙب عʹقه أو أقʯله

Ich traf meinen Onkel mütterlicherseits mit der Flagge 
(des Propheten) an und fragte: „Wo willst du hin?“ Er 
antwortete: „Der Gesandte Allahs  hat mich zu einem 
Mann entsandt, der die Frau seines Vaters nach dessen 
Tod geheiratet hat, damit ich ihm den Kopf abschlage o-
der ihn töte.“119 

Das Heiraten zweier Schwestern in gemeinsamer Ehe 

                                                      
118 Auch hier ist mit Vater die Ahnenlinie gemeint, also einschließlich 
der Großväter und Urväter mütterlicher- wie väterlicherseits. 
119 Bei al-Ḥākim tradiert. 
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ist ebenfalls nicht gestattet, seien es leibliche oder Still-
schwestern, von beiden Eltern abstammend oder von un-
terschiedlichen Elternteilen. Hierbei ist es gleichgültig, ob 
vor oder nach dem Ehevollzug durch Beischlaf. Hat er sie 
im Rahmen eines einzigen Vertrages geheiratet, gilt dieser 
als mangelhaft (fāsid). 

Ebenso ist es verboten, gleichzeitig mit einer Frau und 
ihrer Tante mütterlicher- oder väterlicherseits verheiratet 
zu sein. Dies beruht auf dem Bericht von Abū Huraira, der 
sagte: Es sprach der Gesandte Allahs : 

 »لا ʸʱǻع الʙجل بʥʻ الʙʸأة وعʯʸها، ولا بʥʻ الʙʸأة وخالʯها«

Der Mann darf nicht mit einer Frau und deren Tante 
väterlicher- oder mütterlicherseits gleichzeitig verheira-
tet sein.120 In der Tradierung von Abū Dāwūd heißt es: 

ة على لا تʹؒح الʙʸأة على عʯʸها، ولا العʸة على بʹʕ أخʻها، ولا الʙʸأ«
 ،Ȏʙغʶعلى ال Ȏʙʮؒها، لا تʹؒح الʯأخ ʕʹالة على بʳها، ولا الʯلا و خال

 Ȏʙʮؒعلى ال Ȏʙغʶال« 

Eine Frau darf nicht zu ihrer Tante väterlicherseits hin-
zugeheiratet werden und die Tante väterlicherseits nicht 
zur Tochter ihres Bruders. Auch darf eine Frau nicht zu 
ihrer Tante mütterlicherseits hinzugeheiratet werden 
und die Tante mütterlicherseits nicht zur Tochter ihrer 
Schwester. Weder darf die Ältere zur Jüngeren noch die 

                                                      
120 Übereinstimmend tradiert. 
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Jüngere zur Älteren hinzugeheiratet werden.121 

Auch ist es verboten, bereits verheiratete Frauen zu 
heiraten. Allah hat sie als die keuschen Frauen (al-
muḥṣanāt) bezeichnet, da sie durch Heirat ihre Keusch-
heit gewahrt haben. 

Durch das Stillen ist all das verboten, was durch gene-
alogische Abstammung verboten ist. Jede Frau, die auf-
grund der genealogischen Abstammung von der Ehe aus-
geschlossen ist, ist es gleichermaßen aufgrund des Stil-
lens. Dazu gehören die Mütter, Töchter, Schwestern, Tan-
ten mütterlicher- und väterlicherseits und die Töchter des 
Bruders und der Schwestern. Das Verbot gilt für sie in glei-
cher Weise wie im Falle der genealogischen Abstammung. 
Dies beruht auf der Aussage des Gesandten Allahs: 

»ʔʴʹال ʥم مʙʲǻ ضاع ماʙال ʥم مʙʲǻ« 

Vom Stillen ist all das verboten, was von der Abstam-
mung her verboten ist.122 In der Tradierung bei Muslim 
heißt es: 

 »الʙضاع ʙّʲǻم ما تʙّʲم الʦلادة«

Das Stillen verbietet das Gleiche, was die Geburt ver-
bietet. Und ʿĀʾiša berichtet: 

ʗما أُنʚل الʱʲاب، فقلऌ :ʕالله إن أفلح أخا أبي القʛॻɹ اسʯأذن عليّ Ǻع«
فإن أخا أبي القʛॻɹ لʛॻ ه،  ʦسʯأذن رسʦل الله ألا آذن له حʯى 

                                                      
121 Ursprünglich bei al-Buhārī und Muslim tradiert. 
122 Übereinstimmend tradiert. 
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 أرضعʹي، ولʥؒ أرضعʯʹي امʙأة أبي القʛॻɹ، فʗخلʕ على رسʦل الله 
فقلǻ :ʕا رسʦل الله، إن الʙجل لʛॻ هʦ أرضعʹي، ولʥؒ أرضعʯʹي امʙأة 

ʣʹʻʸǻ ʕȁʙت ʣʸه. قال: اذني له فإنه عॻأخ« 

Aflaḥ, der Bruder von Abū al-Quʿais, bat mich um Ein-
lass, nachdem die Pflicht des ḥiğāb123 offenbart wurde. 
Ich erwiderte: „Bei Allah, ich werde nicht die Erlaubnis 
hierzu geben, bis ich nicht den Gesandten Allahs um Er-
laubnis gefragt habe.“ Denn der Bruder von Abū al-
Quʿais hat mich nicht gestillt, sondern die Frau von Abu 
al-Quʿais. So trat ich zum Gesandten Allahs und sagte: „O 
Gesandter Allahs, der Mann war nicht derjenige, der 
mich gestillt hat, sondern die Frau seines Bruders.“ Er 
antwortete: „Bitte ihn herein, denn er ist dein Onkel, 
sonst mag es dir leid tun.“124 Das Verbotskriterium beim 
Stillen ist die Milch. Der Milchspender ist demnach für das 
Kind, das durch die Milch gestillt wurde, verboten, und 
zwar er selbst und alle, du durch seine Milch gestillt wur-
den. Mit Milchspender ist sowohl der Milchvater als auch 
die Milchmutter gemeint, und zwar abgesehen davon, ob 
das gestillte Kind das leibliche Kind des Milchspenders ist 
oder nicht. Demzufolge ist einer Person die Schwester ih-
res Milchbruders zur Ehelichung erlaubt, ihr Milchbruder 
oder ihre Milchschwester aber nicht. Wenn also ein Kind 
von einer Frau gestillt wurde, so ist diese Frau zu seiner 

                                                      
123 Gesichtsschleier für die Frauen des Propheten . 
124 Übereinstimmend tradiert. 
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Milchmutter geworden und ihr Mann zu seinem Milchva-
ter. Ihre Kinder sind seine Milchgeschwister. Die (leibli-
chen) Geschwister des Kindes sind aber keine Geschwister 
für seine Milchgeschwister. Somit ist ihnen erlaubt, die 
Milchgeschwister ihres Bruders (bzw. ihrer Schwester) zu 
heiraten. Das Verbotskriterium ist hierbei die Milch und 
nichts anderes. 

Dies sind die Frauen, die zur Ehelichung verboten sind. 
Die Eheschließung mit allen übrigen Frauen ist zugelassen 
aufgrund der Aussage des Erhabenen: 



Und erlaubt ist euch, was sich außerhalb dessen be-
findet. (4:23) Ausnahme sind die bereits erwähnten Göt-
zendienerinnen und die verheirateten Frauen. 
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Die Mehrehe 

Der Erhabene sagt in Seinem ehrenwerten Buch: 





So heiratet, was euch an Frauen beliebt, zu zweien 
(maṯnā), dreien (ṯulāṯa) oder vieren (rubāʿ); und wenn 
ihr fürchtet, nicht gerecht zu sein, so (heiratet) eine oder 
was ihr von Rechts wegen besitzt. So könnt ihr am ehes-
ten Ungerechtigkeit (taʿūlū) vermeiden. (4:3) Diese āya 
wurde dem Propheten  im achten Jahr der Hiğra offen-
bart. Sie wurde herabgesandt, um die Zahl möglicher Ehe-
frauen auf vier zu begrenzen, die bis zum Zeitpunkt ihrer 
Offenbarung nicht limitiert war. Sowohl aus der Lesung 
als auch aus dem Verständnis dieser āya geht hervor, dass 
ihrer Offenbarung die zahlenmäßige Begrenzung auf vier 
Ehefrauen zugrunde liegt. Gemeint ist mit der āya: Heira-
tet an Frauen, was euch erlaubt ist und was euch gefällt, 
zwei, drei oder vier. Die Zahlenbegriffe maṯnā (zweien), 
ṯulāṯa (dreien) und rubāʿ (vieren) stehen anstelle einer 
wiederholten Aufzählung, d. h., heiratet die euch belie-
benden Frauen in zahlenmäßiger Begrenzung von zweien, 
dreien oder vieren. Mit der Rede ist jeder angesprochen, 
was eine Wiederholung notwendig macht, so dass jeder 
Heiratswillige, der die Absicht hegt, mehrere Frauen zu 
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ehelichen, dies unter korrekter Berücksichtigung der Be-
dingung tut, aus der begrenzten Anzahl zu wählen. Mit an-
deren Worten: Jeder heiratswillige Mann, der die Ehe mit 
mehr als einer Frau anstrebt, soll innerhalb dieser Begren-
zung die ihm beliebende Anzahl an Ehefrauen für sich 
nehmen. Es verhält sich so, als ob man zu einer Gruppe 
sagen würde: Teilt dieses Geld von z. B. tausend Dinar un-
ter euch auf! Man sagt ihnen: Teilt es jeweils in Zweier-, 
Dreier- bzw. Viererteilungen auf, d. h. jeweils zwei Dinar, 
drei Dinar oder vier Dinar für die Einzelnen. Würde man 
es im Singular formulieren, hätte es keine Bedeutung. Die 
Ausdrucksform zweier, dreier und vierer ist daher unab-
dingbar, damit jeder Einzelne aus der bestimmten Anzahl 
(seinen Anteil) zu wählen weiß. Allah (t) will uns also sa-
gen: Jeder von euch soll die ihm erlaubten und belieben-
den Frauen heiraten, und zwar zu zweien, dreien oder vie-
ren. Das bedeutet: Heiratet allesamt Frauen in den er-
laubten Zweier-, Dreier- und Viererteilungen. Mit anderen 
Worten steht jedem zu, zwei, drei und vier Frauen zu hei-
raten. Was die Aussage des Erhabenen betrifft 



Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht zu sein, dann 
eine, so bedeutet diese: Wenn ihr fürchten solltet, inner-
halb dieser Anzahl an Frauen nicht gerecht sein zu kön-
nen, so entscheidet euch nur für eine Ehefrau und lasst 
von vornherein von der Mehrehe ab. Denn die ganze An-
gelegenheit hängt mit der Gerechtigkeit zusammen. Wo 
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immer ihr die Gerechtigkeit seht, so entscheidet euch da-
für. Und wenn ihr euch für eine Ehefrau entscheidet, so 
ist es der Gerechtigkeit näher. Adnā an la taʿūlū bedeutet, 
eher von Ungerechtigkeit wegzurücken. Denn ʿaul bedeu-
tet hier Ungerechtigkeit. Man sagt über einen Herrscher, 
er sei abgewichen (ʿāla), wenn er ungerecht wird. Und 
ʿĀʾiša berichtete vom Propheten , dass er sagte: 

 »أن لا تعʦلʦا: أن لا تʦʱروا«

Nicht abzuweichen (an lā taʿūlū) heißt, nicht unge-
recht zu sein.125 

Die āya erlaubt somit die Mehrehe und schränkt diese 
auf vier Frauen ein. Doch sie hält auch dazu an, die Ehe-
frauen gerecht zu behandeln, und legt nahe, sich mit einer 
Ehefrau zu begnügen, wenn mangelnde Gerechtigkeit be-
fürchtet wird. Denn die Begrenzung auf eine Ehefrau bei 
der Befürchtung von Ungerechtigkeit trägt eher dazu bei, 
dass Ungerechtigkeit vermieden wird – ein Attribut, das 
sich der Muslim aneignen muss. 

Allerdings muss man sich der Tatsache bewusst sein, 
dass der Aspekt der Gerechtigkeit keine Bedingung für die 
Erlaubnis der Mehrehe darstellt. Er ist vielmehr ein 
Rechtsspruch, mit dem der Mann, der mehr als eine Frau 
ehelicht, im Hinblick auf sein Verhalten angesprochen 
wird, mit der Empfehlung, sich auf eine Ehefrau zu be-
schränken, sollte er befürchten, sie nicht gerecht genug 

                                                      
125 Im Ṣaḥīḥ von ibn Ḥībbān überliefert. 
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behandeln zu können. Denn semantisch ist der Satz in der 
āya vollständig, wenn es heißt: 



So heiratet, was euch an Frauen beliebt, zu zweien, 
dreien oder vieren, was bedeutet, dass die Erlaubnis zur 
Mehrehe generell gegeben ist. Semantisch endet damit 
der Satz. Dann setzt Allah (t) syntaktisch und inhaltlich 
neu an und sagt: 



[…] und wenn ihr fürchtet […]. Es ist ausgeschlossen, 
dass der Satzteil und wenn ihr fürchtet eine Bedingung 
darstellt, da er nicht in Konditionalform an den vorherge-
henden Satz anknüpft. Es ist vielmehr eine neu anset-
zende Rede. Hätte Allah (t) gewollt, dass sie als Bedingung 
zu verstehen ist, hätte Er es folgendermaßen ausge-
drückt: So heiratet, was euch beliebt an Frauen, zu zweien, 
dreien oder vieren, wenn ihr gerecht seid. Dies trifft jedoch 
nicht zu. Somit steht fest, dass der Aspekt der Gerechtig-
keit keine Voraussetzung darstellt, sondern einen weite-
ren Rechtsspruch verkörpert, der sich vom Ersten unter-
scheidet. So erteilt Allah zunächst die Erlaubnis zur Ehe 
mit vier Frauen und bringt anschließend den nächsten 
Rechtsspruch zur Sprache, dass es besser sei, eine einzige 
Frau zu heiraten, sollte der Mann nach seinem Ermessen 
nicht gerecht genug zu mehr als einer Ehefrau sein kön-
nen. Somit wird deutlich, dass Allah, der Erhabene, die 
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Mehrehe bedingungslos und ohne Angabe einer Rechts-
begründung (ʿilla) erlaubte. Es steht vielmehr jedem Mus-
lim zu, zwei, drei oder vier Frauen nach seinem Belieben 
zu ehelichen. Deswegen sagt der Erhabene: 



[…] was euch beliebt, d. h. die Frauen, die ihr für euch 
als gut empfindet. Es wird ebenfalls deutlich, dass Allah 
den Männern anbefohlen hat, gerecht zwischen den 
Frauen zu sein, und dass er den Männern ans Herz legt, 
sich im Falle der Sorge, ungerecht zu sein, auf eine Ehe-
frau zu beschränken. Denn die Beschränkung auf eine 
Frau vermeidet eher ungerechtes Handeln. 

Was nun die geforderte gerechte Behandlung der Ehe-
frauen anbelangt, so geht es nicht um absolute Gerechtig-
keit. Es geht vielmehr um Gerechtigkeit im Eheleben mit 
den Frauen, die nach menschlichem Ermessen möglich ist. 
Denn Allah bürdet dem Menschen nur das auf, was dieser 
zu tragen imstande ist. Der Erhabene sagt: 



Allah bürdet keiner Seele mehr auf, als sie zu tragen 
imstande ist. (2:286) Es ist zwar richtig, dass das Wort 
taʿdilū in der āya allgemein gefasst ist, indem Er sagt 



Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht zu sein (an la 
taʿdilū), worin jede Ungerechtigkeit eingeschlossen ist, 
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doch diese Verallgemeinerung wird spezifiziert durch den 
Rahmen menschlicher Möglichkeiten, der in einer weite-
ren āya seinen Ausdruck findet: 





Und ihr werdet nicht imstande sein, zwischen den 
Frauen gerecht zu sein, auch wenn ihr darauf bedacht 
seid. So neigt euch nicht gänzlich (einer) zu, so dass ihr 
die andere gleichsam in der Schwebe lasst. (4:129) Dem-
nach legt Allah in dieser āya dar, dass es für die Männer 
nicht realisierbar ist, zwischen den Ehefrauen (absolute) 
Gerechtigkeit und Gleichheit walten zu lassen, so dass ei-
ner bestimmten Frau keinerlei besondere Zuneigung zu-
käme oder in der Pflichtwahrnehmung ihnen gegenüber 
überhaupt keine Bevorzugung oder Benachteiligung statt-
fände. Daher hat Er euch (Männern) die Forderung der ab-
soluten und vollkommenen Gerechtigkeit erlassen und 
euch davon nur das aufgetragen, was ihr zu geben im-
stande seid, aber unter der Voraussetzung, dass ihr dafür 
die größtmögliche Anstrengung und Einsatzkraft auf-
bringt. Denn etwas zu verlangen, was man zu geben nicht 
imstande ist, würde an Ungerechtigkeit grenzen: 



Und dein Herr tut keinem Unrecht. (18:49) Und die 
Aussage des Erhabenen 



262 
 



So neigt euch nicht gänzlich (einer) zu (4:129) als Be-
merkung und Kommentar zu Seinen Worten 



Und ihr werdet nicht gerecht sein können ist ein Beleg 
dafür, dass sich die Bedeutung von ihr werdet nicht ge-
recht sein können auf die Liebe bezieht. Daraus ist (im 
Umkehrschluss) zu verstehen, dass außer in der Liebe sehr 
wohl eine Gleichbehandlung möglich ist. Und das ist es, 
was in der oben aufgeführten āya gefordert wird. Somit 
bezieht sich die verlangte Gleichbehandlung auf alles au-
ßer der Liebe. Liebe und sexuelle Beziehung sind demnach 
von der Gleichbehandlung ausgenommen. In diesen bei-
den Bereichen ist die Gleichbehandlung keine Pflicht, da 
ein Mensch außerstande ist, in seiner Liebe gerecht zu 
sein. Diese Bedeutung wird durch den folgenden Bericht 
ʿĀʾišas untermauert, wo sie sagt: 

لǻ ،ʣقॻɼ ʤʴعʗل وȂقʦل: اللهʤ إن هʘا قʸʴي ʸॻɼا أم كان رسʦل الله «
 »أملʣ ولا تʸلʸॻɼ ʣا تلʸʹي فلا

Der Gesandte Allahs  pflegte beim Teilen gerecht zu 
sein und zu sagen: „O Allah, so sieht mein Teilen aus, wie 
es in meiner Macht steht. So wirf mir nicht das vor, was 
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nur in Deiner, aber nicht in meiner Macht steht.“126 Ge-
meint ist sein Herz. Und von ibn ʿAbbās wird berichtet, 
dass er bezüglich der Aussage des Erhabenen 



Und ihr werdet zwischen den Frauen nicht gerecht 
sein können sagte: Nicht gerecht in Liebe und Beischlaf. 
Auch hat Allah die ganze Zuneigung (zu einer Frau) unter-
sagt, was wiederum implizit bedeutet, dass die Zuneigung 
an sich gestattet ist. Denn das Verbot der ganzen Zunei-
gung impliziert, dass die bloße Zuneigung (zu einer be-
stimmten Frau) zulässig ist. Dies verhält sich wie mit der 
Untersagung, beim Ausgeben die „Hand gänzlich auszu-
strecken“, was in folgender Aussage Allahs zum Ausdruck 
kommt: 



Aber strecke sie auch nicht gänzlich aus. (17:29) Das 
bedeutet, dass das Ausstrecken der Hand an sich127 er-
laubt ist. Demzufolge hat Allah dem Ehemann erlaubt, 
seine besondere Zuneigung manchen Ehefrauen zu wid-
men. Er hat ihm allerdings verboten, dass diese Zuneigung 
alles umfasst. Vielmehr soll sie sich auf das beschränken, 
auf das Zuneigung zutrifft, nämlich Liebe und sexuelles 

                                                      
126 Bei al-Ḥākim und ibn Ḥibbān überliefert. 
127 Das heißt, das großzügige Ausgeben im Erlaubten. 
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Verlangen. Die āya meint also: Vermeidet es, eure gänzli-
che Zuneigung zu zeigen. Denn wenn sich die Zuneigung 
im vollständigen Sinne äußern würde, käme die Frau einer 
muʿallaqa (Schwebenden) gleich, was heißt, weder ver-
heiratet noch geschieden zu sein. Abū Huraira (r) berich-
tete, dass der Prophet  sagte: 

 ǻʙʱمʥ ؕانʕ له امʙأتان ʻʸǻل لإحʗاهʸا على الأخȎʙ جاء يʦم الॻɿامة «
ʗة أحॻɿاً  شʠمائلاً  أو ساق« 

Wer zwei Ehefrauen hat und sich der einen gegenüber 
der anderen zuneigt, kommt am Tage der Auferstehung 
und zieht eine seiner gefallenen oder hängenden Hälften 
nach.128 

Daher ist mit der Gerechtigkeit, die dem Ehemann be-
fohlen wird, die Gleichbehandlung der Frauen gemeint, 
und zwar in den Dingen, zu denen er imstande ist. Dazu 
zählen das Übernachten, das Essen, die Kleidung, die Un-
terkunft und Ähnliches. Dort, wo es um die Bedeutung 
von Zuneigung geht, also Liebe und sexuelles Verlangen, 
besteht keine Pflicht zur Gleichbehandlung, weil dies 
nicht möglich ist und durch den Korantext ausgenommen 
wurde. 

So stellt sich die Frage der Mehrehe dar, wie die Offen-
barungstexte sie darstellen. Aus dem Studium dieser 
Texte und dem Einhalten der Grenze ihrer linguistischen 

                                                      
128 Bei ibn Ḥibbān überliefert. 
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und islamrechtlichen Bedeutung sowie dem Begreifen 
dessen, worauf sie hinweisen und was aus ihnen abgelei-
tet werden kann, folgt die klare Erkenntnis, dass Allah, der 
Erhabene, die Mehrehe in genereller Form erlaubt hat, 
und zwar ohne Einschränkung oder Bedingung. Der ent-
sprechende Text enthält keinerlei Rechtsbegründung 
(ʿilla). Vielmehr weist die Ausdrucksweise Allahs auf die 
Verneinung eines Rechtsgrundes hin. So sagt Er: 



[…] was euch an Frauen beliebt […]. Daher muss man 
an der Bedeutungsgrenze des Offenbarungstextes inne-
halten und sich auf das beschränken, was sich daraus tat-
sächlich an Rechtssprüchen ableiten lässt. Es ist nicht zu-
lässig, diesem Rechtsspruch irgendeinen Rechtsgrund 
willkürlich anzuheften, weder den der Gleichberechtigung 
noch den der Notwendigkeit noch sonst etwas. Denn der 
Text hat den Rechtsspruch nicht begründet. Auch wird 
kein Rechtsgrund dafür in irgendeinem Offenbarungstext 
erwähnt. Der Rechtsgrund für einen Rechtsspruch muss 
aber islamrechtlicher Natur sein, d. h., er muss einem Of-
fenbarungstext entnommen sein, damit das mittels dieser 
ʿilla abgeleitete Gesetz als islamischer Rechtsspruch gel-
ten kann. Ist der Rechtsgrund rationaler Natur bzw. ohne 
Ursprung in den Offenbarungstexten, so gilt das mittels 
dieses Rechtsgrundes abgeleitete Gesetz nicht als islami-
scher Rechtsspruch, sondern als ein positivistisches, von 
Menschen gemachtes Gesetz, dessen Annahme verboten 
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und Anwendung unzulässig ist. Denn es würde sich um ein 
Kufr-Gesetz handeln, da jedes nichtislamische Gesetz ein 
Kufr-Gesetz ist. Schließlich lautet die Definition eines isla-
mischen Rechtsspruchs, dass es die Ansprache des Gesetz-
gebers ist, was bedingt, dass das Gesetz der Ansprache 
des Gesetzgebers entnommen sein muss, sei es aus der 
wörtlichen Aussage des Textes (naṣ), aus seinem Sinngeh-
alt oder daraus abgeleitet oder aber aufgrund der Existenz 
eines Merkmals bzw. Indizes (amāra) im Text, das auf den 
Rechtsspruch hindeutet. In diesem Fall wird jedes Gesetz, 
das dieses Merkmal enthält, zu einem islamischen Rechts-
spruch. Dieses Indiz stellt die islamrechtliche ʿilla dar, die 
im Text enthalten sein muss, und zwar entweder wörtlich 
zitiert (ṣarāḥatan) oder angedeutet (dalālatan) oder aus 
mehreren Texten abgeleitet (istinbāṭan) oder aus einem 
Analogieschluss heraus (qiyāsan). Ist dieses Merkmal, 
d. h. diese ʿilla, im Text nicht vorhanden, dann hat es kei-
nerlei Wert. Damit wird verdeutlicht, dass die Verknüp-
fung der Mehrehe mit irgendeiner ʿ illa unzulässig ist, denn 
in der Ansprache des Gesetzgebers ist dahingehend kei-
nerlei ʿilla enthalten. Eine ʿilla ist nur dann für die Erach-
tung eines Gesetzes als islamischen Rechtsspruch von Be-
deutung, wenn sie in der Ansprache des Gesetzgebers 
aufscheint. 

Dass ein Rechtsspruch durch keine ʿ illa begründet wird, 
heißt jedoch nicht, dass man nicht die Realität, die aus 
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dem Rechtsspruch resultiert, und die Probleme, die er be-
handelt, erklären dürfte. Dies bleibt allerdings die Be-
schreibung der Realität und ist nicht als Rechtsbegrün-
dung zu betrachten. Der Unterschied zwischen der Be-
schreibung der Realität und der Rechtsbegründung ist 
der, dass die Verknüpfung eines Rechtsspruchs mit einem 
Rechtsgrund von permanentem Charakter ist und jeder 
andere Rechtsspruch, der diesen Rechtsgrund beinhaltet, 
analog dazu abgeleitet wird. Was jedoch die Realitätsbe-
schreibung betrifft, so geht es darum, die Realität im Mo-
ment der Beschreibung wiederzugeben. Dieser Realitäts-
moment muss nicht von dauerhaftem Zustand sein. Daher 
wäre es nicht richtig, andere Realitätszustände daran zu 
messen. Auf dieser Grundlage wird sichtbar, dass das Re-
sultat der Mehrehe darin besteht, dass in Gemeinschaf-
ten, in denen diese erlaubt ist, keine außerehelichen Af-
fären zu anderen Frauen vorkommen, während es hinge-
gen in Gemeinschaften, in denen polygame Ehen verbo-
ten sind, nebeneheliche Beziehungen sehr wohl vorkom-
men. Überdies löst die polygame Eheform zahlreiche 
Probleme, die in einer menschlichen Gemeinschaft – in ih-
rer (natürlichen) Eigenschaft als menschliche Gemein-
schaft – vorkommen. Diese Probleme bedürfen der Lö-
sung in Form der Mehrehe. Im Folgenden führen wir ei-
nige Problembeispiele an: 

1. Manchen Männern ist aufgrund anormaler Veran-
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lagung eine Frau nicht genug. Die Folge ist, dass diese Ehe-
frau entweder überfordert und ihr geschadet wird, oder 
aber diese Männer halten immer wieder nach anderen 
Frauen Ausschau, wenn ihnen die Tür zur Ehelichung einer 
zweiten, dritten und vierten Frau verschlossen sein sollte. 
Dies hätte schädliche Folgen wie die Ausbreitung einer un-
züchtigen Lebensweise unter den Menschen und das Ent-
stehen von Verdächtigungen und Zweifel innerhalb der Fa-
milie. Aufgrund dessen muss jemandem mit einer solchen 
Veranlagung eine Möglichkeit offenstehen, seinen stark 
ausgeprägten körperlichen Trieb mit dem, was Allah er-
laubt hat, zu befriedigen. 

2. Es kann vorkommen, dass die Frau an Sterilität lei-
det und keine Kinder gebären kann. Trotzdem empfindet 
der Mann Liebe für sie und sie für ihn, so dass es ihnen 
wichtig ist, ihr Leben weiterhin in ehelicher Gemeinschaft 
zu führen. Gleichwohl sehnt sich der Ehemann nach Nach-
wuchs und liebt Kinder. Dürfte er keine zweite Frau heira-
ten und hätte er keine Alternative zur Verfügung, müsste 
er sich von seiner ersten Frau scheiden lassen, was die 
Zerstörung des gemeinsamen Lebens und seines Glückes 
und das Ende eines erfüllten Ehelebens zur Folge hätte. 
Oder aber der Mann müsste auf Nachwuchs verzichten, 
was die Unterdrückung einer Erscheinungsform des Art-
erhaltungsinstinkts bedeuten würde, nämlich die der Va-
terschaft. Deshalb muss einem solchen Ehemann die 
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Möglichkeit weit offenstehen, eine zweite Ehefrau zu hei-
raten, um dem Wunsch nach Nachwuchs beizukommen. 

Die Ehefrau kann an einer Krankheit leiden, die den se-
xuellen Verkehr mit ihr unmöglich macht, oder sie ist auf-
grund des Leidens außerstande, sich um Haushalt und 
Kinder zu kümmern. Gleichwohl wird sie von ihrem Mann 
geschätzt und geliebt, der sich von ihr weder scheiden las-
sen möchte noch ein Leben mit ihr alleine ohne zweite 
Ehefrau weiterführen kann. In diesem Fall wird es erfor-
derlich, ihm die Tür zur Mehrehe zu öffnen. 

3. Es können Kriege und Aufstände ausbrechen, die 
Tausende und sogar Millionen von Männern dahinraffen 
können, was zu einem zahlenmäßigen Ungleichgewicht 
zwischen Männern und Frauen führen kann. In der Tat ist 
es im Ersten und Zweiten Weltkrieg insbesondere in Eu-
ropa dazu gekommen. Wenn es nun dem Mann verwehrt 
wäre, mehr als eine Frau zu heiraten, was geschähe mit 
dem restlichen Großteil der Frauen? Sie müssten auf ein 
glückliches Ehe- und Familienleben verzichten – abgese-
hen von dem, was der Arterhaltungsinstinkt, wenn er er-
regt wird, an Gefahr für die Moral auslösen könnte. 

4. Innerhalb einer Nation oder eines Volkes kann die 
Geschlechterverteilung nicht ausgeglichen und die Gebur-
tenzahl der Mädchen höher als die der Jungen sein. Eine 
Balance zwischen Männern und Frauen ist daher nicht 
mehr gegeben, was mittlerweile unter vielen Völkern und 
Nationen fast zu einer Realität geworden ist. In diesem 
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Fall gibt es keine andere Lösung für das Problem als die 
Erlaubnis zur Mehrehe. 

Dies waren reale Probleme, die innerhalb von Men-
schengemeinschaften unter Völkern und Nationen vor-
kommen können. Das Verbot der polygamen Eheform 
würde solche Probleme ungelöst lassen, da sie nur über 
den Weg der Mehrehe zu beheben sind. Folglich müsste 
die Mehrehe zugelassen werden, um den Problemen, von 
denen der Mensch betroffen sein kann, beizukommen. 
Nun hat der Islam die polygame Ehe erlaubt, sie aber nicht 
zur Pflicht erklärt. Die Erlaubnis zur Mehrehe stellt jedoch 
eine notwendige Angelegenheit dar. Dennoch muss man 
wissen, dass diese und ähnliche Situationen, in die Men-
schen und menschliche Gemeinschaften hineingeraten 
können, zwar reale Probleme sind, aber weder einen 
Rechtsgrund für die Mehrehe noch eine Bedingung dafür 
darstellen. Es ist dem Mann ohne Einschränkung gestat-
tet, zwei, drei oder vier Frauen zu heiraten, unabhängig 
davon, ob ein Problem aufgetreten ist, das die Heirat von 
mehr als einer Frau notwendig macht, oder nicht. So sagt 
der Erhabene: 



So heiratet, was euch an Frauen beliebt, zu zweien 
(maṯnā), dreien (ṯulāṯa) oder vieren (rubāʿ). (4:3) Er sagt: 



[…] was euch […] beliebt. Dies hat Er in genereller 
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Form ausgedrückt, ohne Beschränkung oder Bedingung. 
Was die Beschränkung auf nur eine Ehefrau betrifft, so hat 
das islamische Recht lediglich in einem Fall dazu angehal-
ten, nämlich wenn die Befürchtung einer Ungleichbe-
handlung besteht. Außerhalb dessen existiert kein einzi-
ger Offenbarungstext, der das Ehelichen nur einer Frau 
nahelegt. Obgleich die Mehrehe einen Rechtsspruch ver-
körpert, der im deutlichen Korantext explizit erwähnt 
wurde, hat die kapitalistische Geistesbildung und die 
westliche Propaganda gegen den Islam im Besonderen, 
ohne die anderen Religionen mit einzuschließen, das Ge-
setz zur Mehrehe in einem hässlichen Bild dargestellt. Zu-
dem haben sie es als schadhaft und schändlich für die Re-
ligion illustriert. Dahinter steckt nicht die Feststellung ei-
ner Unzulänglichkeit in den Gesetzen Allahs, sondern al-
lein die Absicht zur Diffamierung des Islam und nichts wei-
ter. Diese Propaganda hat die Muslime beeinflusst, be-
sonders die Regierungselite und die junge Generation der 
Gebildeten. Dadurch fühlten sich viele, die noch immer 
von islamischen Gefühlen getrieben wurden, dazu veran-
lasst, den Islam zu verteidigen und mithilfe falscher Inter-
pretationen die Mehrehe zu verbieten. Sie folgten damit 
den Einflüssen der Negativpropaganda, für die die Feinde 
des Islam verantwortlich waren. Aus diesem Grund ist es 
notwendig, die Muslime zu warnen, dass das Schöne 
(ḥasan) nur das ist, was Allah für schön erklärt hat, und 
das Unschöne (qabīḥ) das, was von Ihm für unschön er-
klärt wurde. Das, was das islamische Recht erlaubte, zählt 
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zum Schönen, und das, was es verbot, zum Unschönen. 
Die Mehrehe wurde, ob sie nun einen spürbar positiven 
Effekt zur Folge hat oder nicht und ob sie reale Probleme 
löst oder nicht, vom islamischen Recht erlaubt. Die Koran-
texte belegen dies explizit. Daher handelt es sich um eine 
schöne Handlung, während das Verbieten der Mehrehe 
das Unschöne ist, denn es stellt ein kufr-Gesetz dar. Es 
muss allerdings klar sein, dass der Islam die Heirat mehre-
rer Frauen weder zur Pflicht noch zur wünschenswerten 
Handlung für Muslime erklärte, sondern diese dem Kreis 
der erlaubten Handlungen (mubāḥāt) zuordnete, die nach 
eigenem Ermessen vollzogen werden dürfen. Die Tatsa-
che, dass die Mehrehe für erlaubt erklärt wurde, bedeu-
tet, dass sie als optionale Lösung den Menschen in die 
Hände gelegt wurde, die von ihnen nach Bedarf eingesetzt 
werden kann. Der Islam erlaubte ihnen, sich nicht dem 
Wunsch zu verwehren, mehr als eine Frau zu heiraten. Die 
Erlaubnis zur Mehrehe und die Tatsache, dass sie keine 
Pflicht darstellt, machen sie zu einer der effektivsten 
Problemlösungen für die Gemeinschaft und Gesellschaft 
der Menschen.  



273 
 

Die Eheschließungen des Propheten 

Die Aussage des Erhabenen 





So ehelicht, was euch an Frauen beliebt, zu zweien 
(maṯnā), dreien (ṯulāṯa) oder vieren (rubāʿ); und wenn 
ihr fürchtet, nicht gerecht zu sein, so (heiratet) eine oder 
was ihr von Rechts wegen besitzt (4:3) wurde Ende des 8. 
Jahres der Hiğra offenbart, nachdem der Gesandte bereits 
mit all seinen Frauen die Ehe eingegangen war. Zum Zeit-
punkt der Offenbarung dieser āya war er  mit mehr als 
vier Frauen verheiratet. Er trennte sich jedoch von keiner 
einzigen von ihnen und blieb stattdessen mit allen Ehe-
frauen verheiratet. Dies liegt an der Tatsache, dass es ihm 
im Gegensatz zu den übrigen Muslimen gesondert zu-
stand, mehr als vier Frauen zu heiraten. Dass es sich um 
eine gesonderte Erlaubnis für ihn handelte, geht aus der 
Tatsache hervor, dass er mit mehr als vier Frauen verhei-
ratet blieb, auch nachdem die offenbarte āya die Zahl der 
Ehefrauen auf vier beschränkte. Der Prophet handelt je-
doch nicht seinen eigenen Worten zuwider. Tritt etwas 
Gegensätzliches auf, handelt es sich bei dieser Tat um 
eine für den Propheten geltende Ausnahme, während die 
entsprechende Aussage allgemein an die Umma gerichtet 
ist. Denn in den islamischen Rechtsgrundlagen (uṣūl) ist 
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manifestiert, dass die Prophetenhandlung keinen Wider-
spruch zu den an die Umma gerichteten Worten bildet, 
sondern speziell und ausschließlich für ihn Gültigkeit hat. 
Denn wenn der Gesandte  an die Umma einen für sie 
spezifischen Befehl richtet, so ist dieser vom Spezifitäts-
grad her höher als die (allgemein ergangenen) Belege zu 
seiner Befolgung in seinen Aussagen und seinen Handlun-
gen. In diesem Fall orientiert sich der allgemeingültige Be-
leg am Spezifischen. Somit ist es nicht gestattet, dem Ge-
sandten in dieser Handlung, in der ein gegensätzlicher Be-
fehl an die Umma ergangen ist, zu folgen. Dass dem Ge-
sandten  die Ehelichung von mehr als vier Frauen ge-
stattet ist sowie einer Frau, die sich ihm schenkt, und an-
dere, belegen außerdem Verse aus dem Koran. Der Erha-
bene sagt: 











O Prophet, Wir erlaubten dir deine Gattinnen, denen 
du ihre Brautgabe gegeben hast, und jene, die du von 
Rechts wegen von dem besitzt, was Allah dir als Kriegs-
beute beschert hat, und die Töchter deines Onkels väter-
licherseits und die deiner Tanten väterlicherseits sowie 
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die deines Onkels mütterlicherseits und die deiner Tante 
mütterlicherseits, die mit dir ausgewandert sind, und 
jedwede gläubige Frau, die sich dem Propheten schenkt, 
wenn der Prophet sie zu heiraten wünscht; dies gilt nur 
für dich und nicht für die Gläubigen. Wir wissen wohl, 
was Wir ihnen bezüglich ihrer Frauen und jener, die sie 
von Rechts wegen besitzen, verordnet haben, so dass 
sich daraus keine Verlegenheit für dich ergibt. (33:50) So 
heißt es in der āya: 



[…] dies gilt nur für dich (ḫāliṣatan lak) und nicht für 
die Gläubigen. Der Ausdruck ḫāliṣatan ist ein determinie-
rendes nomen verbi (maṣdar muʾakkid) für alles, was vor 
ihm erwähnt wurde, als ob Er sagen würde: Es ist allein dir 
gewährt, dir das zu erlauben, was Wir allein dir erlaubt 
haben. Der Beweis, dass die Erlaubnis alles umfasst, was 
davor erwähnt wurde und spezifisch für den Propheten  
gilt, ist die Tatsache, dass die Spezifizierung nach den vier 
Erlaubnissen erwähnt wurde, und zwar der Erlaubnis der 
Ehefrauen, jener Frauen, die er von der Kriegsbeute un-
mittelbar von Rechts wegen besitzt, der erwähnten Töch-
ter seiner Verwandten, die mit ihm auszogen, und der 
Frau, die sich ihm direkt schenkt. Zudem ist die Formulie-
rung in zusätzlicher Determinierung ergangen (taukīd). 
Untermauert wird dies auch durch den Umstand, dass 
nach der Vollendung der Bedeutung in der āya und nach 
der Erklärung des Erhabenen 
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

nicht für die Gläubigen die Aussage folgt: 



Wir wissen wohl, was Wir ihnen bezüglich ihrer 
Frauen und jener, die sie von Rechts wegen besitzen, ver-
ordnet haben. Das bedeutet, dass es sich hierbei um et-
was anderes handelt als das, was wir dir verordnet haben. 
Deswegen sagt Er nach alldem: 



[…] so dass sich daraus keine Verlegenheit für dich 
ergibt, d. h., damit es für dich nicht unangenehm wird. 

Aufgrund dessen sollen die Ehen des Propheten weder 
als Handlungsvorbild dienen, noch sollen sie das Objekt 
juristischer Erörterung sein, da sie zu den Sonderhandlun-
gen des Propheten  gehören. Dass es sich bei den Ehen 
um Prophetenehen handelte, die nicht die Heirat eines 
Mannes verkörpern, der, was die zwischengeschlechtli-
che Verbindung betrifft, zur Befriedigung des sexuellen 
Bedürfnisses und des Arterhaltungsinstinkts geheiratet 
hat, wird durch die historische Wirklichkeit belegt. Grei-
fen wir diese auf, stellen wir fest, dass der Gesandte mit 
dreiundzwanzig Jahren Ḫadīğa heiratete, die achtund-
zwanzig Jahre lang seine einzige Ehefrau blieb. Sie starb 
elf Jahre nach seiner Entsendung als Prophet, zwei Jahre 



277 
 

vor der Hiğra, einige Monate nach Aufhebung des Boy-
kottdokuments und noch vor seiner Reise nach Ṭāʾif im 
Jahr 620 n. Chr. Zu dem Zeitpunkt war er fünfzig Jahre alt. 
Von der Heirat Ḫadīğas an bis zu ihrem Tod hat er nicht 
daran gedacht, eine weitere Frau zu heiraten, wenngleich 
die Polygamie unter den Arabern in der damaligen Zeit 
eine weitverbreitete Praxis war. Vor seiner Entsendung 
als Prophet führte er siebzehn Jahre lang mit Ḫadīğa ein 
ruhiges, harmonisches Leben. Nach seiner Entsendung 
teilte er fast weitere elf Jahre lang ein Leben mit ihr, das 
von daʿwa und Kampf gegen die Ideen des Unglaubens ge-
prägt war. Trotzdem verschwendete er weder einen Ge-
danken daran, zu heiraten, noch ist über den Propheten 
etwas darüber bekannt, dass er vor oder während der Ehe 
mit Ḫadīğa zu jenen Männern gehörte, die sich von den 
Reizen der Frauen in Versuchung führen ließen – in einer 
Zeit der ğāhilīya, in der die Zurschaustellung der Reize die 
Menschen erregte. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht 
normal gewesen, wenn bei ihm mit über fünfzig Jahren 
ein plötzlicher Wandel eingetreten und ihm eine Frau 
nicht mehr genug gewesen wäre und er immer wieder 
eine Heirat einging, bis er es schließlich auf elf Ehefrauen 
brachte. Innerhalb der ersten fünf Jahre seines sechsten 
Lebensjahrzehnts hatte er mehr als sieben Ehefrauen, 
und in den restlichen sieben Jahren des sechsten und zu 
Beginn des siebten Jahrzehnts seines Lebens neun Frauen 
zusammen. Kann dies in diesem Alter von dem Verlangen 
nach Frauen herrühren, getrieben von dem Wunsch, den 
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Arterhaltungsinstinkt zu befriedigen, der sich in der ge-
schlechtlichen Vereinigung äußert? Oder steckten nicht 
vielmehr andere Motive dahinter, die mit den Erforder-
nissen der Lebensrealität zu tun hatten, mit denen der 
Prophet konfrontiert war, nämlich das Leben der Bot-
schaft, mit deren Verkündung an die Menschen er beauf-
tragt war? Zum Verständnis dessen legen wir die Um-
stände seiner Eheschließungen dar. 

Im elften Jahr seiner Prophetenschaft, also dem Todes-
jahr Ḫadīğas, Allah möge Wohlgefallen mit ihr haben, 
dachte der Gesandte  nun an Heirat. Zu dem Zeitpunkt 
war er fünfzig Jahre alt. Er hielt um ʿĀʾiša an, der Tochter 
Abū Bakrs, seines Freundes und des ersten Mannes, der 
an ihn glaubte. Da sie zu dem Zeitpunkt noch ein Kind von 
sechs Jahren war, schloss er den Ehevertrag, ging jedoch 
die Ehe erst drei Jahre später ein. Dies fand nach der Hiğra 
statt, als sie neun Jahre alt war. Während der Zeit, in der 
er den Ehevertrag mit ʿĀʾiša geschlossen hatte, heiratete 
er Sauda bint Zamʿa. Sauda war die Witwe von as-Sakrān 
ibn ʿAmr ibn ʿAbd Šams, einem der Muslime, die nach 
Abessinien emigrierten, wieder nach Mekka zurückkehr-
ten und dort starben. Sauda hatte zusammen mit ihrem 
Mann den Islam angenommen und war ebenfalls mit ihm 
ausgewandert. Sie musste die gleichen Beschwerlichkei-
ten durchleiden und die gleiche Mühsal hinnehmen wie 
er. Nach dem Tod ihres Mannes heiratete sie den Gesand-
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ten. Es ist nichts darüber überliefert, dass Sauda Schön-
heit, Vermögen oder Ansehen besaß, also diesseitig be-
gehrenswerte Dinge, die von Relevanz für seine Heirat 
hätten sein können.129 Die Tatsache, dass der Gesandte 
sie nach dem Tod ihres Mannes heiratete, ist nur so zu 
verstehen, dass er dies zu ihrer Versorgung tat und um sie 
in den Stand der Mütter der Gläubigen zu erheben. Nach 
der Hiğra errichtete er die Wohnunterkunft Saudas neben 
der Moschee. Es war das erste Haus, das er für seine Ehe-
frauen erbaute. 

Im ersten Jahr der Hiğra, nachdem die Verbrüderung 
der anṣār130 mit den muhāğirūn131 eingeleitet war, vollzog 
der Gesandte die Ehe mit ʿ Āʾiša und ließ sie im Haus neben 
Sauda in der Nähe der Moschee wohnen. Er erlaubte sei-
nem Assistenten und Gefährten Abū Bakr, ihn in seinem 
Haus bei seiner Tochter zu besuchen. 

Im zweiten Jahr der Hiğra nach der Schlacht von Badr 
und noch vor der Schlacht von Uḥud heiratete er Ḥafṣa 
bint ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb. Zuvor war sie mit Ḥanīš verhei-
ratet, einem der ersten islamischen Konvertiten. Sieben 
Monate nach dessen Tod erfolgte ihre Heirat mit dem 
Propheten. Mit der Heirat Ḥafṣas machte er es seinem 

                                                      
129 In den Tradierungen wird erwähnt, dass Sauda bereits sechs Kin-
der hatte und ihre Schönheit gewichen war, als der Prophet  sie hei-
ratete. 
130 Einwohner Medinas, die dem Propheten Unterstützung leisteten. 
131 Auswanderer aus Mekka. 
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zweiten Assistenten und Gefährten ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb 
möglich, ihn in seinem Haus bei dessen Tochter aufzusu-
chen. Die Eheschließungen mit ʿĀʾiša und Ḥafṣa waren 
also Ehen mit den Töchtern seiner beiden Assistenten, 
den Töchtern seiner Gefährten in der daʿwa, der Regent-
schaft, im Kampf und in anderen Dingen. Es ging dabei 
also nicht bloß um die Ehe um der Ehe willen. Wenn ʿĀʾiša 
als schön galt und vom Propheten  besonders geliebt 
wurde, so war dies bei Ḥafṣa nicht der Fall, was beweist, 
dass die Heirat des Propheten mit ihnen einem anderen 
Zweck diente als der Befriedigung sexueller Bedürfnisse. 

Im Rahmen des Feldzuges gegen die Banū al-Musṭaliq 
im fünften Jahr der Hiğra heiratete er Ğuwairīya bint al-
Ḥāriṯ ibn abī Ḍirār. Hinter dieser Heirat steckte der 
Wunsch des Propheten, ihren Vater näher an sich zu bin-
den und ihren Status zu erhöhen. Ğuwairīya war eine An-
gehörige der Banū al-Musṭaliq, die als Gefangene in die 
Hände eines der anṣār gefallen war. Es handelte sich bei 
ihr um die Tochter des Stammesführers der Banū al-
Musṭaliq, und sie wollte sich selber von ihrem Herrn frei-
kaufen, dessen Sklavin sie nun geworden war. Wissend, 
dass es sich um die Tochter des Banū al-Musṭaliq-Führers 
handelte, forderte er von ihr ein hohes Lösegeld. Ihr Vater 
begab sich mit dem Lösegeld zum Propheten und kaufte 
sie frei. Nachdem er von der Botschaft des Propheten 
überzeugt war, trat er zum Islam über. Hierauf nahm er 
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seine Tochter Ğuwairīya mit zum Propheten , die es ih-
rem Vater gleichtat und den Islam annahm. Der Prophet 
hielt anschließend bei ihrem Vater um die Hand Ğu-
wairīyas an, der sie ihm zur Frau gab. In diesem Fall han-
delte es sich um die Eheschließung mit der Tochter des 
Führers eines Stammes, den der Prophet unterwerfen 
konnte. Über sie wollte er eine Freundschaftsbeziehung 
zum Führer aufbauen. 

Nachdem der Prophet  im siebten Jahr der Hiğra über 
Ḫaibar siegte, heiratete er Ṣafīya, die Tochter von Ḥuyaī 
ibn Aḫṭab, einem Führer der Juden. Was die Geschichte 
ihrer Heirat betrifft, so gehörte Ṣafīya zu den weiblichen 
Gefangenen, die die Muslime aus den Festungen Ḫaibars 
nahmen. Einige Muslime traten an den Propheten  mit 
den Worten heran: Ṣafīya ist die Fürstin der Banū Quraiḏa 
und der Banū an-Naḍīr. Sie gebührt niemand anderem als 
dir. So entließ der Gesandte  sie aus der Gefangenschaft 
und nahm sie zur Ehefrau. Dies bedeutete für sie Schutz, 
Befreiung aus der Gefangenschaft und die Anhebung ih-
res Ranges. Auch wird berichtet, dass Abū Aiyūb Ḫālid al-
Anṣārī die Befürchtung hatte, dass sich bei ihr Hass auf 
den Gesandten regen würde, der ihren Vater, ihren Ehe-
mann und ihr Volk getötet hatte. Daher übernachtete er 
nahe des auf dem Rückweg von Ḫaibar aufgeschlagenen 
Hochzeitszeltes des Propheten, das Schwert griffbereit. 
Als der Prophet am nächsten Morgen erwachte, erblickte 
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er ihn und fragte: Was ist los mit dir? Und Ḫālid antwor-
tete: Wegen dieser Frau hatte ich Angst um dich gehabt. 
Schließlich hast du ihren Vater, ihren Ehemann und ihr 
Volk getötet, und erst jüngst ist sie vom kufr abgekehrt. 
Der Gesandte konnte ihn jedoch beruhigen, und Ṣafīya 
blieb bis zum Tod des Propheten  ihm gegenüber loyal. 

Im achten Jahr der Hiğra heiratete er Maimūna, die 
Schwester von Um al-Faḍl, der Frau von al-ʿAbbās ibn ʿ Abd 
al-Muṭṭalib. Der Gesandte heiratete sie am Ende der 
nachgeholten ʿumra (ʿumrat al-qaḍāʾ). Die Geschichte ih-
rer Ehe bestand darin, dass sie, zu dem Zeitpunkt sechs-
undzwanzig Jahre alt, ihre Schwester Um al-Faḍl mit ihrer 
Verheiratung bevollmächtigt hatte. Nachdem Maimūna 
im Verlauf der ʿ umrat al- qaḍāʾ einen starken Eindruck von 
den Muslimen gewinnen konnte, verspürte sie eine große 
Sehnsucht nach dem Islam. Al-ʿAbbās trat zu seinem Nef-
fen, dem Gesandten Muḥammad , mit dem Vorschlag 
heran, sie zu heiraten. Der Prophet stimmte zu und heira-
tete sie. Nun war die Dreitagesfrist (für den Besuch des 
Propheten in Mekka), die im Ḥudaibīya-Abkommen 
schriftlich vereinbart wurde, verstrichen. Doch wollte der 
Prophet seine Heirat mit Maimūna als Mittel benutzen, 
um die Verständigung zwischen ihm und dem Stamm der 
Quraiš zu vertiefen. Als Suhail ibn ʿAmr und Ḥuwaiṭib ibn 
ʿAbd al-ʿUzzā von quraischitischer Seite an Muḥammad  
herantraten, um ihm mitzuteilen, dass der Zweck seines 
Kommens nun erfüllt sei und er sie nun verlassen solle, 
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sagte er zu ihnen: Wie wäre es, wenn ihr mich hier unter 
euch die Hochzeit feiern ließet. Wir würden ein Essen aus-
richten, an dem ihr teilhaben sollt. Ihre Antwort lautete 
jedoch, dass sie seines Essens nicht bedürfen und er sie 
verlassen solle. Der Prophet zögerte nicht und reiste ab. 
Die Muslime folgten ihm. 

Was seine Heirat mit Zainab bint Ḫuzaima und Um Sa-
lama betrifft, so handelte es sich um Ehen mit den verwit-
weten Frauen seiner Gefährten, die als Märtyrer auf den 
Schlachtfeldern gefallen waren. Zainab war mit ʿUbaida 
ibn al-Ḥāriṯ ibn al-Muṭṭalib verheiratet, der in Badr getö-
tet wurde. Sie war nicht gerade hübsch, doch für ihre gut-
mütige und zuvorkommende Freundlichkeit bekannt, so 
dass sie den Beinamen „Mutter der Armen“ erhielt. Sie 
war nicht mehr die Jüngste, und der Gesandte Allahs hei-
ratete sie im zweiten Jahr der Hiğra nach der Schlacht von 
Badr und dem Tod ihres Ehemanns. Nach nur zwei Ehe-
jahren rief Allah sie zu sich. Sie war neben Ḫadīğa die ein-
zige Ehefrau, die noch vor dem Propheten  starb. Um 
Salama war die Ehefrau von Abū Salama und hatte zahl-
reiche Kinder von ihm. Abū Salama wurde in Uḥud ver-
wundet. Danach heilte seine Wunde, und der Prophet  
wickelte ihm das Banner als Kommandant für den Feldzug 
gegen die Banū Asad. Er zersprengte sie und kehrte samt 
Kriegsbeute nach Medina zurück. Doch die Wunde von 
Uḥud brach wieder auf, und schließlich erlag er dieser 
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Verletzung. Der Prophet war an seinem Sterbebett zuge-
gen, blieb an seiner Seite und sprach Bittgebete zu dessen 
Wohl aus, bis Abū Salama starb und der Gesandte ihm die 
Augen schloss. Vier Monate nach dessen Tod machte der 
Gesandte Um Salama persönlich einen Heiratsantrag. 
Doch sie entschuldigte sich mit dem Argument, viele Kin-
der zu haben und nicht mehr die Jüngste zu sein. Doch der 
Gesandte beharrte darauf, bis er sie heiratete und er sich 
persönlich um die Obhut und die Erziehung ihrer Kinder 
kümmerte. Diese Frauen heiratete er, um sich der Fami-
lien seiner verstorbenen Gefährten anzunehmen. 

Was die Ehe mit Um Ḥabība bint Abī Sufyān betrifft, so 
war es die Heirat mit einer Gläubigen, die wegen ihres 
Glaubens nach Abessinien geflüchtet war. Nach der 
Apostasie ihres Mannes hielt sie standhaft an ihrem Islam 
fest. Denn bei Um Ḥabība handelte es sich um Ramla, die 
Tochter Abū Sufyāns, des Oberhauptes Mekkas und Füh-
rers der Götzendiener. Sie war mit einem Sohn der Tante 
väterlicherseits des Gesandten  verheiratet, nämlich mit 
ʿUbaidullāh ibn Ğaḥš al-Asadī. Er war zusammen mit 
Ramla zum Islam übergetreten, während ihr Vater am Un-
glauben festhielt. Sie fürchtete, dass ihr Vater ihr Schaden 
zufügen würde, und emigrierte hochschwanger zusam-
men mit ihrem Mann nach Abessinien. Im dortigen Exil ge-
bar sie ihre Tochter Ḥabība bint ʿUbaidullāh. Ihr hat sie 
den Beinamen Um Ḥabība zu verdanken. Doch ʿUbai-
dullāh ibn Ğaḥš, ihr Ehemann, trat kurz danach vom Islam 
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zum Christentum über, der Religion der Abessinier. Er ver-
suchte, seine Frau ebenfalls vom Islam abzubringen, doch 
sie hielt standhaft am Islam fest. Daraufhin schickte der 
Prophet  dem Negus die Vollmacht, Um Ḥabība mit ihm 
zu vermählen. Dieser informierte Um Ḥabība, die Ḥālid 
ibn Saʿīd ibn al-ʿĀṣ damit bevollmächtigte, die Ehe zwi-
schen ihr und dem Gesandten zu schließen. So erfolgte 
der Abschluss des Ehevertrages, indem Ḫālid stellvertre-
tend für sie und der Negus stellvertretend für den Ge-
sandten dies übernahmen. Nachdem die Emigranten nach 
der Schlacht von Ḫaibar aus Abessinien nach Medina zu-
rückkehrten, kehrte Um Ḥabība mit ihnen zurück und trat 
ins Haus des Gesandten ein. Medina feierte nun die Hoch-
zeit des Gesandten mit Um Ḥabība, die von nun an in sei-
nem Haus wohnte. 

Was seine Heirat mit Zainab bint Ğaḥš betrifft, so war 
sie in legislativer Hinsicht für mehrere Aspekte von Be-
lang. Mit dieser Heirat wurde die Bedingung der soge-
nannten Ebenbürtigkeit (kafāʾa) zwischen Mann und Frau 
aufgehoben. So hat der Gesandte seine Cousine (die Toch-
ter seiner Tante väterlicherseits), die zum Stamm der 
Banū Asad gehörte, den Verbündeten der Quraiš, mit ei-
nem aus der Knechtschaft, einem befreiten Sklaven, ver-
heiratet. Auch war diese Heirat ein gesetzgeberischer Er-
lass, um den unter Arabern etablierten Brauch zu beseiti-
gen, dass jemand, der einen Jungen adoptiert hat, wie ein 
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leiblicher Vater ist und dessen ehemalige Frau nicht hei-
raten darf. Der Prophet heiratete jedoch die Frau seines 
von ihm befreiten Adoptivsohns, nachdem sich dieser von 
ihr scheiden ließ, um solche Bräuche zu zerstören. Die Ge-
schichte seiner Heirat mit Zainab bint Ğaḥš ist folgende: 
Zainab bint Ğaḥš ist die Tochter von Umaima bint ʿAbd al-
Muṭṭalib, der Tante des Propheten väterlicherseits. Sie 
wuchs unter seiner Obhut und Obsorge auf. Für den Pro-
pheten war sie deshalb wie eine Tochter oder eine jün-
gere Schwester. Er kannte sie und wusste, ob sie attraktiv 
war oder nicht, bevor sie Zaid heiratete. Er sah sie vom 
Krabbel- über das Jugendalter aufwachsen, bis sie er-
wachsen wurde. Sie war dem Gesandten also nicht fremd 
und gleich einer Tochter. Der Gesandte hielt für seinen 
ehemaligen Sklaven Zaid ibn Ḥāriṯa um ihre Hand an. 
Doch ihr Bruder ʿAbdullāh ibn Ğaḥš lehnte es ab, seine 
Schwester, die zu den Banū Asad gehörte und darüber 
hinaus die Cousine des Gesandten Allahs war, einem ehe-
maligen Sklaven zur Frau zu geben, den Ḫadīğa einst ge-
kauft und Muḥammad schließlich freigelassen hatte. Dies 
empfand er als große Schmach für Zainab. Und es galt tat-
sächlich als große Schmach unter den Arabern, denn die 
Töchter nobler Persönlichkeiten heirateten keine Sklaven, 
auch wenn diesen die Freiheit geschenkt wurde. Doch 
Muḥammad  wollte diese Betrachtungsweisen, die in 
den Köpfen existierten und einzig auf tribaler Basis beruh-
ten, eliminieren. Die Menschen sollten alle begreifen, 
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dass keinem Araber der Vorzug vor einem Nichtaraber ge-
bührt – außer durch Gottesfurcht. Sie sollten die Worte 
Allahs verstehen: 



Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, 
welcher der Gottesfürchtigste ist. (49:13) Und der Pro-
phet empfand es als unangemessen, eine andere Frau als 
die seines eigenen Stammes dazu zu nötigen. Und so 
sollte es Zainab bint Ğaḥš sein, seine Cousine, die die 
Bürde auf sich zu nehmen hatte, mit den Traditionen der 
Araber zu brechen und ihre Bräuche zu zerstören. Sie 
sollte sich vom befürchteten Gerede der Leute abkehren. 
Und Zaid, sein ehemaliger Sklave, den er befreit und 
adoptiert hatte und der gemäß den Bräuchen und Traditi-
onen der Araber dem Propheten gegenüber in gleichem 
Maße wie dessen leibliche Kinder erbberechtigt war, 
sollte sie heiraten. Er musste für dieses Opfer bereit sein, 
das der allweise Gesetzgeber den adoptierten Söhnen ab-
verlangen würde. Während der Gesandte darauf bestand, 
dass Zainab und ihr Bruder ʿAbdullāh dem freigelassenen 
Sklaven als Ehemann zustimmten, beharrten sie und ihr 
Bruder auf die Absage. Da offenbarte Allah, der Erhabene, 
Seine Worte: 




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Und weder ein gläubiger Mann noch eine gläubige 
Frau haben, wenn Allah und Sein Gesandter eine Sache 
beschließen, in ihrer Angelegenheit noch eine Wahl. Und 
der, der Allah und Seinem Gesandten nicht gehorcht, ist 
wahrlich in offenkundige Irre gegangen. (33:36) 

Damit blieb Zainab und ʿAbdullāh nichts anderes übrig 
als der Gehorsam, und sie antworteten mit den Worten: 
Wir sind einverstanden, o Gesandter Allahs. So fand die 
Hochzeit zwischen Zaid und Zainab statt, nachdem der 
Gesandte ihr stellvertretend für Zaid die Brautgabe über-
sandte. Doch das Eheleben zwischen den beiden verlief 
nicht harmonisch, sondern begann zerrüttet und bitter 
und blieb es auch. Zainab stand dieser Ehe innerlich ab-
lehnend gegenüber, obwohl sie auf Geheiß Allahs und Sei-
nes Gesandten zustande kam. Sie fügte sich nicht ihrem 
Mann, und er konnte ihre Verweigerungshaltung nicht 
aufweichen. Mehr noch: Sie rühmte sich vor Zaid, keine 
Sklavin gewesen zu sein, und versauerte ihm so das Le-
ben. Zaid beklagte sich des Öfteren beim Propheten und 
beschrieb ihm, wie schlecht sie ihn behandle. Er bat ihn 
mehrmals um Erlaubnis, sich von ihr scheiden zu lassen. 
Aber der Prophet pflegte ihm zu antworten: Halte an dei-
ner Frau fest. Bereits zu dieser Zeit hatte er von Allah (t) 
die Offenbarung erhalten, dass Zainab in Zukunft eine sei-
ner Ehefrauen sein werde. Doch dem Gesandten erschien 
dies zu brisant, weil er das Gerede der Menschen fürch-
tete, dass Muḥammad seine Schwiegertochter geheiratet 



289 
 

habe, und sie ihn dafür anprangern würden. Schließlich 
hatte der Gesandte Zaid adoptiert. Aus diesem Grund 
wollte er nicht, dass Zaid sich von ihr scheiden lässt. Doch 
Zaid bedrängte den Propheten regelrecht dazu, sich von 
ihr scheiden lassen zu dürfen. Trotz des Wissens des Ge-
sandten  um die Tatsache, dass sie einmal seine Ehefrau 
sein würde, so, wie Allah es ihm mittels der Offenbarung 
mitgeteilt hatte, sagte er zu Zaid: 



Halte an deiner Ehefrau fest und fürchte Allah. (33:37) 
Allah ermahnte ihn daraufhin dafür und sagte ihm: Ich 
habe dir mitgeteilt, dass Ich dich mit ihr verheiraten 
werde, und du verheimlichst in deinem Inneren, was Allah 
bekannt machen wird? Dies ist nämlich die Bedeutung Sei-
ner Worte im Koran: 



Und du verbargst in deinem Inneren, was Allah ans 
Licht bringen wird. (33:37) Das, was er verheimlichte, war 
seine Kenntnis darüber, dass er Zainab heiraten werde, 
obwohl sie die Ehefrau seines Ziehsohns war. Dies ist es 
auch, was Allah später ans Licht bringen werde, nämlich 
seine Verehelichung mit der geschiedenen Frau seines 
Ziehsohns. Der Grund für die Verheimlichung dieser be-
vorstehenden Ehe, die Allah später bekannt machen 
würde, war der unter den Arabern vorherrschende 
Brauch, dass die adoptierten Kinder wie die geborenen 
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zur Familie gehörten und sogar ihre Abstammung über-
nahmen. Der adoptierten Person wurden sämtliche 
Rechte eines leiblichen Kindes verliehen, und auch die 
entsprechenden Gesetze fanden ihr gegenüber Anwen-
dung, selbst im Erbrecht und in der Beachtung der ehe-
verbotenen Verwandtschaft. Als Allah den Gesandten 
darüber informierte, dass Zainab, die Ehefrau seines 
adoptierten ehemaligen Sklaven, einmal seine eigene 
Ehefrau werden würde, behielt er dieses Wissen für sich 
und bestärkte Zaid darin, an seiner Ehefrau festzuhalten 
und sich nicht von ihr scheiden zu lassen. Dies tat er trotz 
des Drängens und der Beschwerden Zaids sowie der man-
gelnden Harmonie und der fehlenden Eintracht im Ehele-
ben der beiden von Beginn an. Zaid beharrte so lange auf 
eine Scheidung, bis der Gesandte schließlich die Erlaubnis 
erteilte. Zaid ließ sich daraufhin scheiden, unwissend, 
dass der Gesandte sie heiraten werde. Auch Zainab 
wusste nicht, dass der Prophet  sie heiraten werde. Be-
leg hierfür ist der bei Aḥmad, Muslim und an-Nasāʾī tra-
dierte Bericht über den Weg Sulaimāns ibn al-Muġīra von 
Ṯābit und schließlich von Anas, der sagte: 

لʗȂʚ: اذʙؕها علي. قال:  لʸا انقʕʷ عʗة زʔʹȂ، قال رسʦل الله «
فانʠلقʕ فقلǻ :ʕا زʔʹȂ، أȏʙʵǺ، أرسل رسʦل الله يʙؕʘك. فقالʕ ما أنا 

القʙآن وجاء ʶǺانعة شʭʻاً حʯى أُؤامʙ رȁي، فقامʕ إلى مʗʱʴها، ونʚل 
 حʯى دخل علʻها Ǻغʙʻ إذن، حʥʻ أنʚل الله تعالى قʦله: رسʦل الله 
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               

  « 

Nachdem die ʿidda-Frist von Zainab endete, sagte der 
Gesandte Allahs zu Zaid: „Erwähne mich ihr gegenüber.“ 
Da ging ich (Zaid) zu ihr hin und sagte: „O Zainab, freue 
dich. Der Gesandte lässt ausrichten, sich vor dir in Er-
wähnung zu bringen.“ Sie erwiderte: „Ich tue nichts, bis 
ich meinen Herrn um Leitung gebeten habe.“ Sie ging da-
raufhin zu ihrem Gebetsort. Sodann erfolgte eine Offen-
barung des Koran, und als Allah die Worte herabsandte: 
Dann aber, als Zaid seine Beziehung mit ihr beendet 
hatte, verbanden Wir sie ehelich mit dir, damit die Gläu-
bigen in Bezug auf die Frauen ihrer angenommenen 
Söhne nicht in Verlegenheit gebracht würden (33:37), 
suchte sie der Prophet auf und trat ohne Erlaubnis zu ihr 
ein. Wären Zaid oder Zainab darüber in Kenntnis gewe-
sen, so hätte er nicht „freue dich“ zu ihr gesagt und sie 
nicht „Ich warte den Befehl meines Herrn ab“ geantwor-
tet, d. h., Allah wegen dieser Heirat um Rat gefragt. Der 
Rechtsgrund hinter dieser Heirat ist der, dass die Gläubi-
gen in Bezug auf die Ehelichung der Frauen ihrer adoptier-
ten Söhne nicht in Verlegenheit geraten (nachdem dies 
durch die Handlung des Propheten erlaubt wurde). 

Dies waren die Hintergründe der Ehen des Prophe-
ten . Wie jeder einzelne Bericht demonstriert, birgt jede 
Ehe ein anderes Motiv als lediglich die Heirat. Damit wird 
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der Sinn der Ehe des Gesandten mit mehr als vier Frauen 
sichtbar sowie der Sinn hinter der für ihn geltenden Son-
dererlaubnis, im Unterschied zu seiner Umma eine solche 
Anzahl zu heiraten. Die Bedeutung dessen hat nichts mit 
dem vermeintlich überschwappenden Arterhaltungsins-
tinkt eines über fünfzigjährigen Mannes zu tun, der sich in 
Wahrheit der daʿwa, dem Staat und der weltweiten Ver-
kündung der Botschaft seines Herrn verschrieben hatte, 
ein Mann, der gewillt war, ein Volk zu einer Umma zu for-
men, deren Lebensziel darin bestand, die Botschaft Allahs 
in die Welt zu tragen. Er war damit befasst, eine Gesell-
schaft nach dem Niederreißen der alten Strukturen von 
Grund auf neu aufzubauen und einen Staat zu errichten, 
der die Welt vor sich her treibt, um die Botschaft des Islam 
an die Menschen heranzutragen. Und jeder, dessen Geist 
damit beschäftigt ist, die Umma intellektuell zu erheben, 
einen Staat zu errichten, eine Gesellschaft aufzubauen 
und eine Botschaft in die Welt zu tragen, wird sich nicht 
von Frauen ablenken lassen, sich ihnen hinwenden und 
jährlich eine neue Frau heiraten. Vielmehr trägt er Sorge 
um seine daʿwa und genießt wie jeder andere Mensch ein 
völlig normales Eheleben.  
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Das Eheleben 

Die Ehefrau ist nicht Teilhaberin am Leben ihres Ehe-
mannes, sondern vielmehr seine Gefährtin. Das gemein-
same Leben der beiden basiert weder auf dem Prinzip der 
Teilhaberschaft, noch sind sie dazu verurteilt, ein Leben 
lang zusammenzubleiben. Das Zusammenleben der Ehe-
partner beruht vielmehr auf dem Prinzip der Gefährten-
schaft. Denn jeder von beiden begleitet den anderen auf 
vollständige Weise, und zwar in allen Aspekten. Es ist eine 
Gefährtenschaft, in der sie die gegenseitige Geborgenheit 
finden. Denn Allah (t) schuf das Eheleben als Stätte der 
Geborgenheit für beide Eheleute. So sagt Er: 



Er ist es, Der euch aus einem einzigen Menschen er-
schuf; und aus ihm machte Er seine Gattin, auf dass er 
bei ihr Ruhe finde. (7:189) Und Er sagt: 





Und zu Seinen Zeichen zählt, dass Er Gattinnen für 
euch aus euch selber schuf, auf dass ihr Ruhe bei ihnen 
fändet (li taskunū ilaihā); und Er hat Zuneigung und 
Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. (30:21) As-Sakan 
(nomen verbi von taskunū) bedeutet Frieden und Gebor-
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genheit, d. h. die Ruhe und Geborgenheit, die der Ehe-
mann in seiner Ehefrau und die Ehefrau in ihrem Ehemann 
findet, in der sich jeder zum anderen hingezogen fühlt 
und keine Abneigung empfindet. Grundsätzlich sollte die 
Ehe Ruhe und Geborgenheit (iṭmiʾnān) bescheren und das 
Eheleben ruhevolle Nestwärme. Damit diese Partner-
schaft zwischen den beiden Eheleuten von Harmonie und 
Zuversicht geprägt ist, hat das islamische Recht die Rechte 
der Ehefrau gegenüber dem Ehemann und die des Ehe-
mannes gegenüber der Ehefrau aufgezeigt. Zu dieser The-
matik sind klar formulierte āyāt und aḥādīṯ ergangen. Der 
Erhabene sagt: 



Und den Frauen stehen nach Billigkeit die gleichen 
Rechte zu, wie sie an Pflichten haben. (2:228) Das heißt, 
die Frauen haben gegenüber den Männern in gleichem 
Maße eheliche Rechte wie die Männer gegenüber den 
Frauen. Daher sagte ibn ʿAbbās: Ich schmücke mich für 
meine Frau, wie sie sich für mich schmückt. Und ich 
möchte mein ganzes Recht einholen, das ich gegenüber 
meiner Frau habe, damit sie im Gegenzug ihr ganzes 
Recht, das sie mir gegenüber hat, einfordern kann. Denn 
der Erhabene sagt: 



Und den Frauen stehen nach Billigkeit die gleichen 
Rechte zu, wie sie an Pflichten haben (2:228), d. h. 
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Schmuck ohne Sündhaftigkeit. Auch sagte er (erläuternd 
zu dieser āya): Sie haben das Recht auf eine schöne, part-
nerschaftliche Gefährtenschaft und auf eine gute Behand-
lung, wie sie die Pflicht zum Gehorsam in dem haben, was 
Allah ihnen gegenüber ihren Ehemännern auferlegt hat. 

Der Erhabene mahnte die Ehepartner dazu, in gutem 
Verkehr miteinander zu leben. So sagt Er: 



Und verkehrt (ʿāširūhunna) angemessen mit ihnen. 
(4:19) Und Er sagt: 



So sind sie (die Frauen) in guter Angemessenheit zu 
behalten […] (2:29) ʿIšra (davon ʿāširūhunna) bedeutet 
das Zusammengehen und Zusammenleben. So sagt man: 
ʿĀšarahu muʿāšaratan. Das bedeutet: Er lebte mit ihm zu-
sammen. Auch sagt man: Taʿāšara al-qaum wa iʿtašarū. 
Das bedeutet: Die Leute lebten zusammen. So richtete 
der Erhabene an die Männer den Befehl, in guter Partner-
schaft mit ihren Frauen zusammenzuleben, wenn sie die 
Ehe mit ihnen geschlossen haben, damit das Zusammen-
leben miteinander und die gemeinsame Partnerschaft 
Vollendung findet. Dies ist förderlich für das seelische 
Wohlbefinden und ein harmonisches Leben. Zu einem gu-
ten Zusammenleben der Männer mit den Frauen zählt, 
dass der Mann ihr, abgesehen von seiner Pflicht, ihr 
Brautgabe und Unterhalt in vollem Umfang zu leisten, 
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nicht grundlos mit finsterem Blick begegnen darf. Er soll 
gesprächig sein, sich weder barsch noch grob verhalten 
und keine Zuwendung zu einer anderen Frau an den Tag 
legen. 

Auch legte der Gesandte den Männern die Frauen ans 
Herz. So überliefert Muslim in seinem Ṣaḥīḥ von Ğābir, 
dass der Prophet  in seiner Abschiedspredigt sagte: 

»ʤؒاء فإنʴʹا الله في الʦفاتق  ʤʯللʲʯأمانة الله، واسǺ ʥهʦʸتʘفأخ ʥوجهʙ
علʥ ذلʣ تʙؒهʦنه، فإن فȜǺلʸة الله، ولʤؒ علʻهʥ أن لا يʥʭʟʦ فʙشʤȜ أحʗاً 

ʦʴتهǺ ʥالʸعʙوف  »فاضʦȁʙهʥ ضȁʙاً غʙʻ مʙʮح، ولهʥ رزقهʥ وؕ

So seid bezüglich der Frauen gottesfürchtig, denn Al-
lah hat sie euch als Treuhand anvertraut. Auf das Wort 
Allahs hin durftet ihr ihnen beiwohnen. Ihr habt ihnen 
gegenüber das Recht, dass sie niemanden auf euer Bett 
lassen, der euch missfällt. Tun sie dies, so schlagt sie, 
aber nicht heftig. Ihr Recht ist es, in angemessener Weise 
mit Unterhalt und Kleidung versorgt zu werden. Auch 
wurde vom Propheten berichtet, dass er sprach: 

» ʙʻلأهليخ ʤ ʙؕʻلأهله، وأنا خ ʤ ʙؕʻخ ʤؕ« 

Der Beste unter euch ist der, der am besten zu seinen 
Frauen ist. Und ich bin der Beste unter euch zu meinen 
Frauen.132 Über den Propheten wurde berichtet, dass er 
von angenehmer Gesellschaft war, mit seinen Frauen zu 

                                                      
132 Bei al-Ḥākim und ibn Ḥibbān über den Weg ʿĀʾišas überliefert, Al-
lah habe Wohlgefallen mit ihr. 
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scherzen pflegte, sanft mit ihnen umging und Späße mit 
ihnen machte. Er pflegte sogar mit ʿĀʾiša, der Mutter der 
Gläubigen, als Zuneigungsbekundung um die Wette zu 
laufen. So erzählt sie: Der Gesandte rannte mit mir um die 
Wette, und ich war schneller als er. Das war, bevor ich 
Fleisch anlegte. Nachdem ich Fleisch angelegt hatte, rann-
ten wir wieder um die Wette, und er war schneller als ich. 
Da sagte er : 

»ʣلʯه بʘه« 

Das war für das letzte Mal.133 Nach Verrichtung des 
Nachtgebets pflegte der Gesandte in sein Haus einzukeh-
ren und ein wenig mit seinen Frauen zusammenzusitzen, 
um ihnen Gesellschaft zu leisten, bevor er sich schlafen 
legte. Ibn Māğa überlieferte, dass der Prophet sprach: 

»ʤائهʴʹل ʤ ʤ خॻارؕ  »خॻارؕ

Die Besten unter euch sind die, die am besten zu ihren 
Frauen sind. 

Dies alles zeigt, dass die Ehemänner ein gutes Zusam-
menleben mit ihren Frauen pflegen sollen. Da in einer Ehe 
jedoch der Haussegen getrübt werden kann, hat Allah den 
Ehemann mit der Führung des Hauses betraut und ihn in 
Verantwortung der Ehefrau vorgestellt. Der Erhabene 
sagt: 

                                                      
133 Von ibn Ḥibbān in seinem Ṣaḥīḥ-Werk in vollständigem Tradenten-
strang herausgegeben. 
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

Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor. 
(4:34) Und Er sagt: 



Und den Frauen stehen nach Billigkeit die gleichen 
Rechte zu, wie sie an Pflichten haben. Doch die Männer 
stehen ihnen eine Stufe vor. (2:228) Zudem hielt der Islam 
die Ehefrau zum Gehorsam gegenüber dem Ehemann an. 
Der Gesandte  sagte: 

 »إذا Ǻاتʕ الʙʸأة هاجʙة فʙاش زوجها لعʹʯها الʸلائؒة حʯى تʙجع«

Bleibt die Frau dem Ehebett des Mannes fern, verflu-
chen sie die Engel, bis sie wieder dorthin zurückkehrt.134 
Auch fragte der Prophet eine Frau: 

»ʕ؟أذات زوج أن« 

Hast du einen Ehemann? Sie antwortete: „Ja.“ Da 
sagte er : 

 »فإنّه جَʹʣʯ ونارك«

Er kann sowohl dein Paradies als auch deine Hölle 
sein.135 Al-Buḫārī berichtet, dass der Gesandte  sprach: 

                                                      
134 Übereinstimmend über den Weg Abū Hurairas tradiert. 
135 Bei al-Ḥākim über den Weg der Tante Ḥuṣains ibn Muḥṣin überlie-
fert. 
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لا ʲǻل لامʙأة أن تʦʶم وزوجها شاهʗ إلا Ǻإذنه، ولا تأذن في بʯʻه إلا «
 »فإنه يʙد إلॻه شʙʠه Ǻإذنه، وما أنفقʕ مʥ نفقة مʥ غʙʻ إذنه

Einer Frau ist es nicht gestattet, in der Anwesenheit 
ihres Ehemannes zu fasten, außer mit seiner Erlaubnis. 
Es ist ihr nicht erlaubt, jemanden ins Haus zu bitten, au-
ßer mit seiner Erlaubnis. Und was sie an Ausgaben ohne 
seine Erlaubnis tätigte, so wird ihm die Hälfte davon zu-
rückerstattet. Und ibn Baṭṭa berichtet im „Aḥkām an-
nisāʾ“ von Anas, dass ein Mann sich zu einer Reise auf-
machte und seiner Frau verbot, das Haus zu verlassen. So-
dann erkrankte ihr Vater. Daraufhin bat sie den Gesand-
ten Allahs, ihrem Vater einen Krankenbesuch abstatten zu 
dürfen. Doch der Gesandte antwortete ihr: 

»ʣالفي زوجʳاتقي الله ولا ت« 

Fürchte Allah und handle deinem Ehemann nicht zu-
wider. Ihr Vater starb, und sie bat den Gesandten  um 
die Erlaubnis, seiner Bestattung beiwohnen zu dürfen. Er 
erwiderte: 

»ʣالفي زوجʳاتقي الله، ولا ت« 

Fürchte Allah und handle deinem Ehemann nicht zu-
wider. Da offenbarte Allah dem Propheten: 

 »إني قʗ غفʙت لها ʠǺاعة زوجها«

Wahrlich, aufgrund ihres Gehorsams ihrem Mann ge-
genüber habe Ich ihr vergeben. Das islamische Recht hat 
somit dem Ehemann das Recht verliehen, seiner Ehefrau 
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das Verlassen seines Hauses zu verbieten, sei es zum 
Krankenbesuch ihrer Eltern oder, um sie zu sehen, sei es, 
um notwendige Dinge zu erledigen oder um spazieren zu 
gehen. Es ist ihr nur mit seiner Erlaubnis gestattet, aus 
dem Haus zu gehen. Trotzdem sollte ihr der Ehemann 
nicht verbieten, ihren Eltern einen Krankenbesuch abzu-
statten oder sie einfach nur zu besuchen. Denn dies 
würde den Abbruch der Beziehungen zu ihnen bedeuten 
und die Ehefrau zu einem eventuellen Zuwiderhandeln 
ihm gegenüber anstiften. Und Allah hat ein Zusammenle-
ben in gutem Umgang anbefohlen. Der Ehefrau zu verbie-
ten, ihre Eltern im Krankheitsfall oder grundsätzlich zu be-
suchen, stellt kein Zusammenleben in gutem Umgang mit 
ihr dar. Es steht dem Ehemann auch nicht zu, seine Ehe-
frau vom Gang zur Moschee abzuhalten. Dies beruht auf 
folgendem ḥadīṯ des Propheten, in dem er sagt: 

 »مʴاجʗ الله لا تʸʹعʦا إماء الله«

Verbietet den Dienerinnen Allahs nicht die Moscheen 
Allahs.136 Lehnt sich eine Frau gegen ihren Ehemann auf, 
hat Allah ihm das Recht gewährt, sie zurechtzuweisen. Al-
lah sagt: 





                                                      
136 Übereinstimmend tradiert über den Weg ʿAbdullāh ibn ʿUmars. 
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Und jene, deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, so er-
mahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Und so 
sie euch gehorchen, dann begeht ihnen gegenüber keine 
Übertretung. (4:34) Das Schlagen sollte hier in leichter 
Weise erfolgen, d. h. nicht heftig, so, wie es der Gesandte 
in seiner Predigt anlässlich der Abschiedspilgerfahrt er-
klärte: 

 »فإن فعلʥ ذلʣ فاضʦȁʙهʥ ضȁʙاً غʙʻ مʙʮح«

Tun sie dies, so schlagt sie, aber nicht heftig.137 Der 
Ehemann ist befugt, seine Ehefrau zu bestrafen, sollte sie 
sich sündhaft verhalten, weil ihm die führende Verant-
wortung in der Verwaltung und der Betreuung der Ange-
legenheiten des Hauses zukommt. Abgesehen von Verstö-
ßen gegen die seitens des islamischen Rechts für sie vor-
geschriebenen Gebote darf der Ehemann sie in keiner 
Form belangen. Der Erhabene sagt: 



Und so sie euch gehorchen, dann begeht ihnen gegen-
über keine Übertretung. (4:34) Er sollte ihr vielmehr ein 
Freund sein, freundlich, wenn er irgendetwas von ihr ver-
langt. Selbst wenn er den Beischlaf mit ihr wünscht, sollte 
er die für sie passenden Situationen und Umstände richtig 
wählen. So sprach der Gesandte : 

                                                      
137 Bei Muslim über den Weg Ğābirs tradiert. 
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ـغॺʻة« ُy  »لا تʙʠقʦا الʹʴاء لʻلاً حʯى تȊʵʯʸ الʵعʰة، وتʗʲʯʴ الـ

Klopft nicht an die Tür der Frauen (plötzlich) in der 
Nacht, (sondern gebt ihnen Zeit) damit sich die mit wir-
ren Haaren kämmen und sich jene, die ihren Ehemann 
lang entbehrte, rasieren kann.138 Das Vorstehen des Ehe-
manns gegenüber der Frau und die Führungsrolle, die ihm 
im Hause zukommt, bedeuten nicht, dass er der uneinge-
schränkte Herrscher und Diktator ist. Es bedeutet viel-
mehr, die Angelegenheiten des Hauses zu betreuen und 
diese zu verwalten, nicht die Herrschaft und Regentschaft 
darüber zu haben. Es steht der Frau daher zu, den Worten 
ihres Ehemanns zu widersprechen, mit ihm zu diskutieren 
und bezüglich seiner Aussage erörternde Rücksprache mit 
ihm zu halten. Denn bei den beiden handelt es sich um 
Partner, nicht um Befehlshaber und Befehlsempfänger 
und auch nicht um Herrscher und Beherrschten. Es sind 
vielmehr zwei Gefährten, wobei einem von beiden die 
Führung in die Hand gelegt wurde, was die Verwaltung 
und Betreuung ihrer häuslichen Angelegenheiten betrifft. 
So verstand sich auch der Gesandte Allahs  in seinem 
Haus als Gefährte seiner Ehefrauen und nicht als befehls-
habender Herrscher über sie, obgleich er Staatsoberhaupt 
und Prophet war. ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb sagte in einer Rede: 
Bei Allah, in der ğāhilīya maßen wir den Frauen keinerlei 
Wert bei, bis Allah über sie das herabsandte, was Er ihnen 

                                                      
138 Übereinstimmend tradiert über den Weg Ğābirs. 



303 
 

an Offenbarung zukommen ließ, und ihnen das zuteilte, 
was Er ihnen zuzuteilen entschied. Als ich mich in einer An-
gelegenheit befand, die ich entscheiden wollte, sagte mir 
meine Frau: „Wenn du es auf diese Weise machen wür-
dest.“ Ich antwortete ihr: „Was geht dich diese Angelegen-
heit hier an? Und was mischst du dich in eine Sache ein, 
die ich zu tun gedenke?“ Da antwortete sie: „Ich wundere 
mich über dich, o ibn al-Ḫaṭṭāb! Du willst deine Meinung 
nicht revidieren, wo deine Tochter dem Gesandten Al-
lahs  so lange widerspricht, bis er seinen Tag über zornig 
ist.“ Da nahm ich mein Gewand und ging unverzüglich zu 
Ḥafṣa. Ich sagte ihr: „O mein Töchterlein! Du widersprichst 
dem Gesandten Allahs , bis er seinen Tag über zornig 
bleibt?“ Sie antwortete: „Bei Allah, wir sprechen mit ihm, 
damit er seine Entscheidung revidiert.“ Da sagte ich ihr: 
„Du weißt, dass ich dich vor der Strafe Allahs und dem 
Zorn Seines Gesandten warne. O mein Töchterlein, lass 
dich nicht von der verleiten, der ihre Schönheit gefällt und 
die Liebe des Gesandten Allahs  zu ihr.“ Ich verließ sie 
und ging zu Um Salama wegen meiner Verwandtschaft zu 
ihr. Ich sprach sie darauf an, und sie sagte mir: „Ich wun-
dere mich über dich, o ibn al-Ḫaṭṭāb. Du mischst dich über-
all ein. Und nun versuchst du sogar, dich zwischen dem 
Gesandten Allahs  und seinen Frauen einzumischen?“ 
Und ʿUmar fügte hinzu: Mit dieser Aussage hat sie mich in 
einer Weise erwischt, die meine Entschlossenheit brach 
und mich von einigem abhielt, was ich zu sagen hatte. Und 
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so verließ ich ihr Haus.139 Im Ṣaḥīḥ-Werk von Muslim ist 
überliefert, dass Abū Bakr den Propheten  um Einlass 
bat. Er trat ein, nachdem der Prophet ihn hereinbat. Dann 
bat auch ʿUmar um Einlass und trat auf die Bitte des Pro-
pheten hin ein. Er traf den Propheten  sitzend im Kreise 
seiner Ehefrauen vor, niedergeschlagen und schweigend. 
Und so dachte sich ʿUmar: Ich werde ihm etwas sagen, 
was ihn zum Lachen bringt, und so sprach er: O Gesandter 
Allahs, stell dir vor, bint Ḫāriğa verlangt Unterhalt von mir, 
dann stehe ich auf und drücke ihr den Hals zu! Da lachte 
der Gesandte und sagte:  

 »هʥ حʦلي ʴǻألʹʹي الʹفقة«

Sie (die Frauen) um mich herum fragen mich nach 
dem Unterhalt. Aus dem geht hervor, dass mit dem Vor-
stehen des Mannes gegenüber der Frau (qiwāma) zwar 
das Befehlsrecht in Händen des Mannes gemeint ist, je-
doch im partnerschaftlichen Sinne und nicht im Sinne von 
Dominanz und Kontrolle. Die Frau darf den Mann also zur 
Rede stellen und mit ihm diskutieren. 

So viel zum Aspekt des ehelichen Zusammenlebens – 
was die Haushaltsführung betrifft, so obliegt es der Frau, 
den Ehemann in Dingen wie dem Teigkneten, dem Ba-
cken, Kochen und dem Hausputz zu bedienen. Sie ist dazu 
verpflichtet, ihrem Ehemann zu trinken zu geben, sollte er 
dies verlangen, ihm das Essen zu bereiten und alle im 

                                                      
139 Übereinstimmend tradiert. 
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Haus für den Mann anfallenden Dienste zu verrichten. 
Ebenso obliegt ihr die uneingeschränkte Verrichtung aller 
weiteren häuslich notwendigen Dienste, die das Leben im 
Haus erfordert. Ihm wiederum obliegt die Erledigung aller 
Besorgungen außerhalb des Hauses, die von ihr benötigt 
werden. Er muss dafür sorgen, dass Wasser bereitsteht 
und alles, was für Putzarbeiten notwendig ist, sowie alles, 
was an Maniküre und weiblicher Schönheitspflege für ih-
resgleichen erforderlich ist, um sich für ihn schön zu ma-
chen, und ebenso andere für sie notwendige Dinge. 

Zusammengefasst gehören alle innerhäuslichen Arbei-
ten, welcher Art auch immer, zum Aufgabenbereich der 
Frau. Hingegen gehören alle Arbeiten, die außer Haus zu 
verrichten sind, zum Tätigkeitsfeld des Mannes. Dies ba-
siert auf folgendem ḥadīṯ des Gesandten betreffend ʿAlī 
und Fāṭima, Allah möge Wohlgefallen mit ihnen haben, in 
dem es heißt: 

» ʥوعلى عليّ ما ؕان خارجاً ع ،ʕʻʮمة الʗʳǺ ةʸʟه فاʯʹى على ابʷق
 »الʕʻʮ مʥ عʸل

Er  trug seiner Tochter Fāṭima den Dienst im Haus 
auf und ʿAlī die Arbeiten außerhalb des Hauses. Der Ge-
sandte pflegte seine Ehefrauen dazu anzuhalten, Arbeiten 
für ihn zu verrichten. So sagte er: 

»ʘʲة، واشʙفʵي الʸة هلʵا عائǻ اʹʻʸعʟة أʵا عائǻ اʹʻة اسقʵا عائǻ يها
ʙʱʲǺ« 

O ʿĀʾiša, reiche mir etwas zu trinken, o ʿĀʾiša, gib mir 
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zu essen, o ʿ Āʾiša, hole die Klinge und schärfe sie mit dem 
Stein. Auch wird überliefert, 

 تʦȜʵ إلॻه ما تلقى مʥ الʙحى، وسألʯه أن فاʸʟة أتʕ رسʦل الله «
ʣها ذلʻفȜǻ ًخادما« 

dass Fatima zum Gesandten Allahs kam, um sich bei 
ihm über die Arbeit mit der Mühle zu beklagen; sie fragte 
ihn nach einem Diener, der ihr das abnehmen könnte140. 
Dies alles weist darauf hin, dass die Bedienung des Man-
nes im Haus sowie die Hausarbeit zum Aufgabenbereich 
der Ehefrau gehören und von ihr verrichtet werden müs-
sen. Allerdings hat sie dies in dem Maße zu erledigen, wie 
es ihre Kapazitäten zulassen. Sollten die Arbeiten so um-
fangreich sein, dass diese ihr Mühsal bereiten, obliegt es 
ihrem Ehemann, ihr eine Haushaltshilfe zur Seite zu stel-
len. Sie hat auch das Recht, dies von ihm einzufordern. 
Sollten die Arbeiten jedoch nicht zu umfangreich und für 
sie durchaus zu schaffen sein, so ist der Ehemann nicht zur 
Besorgung einer Haushaltshilfe verpflichtet, und sie hat 
die Pflicht, sich um den Haushalt zu kümmern. Beweis da-
für ist die vom Propheten an seine Tochter auferlegte 
Pflicht, den Haushalt zu führen. Der Ehemann ist also dazu 
verpflichtet, einen guten Umgang mit seiner Ehefrau zu 
pflegen. Ebenso hat die Ehefrau nach Norm und Billigkeit 
in gleichem Maße Pflichten zu erfüllen, wie ihr Rechte zu-

                                                      
140 Übereinstimmend tradiert über den Weg ʿAlīs. 
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stehen. Auf diese Weise wird die Ehe zu einem harmoni-
schen, ruhevollen Zusammenleben, in dem folgende 
Worte des Erhabenen verwirklicht werden: 





Und zu Seinen Zeichen zählt, dass Er Gattinnen für 
euch aus euch selber schuf, auf dass ihr Ruhe bei ihnen 
fändet; und Er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwi-
schen euch gesetzt. (30:21)  
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Der Coitus Interruptus (al-ʿazl) 

Coitus Interruptus bedeutet die Unterbrechung des 
Geschlechtsverkehrs durch den Mann, kurz bevor es zum 
Samenerguss kommt, um außerhalb des Geschlechtsor-
gans der Frau zu ejakulieren. Der Coitus Interruptus ist is-
lamrechtlich erlaubt. Der Mann darf also, wenn er mit sei-
ner Frau den Beischlaf vollzieht und kurz vor der Ejakula-
tion steht, außerhalb des Geschlechtsorgans der Frau eja-
kulieren. Al-Buḫārī berichtet von ʿAṭāʾ, dass Ğābir sagte: 

 »والقʙآن يʹـʚل كʹا نعʚل على عهʗ رسʦل الله «

Wir haben zur Zeit des Gesandten Allahs  den Coitus 
Interruptus praktiziert, während der Koran noch herab-
gesandt wurde. Ebenso wird von ʿAṭāʾ berichtet, dass er 
Ğābir sagen hörte: 

 »كʹا نعʚل والقʙآن يʹـʚل«

Wir haben den Coitus Interruptus praktiziert, wäh-
rend der Koran herabgesandt wurde.141 Und bei Muslim 
heißt es: 

 »فʮلغه ذلʣ فلʤ يʹهʹا كʹا نعʚل على عهʗ رسʦل الله «

Wir haben zur Zeit des Gesandten  den ʿazl prakti-
ziert. Er erhielt Kenntnis davon und hat es uns nicht ver-
boten. Dies gilt als Billigung (taqrīr) des ʿazl seitens des 
Gesandten, was dessen Erlaubnis belegt. Denn wäre der 

                                                      
141 Übereinstimmend tradiert. 
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Coitus Interruptus verboten, hätte der Gesandte dazu 
nicht geschwiegen. Dieser Rechtsspruch bezüglich des ʿ azl 
wurde vom Gefährten des Propheten (ṣaḥābī) der Zeit des 
Gesandten  zugeordnet. Und wenn ein Prophetenge-
fährte einen Rechtsspruch der Zeit des Gesandten  zu-
ordnet, so gilt dieser de jure als Ausspruch des Gesandten. 
Denn die Angelegenheit stellt sich dann von der äußeren 
Wahrnehmung her (ẓāhir) so dar, dass der Prophet  in-
formiert war und die Sache billigte. Die Gefährten hätten 
in diesem Fall nämlich ausreichend Anlass gehabt, den 
Propheten  über den Rechtsspruch zu fragen. Bezüglich 
der Erlaubnis des ʿazl existieren zudem mehrere aḥādīṯ 
ṣaḥīḥa. So wird bei Aḥmad, bei Muslim und auch bei Abū 
Dāwūd von Ğābir berichtet: 

ـ أن رجلاً أتى الʹʮي « ʯُʹا في فقال: إن لي جارȂة هي خادمʯʹا وسانِـَ̒
نه الʹʳل وأنا أʦʟف علʻها وأكʙه أن تʸʲل فقال: اعʚل عʹها إن شʕʭ فإ

 »سॻأتʻها ما قʗر لها

Ein Mann kam zum Propheten und sprach: „Ich habe 
eine Sklavin. Sie ist unsere Dienerin und trägt das Wasser 
für die Palmen herbei. Ich wohne ihr bei und möchte 
nicht, dass sie schwanger wird.“ Da sprach der Prophet: 
„Mache vom ʿazl Gebrauch, wenn du möchtest. Denn 
das, was ihr bestimmt ist, wird sie erhalten.“ Und Muslim 
überliefert von Abū Saʿīd, der sagte: 

في غʚوة بʹي الʠʶʸلȖ فأصʮʹا سॻʮاً مʥ العʙب  خʙجʹا مع رسʦل الله «
 ʣذل ʥألʹا عʴل فʚا العʹʮʮة، وأحȁʚا العʹʻت علʗʯاء، واشʴʹا الʹʻهʯفاش
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فقال: ما علʤȜॻ أن لا تفعلʦا فإن الله عʚ وجل قʔʯؕ ʗ ما ه  ʦرسʦل الله 
 »خالȖ إلى يʦم الॻɿامة

Wir machten uns mit dem Gesandten Allahs  zum 
Feldzug gegen die Banū al-Musṭaliq auf. Wir machten 
unter den Arabern Beute an Sklavinnen und begehrten 
die Frauen, zumal uns die Abwesenheit unserer Frauen 
schwerfiel. Wir wollten gerne vom ʿazl Gebrauch ma-
chen und fragten den Gesandten hierüber. Er erwiderte: 
„Es hindert euch nichts daran. Schließlich hat Allah be-
reits niedergeschrieben, welche Geschöpfe Er bis zum 
Jüngsten Tage erschaffen wird.“ Auch berichtet Abū 
Dāwūd von Ğābir, dass dieser sprach: 

ا إن إن لي جارȂة وأنا أʦʟف علʻها وأنا أكʙه أن تʸʲل فقال: اعʚل عʹه«
 »شʕʭ فإنه سॻأتʻها ما قʗر لها

Ein Mann von den anṣār kam zum Gesandten Allahs 
und sagte: „Ich habe eine Sklavin, der ich beiwohne. 
Doch ich möchte nicht, dass sie schwanger wird.“ Der 
Prophet antwortete: „Mache vom ʿazl Gebrauch, wenn 
du möchtest. Denn sie wird bekommen, was ihr be-
stimmt ist.“ ʿAzl ist generell erlaubt, welche Intention der 
Praktizierende damit auch haben mag, sei es, um eine 
Empfängnis gänzlich zu verhüten, oder, um die Kinderzahl 
zu begrenzen. ʿAzl könnte auch aus Mitgefühl gegenüber 
der Ehefrau praktiziert werden, wenn sie für eine Schwan-
gerschaft und Geburt zu schwach ist, oder um sie zu scho-
nen und ihre jugendliche Attraktivität für ihn zu erhalten, 
oder aus irgendeinem anderen Grund. So hat der Mann 
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das Recht, vom ʿazl Gebrauch zu machen, was immer er 
damit beabsichtigt. Dies beruht auf der Tatsache, dass alle 
entsprechenden Beweise uneingeschränkt (muṭlaq) er-
folgt sind und auf keinen spezifischen Fall begrenzt wur-
den. Auch sind sie in genereller Form (ʿām) ergangen, 
ohne dass irgendeine Spezifizierung für sie genannt 
wurde. Somit bleiben sie in ihrer Uneingeschränktheit 
und Allgemeingültigkeit bestehen. Der Einwand, der ʿazl 
würde das Kind noch vor dessen Erschaffung töten, hat 
hier keine Gültigkeit. Denn es ist eine Vielzahl deutlicher 
aḥādīṯ ergangen, die diese Behauptung zurückweisen. So 
berichtet Abū Dāwūd von Abū Saʿīd: 

كʙه أن أن رجلاً قال: ǻا رسʦل الله إن لي جارȂة وأنا أعʚل عʹها وأنا أ«
دة تʸʲل وأنا أرʗȂ ما يʗȂʙ الʙجال وȀن الʻهʦد تʗʲث أن العʚل الʦʸءو 
 ʙʶأن ت ʕعʠʯلقه ما اسʳǻ أراد الله أن ʦد لʦيه ʕبʘؕ :قال .Ȏʙغʶفهال« 

Ein Mann sprach: „O Gesandter Allahs, ich habe eine 
Sklavin, bei der ich den ʿazl praktiziere. Ich möchte nicht, 
dass sie schwanger wird, doch ich begehre, was Männer 
begehren. Die Juden erzählen aber, dass der ʿazl die 
kleine Kindstötung sei.“ Da antwortete der Gesandte Al-
lahs: „Die Juden lügen. Wenn Allah wollte, dass es er-
schaffen wird, so wärst du nicht in der Lage, Ihn daran zu 
hindern.“ Auch ist ein Offenbarungstext mit der Erlaubnis 
zum ʿ azl zum Zwecke der Empfängnisverhütung ergangen. 
So berichten Aḥmad und Muslim von Usāma ibn Zaid: 
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ʤ تفعل لفقال إني أعʚل عʥ امʙأتي. فقال له:  أن رجلاً جاء إلى الʹʮي «
ʣل  ؟ذلʦها، أو على أولادها فقال رسʗعلى ول Ȗجل: أشفʙاللهفقال له ال 

: ومʙفارس وال ʙؕان ضاراً ض ʦل« 

Ein Mann kam zum Propheten  und sprach: „Ich 
praktiziere den ʿazl bei meiner Frau.“ Er fragte ihn: Wa-
rum tust du es? Der Mann antwortete ihm: „Ich habe 
Mitleid mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern.“ Da sprach 
der Gesandte: „Wenn dies schädlich wäre, so hätte es 
den Persern und Römern geschadet.“ Hier fragte ihn der 
Gesandte: 

 »فعللʤ ت«

Warum tust du es? Er sagte ihm nicht: Tue es nicht! 
Aus diesem ḥadīṯ ist zu verstehen, dass der Prophet  es 
billigte, ihn aber darüber informierte, dass das vermehrte 
Kinderkriegen nicht schadet. Beweis dafür ist die Überlie-
ferung bei Muslim von Usāma ibn Zaids ḥadīṯ. Dort heißt 
es: Ein Mann kam zum Gesandten Allahs und sprach: 

لʣ إن ؕان  ʘؕإني أعʚل عʥ امʙأتي شفقة على ولʗها فقال رسʦل الله «
 »فلا، ما ضʙ ذلʣ فارس ولا الʙوم

„Bei meiner Frau praktiziere ich den ʿazl aus Mitleid 
mit ihrem Kind.“ Da antwortete der Gesandte Allahs: 
„Wenn du es aus diesem Grunde tust, so lasse es. Denn 
dies hat den Persern und Römern nicht geschadet.“ Bei 
Muslim wird über den Weg ʿAbdullāh ibn Bišrs von Abū 
Saʿīds ergänzt: 
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 »خॻʵة أن ʙʷǻ الʸʲل Ǻالʦلʗ الʙضॻع«

„[…] aus Angst, dass die Schwangerschaft dem Säug-
ling, der gestillt wird, schadet.“ Und wenn der Gesandte 
den ʿazl billigt, um eine Schwangerschaft zu verhüten, da-
mit es dem Säugling nicht schadet, so gilt dies ebenso für 
den ʿazl zum Zwecke der generellen Empfängnisverhü-
tung aus Angst vor zu viel Nachwuchs bzw., um diesen 
grundsätzlich zu unterbinden, oder aus anderen Gründen. 
Denn wenn Allah weiß, dass das Kind geboren wird, dann 
wird das Kind unausweichlich zur Welt kommen, gleich-
gültig, ob ʿazl praktiziert wurde oder nicht. Deswegen be-
richtet ibn Ḥibbān in einem ḥadīṯ von Anas, dass ein Mann 
sich nach dem ʿazl erkundigte und der Gesandte  ant-
wortete: 

 »لʗاً لʦ أن الʸاء الʦȜǻ ȏʘن مʹه الʦلʗ أهʙقʯه على صʙʳة لأخʙج مʹها و «

Würde die Flüssigkeit, aus dem ein Kind entstehen 
soll, auf einen Fels vergossen werden, so entstünde ein 
Kind daraus. Hier kann nicht eingewendet werden, dass 
eine Verminderung der Kinderzahl im Widerspruch zu den 
folgenden Worten des Gesandten stehe, in denen er zur 
Vermehrung anspornt und sagt: 

 »تʹاكʦʲا تʹاسلʦا تʙʰؒوا«

Heiratet, pflanzt euch fort und ihr werdet euch ver-
mehren. Dieser Einwand kann nicht gelten, weil die Er-
laubnis zum ʿ azl dem Ansporn zum Kinderkriegen nicht wi-
derspricht. Denn das eine ist der Ansporn zur Vermehrung 
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und das andere die Erlaubnis zum ʿazl. Anders verhält es 
sich mit dem Bericht bei Aḥmad, den er von Ğuḏāma bint 
Wahb al-Asadīya tradiert, die sagte: Ich war anwesend, als 
der Gesandte  zu den Menschen sprach: 

ʦن ارس فإذا هǻ ʤغʻللقʗ هʕʸʸ أن أنهى عʥ الغʻلة فʹʙʢت في الʙوم وف«
 : أولادهʤ فلا ʙʷǻ أولادهʤ شʭʻاً، ثʤ سألʦه عʥ العʚل. فقال رسʦل الله

ʕلʭءودة سʦʸذا الȀفي وهي: وʳأد الʦال ʣذل« 

„Ich war im Begriff, den Geschlechtsverkehr mit Stil-
lenden zu verbieten. Da betrachtete ich die Römer und 
Perser und sah, dass sie dies taten, ohne dass es ihren 
Kindern schadete.“ Sie fragten ihn daraufhin nach dem 
ʿazl. Und der Gesandte Allahs  antwortete: „Dies ist die 
unsichtbare Kindstötung. Es trifft darauf die āya zu: Und 
wenn die im Sand Verscharrte gefragt wird.“ (81:8) Die-
ser ḥadīṯ widerspricht den klaren aḥādīṯ ṣaḥīḥa, die den 
ʿazl erlauben. Und wenn ein ḥadīṯ anderen aḥādīṯ wider-
spricht, die über zahlreichere Tradentenstränge verfügen, 
so sind diese vorzuziehen und ersterer zurückzuweisen. 
Aufgrund dessen ist der besagte ḥadīṯ abzulehnen, da er 
stärkeren aḥādīṯ widerspricht, die über eine größere An-
zahl an Tradentensträngen überliefert wurden. 

Ebenso wenig lässt sich sagen, dass dieser ḥadīṯ mit 
den aḥādīṯ, die den ʿazl erlauben, kombiniert werden 
kann (ğamʿ), indem man den ʿazl insgesamt zu einer un-
erwünschten Handlung erklärt. Dies wäre möglich, wenn 
der Gesandte nicht in einem anderen ḥadīṯ dieselbe Be-
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deutung, die in diesem ḥadīṯ erwähnt wird, zurückgewie-
sen hätte. Denn im ḥadīṯ, den Aḥmad und Abū Dāwūd von 
Abū Saʿīd überliefern, heißt es: 

 »وȀن الʻهʦد تʗʲث أن العʚل الʦʸءودة الʶغȎʙ قال: ʘؕبʕ يهʦد«

Die Juden erzählen, dass der ʿazl die kleine Kindstö-
tung sei. Darauf sagte der Prophet: „Die Juden lügen.“ 
Und im ḥadīṯ von Ğuḏama sagt der Gesandte: 

»ʕلʭءودة سʦʸذا الȀفي وهي: وʳأد الʦال ʣذل« 

Dies ist die unsichtbare Kindstötung. Es trifft darauf 
die āya zu: Und wenn die im Sand Verscharrte gefragt 
wird. (81:8) Somit lassen sich diese beiden aḥādīṯ nicht 
miteinander vereinbaren. Demzufolge wurde entweder 
einer von beiden abrogiert (mansūḫ) oder einer ist stärker 
als der andere, so dass der Schwächere der beiden aḥādīṯ 
zurückgewiesen wird. Da nun beide aḥādīṯ nicht datiert 
werden können und der ḥadīṯ von Abū Saʿīd durch zahl-
reiche aḥādīṯ und Überlieferungswege untermauert wird, 
während der ḥadīṯ Guḏāmas ein Einzelner ist und durch 
nichts weiter belegt wird, muss letzterer ḥadīṯ abgelehnt 
und der stärkere ḥadīṯ präferiert werden. Daher gilt ʿazl 
uneingeschränkt als erlaubt, ohne dass irgendein Aspekt 
dabei unerwünscht wäre, und zwar ganz abgesehen von 
der Absicht, die der Praktizierende mit dem ʿ azl verbinden 
mag, denn die Beweise sind genereller Natur. Auch benö-
tigt der Mann für die Praktizierung des ʿazl nicht die Er-
laubnis seiner Ehefrau, da die Angelegenheit nur mit ihm 
zu tun hat und nicht mit ihr. Hier kann man nicht sagen, 
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dass der Geschlechtsverkehr zu ihrem Recht gehört und 
damit auch die Samenflüssigkeit, so dass der Mann nur 
mit ihrer Erlaubnis außerhalb ihres Geschlechtsorgans 
ejakulieren darf. Dies wäre eine rationale Argumentation 
und keine islamrechtliche, was aber keinerlei Wert hat. 
Darüber hinaus wird diese Behauptung durch die Tatsa-
che widerlegt, dass ihr Recht der Geschlechtsverkehr ist 
und nicht der Samenerguss. Beweis dafür ist der Um-
stand, dass bei einem Mann, der keinen Drang nach 
Frauen hat und sich von ihnen abkehrt (al-ʿinnīn), das 
Recht seiner Frau erfüllt ist, wenn er (trotzdem) mit ihr 
den Beischlaf vollzieht, aber keinen Samenerguss hat, so 
dass sie in diesem Fall keinen Anspruch auf Annullierung 
(fasḫ) der Ehe hat. Was folgenden bei ibn Māğa von ʿ Umar 
ibn al-Ḫaṭṭab überlieferten ḥadīṯ angeht 

 »أن ǻعʚل عʥ الʙʲة إلا Ǻإذنها نهى رسʦل الله «

Der Gesandte Allahs hat den ʿazl mit einer freien Frau 
verboten, es sei denn, es geschieht mit ihrer Erlaubnis, 
so handelt es sich um einen schwachen ḥadīṯ, in dessen 
isnād142 sich ibn Lahīʿa befindet, der negativ klassifiziert 
wurde. Somit behalten die aḥādīṯ ihren uneingeschränk-
ten Charakter in der Erlaubnis des ʿazl. 

Der Rechtsspruch, der den ʿazl betrifft, ist auf die Ein-
nahme von Medikamenten übertragbar sowie auf die Ver-

                                                      
142 Überliefererkette. 
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wendung von Kondomen und der Spirale zur Schwanger-
schaftsverhütung. Denn all dies bezieht sich auf dieselbe 
Thematik, und die Beweise für die Erlaubnis des ʿazl tref-
fen ganz darauf zu. Im Grunde betreffen sie denselben 
Fragenkomplex. Schließlich besteht der Rechtsspruch da-
rin, dem Mann eine Handlung zu erlauben, die der Verhü-
tung einer Schwangerschaft dient, sei es durch die Prakti-
zierung des ʿazl oder anderes. Und was für den Mann zu-
lässig ist, ist ebenfalls für die Frau statthaft. Denn der 
Rechtsspruch besagt, dass die Empfängnisverhütung, mit 
welchen Mitteln auch immer, erlaubt ist. 

Die Zulässigkeit der Schwangerschaftsverhütung be-
zieht sich allein auf die befristete Verhütung. Eine dauer-
hafte Verhütung und Sterilisation gilt hingegen als ḥarām. 
So sind die Einnahme medizinischer Mittel, die eine 
Schwangerschaft endgültig verhindern und eine Empfäng-
nis unmöglich machen, sowie operative Eingriffe, die die-
sem Zweck dienen, verboten. Es ist nicht zulässig, Derar-
tiges vorzunehmen. Dies wäre nämlich eine Art der Kast-
ration. Es wäre dieser Kategorie zuzurechnen und würde 
ihren Rechtsspruch annehmen, da die Verwendung der 
oben genannten Mittel die Fortpflanzung ganz unterbin-
det, wie es eben die Kastration tut. Und zur Kastration ist 
ein explizites und deutliches Verbot ergangen. So wird 
von Saʿd ibn Waqqās berichtet, der sagte: 

 »ʹاى عʸʰان بʥ مʢعʦن الʯʮʯل، ولʦ أذن له لاخʻʶʯعل رد رسʦل الله «

Der Gesandte Allahs wies Uṯmān ibn Maẓʿūns Wunsch 
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nach einem zölibatären Leben zurück. Wenn er es ihm 
erlaubt hätte, so hätten wir uns kastriert.143 ʿUṯmān ibn 
Maẓʿūn kam nämlich zum Propheten und sprach: 

: لا، رسʦل الله إني رجل Ȗʵǻ عليّ العʚوȁة فأذن لي Ǻالاخʶʯاء، قالǻا «
 »ولʥؒ علǺ ʣॻالॻʶام

„O Gesandter Allahs, ich bin ein Mann, dem das Jung-
gesellendasein schwerfällt. So erlaube mir, mich zu kast-
rieren.“ Doch der Prophet antwortete: „Nein, aber halte 
dich ans Fasten.“ In einem anderen Wortlaut fragte er: 

ॺʀانॻة قال: إن الله أبʗلʹا Ǻالʙ  ؟ǻا رسʦل الله، أتأذن لي في الاخʶʯاء«
 »الॻɽॻʹʲة الʲʸʴة

„O Gesandter Allahs, erlaubst du mir die Kastration?“ 
Doch der Prophet  antwortete: „Wahrlich, Allah hat 
uns das Mönchstum durch die rechte und milde Glau-
bensordnung ersetzt.“ Und von Anas wird berichtet, der 
sagte: 

Ȃقʦل: ǻأمʙنا Ǻالॺاءة، وȂʹهى عʥ الʯʮʯل نهॻاً شʗيʗاً، و  كان الʹʮي «
 »تʚوجʦا الʦدود الʦلʦد فإني مȜاثʤȜǺ ʙ الأمʤ يʦم الॻɿامة

Der Prophet  pflegte, uns zur Heirat anzuhalten, das 
Mönchstum strikt zu verbieten und zu sagen: „Heiratet 
die freundliche, gebärfreudige Frau, denn ich möchte am 

                                                      
143 Übereinstimmend tradiert. 
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Tage der Auferstehung mit eurer Anzahl die übrigen Völ-
ker übertreffen.“144 

Ferner widerspräche eine unwiderrufliche Sterilisie-
rung der Tatsache, dass der Gesetzgeber Fortpflanzung 
und Nachkommenschaft zum grundlegenden Zweck der 
Ehe erhoben hat. So sagt der Erhabene im Zuge der Er-
wähnung Seiner Gaben an die Menschen: 



Und aus euren Gattinnen machte Er euch Söhne und 
Enkelkinder. (16:72) Der Gesetzgeber erklärte die Ver-
mehrung der Kinder zu einer wünschenswerten Hand-
lung, spornte dazu an und lobte denjenigen, der dem 
nachkommt. Von Anas wird berichtet, dass der Prophet 
sagte: 

 »تʚوجʦا الʦدود الʦلʦد فإني مȜاثʤȜǺ ʙ الأنॻʮاء يʦم الॻɿامة«

Heiratet die freundliche, gebärfreudige Frau, denn ich 
möchte am Tage der Auferstehung mit eurer Anzahl die 
übrigen Propheten übertreffen.145 Auch wird von ʿAb-
dullāh ibn ʿUmar berichtet, dass der Gesandte Allahs 
sprach: 

 »انʦʲؒا أمهات الأولاد فإني أǺاهي ʤȜǺ يʦم الॻɿامة«

Heiratet die Mütter von Kindern. Denn ich werde am 

                                                      
144 Bei Aḥmad überliefert. 
145 Bei Aḥmad überliefert. 
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Tage der Auferstehung mit euch prahlen.“146 Maʿqil ibn 
Yasār berichtete: 

فقال: إني أصʕʮ امʙأة ذات حʔʴ وجʸال  جاء رجل إلى رسʦل الله «
اه الʰالʰة فقال: قال: لا، ثʤ أتاه الʰانॻة فʹهاه، ثʤ أت ؟وȀنها لا تلʗ أفأتʚوجها

ʤȜǺ ʙاثȜد فإني مʦلʦدود الʦا الʦوجʚت« 

Ein Mann kam zum Propheten  und sprach: „Ich 
fand (aṣabtu) eine Frau von nobler Herkunft und Schön-
heit. Doch sie kann keine Kinder gebären. Soll ich sie hei-
raten?“ Der Prophet  antwortete: „Nein.“ Er kehrte ein 
zweites Mal wieder, doch der Prophet verneinte. Er kam 
ein drittes Mal, und der Gesandte sprach: „Heiratet die 
freundliche, fruchtbare Frau, denn ich werde am Tage 
der Auferstehung (mit den Propheten) um eure Anzahl 
wetteifern.“147 Aṣabtu bedeutet „ich fand“ oder „ich 
wollte“. 

Die Erlaubnis, eine Schwangerschaft durch ʿazl und an-
dere Verhütungsmethoden kurzzeitig zu verhindern, ist 
nicht gleichbedeutend mit Abtreibung. Denn die Abtrei-
bung eines Fötus gilt, nachdem die Seele in ihn einge-
haucht wurde, als verboten, wobei es unerheblich ist, ob 
die Abtreibung medikamentös, gewaltsam oder operativ 
vorgenommen wurde und ob sie von Seiten der Mutter, 
des Vaters oder seitens eines Arztes erfolgte. Denn dies 
zählt als Übergriff auf ein schützenswertes menschliches 

                                                      
146 Bei Aḥmad überliefert. 
147 Bei Abū Dāwūd überliefert. 
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Wesen. Es gilt als ein Verbrechen, das die Zahlung der 
diya, des Blutgelds, zur Folge hätte, deren Wert einem 
männlichen oder weiblichen Sklaven entspricht. Es han-
delt sich um ein Zehntel der diya eines erwachsenen Men-
schen. Der Erhabene sagt: 



Und tötet keine Seele, die Allah verboten hat, außer 
es geschieht von Rechts wegen. (6:151) Auch wird bei al-
Buhārī und Muslim von Abū Huraira überliefert: 

عʗٍʮ  في جʹʥʻ امʙأة مʥ بʹي لॻʲان سقȊ مʯʻاً Ǻغʙّةِ  قʷى رسʦل الله «
 »أو أَمَةٍ 

Der Gesandte setzte fest, dass für den (durch Frem-
deinwirkung) totgeborenen Fötus einer Frau der Banū 
Liḥyān der Gegenwert eines Sklaven bzw. einer Sklavin 
fällig wird. Das Mindeste, das am Totgeborenen sichtbar 
sein muss, damit er als Fötus gilt, für den das Blutgeld fäl-
lig wird, sind menschliche Merkmale wie Finger, Hand, 
Fuß, Kopf, Auge oder Fingernagel. 

Geschieht der Schwangerschaftsabbruch, bevor dem 
Kind die Seele eingehaucht wird, muss Folgendes unter-
sucht werden: Ist der Schwangerschaftsabbruch nach Ab-
lauf von vierzig Tagen ab dem Zeitpunkt der Empfängnis 
erfolgt – wenn sich also menschliche Merkmale zu formen 
beginnen –, so ist diesbezüglich bei Muslim von ibn 
Masʿūd folgender ḥadīṯ überliefert: Ich hörte den Gesand-
ten Allahs  sagen: 
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ا وخلȖ إلʻها ملؒاً فʦʶرهإذا مǺ ʙالʹʠفة ثʹʯان وأرȁعʦن لʻلة Ǻعʖ الله «
 سʸعها وʙʶȁها وجلʗها ولʸʲها وعʢامها ثʤ قال: ǻا رب أذʙؕ أم أنʰى

 »...ॻɼقʷى

Wenn für den Zelltropfen zweiundvierzig Nächte ver-
gangen sind, sendet Allah einen Engel zu ihm, der ihn 
formt. So erschafft er das Gehör, das Augenlicht, die 
Haut, das Fleisch und die Knochen. Sodann fragt er: „O 
Herr, wird es männlich oder weiblich.“ Und Er bestimmt 
es […]. In einer anderen Überlieferung ist von vierzig 
Nächten die Rede. Nach Beginn der Bildung menschlicher 
Merkmale am Embryo nimmt dessen Abtreibung den glei-
chen Rechtsspruch an, der für einen Embryo gilt, dem die 
Seele eingehaucht wurde. Sie gilt ebenso als verboten und 
verlangt die Zahlung der diya, nämlich den Wert eines 
Sklaven bzw. einer Sklavin. Denn wenn der Embryo sich 
auszuformen beginnt und einige Körperteile sichtbar wer-
den, so ist das eine Bestätigung dafür, dass es sich um ei-
nen lebendigen Fötus handelt, der im Begriff ist, sich zu 
einem vollständigen Menschen zu entwickeln. Daher wird 
der Übergriff auf ihn als ein Übergriff auf ein unantastba-
res menschliches Leben eingestuft, der einer Kindstötung 
(waʿd) gleichkommt. Und genau das hat Allah (t) verbo-
ten. So sagt Er: 



Und wenn die im Sand Verscharrte gefragt wird, um 
welcher Sünde willen sie getötet ward? (81:8-9) 
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Somit ist es sowohl der Mutter und dem Vater als auch 
dem Arzt untersagt, den Fötus nach Ablauf von vierzig Ta-
gen ab dem Zeitpunkt der Empfängnis abzutreiben. Wer 
dies tut, macht sich eines Verbrechens und einer Sünde 
schuldig und ist zur Zahlung der diya für den abgetriebe-
nen Fötus verpflichtet. Die diya entspricht gemäß dem bei 
al-Buḫārī und Muslim tradierten ḥadīṯ dem Wert eines 
Sklaven bzw. einer Sklavin. 

Die Abtreibung eines Fötus ist nicht gestattet, gleich-
gültig, ob es in der Phase der Formung der Körperteile o-
der nach dem Einhauchen der Seele geschieht, es sei 
denn, rechtschaffene Ärzte gelangen zu dem Schluss, dass 
die Fortführung der Schwangerschaft zum Tod der Mutter 
und des Kindes führen würde. In diesem Fall wäre die Ab-
treibung des ungeborenen Kindes zulässig, um das Leben 
der Mutter zu retten.  
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Die Scheidung 

So, wie Allah die Heirat islamrechtlich erlaubte, er-
laubte Er auch die Scheidung. Grundlage für die islam-
rechtliche Legitimität der Scheidung sind Koran, Sunna 
und der Konsens der Prophetengefährten. Was den Koran 
betrifft, so sagt der Erhabene: 



Die Scheidung erfolgt zweimal. Dann soll in angemes-
sener Weise behalten oder im Guten entlassen werden. 
(2:229) Auch sagt Er: 



O Prophet! Wenn ihr euch von den Frauen scheidet, so 
scheidet euch von ihnen zu ihrer festgesetzten Frist. Be-
züglich der Sunna wird von ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb berichtet: 

 »ʟلȖ حفʶة ثʤ راجعها أن الʹʮي «

Der Prophet  ließ sich von Ḥafṣa scheiden und holte 
sie dann wieder zurück.148 Und von ʿAbdullāh ibn ʿUmar 
wird überliefert, dass er sagte:  

»ʕʻلقها فأبʟني أن أʙهها فأمʙȜǻ ان أبي فʙؕʘ  كانʕ تʯʲي امʙأة أحʮها وؕ
 »فقال: ǻا عʗʮ الله بʥ عʟ ،ʙʸلȖ امʙأت ʣذلʣ للʹʮي 

Ich hatte eine Frau, die ich liebte, aber meinem Vater 

                                                      
148 Bei al-Ḥākim und ibn Ḥibbān tradiert. 
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missfiel sie. Also befahl er mir, mich von ihr zu scheiden. 
Ich lehnte jedoch ab. Dies erwähnte er vor dem Prophe-
ten . Und dieser sprach: „O ʿAbdullāh ibn ʿUmar, lass 
dich von deiner Frau scheiden.“149 Ferner stimmten die 
Prophetengefährten in der islamrechtlichen Erlaubnis der 
Scheidung überein. 

Scheidung bedeutet die Auflösung des Ehevertrages, 
d. h. des Knotens der Ehe. Für die Erlaubnis zur Scheidung 
gibt es islamrechtlich keinen Rechtsgrund (ʿilla). Denn die 
Offenbarungstexte, die die Scheidung erlauben, enthal-
ten keinerlei Rechtsbegründung, weder die Texte des Ko-
ran noch die der aḥādīṯ. Die Scheidung ist rechtens (ḥalāl), 
weil das islamische Recht sie für rechtens erklärte und aus 
keinem anderen Grund. Die islamrechtlich gültige Schei-
dung besteht aus drei zeitlich nacheinander auszuspre-
chenden Scheidungsformeln. Wurde die Scheidung ein-
malig ausgesprochen, so zählt dies als ein geäußerter 
Scheidungsausspruch. Dem Mann ist es erlaubt, innerhalb 
der ʿidda-Frist mit seiner Ehefrau ohne neuen Ehevertrag 
wieder zusammenzukommen. Hat er ein zweites Mal die 
Scheidung ausgesprochen, gilt dies als zweite geäußerte 
Scheidungsformel, und es ist gleichfalls zulässig, dass er 
sie innerhalb der ʿidda-Frist ohne neuen Ehevertrag wie-
der zurückholt. Verstreicht jedoch die Zeit der ʿidda in bei-
den Fällen, ohne dass er sie wieder zurückholt, so gilt die 

                                                      
149 Bei at-Tirmiḏī und al-Ḥākim tradiert. 
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Frau als gelöst von ihm in der kleinen Form der Loslösung 
(bāʾina minhu bainūna ṣuġrā). Der Ehemann darf sie erst 
dann wieder zurückholen, wenn ein neuer Ehevertrag ge-
schlossen und eine erneute Brautgabe gezahlt wurde. 
Lässt er sich ein drittes Mal scheiden und hat er die dritte 
Scheidung ausgesprochen, ist die Frau von ihm in der gro-
ßen Form der Loslösung gelöst (bāʾina minhu bainūna ku-
brā). Sie darf erst dann wieder zu ihm zurückkehren, wenn 
sie einen anderen Mann heiratet, dieser mit ihr die Ehe 
vollzieht und die Zeit der ʿidda nach der Scheidung von 
ihm verstrichen ist. Der Erhabene sagt: 













Die Scheidung erfolgt zweimal. Dann soll in angemes-
sener Weise behalten oder im Guten entlassen werden. 
Und es ist euch nicht erlaubt, irgendetwas von dem zu-
rückzunehmen, was ihr ihnen (als Brautgabe) gegeben 
habt, es sei denn, beide (Mann und Frau) befürchten, die 
Schranken Allahs nicht einhalten zu können, dann liegt 
kein Vergehen für sie beide in dem, was sie hingibt, um 
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sich auszulösen. Dies sind die Schranken Allahs, so über-
tretet sie nicht. Und wer die Schranken Allahs übertritt, 
so sind es diejenigen, die Unrecht tun. Und wenn er sie 
entlässt, dann ist sie ihm nicht mehr erlaubt, solange sie 
nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser 
sie entlässt, ist es kein Vergehen für beide, wenn sie zu-
einander zurückkehren, sofern sie annehmen, dass sie 
die Schranken Allahs einhalten können. Dies sind die 
Schranken Allahs, die Er Leuten darlegt, die wissen. 
(2:229-230) Mit dieser āya lehrt der Erhabene die Mus-
lime, wie sie bei einer Scheidung vorzugehen haben. So 
sagt Er: 



Die Scheidung erfolgt zweimal. Dann stellt Er sie, 
nachdem Er sie darüber in Kenntnis gesetzt hat, vor die 
Wahl, entweder in gutem Verhältnis an den Frauen fest-
zuhalten und ihnen gegenüber ihre Pflichten zu erfüllen 
oder sich in der ihnen obliegenden Gütlichkeit von den 
Frauen zu trennen. Alsdann sagt Er: 



Und wenn er sie entlässt, dann ist sie ihm nicht mehr 
erlaubt, solange sie nicht einen anderen Mann geheira-
tet hat. Das heißt, wenn der Ehemann nach den ersten 
beiden ausgesprochenen Scheidungen eine Dritte folgen 
lässt, so hat er keinen Anspruch mehr auf seine Ehefrau, 
solange sie nicht vorher einen anderen Mann geehelicht 
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hat. Der Erhabene sagt weiter: 



Wenn dieser sich von ihr trennt, ist es kein Vergehen 
für beide, wenn sie zueinander zurückkehren, was bedeu-
tet, dass erst nach vollzogener Scheidung vom zweiten 
Ehemann der erste Ehemann wieder die Erlaubnis erhält, 
durch einen neuen Ehevertrag und der erneuten Zahlung 
der Brautgabe mit seiner Ehefrau wieder zusammenzu-
kommen. Das zweite Subjekt in dem Teilsatz wenn dieser 
sich von ihr trennt bezieht sich auf das unmittelbar zuvor 
Erwähnte, nämlich 



[…] einen anderen Ehemann heiratet, d. h., es bezieht 
sich auf den zweiten Ehemann. Das Subjekt des zweiten 
Teilsatzes wenn sie zueinander zurückkehren bezieht sich 
auf den ersten Ehemann. Mit anderen Worten ist nichts 
dagegen einzuwenden, dass durch Eheschließung jeder 
wieder zu seinem ursprünglichen Ehepartner zurück-
kehrt. Somit hat der Mann gegenüber der Frau das Recht 
der dreimaligen Scheidung, wovon zwei widerrufbar sind, 
während die dritte Scheidung nicht umkehrbar ist, so-
lange die Ehefrau nicht zuvor eine Ehe mit einem anderen 
Mann eingegangen ist. 

Die Scheidung liegt in der Hand des Mannes und nicht 
der Frau. Ihm allein steht dies zu, nicht ihr. Das liegt daran, 
dass Allah (t) dies in die Hand des Mannes gelegt hat. Das 
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islamische Recht bietet dafür keinen Rechtsgrund (ʿilla). 
Daher ist es durch keinen Rechtsgrund begründbar. Ja-
wohl, ein genauerer Blick auf die Realität von Heirat und 
Scheidung lässt erkennen, dass die Führungsrolle und Ob-
hut über die Familie nach der tatsächlichen Vermählung 
dem Mann übertragen wird, obgleich die Heirat als Be-
ginn eines neuen ehelichen Lebens auf gemeinsamer Ent-
scheidung und Wahlfreiheit von Mann und Frau über den 
von beiden gewünschten zukünftigen Ehepartner beruht. 
Jeder von beiden hat also das Recht, den zu heiraten, den 
er möchte, bzw. jeden, den er nicht will, als Ehepartner 
abzulehnen. Nachdem die Ehe aber tatsächlich vollzogen, 
die Führungsrolle in der Familie dem Mann übertragen 
und ihm die vorstehende Verantwortung darüber gege-
ben wurde, ist es unabdingbar, dass die Scheidung und 
das Recht dazu in der Hand des Ehemannes liegen, da er 
das Oberhaupt der Familie und ihr Haushaltsvorstand ist. 
Ihm allein wurde die Verantwortung für Haus und Lebens-
unterhalt aufgebürdet, und so sollte ihm allein die Befug-
nis zur Auflösung der Ehe zustehen. Denn die Befugnis 
muss im gleichen Verhältnis zur Verantwortung stehen, 
und die Trennung der Ehepartner muss in der Hand des-
jenigen liegen, der die Führungsrolle über den anderen 
hat. Hier geht es jedoch um die Beschreibung einer vor-
handenen Realität, nicht um die Lieferung eines Rechts-
grundes für den islamischen Rechtsspruch. Denn die 
Rechtsbegründung für einen Rechtsspruch darf nur eine 
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islamrechtliche sein, die einem Offenbarungstext ent-
nommen wurde. 

Dass die Scheidung allein in der Hand des Mannes liegt, 
bedeutet allerdings nicht, dass die Frau sich nicht schei-
den lassen und eine Trennung herbeiführen darf. Zwar hat 
ausschließlich er in jedem Fall die grundsätzliche und un-
eingeschränkte Befugnis, sich sogar grundlos scheiden zu 
lassen. Doch auch die Ehefrau hat das Anrecht darauf, sich 
scheiden zu lassen und sich in bestimmten, vom islami-
schen Recht vorgegebenen Fällen von ihrem Ehemann zu 
trennen. Das islamische Recht erlaubte ihr, die Ehe in fol-
genden Fällen annullieren zu lassen: 

Wenn der Ehemann ihr das Scheidungsrecht in die 
Hand legt. In diesem Fall hat sie das Recht, sich selbst ge-
mäß der ihr erteilten Befugnis von ihm scheiden zu lassen, 
indem sie sagt: „Ich lasse mich von meinem Ehemann na-
mens soundso scheiden.“ Oder sie spricht ihn mit den 
Worten an: „Ich lasse mich von dir scheiden.“ Sie darf je-
doch nicht sagen „Du bist geschieden“ oder „Du bist von 
mir geschieden“. Denn es ist die Frau, gegen die die Schei-
dung gesprochen wird, und nicht der Mann, selbst wenn 
die Scheidung von ihr ausgeht. Dem Ehemann ist es er-
laubt, das Scheidungsrecht der Ehefrau in die Hand zu le-
gen, da der Gesandte  seine Ehefrauen (bezüglich des 
Verbleibs bei ihm) wählen ließ und aufgrund des Konsens 
der Prophetengefährten. 
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1. Stellt die Ehefrau eine körperliche Beeinträchti-
gung am Ehemann fest, die den Vollzug der Ehe verhin-
dert, wie Impotenz oder Kastration, während sie selbst 
frei von entsprechendem körperlichen Makel ist, hat sie 
in diesem Fall das Recht, die Auflösung der Ehe zu fordern. 
Hat sich der Richter der Existenz dieses Makels versichert, 
legt er eine Frist von einem Jahr fest. Unterhält der Ehe-
mann bis dahin keinen sexuellen Kontakt zu ihr, wird ihrer 
Forderung stattgegeben und die Ehe aufgelöst. So wird 
überliefert, dass ibn Munḏir eine Frau heiratete, obwohl 
er kastriert war. ʿUmar fragte ihn: „Hast du sie darüber in-
formiert?“ Er antwortete: „Nein.“ Da sagte ʿUmar: „Setze 
sie darüber in Kenntnis und überlasse ihr die Wahl.“ Des 
Weiteren wird überliefert, dass ʿUmar einem impotenten 
Mann eine Frist von einem Jahr gewährte. Stellt die Frau 
aber fest, dass das Geschlechtsorgan des Mannes abge-
schnitten ist oder eine permanente erektile Lähmung auf-
weist, so erhält sie die sofortige Wahl, ohne dass ihr die 
einjährige Frist auferlegt wird. Aussicht auf Geschlechts-
verkehr besteht in diesem Fall nicht und ein Aufschub 
hätte somit keinen Sinn. 

2. Sollte sich für die Ehefrau vor oder nach dem Ehe-
vollzug herausstellen, dass der Ehemann an einer Krank-
heit leidet, die ein weiteres für sie schadloses Zusammen-
leben mit ihm nicht möglich macht, wie Lepra oder Aus-
satzerkrankung, Syphilis und Tuberkulose, oder sollte er 
plötzlich an einer dieser Krankheiten erkranken, so hat sie 
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das Recht, sich an den Richter zu wenden und die Tren-
nung von ihrem Ehemann einzufordern. Dem muss nach-
gegeben werden, wenn sich die Existenz einer dieser 
Krankheiten bewahrheitet und die Heilung innerhalb ei-
ner gewissen Zeit nicht möglich ist. Die Wahl zur Annullie-
rung steht ihr in diesem Fall fortwährend zu und ist nicht 
befristet. Das Recht auf Eheannullierung steht ihr gemäß 
dem Prinzip der Schadensverhinderung zu. Auch ge-
schieht es in Anlehnung an das, was im al-Muwaṭṭaʾ von 
Mālik erwähnt wird, der von Saʿīd ibn al-Musaīyab hörte, 
dass er sprach: Wenn ein Mann, der an einer psychischen 
oder physischen Erkrankung leidet, eine Frau heiratet, so 
wird ihr die Wahl gelassen, bei ihm zu bleiben oder ihn zu 
verlassen. 

3. Sollte der Ehemann nach der Eheschließung von 
einer Geisteskrankheit heimgesucht werden, so hat die 
Ehefrau das Recht, sich an einen Richter zu wenden und 
die Trennung von ihrem Ehemann zu fordern. Dieser 
schiebt die Trennung um ein Jahr auf. Sollte der Ehemann 
innerhalb dieses Zeitraums nicht wieder genesen und be-
steht die Ehefrau auf die Trennung, beschließt der Richter 
die Trennung aufgrund der erwähnten Begründung im vo-
rangehenden Artikel. 

4. Verreist der Ehemann an irgendeinen Ort, nah o-
der fern, und bleibt er fort, ohne dass es ein Lebenszei-
chen mehr von ihm gibt, so dass die materielle Versor-
gung der Ehefrau nicht mehr gewährleistet ist, hat sie das 
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Recht, die Trennung von ihm zu fordern. Dies darf sie tun, 
wenn alle Bemühungen, ihn zu finden, und alle Nachfor-
schungen nach ihm gescheitert sind. Dies beruht auf der 
Aussage des Gesandten über die Ehefrau, die zu ihrem 
Ehemann sagt: 

 »أʟعʸʹي وȀلا فارقʹي«

Entweder ernährst du mich oder du trennst dich von 
mir.150 Die Versorgung mit Essen wurde damit zu einem 
Rechtsgrund für eine Trennung erhoben. 

5. Verweigert der Ehemann seiner Ehefrau den Le-
bensunterhalt, obwohl er über den entsprechenden 
Wohlstand verfügt, und ist sie nicht imstande, in welcher 
Form auch immer, an sein Vermögen zu gelangen, um sich 
den Unterhalt zu sichern, so darf sie die Scheidung for-
dern. Der Richter hat die Pflicht, sie umgehend und ohne 
Aufschub von ihrem Ehemann zu scheiden. Denn der Ge-
sandte  sagte: 

 »امʙأتʣ مʥʸ تعـʦل تـقـʦل أʟعʸʹي وȀلا فارقʹي«

Deine Ehefrau zählt zu jenen, für die du aufkommen 
musst. Sie sagt dir: „Entweder ernährst du mich oder du 
trennst dich von mir.“151 Des Weiteren beruht dieser 
Rechtsspruch auf der Tatsache, dass ʿUmar, Allah möge 
Wohlgefallen mit ihm haben, bezüglich Männern, die sich 

                                                      
150 Bei ad-Dāraquṭnī und Aḥmad überliefert. 
151 Bei ad-Dāraquṭnī und Aḥmad überliefert. 
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fern ihrer Ehefrauen aufhielten, die schriftliche Anwei-
sung gab, entweder ihre Ehefrauen mit Unterhalt zu ver-
sorgen oder sich von ihnen scheiden zu lassen. Die Pro-
phetengefährten hatten Kenntnis davon, ohne etwas da-
gegen einzuwenden. Somit ist ihr Konsens darüber ergan-
gen. 

6. Ist es zwischen dem Ehepaar zu Konflikten und 
Zwietracht gekommen, hat sie das Recht, die Trennung zu 
fordern. Der Richter ist verpflichtet, eine Schiedsperson 
aus der Familie der Ehefrau sowie aus der des Ehemannes 
zu bestimmen. Dieser Familienrat hört sich die Beschwer-
den beider Seiten an und bemüht sich um Versöhnung. Ist 
dies nicht möglich, kann dieser Rat in der Art, die ihm am 
besten erscheint, die Trennung gemäß dem herbeiführen, 
was sich aus der Anhörung ergab. Der Erhabene sagt: 





Und wenn ihr einen Bruch zwischen beiden befürch-
tet, dann sendet einen Schiedsrichter von seiner Familie 
und einen Schiedsrichter von ihrer Familie. Wollen sie 
sich aussöhnen, so wird Allah Frieden zwischen ihnen 
stiften. (4:35) 

In diesen Fällen hat das islamische Gesetz der Frau das 
Recht gewährt, sich selbst scheiden zu lassen, was den 
ersten Fall betrifft, bzw. in den übrigen Fällen die Tren-
nung von ihrem Ehemann zu fordern. Die Realität dieser 
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Fälle zeigt, dass das islamische Recht die Frau als Partne-
rin des Ehemannes im Eheleben betrachtet. Jeder Ärger 
und jede Aversion, die entstehen können, treffen die Ehe-
frau in gleicher Weise wie den Ehemann. Daher ist es not-
wendig, ihr das Recht zu gewährleisten, sich vom Leid, das 
ihr in der Ehe wiederfahren kann, zu befreien, indem man 
sie in die Lage versetzt, ihrerseits das Eheband zu lösen. 
Deswegen lässt das islamische Recht sie nicht unter 
Zwang in der Ehe verweilen, wenn es ihr an ehelichem 
Glück fehlt. Es erlaubte ihr, den Ehevertrag in den Situati-
onen aufzulösen, in denen sich ein weiteres Zusammenle-
ben als nicht möglich erweist bzw. das eheliche Glück 
nicht mehr vorhanden ist. 

Somit wird deutlich, dass Allah die Scheidung in die 
Hände des Mannes gelegt hat, da er die Führungsrolle ge-
genüber der Frau und die Verantwortung für das Haus 
hat. Und Er hat der Frau das Recht gegeben, die Ehe an-
nullieren zu lassen, damit sie keine unglückliche Ehe fort-
führen muss und sich das Zuhause, das eigentlich ein Ort 
von Glück und Geborgenheit sein sollte, für sie nicht zu 
einem Ort von Unglück und Leid wandelt. 

Um noch einmal auf den Rechtsgrund für die Gültigkeit 
der Scheidung zurückzukommen, so hatten wir bereits er-
wähnt, dass die Offenbarungstexte diesen für die Schei-
dung nicht liefern. Folglich existiert keine ʿilla dafür. Es ist 
allerdings möglich, die Realität der Gesetzgebung für die 
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Scheidung zu beleuchten und die Art und Weise ihrer Le-
gitimierung, wie sie im Hinblick auf die Heirat und deren 
Folgen ergangen ist. So zeigt die Realität der Heirat, dass 
diese der Gründung einer Familie dient und der Familie 
Glück gewährleisten soll. Kommt es jedoch zu Situationen, 
die dieses Glück bedrohen, und ist eine Stufe erreicht, die 
eine Fortführung des Ehelebens nicht mehr möglich 
macht, muss es einen Weg geben, den beide Eheleute be-
schreiten können, um sich voneinander zu trennen. Es 
darf nicht sein, dass sie entgegen dem Willen beider oder 
eines der Ehepartner zur Aufrechterhaltung dieses Bun-
des gezwungen sind. Und so hat Allah die Scheidung ge-
setzlich für zulässig erklärt. Er sagt: 



Die Scheidung erfolgt zweimal. Dann soll in angemes-
sener Weise behalten oder im Guten entlassen werden. 
(2:229) Damit soll kein Kummer im Haus fortbestehen und 
das eheliche Glück bei den Menschen einkehren. Wenn 
dies zwischen einem Paar nicht mehr möglich ist, weil die 
Ehepartner von unterschiedlichem Charakter sind oder 
etwas vorgefallen ist, was ihr gemeinsames Leben trübt, 
so sollte jeder die Chance erhalten, sein Eheglück bei ei-
nem anderen Partner zu finden. Allerdings hat der Islam 
die bloße Existenz von Widerwillen und Abneigung nicht 
gleich zu einem Scheidungsgrund erklärt. Vielmehr hat er 
den Ehepartnern anbefohlen, in gutem Umgang miteinan-
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der zusammenzuleben, und sie dazu angehalten, Aversio-
nen zu ertragen, da sie möglicherweise Positives mit sich 
bringen. So sagt der Erhabene: 





Verkehrt im Guten mit ihnen; und wenn ihr Abscheu 
gegen sie hegt, so hegt ihr vielleicht Abscheu gegen et-
was, in das Allah reichlich Gutes gelegt hat. (4:19) Auch 
trug er den Ehemännern auf, Hilfsmittel zu verwenden, 
um die Widerspenstigkeit der Frauen zu entschärfen. Der 
Erhabene sagt: 





Und die, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, er-
mahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. (4:34) 
Und so befiehlt der Islam den Männern, sämtliche sanften 
und weniger sanften Mittel anzuwenden, um Lösungen 
für Konflikte herbeizuführen, die unter Eheleuten entste-
hen können – Lösungen, die eine drohende Scheidung 
verhindern sollen. Selbst wenn das Zusammenleben in gu-
tem Umgang miteinander nicht erfolgreich war, die An-
wendung härterer Maßnahmen nichts gebracht hat und 
die Abneigung untereinander, der Widerwille und die Wi-
derspenstigkeit bereits in Auseinandersetzungen und 
Zwietracht umgeschlagen sind, hat der Islam trotz der 
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schwierigen Krise, die das Paar durchlebt, nicht gleich die 
Scheidung als nächsten Schritt gesetzt. Vielmehr schreibt 
er vor, dass die Angelegenheit an die Familien der Ehe-
partner verwiesen wird, um sich erneut um eine Versöh-
nung zu bemühen. Der Erhabene sagt: 





Und wenn ihr einen Bruch zwischen beiden befürch-
tet, dann sendet einen Schiedsrichter von seiner Familie 
und einen Schiedsrichter von ihrer Familie. Wollen sie 
sich aussöhnen, so wird Allah Frieden zwischen ihnen 
stiften. Wahrlich, Allah ist Allwissend, Allkundig. (4:35) 
Gelingt es den beiden Schiedsparteien nicht, die Eheleute 
miteinander zu versöhnen, so bleibt nach all den unter-
nommenen Versuchen kein Raum mehr für eine Fortset-
zung der Ehe. Der Konflikt zwischen den beiden sitzt dann 
so tief, dass er keine andere Lösung zulässt als die Tren-
nung. Eine Scheidung wird dann unvermeidlich, so dass 
jeder der beiden sein Eheglück möglicherweise anderswo 
findet bzw. dieses Problem durch eine Scheidung gelöst 
wird. So sagt der Erhabene: 



Und wenn sie sich trennen, so wird Allah beiden aus 
seiner Fülle Genüge tun; denn Allah ist Huldreich und All-
weise. (4:130) 
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Doch diese Scheidung birgt ebenso eine Chance für das 
Paar und stellt keine endgültige Trennung dar. Ihnen wird 
vielmehr das Recht zugestanden, noch einmal und noch 
ein zweites Mal zueinander zurückzufinden. Die erste 
bzw. zweite Scheidung kann bei dem Ehepaar möglicher-
weise wieder den Wunsch nach einem gemeinsamen Ehe-
leben wecken, und zwar ein zweites Mal nach dem ersten 
und ein drittes Mal nach dem zweiten Scheidungsaus-
spruch. Aus diesem Grund hat das islamische Recht die 
dreifache Scheidung vorgesehen. So sagt der Erhabene: 



Die Scheidung erfolgt zweimal. Dann soll in angemes-
sener Weise behalten oder im Guten entlassen werden. 
(2:229) Auf diese Weise wird dem Ehepaar die Gelegen-
heit zur Selbstreflexion gegeben, um zur Gottesfurcht zu-
rückzukehren, die in ihrem Inneren verankert ist. Viel-
leicht versuchen sie noch einmal die Erfahrung des ge-
meinsamen Ehelebens und erleben dann das Eheglück 
bzw. die Ruhe und Harmonie, die sie zuvor nicht erlebt 
haben. Somit hat der Islam dem Ehemann zugestanden, 
seine Ehefrau nach dem ersten und auch nach dem zwei-
ten Scheidungsausspruch wieder zurückzuholen. Zudem 
schuf er etwas zur Unterstützung des Paares, um über sich 
selbst zu reflektieren, die Angelegenheit zu überdenken 
und sie mit größerer Ernsthaftigkeit zu betrachten als zu-
vor. Denn der Zeitraum der ʿ idda soll nach dem Ausspruch 
der Scheidung drei Menstruationszyklen umfassen, also 
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ca. drei Monate bzw. die Zeit bis zur Niederkunft (wenn 
sie schwanger war). Der Islam erlegte dem Ehemann die 
Unterhalts- und Unterbringungspflicht für seine geschie-
dene Ehefrau während dieser ʿidda-Zeit auf und verbot es 
ihm, seine in der ʿidda befindliche Frau der Wohnung zu 
verweisen, bis diese beendet ist. Damit sollen die Herzen 
wieder zueinander finden, innerer Frieden einkehren und 
der Weg geebnet werden, auf dem sie wieder zueinander 
zurückfinden können. Anschließend können sie dann wie-
der ein neues, ungetrübtes Leben miteinander beginnen. 
In dieser Hinsicht mahnt der Koran in aller Deutlichkeit. So 
sagt der Erhabene: 





Und wenn ihr euch von den Frauen scheidet und sie 
sich der Erfüllung ihrer Wartefrist nähern, dann behaltet 
sie in gütiger Weise oder entlasst sie in gütiger Weise. 
Doch behaltet sie nicht aus Schikane, um zu übertreten. 
Und wer dies tut, der fügt sich selbst Unrecht zu. (2:231) 
Hat das gesamte Verfahren keine Wirkung gezeigt bzw. 
nach der ersten und auch nach der zweiten Scheidung kei-
nen Erfolg gebracht und kam es danach trotz allem zur 
dritten Scheidung, so hatte das Problem tiefere Ursachen 
und war komplizierter und die Kluft größer, als dass eine 
erneute Rückkehr zueinander Sinn brächte, geschweige 
denn die Ehe fortzusetzen ist. Damit wird eine endgültige 
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Trennung unausweichlich und die Aufnahme einer neuen 
ehelichen Beziehung nötig, ohne die negative Erfahrung 
der ersten Beziehung noch einmal zu wiederholen, bevor 
man die Nächste beginnt. Deshalb ist der dritte Schei-
dungsausspruch der entscheidende. Der Erhabene sagt: 



Und wenn er sie entlässt, dann ist sie ihm nicht mehr 
erlaubt, solange sie nicht einen anderen Mann geheira-
tet hat. (2:230) Damit untersagte der Islam dem Ehemann 
in definitiver Form, mit seiner durch ihn dreimalig ge-
schiedenen Frau wieder zusammenzukommen, bevor sie 
mit einem anderen Mann eine eheliche Beziehung einge-
gangen ist, die vollzogen werden muss: 

 »حʯى تʘوق عʻʴلʯه وʘȂوق عʻʴلʯها«

Bis sie sein Genussorgan kostet und er ihr Genussor-
gan kostet, damit sie die vollständige eheliche Erfahrung 
macht. Hat sie die Erfahrung einer natürlichen Ehebezie-
hung mit einem zweiten Ehemann gemacht und dort nicht 
die Ruhe und Zufriedenheit gefunden, so dass es dann zur 
Trennung zwischen ihr und ihrem zweiten Ehemann 
kommt, kann sie anschließend wieder eine Ehe mit ihrem 
ersten Ehemann schließen. Durch die Erfahrung einer 
zweiten Ehe wurde ihr die Möglichkeit gegeben, zwischen 
den beiden abzuwägen. Sollte sie sich dann für eine Rück-
kehr entscheiden, tut sie dies vollkommen bewusst. Aus 
diesem Grund hat der Gesetzgeber ihr die Rückkehr zum 
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ersten Ehemann, von dem sie dreimalig geschieden ist, 
nach der Heirat mit einem anderen Mann erlaubt. Der Er-
habene sagt: 



Und wenn er sie entlässt, dann ist sie ihm nicht mehr 
erlaubt, bis sie einen anderen Mann geheiratet hat. 
(2:230) Im direkten Anschluss daran sagt Er in derselben 
āya 



Und wenn dieser sich von ihr scheiden lässt, d. h. der 
zweite Ehemann, der sich vom ersten unterscheidet, 



dann trifft sie keine Sünde, d. h. den ersten Ehemann 
und die vom zweiten Mann Geschiedene, 



wenn sie zueinander zurückkehren, d. h., dass jeder 
von beiden wieder zu seinem ersten Ehepartner durch 
Eheschließung zurückkehrt. 

Auf diesen Ablauf weist der gesetzliche Scheidungspro-
zess im Islam hin. Dabei tritt die enorme Weisheit zutage, 
die dem islamischen Scheidungsrecht innewohnt sowie 
der Art und Weise, wie sich die Scheidung juristisch aus-
gestaltet und wie sie praktisch erfolgt. Es zeigt sich, wie 
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präzise der Blick auf das Zusammenleben der Geschlech-
ter gerichtet ist, damit ihnen ein glückliches Leben ge-
währleistet wird. Ist dieses Glück verloren gegangen und 
gibt es keine Hoffnung mehr auf seine Wiederherstellung, 
so ist eine Trennung der Ehepartner unvermeidlich. Des-
wegen hat Allah die Scheidung in der Weise rechtlich legi-
timiert, die wir dargelegt haben.  
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Die Abstammung (Genealogie) 

Die göttliche Weisheit hat bestimmt, dass die Frau die 
Stätte von Empfängnis und Geburt ist. Daher ist es von ob-
ligatorischer Notwendigkeit, dass sich die Frau bei der Ehe 
auf einen einzigen Mann beschränkt und ihr die Heirat mit 
mehr als einem Mann verboten ist. Dieses Verbot gilt des-
halb, um jedem Menschen die Möglichkeit der Feststel-
lung seiner genealogischen Herkunft zu geben. Das islami-
sche Recht hat sich der exakten Abstammungsverhält-
nisse besonders angenommen und das diesbezügliche 
Gesetz in präzisester Form sichtbar gemacht. 

Die kürzeste Dauer einer Schwangerschaft beträgt 
sechs, in den meisten Fällen jedoch neun Monate. Bringt 
die Ehefrau nach mindestens sechs Monaten der Ehe-
schließung ein Kind zur Welt, dass damit das Kind des Ehe-
mannes sein kann, so gilt es als seines, und zwar gemäß 
der Aussage des Propheten : 

 »الʦلʗ للفʙاش«

Ein Kind ist das Kind des ehelichen Bettes.152 Kurz ge-
sagt, solange sich die Ehefrau in einer Ehebeziehung be-
findet und sie nach mindestens sechs Monaten Ehe ein 
Kind gebärt, gilt es durchwegs als das Kind des Eheman-
nes. 

                                                      
152 Übereinstimmend tradiert über den Weg ʿĀʾišas. 
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Hat die Ehefrau allerdings nach sechs oder mehr Mo-
naten der Eheschließung ein Kind zur Welt gebracht, von 
dem festgestellt wird, dass es nicht das Kind des Eheman-
nes ist, so darf er die Vaterschaft unter bestimmten Vo-
raussetzungen, die unbedingt erfüllt sein müssen, abstrei-
ten. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, bleibt seine 
Nichtanerkennung des Kindes ohne Wert, und die Vater-
schaft wird ihm, ob er will oder nicht, zugewiesen. Die 
diesbezüglichen Bedingungen sind die folgenden: 

Erstens: Das Kind, das er als seines ablehnt, muss le-
bendig zur Welt gekommen sein. Die Nichtanerkennung 
der Abstammung darf sich nicht auf ein totgeborenes Kind 
beziehen. Denn auf die Leugnung folgt in diesem Fall kein 
islamischer Rechtsspruch. 

Zweitens: Der Ehemann darf weder explizit noch impli-
zit die Vaterschaft bereits anerkannt haben. Hat er dies 
getan, ist eine nachträgliche Vaterschaftsleugnung ohne 
Gültigkeit. 

Drittens: Die Ablehnung der Vaterschaft muss inner-
halb bestimmter Zeiten und Situationen erfolgen. Dies ist 
die Zeit der Geburt bzw. der Erledigung der dafür notwen-
digen Einkäufe oder auch der Zeitpunkt, wenn er erfährt, 
dass seine Ehefrau in seiner Abwesenheit das Kind ent-
bunden hat. Außerhalb dieser Zeiten und Situationen ist 
eine Leugnung der Vaterschaft nicht möglich. Hat seine 
Ehefrau ein Kind entbunden und hat er dazu geschwiegen, 
ohne die Vaterschaft für das Kind abzustreiten, obgleich 



346 
 

er die Möglichkeit dazu gehabt hätte, so muss er die Va-
terschaft anerkennen. Ihm steht es danach nicht zu, die 
Vaterschaft für das Kind zu leugnen. Die Option der Leug-
nung steht juristisch für ihn fest, wenn er in persönlicher 
Gegenwart Kenntnis von der Geburt erhält und die Mög-
lichkeit zur Leugnung hat. Hat er also von dem Kind erfah-
ren und die Möglichkeit gehabt, die Vaterschaft zu leug-
nen, dies jedoch nicht getan, gilt die Kindesabstammung 
als bestätigt, da der Gesandte Allahs  sagte: 

 »الʦلʗ للفʙاش«

Das Kind ist das Kind des Ehebetts. Behauptet der Ehe-
mann, von der Geburt nichts gewusst zu haben, und 
könnte dies der Wahrheit entsprechen, weil er sich bei-
spielsweise an einem anderen Ort oder in einem anderen 
Land aufhält, wo ihm dies verborgen geblieben ist, wird 
seine Aussage zusammen mit seinem Eid akzeptiert, denn 
grundsätzlich gilt das Nichtwissen. Sind seine Worte je-
doch nicht glaubhaft, indem er sich z. B. im selben Haus 
aufhielt, wird seine Aussage nicht anerkannt, da ihm so 
etwas nicht verborgen geblieben sein kann. Wenn er al-
lerdings argumentiert, dass die Geburt ihm nicht verbor-
gen geblieben sei, er jedoch nicht gewusst habe, dass er 
die Vaterschaft hätte leugnen dürfen bzw. dass er von der 
Geburt zwar Kenntnis, jedoch keine Ahnung davon gehabt 
habe, dass die Leugnung der Vaterschaft unmittelbar er-
folgen müsse – ein Gesetz also, das ihm ebenso wie der 
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breiten Öffentlichkeit nicht bekannt war –, wird dies ak-
zeptiert. Denn ein solcher Rechtsspruch gehört zu jenen 
Gesetzen, die der breiten Masse weitgehend unbekannt 
sind. Somit kann der Ehemann bei diesem Rechtsfall mit 
einem Neukonvertiten verglichen werden. Denn bei je-
dem Gesetz, das jemandem wie dem Betroffenen in der 
Regel unbekannt ist, wird der Betroffene ähnlich der Situ-
ation eines Neukonvertiten entschuldigt. Ist jedoch ein 
solches Gesetz in der Regel jemandem wie dem Betroffe-
nen nicht unbekannt, wird ihm die Unwissenheit diesbe-
züglich nicht nachgesehen. 

Viertens: Der Leugnung der Vaterschaft muss der Ver-
fluchungsschwur (liʿān)153 folgen, bzw. die Leugnung muss 
durch den liʿān erfolgen. Die Aberkennung der Kindeszu-
gehörigkeit ist für den Mann nur durch den vollständigen 
Verfluchungsschwur möglich.154 

Sind diese vier Bedingungen erfüllt, wird die Vater-
schaft für das Kind aberkannt und das Kind vom Namen 
her der Mutter zugeordnet. So berichtet ibn ʿUmar: 

ـفـʙق وانʯفى مʥ ولـʗهـا ف أن رجلاً لاعʥ امʙأته في زمʥ رسʦل الله «
 »رسـʦل الله بʻʹهʸا، وألȖʲ الʦلǺ ʗالʙʸأة

Ein Mann zur Zeit des Gesandten Allahs  sprach den 

                                                      
153 Indem der Ehemann die Ehefrau unter Eid des Ehebruchs bezich-
tigt und sie es unter Eid abstreiten kann, siehe Sure 24, Vers 6-9. 
154 Das heißt, es muss von ihm der fünffache Schwur geleistet werden, 
der in den oben aufgeführten Koranversen erwähnt wird. 
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Verfluchungsschwur gegen seine Frau aus und verleug-
nete die Vaterschaft ihres Kindes. Daraufhin veranlasste 
der Gesandte Allahs die Trennung der beiden und ord-
nete das Kind der Mutter zu.155 Sind die Bedingungen für 
die Vaterschaftsleugnung nicht gegeben, so tritt sie nicht 
in Kraft, und der Ehemann hat als Kindsvater festzu-
stehen. Darauf aufbauend sind sämtliche Rechtssprüche 
bezüglich der Kindschaft anzuwenden. Dies bezieht sich 
auf Differenzen bezüglich der Vaterschaft des Eheman-
nes. Geht es bei dem Streit der Eheleute jedoch um die 
Frage, ob die Frau überhaupt ein Kind geboren hat, indem 
sie z. B. behauptet, während der Ehe mit ihm ein Kind von 
ihm geboren zu haben, er dies jedoch leugnet und sagt „Es 
hat keine Geburt stattgefunden“, so kann sie ihre Klage 
durch die Zeugenaussage einer muslimischen Frau bewei-
sen. In diesem Fall reicht die Zeugenaussage einer einzi-
gen Frau, da die Abstammungsverhältnisse durch die Exis-
tenz des Ehebettes (d. h. der Ehebeziehung) bereits fest-
stehen. Und die Geburt kann durch die Zeugenaussage ei-
ner einzigen Frau, die die Bedingungen einer Zeugin er-
füllt, korrekt bestätigt werden.  

                                                      
155 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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Der Verfluchungsschwur – al-liʿān 

Al-liʿān leitet sich von laʿn (Verfluchung) ab, da jeder 
der beiden Ehepartner sich selbst beim fünften Schwur 
verflucht, wenn er oder sie lügen sollte. Dies liegt in der 
Aussage Allahs begründet: 












Und diejenigen, die ihren Gattinnen Ehebruch vorwer-
fen und keine Zeugen außer sich selber haben, so ist die 
Zeugenaussage eines von ihnen viermal bei Allah zu 
schwören, dass er die Wahrheit spreche; und sein fünfter 
Schwur soll sein, dass der Fluch Allahs ihn treffen möge, 
falls er ein Lügner sei. Von ihr aber soll die Strafe abge-
wendet werden, wenn sie viermal den Schwur bei Allah 
leistet, dass er ein Lügner sei. Und ihr fünfter Schwur soll 
sein, dass Allahs Zorn sie treffen möge, falls er die Wahr-
heit rede. (24:6-9) Und Abū Dāwūd berichtet in vollem 
Tradentenstrang von ibn ʿAbbās, Allah habe Wohlgefallen 
mit ihm, der sagte: Hilāl ibn Umaīya, einer der drei Leute, 
deren Reue von Allah angenommen wurde, kehrte eines 
Nachts von seinem Feld zurück und fand einen Mann bei 
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seiner Frau. Er sah es mit eigenen Augen und hörte es mit 
eigenen Ohren. Doch er unterband den Wutausbruch, bis 
der Morgen anbrach. Dann begab er sich zum Gesandten 
Allahs  und sagte: „O Gesandter Allahs. Ich kam zu mei-
ner Frau und fand einen Mann bei ihr. Ich sah es mit eige-
nen Augen und hörte es mit eigenen Ohren.“ Dem Prophe-
ten missfiel, was er zu hören bekam, und es ging ihm nahe. 
Da wurde ihm offenbart: 



Und diejenigen, die ihren Gattinnen Ehebruch vorwer-
fen und keine Zeugen außer sich selber haben, so ist die 
Zeugenaussage eines von ihnen […], die vollständigen 
Verse 6 bis 9 der Sure 24. Der Prophet  war hierauf er-
leichtert und sprach: 

 »أǻ ʙʵǺا هلال قʗ جعل الله لʣ فʙجاً ومʙʳجاً «

Freue dich, o Hilāl, Allah hat dir einen Ausweg und 
eine Erleichterung geschaffen. Und Hilāl antwortete: 
„Wahrlich, dies habe ich mir von meinem Herrn, dem Ge-
priesenen und Erhabenen, gewünscht.“ Darauf sagte der 
Gesandte Allahs : 

 »أرسلʦا إلʻها«

Schickt nach ihr! Und so riefen sie nach ihr. Der Ge-
sandte  trug ihr die āyāt vor, er ermahnte die beiden und 
unterrichtete sie darüber, dass die Strafe im Jenseits här-
ter sei als die Strafe im Diesseits. Hilāl sagte daraufhin: 
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„Bei Allah, die āya trifft auf sie zu!“ Sie hingegen sagte: „Er 
lügt.“ Da sprach der Gesandte Allahs : 

 »لاعʹʦا بʻʹهʸا«

Wendet den Verfluchungsschwur zwischen beiden 
an! So wurde zu Hilāl gesagt: „Trag dein Zeugnis vor.“ Er 
bezeugte viermal bei Allah, dass er die Wahrheit spreche. 
Als er das fünfte Mal das Zeugnis sprechen wollte, wurde 
er ermahnt: „O Hilāl, fürchte Allah, denn die Strafe des 
Diesseits ist angenehmer als die des Jenseits, und dieser 
(fünfte Schwur) ist der zwingende, der dir die Strafe zwin-
gend auferlegt.“ Da sagte er: „Bei Allah, Allah wird mich 
dafür nicht bestrafen, so, wie Er mich nicht dafür hat aus-
peitschen lassen.“ Er bezeugte daraufhin, dass der Fluch 
Allahs ihn treffen möge, wenn er ein Lügner sei. Anschlie-
ßend wurde zu ihr gesagt: „Sprich das Zeugnis.“ Und sie 
sprach viermal den Schwur aus, dass er ein Lügner sei. Als 
der fünfte Schwur an der Reihe war, wurde sie ermahnt, 
Allah zu fürchten und dass die Strafe des Diesseits leichter 
sei als die des Jenseits wie auch, dass dieser (fünfte 
Schwur) der zwingende sei, der ihr die Strafe zwingend 
auferlegt. Sie zögerte eine Weile und sagte schließlich: 
„Bei Allah, ich bringe meinem Volk keine Schande.“ Und 
sie bezeugte, dass der Zorn Allahs sie treffen möge, wenn 
er die Wahrheit spreche. Hierauf trennte der Gesandte Al-
lahs  die Ehe der beiden und bestimmte, dass sie weder 
einen Anspruch auf Unterkunft noch auf Unterhalt von 
ihm habe. 
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Wenn ein Mann seine Ehefrau des Ehebruchs bezich-
tigt und zu ihr sagt „Du hast Ehebruch begangen“ oder 
„Du Ehebrecherin“ oder „Ich habe gesehen, dass du Ehe-
bruch begangen hast“, ohne einen Beweis zu erbringen, 
so muss die ḥadd-Strafe156 an ihm vollzogen werden, 
sollte er den Verfluchungsschwur ablehnen. Wenn er den 
Verfluchungsschwur durchführt und sie ihn ablehnt, so er-
hält sie die ḥadd-Strafe, da der Erhabene sagt: 



Von ihr aber soll die Strafe abgewendet werden, 
wenn sie viermal den Schwur bei Allah leistet […]. (24:8) 
Die Strafe, die von ihr abgewendet wird, ist der ḥadd der 
Unzucht für die Ehebrecherin, denn als Hilāl ibn Umaīya 
seine Frau des Ehebruchs bezichtigte und zum Prophe-
ten  ging, um ihn darüber in Kenntnis zu setzen, ließ der 
Gesandte nach ihr rufen und wandte den Verfluchungs-
schwur (liʿān) zwischen beiden an. Dies ist einer der spe-
ziellen Fälle, in denen Unzucht nachgewiesen wird. Wenn 
nämlich ein Mann seine Ehefrau des Ehebruchs beschul-
digt und sich auf den liʿān einlässt, während die Frau die-
sen verweigert, gilt der Ehebruch als erwiesen. Lässt sie 
sich auf den liʿān ein, gilt der Ehebruch als nicht erwiesen. 
Ihre Verweigerung des liʿān belegt nämlich, dass sie den 
Ehebruch begangen hat. Und aufgrund seines liʿān wird 

                                                      
156 Von Allah festgesetzte Strafe für Verleumdung; es sind achtzig 
Peitschenhiebe. 
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der ḥadd gegen sie vollzugspflichtig. 

Haben sie beide gegeneinander den liʿān ausgespro-
chen und hat der Richter sie geschieden, dürfen sie nie 
wieder eine Ehe miteinander eingehen. Es gilt für ihn ein 
lebenslanges Eheverbot mit dieser Frau. Denn der Ge-
sandte  hat die Eheleute, die gegeneinander den Verflu-
chungsschwur ausgesprochen haben, geschieden. Mālik 
überliefert von Nāfiʿ von ibn ʿUmar: 

ق وانʯفى مʥ ولʗها فف ʙأن رجلاً لاعʥ امʙأته في زمʥ رسʦل الله «
 »الʙسʦل بʻʹهʸا فألȖʲ الʦلǺ ʗالʙʸأة

Ein Mann sprach zur Zeit des Gesandten Allahs  den 
liʿān gegen seine Frau aus und verleugnete ihren Sohn. 
Der Gesandte trennte daraufhin ihre Ehe und ordnete 
das Kind (namentlich) der Frau zu. Und Sahl ibn Saʿd be-
richtete: 

 »مʕʷ الʴʹة في الʯʸلاعʹʥʻ أن ǻفʙق بʻʹهʸا ثʤ لا ʸʯʱǻعان أبʗاً «

Bezüglich derjenigen, die den Verfluchungsschwur ge-
geneinander aussprechen, steht mit der Sunna fest, dass 
zwischen ihnen getrennt wird und sie nie wieder zusam-
menkommen.157 Diese durch den liʿān bedingte Trennung 
gilt als Annullierung der Ehe (fasḫ), denn sie hat ein le-
benslanges Eheverbot zur Folge. Die Ehe mit dieser Frau 
bleibt für ihn verboten, selbst wenn er sich selbst der Lüge 
bezichtigen sollte. Macht er eine Kehrtwende und zeiht 

                                                      
157 Bei Abū Dāwūd überliefert. 
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sich selbst der Lüge, hat sie das Recht, die ḥadd-Strafe 
(wegen Verleumdung) gegen ihn zu fordern. In der Folge 
wird ihm die Vaterschaft für das Kind zugeschrieben, 
gleichgültig, ob er die Lüge vor dem liʿān oder danach zu-
gibt. 

Der Verfluchungsschwur (liʿān), der den Ehemann vom 
ḥadd befreit und diesen für die Ehefrau zwingend macht, 
sollte sie ihrerseits den liʿān ablehnen, besteht aus folgen-
den Worten des Mannes, die er in richterlicher Anwesen-
heit äußert: „Ich bezeuge bei Allah, dass sie Unzucht be-
gangen hat.“ Dabei zeigt er auf seine Frau. Sollte sie ab-
wesend sein, erwähnt er ihren Namen und ihre Abstam-
mung. Dies wiederholt er viermal. Beim fünften Mal wird 
ihm Einhalt geboten, und er wird ermahnt, Allah zu fürch-
ten, da dieses Mal das zwingende (für die Strafe) sei und 
die Strafe des Diesseits leichter zu ertragen sei als die des 
Jenseits. Besteht er darauf, fortzufahren, so sagt er: Der 
Fluch Allahs möge ihn (den Ehemann) treffen, sollte er zu 
den Lügnern gehören, was den Unzuchtsvorwurf gegen 
sie (die Ehefrau) betrifft. Sie wiederum antwortet darauf-
hin viermal: „Ich bezeuge bei Allah, dass er gelogen hat.“ 
Beim fünften Mal muss sie innehalten, und sie wird 
ebenso gewarnt wie zuvor ihr Mann. Besteht auch sie da-
rauf, fortzusetzen, sagt sie: Der Zorn Allahs solle sie heim-
suchen, wenn er die Wahrheit über den gegen sie gerich-
teten Vorwurf der Unzucht spreche. Wenn sie ein Kind ha-
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ben, wird es im liʿān erwähnt. Der Mann muss im An-
schluss an seine Worte „Ich bezeuge bei Allah, dass du Un-
zucht begangen hast“ sagen: „Und dieses Kind ist nicht 
mein Kind.“ Sie muss wiederum sagen: „Ich bezeuge bei 
Allah, er hat gelogen, und dieses Kind ist seins.“ 

Auf diese Art wird das lʿiān-Verfahren durchgeführt, 
und derart sehen seine Äußerungsformeln und -sätze aus. 
Wenn die Frau demnach ein Kind gebärt und der Ehe-
mann sagt „Dieses Kind ist nicht von mir“ bzw. „Dies ist 
nicht mein Kind“, so folgt für ihn keine ḥadd-Strafe. Hier-
bei handelt es sich nämlich um keine Verleumdung (qaḏf), 
d. h. um keine ungerechtfertigte Zeihung des Ehebruchs. 
Er wird jedoch zur Rede gestellt. Wenn er sagt „Sie hat 
Unzucht begangen und das Kind aus Unzucht geboren“, 
so gilt dies als qaḏf, der den liʿān zur Konsequenz hat. 
Wenn er jedoch sagt „Ich meinte, dass mir das Kind äu-
ßerlich nicht ähnlich sieht“ oder „Sie hatte irrtümlichen 
Geschlechtsverkehr, und dieses Kind stammt von dem, 
der Geschlechtsverkehr mit ihr hatte“ oder Ähnliches, so 
wird keine ḥadd-Strafe gegen ihn verhängt. Dieses Kind 
gilt als von ihm abstammend, da er sie nicht mit Unzucht 
verleumdet hat. In solchen Fällen folgt kein liʿān, da dafür 
die Bedingung des qaḏf erfüllt sein muss.  



356 
 

Die Vormundschaft des Vaters 

Aufgrund der Tatsache, dass der Vater das Oberhaupt 
der Familie ist, ebenso ihr Leiter und ihr Verantwortungs-
träger, ist es unumgänglich, dass er auch die Vormund-
schaft über die Familie trägt. Daher ist er der Vormund 
(walī) über die Kinder, und zwar sowohl über seine jünge-
ren als auch über die älteren, noch nicht voll rechtsfähi-
gen Kinder (ġair al-mukallafīn). Dies umfasst sowohl 
Söhne als auch Töchter. Es bezieht sich sowohl auf die 
Personen- als auch auf die Eigentumsangelegenheiten, 
auch wenn sich die Kinder in der Obhut (haḍāna) der Mut-
ter bzw. ihrer Angehörigen befinden. 

Eine Person ist entweder Kind oder Erwachsener. Letz-
terer ist entweder im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte o-
der nicht. Befindet er sich im Vollbesitz seiner geistigen 
Kräfte, hat niemand eine Vormundschaft über ihn, was 
seine Person und seinen Besitz anlangt. Er allein nimmt 
die Angelegenheiten seines Lebens wahr. Doch das Vor-
mundschaftsrecht bleibt dem Vater erhalten, wenn es 
sich um ein Kind bzw. um einen geistig nicht zurechnungs-
fähigen Erwachsenen handelt, der also irr ist oder eine 
geistige Beeinträchtigung hat. In diesem Fall hat er keine 
Vormundschaft über sich selbst, da er dazu nicht im-
stande ist. Die Vormundschaft über ihn trägt der Vater. 
Die Vormundschaft bleibt so lange bestehen, solange die 
für diesen Zustand verantwortlichen Attribute, nämlich 
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das kindliche Alter bzw. die geistige Unzurechnungsfähig-
keit, andauern. Hat das Kind die Geschlechtsreife erreicht 
oder ist der Ältere von der geistigen Erkrankung genesen, 
endet die Vormundschaft über das Kind bzw. den Kran-
ken. Er wird nun zum Vormund über seine eigenen Ange-
legenheiten. Dem Vater bleibt in diesem Fall eine Vor-
mundschaft auf wünschenswerter Basis, da er im Grunde 
einen ständigen Vormundsanspruch innehat. 
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Die Obsorge (kafāla) für das Kind  

Die Obsorge (kafāla) für das Kind ist Pflicht, da ihre Un-
terlassung zum Verderben des Kindes führt. Sie gehört so-
mit zur Kategorie Schutz des Lebens, die von Allah zur 
Pflicht erhoben wurde. Demnach muss das Kind vor tödli-
chem Schaden und Gefahren geschützt werden. Und ob-
gleich die Obsorge für das Kind eine Pflicht darstellt, ist 
gleichzeitig ein Verwandtschaftsrecht damit verknüpft. 
Denn aus der Verwandtschaft ergibt sich ein Recht auf das 
Kind. Somit ist mit der Obsorge sowohl ein Recht als auch 
eine Pflicht verbunden. Jedes Kind hat ein Recht auf 
Obsorge. Ebenso ist es das Recht einer jeden obsorge-
pflichtigen Person. Die Obsorge stellt eine Pflicht für den-
jenigen dar, in dessen Obhut (ḥaḍāna) sich das Kind be-
findet, wenn er als Person feststeht. Das Obsorgerecht für 
diejenigen, denen Allah die Obsorge verpflichtend aufer-
legt hat, ist jedoch auf die dafür tauglichen Personen be-
grenzt und nicht generell gültig. So gilt es nicht für denje-
nigen, bei dem das Kind verwahrlost und damit sicher zu-
grunde geht. Somit wird die Obsorge niemals einem Kind 
oder einer geistig behinderten Person übertragen, da kei-
ner von beiden dieser Aufgabe gewachsen ist. Schließlich 
sind sie selber auf Obsorge angewiesen. Wie wollen sie da 
die Obsorge für andere übernehmen? Ebenso wenig wird 
eine Person mit der Obsorge betraut, bei der das Kind ge-
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wiss zugrunde ginge, weil sie es vernachlässigen würde o-
der so beschäftigt wäre, dass sie das Kind nicht betreuen 
könnte. Ebenso ist der Besitz schlechter Charaktereigen-
schaften hinderlich für die Übertragung der Obsorge, wie 
Frevelhaftigkeit z. B., was die Erziehung des Kindes nega-
tiv beeinflussen und gleichermaßen verderblich auf das 
Kind wirken würde. Denn Verdorbenheit wird als zerstö-
rerisch angesehen. Ferner darf kein Ungläubiger die Ob-
hut innehaben mit Ausnahme der Fürsorge (ḥaḍāna) der 
Mutter für ihr Kleinkind. 

Bei einem konkreten Obsorgefall muss Folgendes un-
tersucht werden: Ist das Kind bereits in einem Alter, wo 
es Dinge begreifen kann und fähig ist, zwischen der Um-
gangsweise der Mutter und des Vaters zu unterscheiden, 
wenn es beispielsweise dem Stillalter entwachsen ist, so 
darf es zwischen den beiden Elternteilen wählen. Es wird 
dann jenem Elternteil zugesprochen, zu dessen Gunsten 
sich das Kind entschieden hat. Dies beruht auf einer Über-
lieferung von Aḥmad und Abū Dāwūd. Dort wird berich-
tet, dass ʿ Abd al-Ḥamīd ibn Ğaʿfar von seinem Vater hörte, 
der von seinem Großvater Rāfiʿ ibn Sinān Folgendes er-
zählte: 

فʤॻʠ  فقالʕ: ابʹʯي وهي أنه أسلʤ، وأبʕ امʙأته أن تʴلʤ فأتʕ الʹʮي «
: اقعȏʗ أقعʗ ناحॻة. وقال لها :أو شʮهه. وقال رافع ابʹʯي. فقال الʹʮي 

لهʤ ال :ناحॻة. وقال: ادعʦاها. فʸالʕ الॻʮʶة إلى أمها. فقال الʹʮي 
 »اهʗها. فʸالʕ إلى أبʻها فأخʘها
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Er trat in den Islam ein, und seine Frau weigerte sich, 
den Islam anzunehmen. Darauf ging sie zum Prophe-
ten  und sagte: „Meine Tochter, sie wird nicht mehr ge-
stillt oder kaum noch.“ Rāfiʿ sagte seinerseits: „Meine 
Tochter.“ Da sprach der Prophet: „Setze dich auf eine 
Seite“, und er sprach zu ihr: „Setze dich auf die andere 
Seite.“ Dann forderte er sie auf: „Jeder soll sie zu sich ru-
fen!“ Da tendierte das Mädchen zur Mutter. Der Pro-
phet  sagte daraufhin: „O Allah, leite sie recht.“ Da 
neigte sie sich zum Vater, worauf er sie mitnahm.“ Dieser 
ḥadīṯ wird von Aḥmad und an-Nasāʾi in anderer Formulie-
rung tradiert, jedoch mit derselben Bedeutung. 

Befindet sich das Kind in einem Alter, in dem es noch 
nicht fähig ist, Dinge zu begreifen, und in dem es noch 
nicht imstande ist, zwischen der Behandlung von Vater 
und Mutter zu unterscheiden, wenn es z. B. noch gestillt 
wird, gerade abgestillt wurde oder sich kurz nach dem Ab-
stillen befindet, so wird es nicht vor die Wahl gestellt, son-
dern der Mutter zugeführt. Dies ist aus dem oben erwähn-
ten ḥadīṯ von Rāfiʿ ibn Sinān zu verstehen. Außerdem 
steht fest, dass die Mutter den größeren Anspruch auf die 
Obhut (ḥaḍāna) des Kindes hat, und es existiert kein Text, 
der ihr die ḥaḍāna für das Kind verbietet. Hier kann nicht 
eingewendet werden, dass die Obsorge (kafāla) gleichbe-
deutend mit der Vormundschaft (wilāya) ist, was einem 
Ungläubigen niemals über einen Muslim zustünde, denn 
die Realität hier ist die der Obhutsnahme und Betreuung 
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des Kindes und nicht die einer Vormundschaft. Somit fin-
den hier die für die Vormundschaft relevanten Gesetze 
keine Anwendung. 

Die Mutter hat im Scheidungsfall den rechtlich höhe-
ren Anspruch auf die Obsorge für das Kind und für die 
geistig behinderte oder kranke Person. Grundlage dafür 
ist der folgende bei Aḥmad und Abū Dāwūd überlieferte 
ḥadīṯ von ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ: 

»ʗي له وعاء، وثʹʠǺ ا ؕانʘل الله إن ابʹي هʦا رسǻ ʕأة قالʙيي له أن ام
سʦل ر وȀن أǺاه ʟلقʹي وأراد أن يʹـʚعه مʹي. فقال سقاء وحȏʙʱ له حʦاء، 
 »أنʕ أحǺ Ȗه ما لʤ تʹʲؒي الله 

Eine Frau sagte: „O Gesandter Allahs, diesem meinem 
Sohn diente mein Leib als Behältnis, meine Brust als 
Tränke und mein Schoß als Geborgenheit. Sein Vater hat 
sich von mir geschieden und will ihn mir nun wegneh-
men.“ Da antwortete der Gesandte Allahs : „Du hast 
den größeren Anspruch auf ihn, solange du nicht heira-
test.“ Und ibn Abī Šaiba berichtete von ʿ Umar, dass er sich 
von Um ʿĀṣim scheiden ließ. Später suchte er sie auf, wäh-
rend sie ʿĀṣim auf dem Schoß hatte. Er wollte ihn ihr weg-
nehmen, und sie zerrten ihn hin und her, bis der Junge zu 
weinen begann. So machten sie sich zu Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq 
auf und dieser sprach: „Ihre Liebkosung, ihr Schoß und ihr 
Geruch sind besser für ihn als du, bis der Junge älter wird 
und selber für sich entscheiden kann.“ Sollte die Mutter 
der Obhut (ḥaḍāna) nicht mehr gewachsen sein, weil sie 
etwa die dafür notwendigen Bedingungen nicht oder 
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nicht vollständig erfüllt, wie nach einer Wiederverheira-
tung, einer geistigen Erkrankung oder Ähnlichem, so wird 
sie behandelt, als wäre sie nicht existent, und die Obhut 
geht auf den nächsten anspruchsberechtigten Angehöri-
gen über. Sind beide Elternteile nicht für die Obhut quali-
fiziert, geht diese auf die nächsten Angehörigen beider 
über, da sie ebenso als nicht existent betrachtet werden. 
Unter allen hat die Mutter den größten Anspruch auf die 
Obhut (ḥaḍāna). An nächster Stelle steht ihre Mutter, 
dann ihre Großmutter usw., egal, wie weit sie in der Ah-
nenlinie zurückreichen. Dabei wird die stets nähere Ebene 
zum Kind vorgezogen. Es handelt sich nämlich um Frauen, 
bei denen feststeht, dass sie geboren haben. Somit fallen 
sie unter die Begriffsbedeutung der Mutter. Anschließend 
kommt der Vater, dann die Frauen aus seiner mütterli-
chen Linie, danach der Großvater und dessen mütterliche 
Linie, danach der Großvater des Vaters und dessen müt-
terliche Linie, auch wenn sie nicht erbberechtigt sind, da 
sie eine männliche Stammhalterschaft (ʿaṣaba) hervor-
brachten, die obhutsberechtigt ist. Wenn die Linie der Vä-
ter und Mütter abbricht, geht die Obhut auf die Schwes-
tern über, wobei die Vollschwestern den Halbschwestern 
(zuerst väterlicherseits, dann mütterlicherseits) vorzuzie-
hen sind, dann auf die Schwester des Vaters und dann auf 
die Schwester der Mutter. Die Schwester ist hierbei dem 
Bruder vorzuziehen, da eine Frau grundsätzlich obhutsbe-
rechtigt ist. Daher kommt sie vor den auf gleicher Stufe 
stehenden Männern. Sollte es keine Schwester geben, so 
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rückt der Bruder von gleichen Elternteilen an die nächste 
Stelle, dann der Bruder väterlicherseits, dann deren 
Söhne. Dem Bruder mütterlicherseits kommt keine Obhut 
zu. Sollten diese Personen nicht existieren, geht die Obhut 
auf die Tanten mütterlicherseits über. Sollten auch sie 
nicht existieren, geht sie auf die Tanten väterlicherseits 
über. An nächster Stelle kommt der Bruder des Vaters von 
beiden Elternteilen, dann der Bruder väterlicherseits des 
Vaters. Dem Bruder mütterlicherseits des Vaters kommt 
kein Anspruch auf ḥaḍāna zu. Sollten sie ebenfalls nicht 
existieren, erhalten die Tanten der Mutter mütterlicher-
seits die Obhut, dann die Tanten des Vaters mütterlicher-
seits. An die nächste Stelle kommen die Tanten des Vaters 
väterlicherseits. Die Tanten der Mutter väterlicherseits 
haben keinen Obhutsanspruch, da sie mit dem Vater der 
Mutter verbunden sind, dem kein Obhutsanspruch zu-
steht. 

Die Obhut kann nicht von der Person, die den Anspruch 
darauf hat, auf die nächstberechtigte Person übergehen 
außer im Falle einer Abwesenheit oder mangelnder Qua-
lifikation. Wenn die obhutsberechtigte Person auf die Ob-
hut des Kindes verzichtet, geht diese erst dann auf die 
nächstberechtigte Person über, wenn sie die Vorausset-
zungen für die Obhut des Kindes erfüllt. Denn obwohl die 
Obhut ein Recht für die betreffende Person darstellt, so 
ist sie gleichzeitig ihre Pflicht und das Anrecht des Kindes. 
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Der Verzicht auf die Obhut kann nur zugunsten einer Per-
son erfolgen, die dieser Aufgabe gewachsen ist. Dann erst 
wird sie dem jeweils nächsten Angehörigen gemäß der 
oben erwähnten Reihenfolge übertragen. Wenn derje-
nige, der auf sein Recht verzichtet hat, dies widerrufen 
und sein Recht erneut einfordern will und noch immer die 
Kompetenz dazu besitzt, so steht ihm dies zu. Das Kind 
wird der Person wieder zugeführt. Gleiches gilt für den 
Fall, wenn die Mutter wieder geheiratet und ihr Obhuts-
recht verloren hat. Sollte sie sich wieder scheiden lassen, 
hat sie erneut Anspruch auf die Obhut des Kindes. Ebenso 
gilt dies für jeden Verwandten, der das Obhutsrecht be-
sitzt, aber aufgrund hinderlicher Gründe dieses Recht 
nicht wahrnehmen konnte. Ist das Hindernis beseitigt, 
tritt der Anspruch auf Obhut wieder in Kraft, denn der Ob-
hutsgrund ist nach wie vor vorhanden. 

Sollten sich mehrere Personen um die Obhut eines Kin-
des streiten, wird diejenige Person vorgezogen, die jener 
Linie angehört, die den höheren Obhutsanspruch besitzt. 
So berichtet al-Barrāʾ ibn ʿĀzib, dass ʿAlī, Ğaʿfar und Zaid 
sich um die Tochter Ḥamzas stritten. ʿAlī sagte: „Ich habe 
ein größeres Anrecht auf sie. Sie ist die Tochter meines On-
kels.“ Ğaʿfar erwiderte: „Sie ist die Tochter meines Onkels 
und ihre Tante mütterlicherseits ist meine Frau.“ Und Zaid 
meinte: „Sie ist die Tochter meines Bruders.“ Da entschied 
der Gesandte Allahs  zugunsten ihrer Tante mütterli-
cherseits und erklärte: 
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 »الʳالة ʸǺʹـʚلة الأم«

Die Tante steht auf gleicher Stufe wie die Mutter.158 

All dies betrifft das Kind, das der Fürsorge bedarf, um 
es vor der Gefährdung seines Wohles zu schützen. Bei ei-
nem Kind, das ohne Obhut auskommen kann, verschwin-
det somit der Rechtsgrund für die Obhut. Mit dem Fehlen 
des Rechtsgrundes entfällt auch der Rechtsspruch, näm-
lich die Pflicht zur Obhut und das Recht der Angehörigen 
darauf. Hier bedarf es einer weiteren Betrachtung. Han-
delt es sich bei der Person, die das Obsorgerecht innehat, 
z. B. die Mutter, um eine Ungläubige, wird es ihr entzogen 
und jener Person übertragen, die die Vormundschaft 
(wilāya) über das Kind besitzt. Denn die Realität der Be-
treuung des Kindes ist nunmehr die einer Vormundschaft 
und nicht mehr die einer Obhut. Und die Vormundschaft 
darf keinem Ungläubigen übertragen werden aufgrund 
der Aussage Allahs 



Und Allah wird niemals den Ungläubigen die Ober-
hand über die Gläubigen geben (4:141) und aufgrund der 
Aussage des Gesandten : 

 

 »الإسلام ǻعلʦ ولا ǻعلى علॻه«

                                                      
158 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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Der Islam erhebt sich und nichts erhebt sich über 
ihn.159 Die Worte haben allgemeingültigen Charakter. Es 
ist hier kein Spezifizierungsbeleg (taḫṣīṣ) ergangen, denn 
der spezifizierende ḥadīṯ über die Obhut ist hier nicht an-
wendbar, da das Kind die Obhut ja nicht mehr benötigt. 
Handelt es sich bei den Personen, die die Obsorge (kafāla) 
und Vormundschaft (wilāya) innehaben, um Muslime, 
sind also sowohl Vater als auch Mutter Muslime, so wird 
dem Jungen bzw. dem Mädchen die Wahl zwischen bei-
den Elternteilen überlassen. Das Kind wird jenem Eltern-
teil zugeführt, für den es sich entschieden hat. Dies ist auf 
folgenden ḥadīṯ zurückzuführen, den Aḥmad, ibn Māğa 
und at-Tirmiḏī von Abū Huraira berichten: 

 »خʙَّ̒ غلاماً بʥʻ أبॻه وأمه أن الʹʮي «

Der Prophet  stellte einen Jungen vor die Wahl zwi-
schen Vater und Mutter. In einer Tradierung bei Abū 
Dāwūd heißt es: 

ي، أن امʙأة جاءت فقالǻ :ʕا رسʦل الله، إن زوجي يʗȂʙ أن يʘهǺ ʔابʹ«
ʸا اسʯه :وقʗ سقاني مʥ بʙʭ أبي عِʹॺة، وقʗ نفعʹي، فقال رسʦل الله 

، هʘا أبʦك :علॻه. فقال زوجها: مʲǻ ʥاقِّʹي في ولȏʗ، فقال الʹʮي 
 »وهʘه أمʣ فʘʳ بʗʻ أيهʸا شʕʭ. فأخʘ بʗʻ أمه فانʠلقǺ ʕه

Eine Frau kam zum Propheten  und sprach: „O Ge-
sandter Allahs, mein Mann will mir meinen Sohn weg-
nehmen. Dabei holte er mir Wasser aus dem Brunnen 

                                                      
159 Bei ad-Dāraquṭnī überliefert. 
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Abū ʿInbas, und er war mir stets nützlich.“ Da sagte der 
Gesandte Allahs : „Lost es unter euch aus!“ Der Ehe-
mann sagte daraufhin: „Wer streitet mit mir um meinen 
Sohn?“ Der Gesandte sprach: „Dies ist dein Vater und 
dies deine Mutter. So nimm die Hand desjenigen, zu dem 
du möchtest.“ Daraufhin ergriff er die Hand seiner Mut-
ter, und sie nahm ihn mit. Auch wird bei al-Baihaqī von 
ʿUmar tradiert, dass er einen Jungen vor die Wahl zwi-
schen Vater und Mutter stellte. Dort wird ebenfalls von 
ʿAlī überliefert, dass er ʿUmāra al-Ğarmī zwischen seiner 
Mutter und seinem Onkel wählen ließ. Damals war er ein 
Junge von sieben oder acht Jahren. Diese aḥādīṯ sind 
deutlich und enthalten den Beweis, dass bei einem Streit 
der Eltern um das gemeinsame Kind diesem die Wahl zwi-
schen Vater und Mutter überlassen werden muss. Wen es 
wählt, der nimmt es mit. Die bei Abū Dāwūd erwähnte 
Losentscheidung findet weder bei an-Nasāʾī noch in den 
übrigen Tradierungen Erwähnung. Somit muss sie dahin-
gehend gedeutet werden, dass sie nur dann zur Anwen-
dung kommt, wenn sich das Kind zwischen den Eltern 
nicht entscheiden kann. Das Entscheidungsrecht des Kin-
des ist an kein festgelegtes Alter gebunden. Vielmehr liegt 
dies im Ermessen des Richters, dessen Meinung sich auf 
die Beurteilung der Sachverständigen stützt. Kann das 
Kind ihrer Ansicht nach die Obsorge, d. h. die Obhut, ent-
behren und schließt sich der Richter ihrer Meinung an, 
dann lässt er das Kind entscheiden. Andernfalls bleibt es 
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bei der Person, die das Obhutsrecht innehat. Dies unter-
scheidet sich je nach Reifeentwicklung des Kindes. Ein 
Kind ist mit fünf Jahren womöglich nicht mehr auf Obhut 
angewiesen, während ein anderes Kind von neun Jahren 
noch immer darauf angewiesen ist. Entscheidend ist der 
Entwicklungsstand des Kindes hinsichtlich seiner Obsor-
gebedürftigkeit.  
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Die Pflege der Verwandtschaftsbeziehungen 

Als Allah, der Erhabene, das Stammestum der 
ğāhilīya160 für verboten erklärte, bedeutete es das Ver-
bot, den tribalen Fanatismus zum Bindungselement zwi-
schen den Angehörigen der islamischen Umma zu erhe-
ben und diesen über die Beziehungen unter den Musli-
men entscheiden zu lassen. Trotzdem rief Er dazu auf, die 
gute Beziehung zu den Verwandten zu pflegen und sie in 
Güte zu behandeln. Al-Ḥākim und ibn Ḥibbān berichten in 
voller Kette über den Weg Ṭāriqs al-Muḥāribī, dass der 
Gesandte Allahs  sprach: 

دناك يʗ الʸعʠي العلॻا وابʗأ ʥʸǺ تعʦل، أمʣ وأǺاك وأخʣʯ وأخاك، ثʤ أ«
 »أدناك

Die Hand des Spenders ist stets am höchsten; und be-
ginne mit jenen, für die du Unterhalt leistest: deine Mut-
ter und dein Vater, deine Schwester und dein Bruder und 
dann die jeweils Nächsten zu dir. Und von Asmāʾ bint Abī 
Bakr, Allah habe Wohlgefallen mit ihr, wird berichtet, dass 
sie sagte: Meine Mutter besuchte mich, als sie Götzendie-
nerin war. Es war während des Friedensvertrages und der 
Friedensfrist mit den Quraiš, als sie den Vertrag mit dem 
Propheten  geschlossen hatten. Ich sprach zu ihm: 

                                                      
160 Vorislamische Zeit der Unwissenheit und des Heidentums. 
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„Meine Mutter ist angekommen und wünscht (mich zu be-
suchen).“ Er  antwortete: 

»ʤصلي  نعʣأم« 
Ja, halte die Bande zu ihr aufrecht!161 

Der Islam teilte die Verwandten in zwei Kategorien ein. 
Zur ersten Kategorie zählen die Angehörigen, die im Falle 
des Ablebens der Person diese beerben können. Zur zwei-
ten Kategorie zählt die sogenannte „Mutterleibsver-
wandtschaft“ (ulū l-arḥām). Was die erbberechtigten Ver-
wandten betrifft, so sind es diejenigen, die einen gesetzli-
chen Erbteil beanspruchen können sowie die väterliche 
Stammesverwandtschaft (ʿaṣaba). Zur Mutterleibsver-
wandtschaft gehören die Übrigen. Sie haben weder einen 
Anteil am Erbe, noch gehören sie zur väterlichen Stam-
mesverwandtschaft. Diese bestehen aus zehn Personen-
gruppen: dem Onkel mütterlicherseits, der Tante mütter-
licherseits, dem Großvater mütterlicherseits, dem Kind 
der Tochter, dem Kind der Schwester, der Tochter des 
Bruders, der Tochter des Onkels väterlicherseits, der 
Tante väterlicherseits, dem Halbonkel mütterlicherseits, 
dem Sohn des Halbbruders mütterlicherseits und allen, 
die sie gezeugt haben bzw. die von ihnen abstammen. 
Diesen Verwandten hat Allah in keinem Fall einen Erbteil 
von der entsprechenden Person zugesprochen. Doch hat 

                                                      
161 Übereinstimmend tradiert. 
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Er anbefohlen, zu allen Verwandten gute und redliche Be-
ziehungen zu pflegen. Ğābir, Allah habe Wohlgefallen mit 
ihm, berichtet vom Propheten , dass er sagte: 

إن ؕان فإذا ؕان أحʤؕʗ فقʙʻاً فلʗʮʻأ بʹفʴه فإن ؕان له فʷل فعلى ॻɸاله «
 »له فʷل فعلى قʙابʯه

Wenn jemand von euch arm ist, so soll er bei sich 
selbst anfangen. Wenn er etwas übrig hat, so soll er es 
für seine Familie ausgeben, und wenn er noch etwas üb-
rig hat, so soll er es seinen Verwandten geben.162 Und 
Abū Aīyūb al-Anṣārī berichtet, dass ein Mann sagte: „O 
Gesandter Allahs, teile mir eine Handlung mit, die mich ins 
Paradies führt.“ Da fragten sich die Leute: „Was hat er 
denn nur? Was hat er denn nur?“163 Und der Gesandte  
sprach: 

 »أرَبٌ ما له«

Ein Anliegen hat er. Dann sagte er : 

اة وتʶل ال« ʚؕتي الʓلاة وتʶال ʤॻɿاً وتʭʻه شǺ كʙʵالله لا ت ʗʮتعʤحʙ« 

Dass du Allah anbetest und Ihm nichts beigesellst, 
dass du das Gebet verrichtest, die zakāt entrichtest und 
die Verwandtschaftsbande pflegst.164 Er befahl also, die 
Verwandtschaftsbeziehungen zu pflegen. Aus diesem und 

                                                      
162 Bei ibn Ḥibbān und Ḫuzaima überliefert. 
163 Anscheinend ist der Mann ziemlich forsch aufgetreten, worüber 

sich die Gefährten wunderten. Der Prophet aber beruhigte sie und 
rechtfertigte den Mann, dass er ein Anliegen habe. 

164 Bei al-Buḫārī überliefert. 
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den anderen aḥādīṯ, die über die Pflege der Verwandt-
schaftsbande berichten, wird nicht ersichtlich, ob damit 
lediglich die Mutterleibsverwandtschaft gemeint ist (ulū l-
arḥām) oder jeder, der dem Mutterleib einer Person, in 
welcher Form auch immer, angehört. Aus dem äußeren 
Wortsinn der aḥādīṯ (ẓāhir) geht jedoch der generelle Cha-
rakter hervor. Er umfasst die Beziehungen zu jedem Bluts-
verwandten, gleichgültig, ob es sich um einen eheverbo-
tenen Anverwandten (maḥram) handelt oder nicht und 
ob er zur väterlichen Stammesverwandtschaft (ʿaṣaba) 
zählt oder zur reinen Mutterleibsverwandtschaft. Auf sie 
alle trifft (gemäß dem Arabischen) zu, dass sie zu den 
arḥām (Blutsverwandten) zählen. Es existieren zahlreiche 
aḥādīṯ, die zur Pflege der Verwandtschaftsbeziehungen 
anhalten. So sagte der Gesandte Allahs : 

»ʤع رحʟة قاʹʱخل الʗلا ي« 

Keiner betritt das Paradies, der die Beziehung zur 
Blutsverwandtschaft kappt.165 Auch berichtet Anas ibn 
Mālik, dass der Gesandte Allahs  sprach: 

 »مʥ أحʔ أن يȊʴॺ له في رزقه وʴʹȂأ له في أثʙه فلʶॻل رحʸه«

                                                      
165 Bei Muslim über den Weg Ğubair ibn Muṭʿims tradiert. 
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Wer wünscht, dass seine Versorgung ausgedehnt und 
seine Lebensfrist hinausgeschoben wird, der soll die Ver-
wandtschaftsbeziehungen pflegen.166 Und Abū Huraira 
berichtete, dass der Gesandte  sprach: 

لȖَْ حʯََّى إِذا فʙََغ مʥِْ خَلْ « َr َ خَلȖََ الْ َّɱ َّا مَقَامُ الْعَ قِهِ إِنʘَه ʤُِح َّʙال ʕَْقَال  ʣَǺِ ʘِِائ
ʥَ أَنْ أَصِلَ مَ   ʥْ وَصَلʣَِ وَأَقʠَْعَ مʥَْ قʠََعʣَِ مʥِْ الْقॻʠَِعَةِ قَالَ نَعʤَْ أَمَا تʙَْضَْ̒
 َِّɱ ُلʦُقَالَ رَس ʣَِل ʦَُا رَبِّ قَالَ فَهǻَ بَلَى ʕَْقَال ʤََّهِ وَسَلॻَْعَل ُ َّɱ فَ  صَلَّى َʙْءُوا اق

 ِɹ ʤْʯُ أَنْ تُفْ ْ̒ ʤْʯُ إِنْ تʦََلَّ ْ̒ َɹ عʦُا أَرْحَ إِنْ شʤْʯُʭِْ فَهَلْ عَ ِّʠَوا فِي الأَرْضِ وَتُقʗُ ْʤُؒ  »امَ

Wahrlich, Allah hat die Geschöpfe erschaffen. Als Er 
damit fertig war, sagte der Mutterleib: „Dies ist der 
Stand dessen, der bei Dir Zuflucht sucht vor dem Kappen 
der Verwandtschaftsbande.“ Der Erhabene sprach: „Ja! 
Bist du damit zufrieden, dass Ich zu demjenigen gute Be-
ziehungen aufrechterhalte, der zu dir gute Beziehungen 
aufrechterhielt, und zu demjenigen die Beziehung ab-
breche, der zu dir die Beziehung abgebrochen hat?“ Der 
Mutterleib antwortete: „Ja, o Herr.“ Er sprach: „So soll 
es für dich sein!“ Und der Gesandte Allahs fügte hinzu: 
Rezitiert, wenn ihr möchtet: Wollt ihr denn, indem ihr 
euch (vom Glauben) abwendet, Verderben im Land an-
richten und die Bande eurer Blutsverwandtschaft zerrei-
ßen? (47:22)167 Der Gesandte Allahs sagte ferner: 

 »لʛॻ الʦاصل ǺالȜʸافئ، ولʥؒ الʦاصل الȏʘ إذا قʠعʕ رحʸه وصلها«

                                                      
166 Übereinstimmend tradiert. 
167 Übereinstimmend tradiert, hier im Wortlaut al-Buḫārīs. 
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Der wāṣil (Pfleger der Verwandtschaft) ist nicht derje-
nige, der Gutes vergeltet, sondern jener, der die Ver-
wandtschaftsbeziehung knüpft, wenn sie abgebrochen 
wird.168 All dies weist darauf hin, dass die Pflege guter 
Verwandtschaftsbeziehungen aufrechterhalten werden 
sollte. Dieser Ansporn zur Pflege der Verwandtschafts-
bande belegt, wie sehr Allah das gute Verhältnis und die 
freundschaftliche Beziehung in der islamischen Gemein-
schaft rechtlich verankert hat, indem die gegenseitige Be-
ziehungspflege und Zusammenarbeit unter den Verwand-
ten vorherrschen sollte. Es zeigt ebenfalls, wie sehr das is-
lamische Recht besonders aufmerksam die Zusammen-
kunft von Mann und Frau regelt sowie die Beziehungen, 
die daraus entstehen und die Zweigfragen, die sich daraus 
ergeben. Daher ist das islamische Recht mit seinen 
Rechtssprüchen, die den Bereich der zwischengeschlecht-
lichen Zusammenkunft in der Gesellschaft regulieren, das 
beste Geschlechterbeziehungssystem für den Menschen. 

 

 



                                                      
168 Bei al-Buḫārī über den Weg ʿAbdullāh ibn ʿAmrs überliefert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


